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Wichtige Hinweise

Bei dem vorliegenden angebot handelt es sich um einen alternativen Investmentfonds in Form eines geschlossenen Publikums-

investments gemäß § 1 absatz 3 Kapitalanlagegesetzbuch (nachfolgend »KaGB«). Grundlage für den Erwerb von anteilen

an der Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG (nachfolgend auch »aIF« oder »Fondsgesellscha«

genannt) sind dieser Verkaufsprospekt einschließlich anlagebedingungen, Gesellschasvertrag und treuhand- und Service -

vertrag sowie die wesentlichen anlegerinformationen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Interessenten wird empfohlen, vor

Unterzeichnung der Beitrittserklärung alle vorgenannten Unterlagen aufmerksam zu lesen und sich ggf. von einem fach-

kundigen Dritten beraten zu lassen.

Der aIF investiert lediglich in ein einziges, bereits feststehendes anlageobjekt und ist somit selbst nicht risikogemischt. aus

diesem Grund ist eine Beteiligung nur für sogenannte »qualifizierte Privatanleger« möglich. nähere Informationen finden

Sie unter dem Kapitel 7 »Der anleger« auf Seite 17. 

Der Verkaufsprospekt einschließlich anlagebedingungen, Gesellschasvertrag und treuhand- und Servicevertrag sowie die

wesentlichen anlegerinformationen können in der jeweils aktuellen Fassung von dem an der Zeichnung von anteilen an

dem aIF Interessierten während der Platzierungsphase des Zeichnungskapitals kostenlos als Druckversion über die unten

genannten Kontaktdaten bei der Kapitalverwaltungsgesellscha hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh (nachfol -

gend »KVG«) und bei der Vertriebsgesellscha PCE Capital advice Gmbh & Co. KG angefordert werden. Digitale Versionen

stehen jeweils auf den Internetseiten der KVG und der Vertriebsgesellscha zum kostenlosen Download zur Verfügung.

abweichende ausküne oder Erklärungen, die über den Inhalt dieses Verkaufsprospektes einschließlich anlagebedingungen,

Gesellschasvertrag und treuhand- und Servicevertrag und über den Inhalt der wesentlichen anlegerinformationen hinaus

gehen, dürfen nicht abgegeben werden. Jede Zeichnung von anteilen an dem aIF auf Basis von auskünen oder Erklärungen,

die nicht in den vorgenannten Unterlagen enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des anlegers.

Ort und Zeitpunkt der auflegung des Investmentvermögens: hamburg, den 19. Mai 2015

KaPItalVERWaltUnGSGESEllSChaFt
hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh 

Kapstadtring 8

22297 hamburg

tel.: +49 (0) 40/300 57 62 96

E-Mail: service@hansainvest.de

Internet: www.hansainvest.de

1. WIChtIGE hInWEISE

VERtRIEBSGESEllSChaFt
PCE Capital advice Gmbh & Co. KG

Ballindamm 8

20095 hamburg

tel.: +49 (0) 40/32 08 27 660

E-Mail: info@pce-capitaladvice.de

Internet: www.pce-capitaladvice.de
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Angebot im Überblick

Die anleger beteiligen sich mittelbar als treugeber über die treuhänderin PCE anlegerverwaltung Gmbh, hamburg, an der

Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG. Die mittelbare Beteiligung kann nach abschluss der

Platzierungsphase jederzeit in eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist umgewandelt werden. Die Fondsgesellscha

wird auf der Grundlage des novation agreements vom 26. März 2015 den Flusskreuzfahrtschiffsneubau »Monarch Empress«, der

auf der niederländischen Wer teamCo Shipyard BV gebaut wird, bei ablieferung übernehmen. Der neubau soll am 15. März 2016

abgeliefert werden. nach ablieferung soll der aIF Einnahmen aus einem bereits mit dem touristikunternehmen Gate 1 ltd.,

USa (nachfolgend »Charterer«) abgeschlossenen Beförderungsvertrag erzielen. Somit investiert der aIF lediglich in ein

einziges, bereits feststehendes anlageobjekt und ist daher nicht risikogemischt.

WEsEntlichE MErkMalE dEs aiF
Investition in den Flusskreuzfahrtneubau »Monarch Empress« (geplante ablieferung 15. März 2016)

Modernes Flusskreuzfahrtschiff im Vier-Sterne-Plus Segment

5 Jahre Beförderungsvertrag mit zwei Verlängerungsoptionen für den US-amerikanischen Charterer Gate 1 ltd. 

bis zum 15. März 2024 bzw. bis zum 31. Dezember 2026 und anschließender Kaufoption des Charterers

€ 688.500 Eigenbeteiligung der Schweizer tochtergesellscha des Charterers

alle abgeschlossenen Verträge wie Kauf-, Beschäigungs-, Management- und Finanzierungsvertrag in Euro vereinbart

Investition in den europäischen Flusskreuzfahrtmarkt

5 % p.a. Sonderauszahlung in der Bauphase des »Monarch Empress«, ab dem tag der Einzahlung 

7,25 % p.a. auszahlungen, berechnet ab ablieferung, ansteigend auf 9 % p.a. prognostiziert

WEsEntlichE risikEn dEs aiF

der aiF investiert ohne Einhaltung des Grundsatzes der risikomischung, dadurch besteht ein erhöhtes ausfallrisiko.

ausfall oder Reduzierung des Beförderungsentgelts, z.B. bei Reiseabbruch durch höhere Gewalt

höhere aufwendungen für Instandhaltung und Revitalisierung als prospektiert

Charterer kommt seinen Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig nach

Geringere anschlusscharter als prospektiert oder fehlende anschlusscharter

Geringerer Verkaufserlös als prospektiert

Wesentliche Verspätung bzw. ausfall der ablieferung des Flusskreuzfahrtschiffes

Eingeschränkte Fungibilität der anteile

Risiken durch Veränderungen der wirtschalichen, steuerlichen und/oder rechtlichen Rahmenbedingungen

totalverlustrisiko

Eine Darstellung der wesentlichen Risiken erfolgt auf den Seiten 54 ff.

krEuzFahrt auF FlüssEn 
Kreuzfahrten auf Flüssen bilden einen teilmarkt der tourismusbranche. Das Institut für Seeverkehrswirtscha und logistik

(ISl), Bremen, erwartet in diesem Marktsegment auch für die Zukun weiteres Wachstum. Die Umsätze der Flusskreuzfahrt

wurden durch die Finanz- und Wirtschaskrise nur geringfügig beeinflusst. Im deutschen Markt für Flusskreuzfahrten, der

alle deutschen Reiseveranstalter und die Vertretung ausländischer anbieter in Deutschland umfasst, stieg die anzahl der

Reisen von 1994 bis 2014 von 84.000 auf 416.000 pro Jahr. Die US-amerikanischen Flusskreuzfahrtanbieter haben das lange

dominierende angebot deutscher Reiseveranstalter überholt und stehen an erster Stelle. Sie verfügten 2014 etwa über

13.500 Betten, was gegenüber den rund 6.300 Betten in 2009 einem anstieg um 115 % in fünf Jahren entspricht. Der Markt

wird detailliert auf den Seiten 18 ff. beschrieben.

2. anGEBOt IM ÜBERBlICK
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Angebot im Überblick

schiFF

name: »Monarch Empress«

Schiffstyp: 110 m Flusskreuzfahrtschiff 

Qualitätsstandard: Entspricht dem Vier-Sterne-Plus Segment

Wer: teamCo Shipyard BV in heusden, niederlande

ablieferung: 15. März 2016 geplant

länge / Breite / tiefgang: 110 m / 11,45 m / 1,65 m

Kapazität: 144 Passagierbetten

anzahl der Kabinen: 72

Fahrtgebiet: Europäische Flüsse, vor allem Rhein/Main/Donau

Beschäigung: mind. 5 Jahre bei dem Reiseveranstalter Gate 1 ltd., Fort Washington (USa)

anschaffungskosten: € 14,114 Mio.

Quelle: teamCo Shipyard BV/Gate 1 ltd.

3d-ModEllzEichnunG dEs Monarch EMprEss



7

Angebot im Überblick

EckdatEn dEs aiF

Kapitalverwaltungsgesellscha: hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh

Verwahrstelle: hauck & auäuser Privatbankiers KGaa

treuhänderin: PCE anlegerverwaltung Gmbh

laufzeit: bis zum 31. Dezember 2026 

(Kann maximal um fünf Jahre verlängert werden) 

Kündigung durch Gesellschaer: Eine ordentliche Kündigung des anlegers in Bezug auf seine Beteiligung 

ist ausgeschlossen

angebotenes Kommanditkapital: € 7,0 Mio.

Mindestbeteiligung: € 20.000 (höhere Beteiligungen durch € 1.000 teilbar)

agio/ausgabeaufschlag: 5 % auf die Kapitaleinlage

Beteiligungsbetrag: Der Beteiligungsbetrag zzgl. 5 % agio ist nach aufforderung und Mitteilung

über die annahme der Beitrittserklärung auf das nachfolgend genannte 

Einzahlungskonto zu leisten:

Kontoinhaber: Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. 

geschlossene Investment KG

IBan: DE25 2005 0550 1002 2918 52

BIC: haSPDEhhXXX

Bank: hamburger Sparkasse

langfristiges Darlehen (planmäßig): € 7,53 Mio. annuitätische tilgung über 12,5 Jahre,

€ 7 Mio. wurden mit 3,49 % p.a. bis zum 15. april 2025 zinsgesichert.

proGnostiziErtE auszahlunGEn

aUSZahlUnGEn In % DER KOMManDItEInlaGE OhnE aGIO (PROGnOSE)
Sonderauszahlung 5 % p.a. zeitanteilig ab Einzahlung nach Beitritt bis zur ablieferung 

Prognostizierte auszahlungen 1 7,25 % p.a. ab ablieferung, ab 2025 ansteigend auf 9 % p.a.

(einschließlich Eigenkapitalrückzahlungen) 112 % bei Veräußerung

1 Sollte die treuhänderin von ihrem Recht gemäß § 4 nummer 4 des Gesellschasvertrags Gebrauch machen, das prospektierte Eigenkapital von
€ 7,709 Mio. auf bis zu € 8,409 Mio. zu erhöhen, bleiben die laufenden auszahlungen unverändert. Die Kreditaufnahme der Gesellscha verringert
sich in diesem Fall und die prognostizierte auszahlung bei Veräußerung würde bei prospektgemäßen Verlauf der Beteiligung 104,78 % betragen. 

anleger, die vor ablieferung (geplant 15. März 2016) beitreten und ihre Einlage einzahlen, erhalten voraussichtlich im april 2016

eine Sonderauszahlung von 5 % p.a. auf das gezeichnete Kommanditkapital (ohne agio) für den Zeitraum ab Zahlungseingang

bis zu dem tag, der der ablieferung des »Monarch Empress« vorausgeht.

Die prospektierten auszahlungen sollen halbjährlich abhängig von der liquiditätslage der Fondsgesellscha im Juni und Dezem -

ber des jeweiligen Jahres geleistet werden. In der Prognose wird eine Veräußerung des Flusskreuzfahrtschiffes im Jahr 2026

unterstellt. Die Schlussauszahlung ergibt sich aus der nach dem Verkauf und Zahlung der damit zusammenhängenden

Kosten verfügbaren Restliquidität der Fondsgesellscha.
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Angebot im Überblick

invEstition und FinanziErunG (proGnosE)

tEur 1 in % in %
Mittelverwendung kommanditkapital 1 Gesamtinvestition 1

1. anschaffungskosten des schiffes inklusive nebenkosten 2 14.114 183,1 90,5

Emissionsabhängige kosten 1.291 16,7 8,3

Vergütungen 1.060 13,7 6,8

2. Eigenkapitalvermittlung inklusive agio 3 805 10,4 5,2

3. auereitung der betriebswirtschalichen Grundlagen 3 126 1,6 0,8

4. Einrichtung der Fremdverwaltung 25 0,3 0,2

5. Initialkosten der Projektsicherung 4 104 1,3 0,7

Nebenkosten�der�Kapitalanlage 231 3,0 1,5

6. Einrichtungs- und Gründungskosten 72 0,9 0,5

7. Bankgebühr 55 0,7 0,4

8. Rechts- und Steuerberatung 104 1,3 0,7

9. liquiditätsreserve 3 5 184 2,4 1,2

Gesamtinvestition 15.589 202,2 100,0

Mittelherkun

10. Kommanditkapital 3 7.709 100,0 49,4

Fondskapital 3 7.000 90,8 44,9

Monarch Waterways Gmbh 689 8,9 4,4

PCE anlegerverwaltung Gmbh 20 0,3 0,1

11. agio 5 % auf das Fondskapital 3 350 4,5 2,2

12. Schiffshypothekendarlehen 3 5 7.530 97,7 48,3

Gesamtfinanzierung 15.589 202,2 100,0

1 Durch die Darstellung in gerundeten Werten können sich geringfügige Differenzen ergeben.
2 Die anschaffungskosten enthalten den Baupreis von € 13,77 Mio. sowie Vermittlungsgebühren von t€ 344, vgl. transaktionsgebühr gemäß § 7

absatz 6 der anlagebedingungen.
3 Sollte die treuhänderin von ihrem Recht gem. § 4 nummer 4 des Gesellschasvertrags Gebrauch machen, die Eigenkapitalquote des aIF durch

zusätzliches Eigenkapital zu erhöhen, verändern sich diese Positionen entsprechend.
4 Position 5 weist die Vergütung für die Projektsicherung aus. Für die Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals und Sicherstellung der Finanzierung

bei ablieferung werden ferner Fremdmittel von maximal € 2,6 Mio. in anspruch genommen. Für die Zurverfügungstellung dieser Mittel ist
kalkulatorisch eine laufende Vergütung von insgesamt t€ 261 vorgesehen, die in der liquiditätsplanrechnung (Prognose) auf Seite 38/39, unter
Position 8, enthalten ist. Der genaue Betrag ist maßgeblich vom Verlauf der Kapitaleinwerbung abhängig.

5 ab dem Zeitpunkt der Schiffsablieferung wird von der finanzierenden Bank zusätzlich eine Kontokorrentkreditlinie von t€ 250 zur Verfügung
gestellt (vgl. ausführungen zum Darlehensvertrag auf Seite 36). In dem dargestellten Prognoseszenario wird der Kontokorrentkredit während
der Investitionsphase nicht in anspruch genommen.

Die einzelnen Kostenpositionen sind im Kapitel 10 »Finanzteil« auf den Seiten 34 ff. detailliert erläutert.
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anlEGErproFil
die Beteiligung eignet sich nur für unternehmerisch denkende anleger, denen die Grundzüge eines aiFs in rechtlicher,

steuerlicher und wirtschalicher hinsicht und die entsprechende terminologie bereits vertraut sind. die mittelbare inves -

tition in ein Flusskreuzfahrtschiff ist als langfristiges investment über mehr als zehn Jahre angelegt. der anleger muss über

einen langfristigen anlagehorizont verfügen und gegebenenfalls einen totalverlust in kauf nehmen können. 

da der aiF das Gesellschaftsvermögen ohne Einhaltung des Grundsatzes der risikomischung gemäß kaGB investiert,

ist eine Beteiligung nur für sogenannte »qualifizierte privatanleger« möglich. nähere angaben hierzu sind in kapitel 7

»der anleger« auf seite 17 beschrieben.

rEchtE und pFlichtEn dEr anlEGEr
anleger partizipieren an Gewinnen, Verlusten sowie am liquidationserlös und haben Entnahmerechte, Verwaltungsrechte,

Stimmrechte und Bucheinsichtsrechte sowie die Pflicht zur Einzahlung ihrer Einlage. Im Kapitel 3 »Der Publikums-aIF

(Fondsgesellscha)« auf den Seiten 10 f. sowie im Kapitel 13 »Die anteile« auf den Seiten 63 ff. des Verkaufsprospektes sind

diese detailliert beschrieben.

haFtunG dEr anlEGEr
Begrenzung auf 10 % der Pflichteinlage (vgl. Seite 58, Kapitel 12 »Die Risiken – haung des anlegers«).

stEuErvorschriFtEn
Bei der Fondsgesellscha handelt es sich um eine Kommanditgesellscha, die Einküne aus Gewerbebetrieb erzielt. Zu weiteren

Erläuterungen wird auf das Kapitel 15 »angaben der für die anleger bedeutsamen Steuervorschrien« auf den Seiten 67 ff.

des Verkaufsprospektes verwiesen.

Fondsstruktur

HAnSAInVESt
Hanseatische Investment-GmbH

Kapitalverwaltungsgesellscha

PCE Fondmanagement GmbH

Dienstleisterin für 
Objektvermittlung/Strukturierung/
Anlegerservice/Objektverwaltung

PCE Anlegerverwaltung GmbH

Treuhandkommanditistin

PCE Capital Advice 
GmbH & Co. KG

Vermittlung/Beschaffung 
Zeichnungskapital

Anleger

Gate 1 Ltd.

Charterer/Beförderungsnehmer

Monarch Waterways GmbH

Besteller des Neubaus und 
Eigenbeteiligung als Kommanditist

Monarch River 
Management GmbH

Schiffsmanager

Sechste »River Cruiser« 
GmbH & Co. geschlossene 

Investment KG 

AIF 
(Alternativer Investmentfonds)

Verwaltung 
Sechste »River Cruiser« GmbH

Persönlich haende 
Gesellschaerin/Komplementärin

Finanzierende Bank

Bewerter

Ankaufgutachten

Hauck & Auäuser

Verwahrstelle

Sonstige Berater

Recht, Steuern, 
Externe Bewerter

Erste Ballindamm 
Beteiligungs GmbH

Sicherstellung 
Erwerbsfinanzierung und 

Eigenkapitalzwischenfinanzierung

Angebot im Überblick
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Der Publikums-AIF

FirMa, rEchtsForM, sitz
Die Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene In-

vestment KG ist eine geschlossene Publikumsinvestment-

kommanditgesellscha (»Publikums-aIF«) in der Form einer

Gmbh & Co. KG und unterliegt deutschem Recht. Die Fonds-

gesellscha hat ihren Sitz in hamburg. Die Geschäsanschri

lautet: Ballindamm 8, 20095 hamburg. 

GründunG, dauEr, GEschäFtsJahr
Die Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene In-

vestment KG wurde am 3. Februar 2015 gegründet und

im handelsregister des amtsgerichts hamburg unter hRa

118518 eingetragen. Die Fondsgesellscha wurde befristet

gegründet und endet am 31. Dezember 2026, ohne dass es

eines gesonderten auflösungsbeschlusses der Gesellschaf-

terversammlung bedarf, vorbehaltlich eines abweichenden

Gesellschaerbeschlusses gemäß § 3 des Gesellschasver-

trages. Die Dauer der Fondsgesellscha kann maximal um

fünf Jahre verlängert werden. Das Geschäsjahr der Fonds-

gesellscha ist das Kalenderjahr.

GEGEnstand dEs untErnEhMEns
Gegenstand des aIF ist die anlage und Verwaltung des eige-

nen Vermögens nach einer festgelegten anlagestrategie zur

gemeinschalichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272

KaGB zum nutzen der anleger. Das Unternehmen betreibt

den Erwerb, die Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und

Veräußerung eines Flusskreuzfahrtschiffes.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem

Gesellschaszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen

geeignet sind und Unternehmen und Beteiligungen an Un-

ternehmen erwerben, die in den oben aufgeführten Geschäs-

feldern tätig sind.

 

pErsönlich haFtEndE 
GEsEll schaFtErin/GEschäFtsFührunG
Persönlich haende Gesellschaerin (»phG«) der Fondsge-

sellscha ist die Verwaltung Sechste »River Cruiser« Gmbh

mit Sitz am Ballindamm 8, hamburg, eingetragen im han-

delsregister des amtsgerichts hamburg unter hRB 135093.

als Gmbh ist die haung der Verwaltung Sechste »River

Cruiser« Gmbh auf ihr Gesellschasvermögen beschränkt.

Geschäsgegenstand der phG ist die Übernahme der Ge-

schäsführung und der Stellung als persönlich haende Ge-

sellschafterin in der Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co.

geschlossene Investment KG, die ein geschlossener inländi -

scher Publikums-aIF i.S.d. § 1 KaGB ist. Die phG vertritt die

Fondsgesellscha gerichtlich und außergerichtlich. Ge-

schäsführer der Verwaltung Sechste »River Cruiser« Gmbh

sind holger Ebsen und Kai-Michael Pappert.

Das Stammkapital der persönlich haenden Gesellschae-

rin beträgt € 25.000 und wurde vollständig eingezahlt. Die

persönlich haende Gesellschaerin ist am Kapital sowie am

Ergebnis der Fondsgesellscha nicht beteiligt.

kapital dEs aiF
Die Gründungsgesellschaer sind die alleinigen Gesell-

schaer zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. Gründungs-

gesellschaer des aIF sind die persönlich haende Gesell-

schafterin, Verwaltung Sechste »River Cruiser« Gmbh,

sowie als weitere Kommanditisten nachstehende Gesell-

schaer:

PCE anlegerverwaltung Gmbh 

mit Sitz am Ballindamm 8, 20095 hamburg, eingetragen in

das handelsregister des amtsgerichts hamburg unter hRB

135135 mit einer nicht eingezahlten Kommanditeinlage

von € 20.000. 

Monarch Waterways Gmbh 

mit Sitz in der nauenstraße 63a, Basel (Schweiz), eingetragen

in das handelsregister des Kantons Basel-Stadt unter der

Firmennummer ChE-343.450.212, mit einer nicht eingezahl-

ten Kommanditeinlage von € 10.000.

Der Gesamtbetrag des von den Gründungsgesellschaern

gezeichneten und nicht eingezahlten Kapitals (ausschließ-

lich als Kommanditkapital) beträgt € 30.000. Die höhe der

ausstehenden Einlagen zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung beträgt € 30.000. 

Mit Wirkung zum 1. März 2016, nicht jedoch vor dem ver-

einbarten tag der ablieferung des Schiffes an den aIF, erhöht

sich die Einlage der Monarch Waterways Gmbh auf insge-

samt € 688.500.

Die PCE anlegerverwaltung Gmbh ist als treuhänderin er-

mächtigt und bevollmächtigt, ihre Beteiligung durch leistung

und Erhöhung ihrer eigenen Kommanditeinlage treuhän-

derisch für Rechnung von treugebern in Verbindung mit dem

abschluss von treuhand- und Serviceverträgen um € 7,0 Mio.

zu erhöhen. Die treuhänderin ist weiter berechtigt, zur Er-

3. DER PUBlIKUMS-aIF 
(FOnDSGESEllSChaFt)
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höhung der Eigenkapitalquote der Gesellscha durch Erklä-

rung gegenüber der Gesellscha das angebotene Komman-

ditkapital darüber hinaus um bis zu € 700.000 auf bis zu

€ 7,7 Mio. zu erhöhen. 

JahrEsaBschluss/laGEBEricht
Der Jahresabschluss und der lagebericht für ein abgelau-

fenes Geschäsjahr sind spätestens sechs Monate nach

Ende des Geschäsjahres gemäß den für die Fondsgesell-

scha geltenden gesetzlichen Vorgaben aufzustellen. Sie

werden von der Gesellschaerversammlung festgestellt.

Weitere angaben sind dem Kapitel 17 »Berichte, Geschäs-

jahr und abschlussprüfer« auf Seite 75 zu entnehmen.

vErMöGEns- und ErGEBnisBEtEiliGunG
Die Gesellschaer sind grundsätzlich am Gewinn und Ver-

lust sowie an den steuerlichen Ergebnissen des aIF im Ver-

hältnis ihrer gezeichneten Kommanditeinlagen zum Ende

des jeweiligen Geschäsjahres beteiligt. Weitere Einzel-

heiten ergeben sich aus § 11 des Gesellschasvertrags. Die

Vornahme von auszahlungen ist in den anlagebedingungen

geregelt.

GEsEllschaFtErvErsaMMlunG
Innerhalb von zehn Monaten nach Ende des ersten Geschäs-

jahres, frühestens aber nach Schließung des Beteiligungs-

angebotes, soll die erste Gesellschaerversammlung statt-

finden. 

neben den Kommanditisten hat auch jeder treugeber das

Recht, persönlich an der Gesellschafterversammlung teil-

zunehmen und das ihm von der treuhänderin überlassene

Stimmrecht selbst auszuüben. Für den Fall, dass treugeber

oder Kommanditisten weder persönlich noch im Wege der

Bevollmächtigung an der Gesellschaerversammlung teil-

nehmen, werden ihre Rechte auf der Gesellschaerver-

sammlung durch die treuhänderin gemäß dem treuhand-

und Servicevertrag vertreten. Stimmrechte werden nach

Weisung wahrgenommen; bei fehlender Weisung ist die

treuhänderin verpflichtet, sich bei der abstimmung in der

Gesellschaerversammlung zu enthalten.

aussErordEntlichE 
GEsEllschaFtErvErsaMMlunG
Die Geschäsführung ist zur Einberufung einer außeror-

dentlichen Gesellschaerversammlung verpflichtet, wenn

es das dringende Interesse der Fondsgesellscha erfordert

oder wenn es von der KVG beziehungsweise von Gesell-

schaern, die zusammen mindestens 10 % des Komman-

ditkapitals auf sich vereinigen, begründet verlangt wird. 

GEsEllschaFtErBEschlüssE
Grundsätzlich werden Gesellschaerbeschlüsse mit der

einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

hierzu zählen insbesondere die Feststellung der Jahresab-

schlüsse, die Genehmigung des Jahresberichtes, die Ent-

lastung der persönlich haenden Gesellschaerin, die Ver-

wendung des Jahresergebnisses und auszahlungen von

liquiditätsüberschüssen sowie die Verlängerung oder Ver-

kürzung der Dauer der Fondsgesellscha. 

Einer qualifizierten Mehrheit von drei Viertel der abgege-

benen Stimmen unterliegen im Wesentlichen folgende Be-

schlüsse:

Änderungen des Gesellschasvertrages;

Kündigung und neuabschluss des Verwaltungsvertrages

mit einer KVG;

Kündigung und neuabschluss des Vertrages mit einer

Verwahrstelle;

Verkauf des Schiffes, sofern nicht die vereinbarte Kauf-

option ausgeübt wird;

die vorzeitige auflösung der Fondsgesellscha.

Eine Änderung der anlagebedingungen, die mit den bis-

herigen anlagegrundsätzen des aIF nicht vereinbar ist oder

zu einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen an-

legerrechte führt, ist nur mit Zustimmung einer qualifizier-

ten Mehrheit von anlegern, die mindestens zwei Drittel

des Zeichnungskapitals auf sich vereinigen, möglich. 

Für die anleger, die mittelbar über die treuhänderin an der

Fondsgesellscha beteiligt sind, darf die treuhänderin ihr

Stimmrecht nur nach vorheriger Weisung durch den anleger

ausüben. 

Eine Änderung der anlagebedingungen bedarf der Zustim-

mung der BaFin als aufsichtsbehörde. Im Übrigen gelten die

Voraussetzungen des § 267 absatz 3 KaGB.

Je 1 Euro gezeichnetes Kommanditkapital gewährt eine

Stimme.

Der Publikums-AIF
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Die Kapitalverwaltungsgesellschaft

FirMa, rEchtsForM und sitz
Die hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh mit Sitz

in hamburg ist eine am 2. april 1969 gegründete Kapital-

verwaltungsgesellscha im Sinne des deutschen Kapital-

anlagegesetzbuchs (KaGB) in der Rechtsform einer Gesell-

schaft mit beschränkter haftung (Gmbh). hamburg ist Ort

der hauptverwaltung.

ErlauBnispFlichtiGE tätiGkEitEn
Der hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh wurde

erstmals die Erlaubnis zur auflegung von Sondervermögen

am Juni 1969 erteilt. Seit dem 10. März 2014 verfügt die

KVG über eine Erlaubnis zum Geschäsbetrieb als externe

aIF-Kapitalverwaltungsgesellscha. Sie darf daher – neben

Organismen für gemeinsame anlagen in Wertpapieren

(OGaW) gemäß § 1 abs. 2 i.V.m. §§ 192 ff. KaGB – folgende

inländische Investmentvermögen verwalten:

Gemischte Investmentvermögen gemäß §§ 218 f. KaGB

Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 ff. KaGB

Dach-hedgefonds gemäß § 225 ff. KaGB,

lmmobilien-Sondervermögen gemäß § 230 ff. KaGB

Geschlossene inländische Publikums-alF gemäß § 261 ff.

KaGB sowie geschlossene inländische Spezial-alF gemäß

§ 285 ff. KaGB – einschließlich alF, die gemäß §§ 287 ff.

KaGB die Kontrolle über nicht börsennotierte Unternehmen

und Emittenten erlangen –, welche in die folgenden Vermö-

gensgegenstände investieren:

a.  Immobilien, einschließlich Wald, Forst und agrarland,

b.  Schiffe, Schiffsauauten, Schiffsbestandteile und Schiffs -

ersatzteile,

c.  anlagen zur Erzeugung, transport und Speicherung von

Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien,

d.  Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und

Schienenfahrzeugersatzteile,

e.  Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne

von § 261 abs. 2 nr. 2, 4 und 5 KaGB genutzt wird,

f.  die Vermögensgegenstände gemäß § 261 abs. 1 nr. 2 bis

6 KaGB,

g.  Wertpapiere gemäß § 193 KaGB,

h.  Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KaGB,

i.  Bankguthaben gemäß § 195 KaGB

Offene inländische Spezial-alF mit festen anlagebedin-

gungen gemäß § 284 KaGB, welche in folgende Vermögens-

gegenstände investieren: Die in § 284 abs. 1 und abs. 2 KaGB

genannten Vermögensgegenstände,

allgemeine offene inländische Spezial-alF gemäß § 282

KaGB – einschließlich hedgefonds gemäß § 283 KaGB –,

welche in folgende Vermögensgegenstände investieren:

a. Die in § 284 abs. 1 und abs. 2 KaGB genannten Vermö-

gensgegenstände,

b. hedgefonds gemäß § 283 KaGB,

c. Geschlossene inländische Publikums-alF gemäß §§ 261 ff.

KaGB sowie inländische Spezial-alF gemäß §§ 285 ff. KaGB –

einschließlich alF, die gemäß §§ 287 ff. KaGB die Kontrolle

über nicht börsennotierte Unternehmen und Emittenten er -

langen –, welche in die folgenden Vermögensgegenstände

investieren:

aa) Immobilien, einschließlich Wald, Forst und agrarland,

bb) Schiffe, Schiffsauauten, Schiffsbestandteile und Schiffs-

ersatzteile,

cc) anlagen zur Erzeugung, transport und Speicherung von

Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien, 

dd) Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und

Schienenfahrzeugersatzteile,

ee) Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne

von § 261 abs. 2 nr. 2, 4 und 5 KaGB genutzt wird,

ff) die Vermögensgegenstände gemäß § 261 abs. 1 nr. 2 bis

6 KaGB,

gg) Wertpapiere gemäß § 193 KaGB,

hh) Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KaGB,

ii) Bankguthaben gemäß § 195 KaGB

Die KVG darf daneben EU-OGaW, EU-aIF oder ausländische

aIF, deren zulässige Vermögensgegenstände denen für in-

ländische Investmentvermögen entsprechen, verwalten.

Die KVG verwaltet zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

insgesamt 131 Publikumsfonds. Diese anzahl umfasst 88

OGaW-Fonds, 30 gemischte Sondervermögen, einen Dach-

hedge-Fonds mit zusätzlichen Risiken, elf sonstige Sonder-

vermögen und eine Investmentaktiengesellscha. Die von

der KVG verwalteten Publikumsinvestmentvermögen sind

auf der Internetseite www.hansainvest.de in der Rubrik

»Fonds & Depots« abruar. Die KVG verwaltet zudem 46 Wert -

papier-Spezial-Sondervermögen sowie 11 Immobilien-Spe-

zial-Sondervermögen und vier geschlossene Publikums-aIF.

   

EiGEnkapital und 
zusätzlichE EiGEnMittEl
Die KVG hat ein gezeichnetes und eingezahltes Kapital in

höhe von € 10.500.000. Die KVG hat die Berufshaungsrisi-

ken, die sich durch die Verwaltung von Investmentvermö-

4. DIE KaPItalVERWaltUnGS -
GESEllSChaFt
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gen ergeben, die nicht der OGaW-Richtlinie entsprechen

(sogenannte alternative Investmentvermögen (kurz »aIF«))

und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Mitar-

beiter zurückzuführen sind, abgedeckt durch Eigenmittel

in höhe von wenigstens 0,01 % des Werts der Portfolios

aller verwalteten aIF, wobei dieser Betrag jährlich überprü

und angepasst wird. Diese Eigenmittel sind von dem ange-

gebenen haenden Eigenkapital umfasst.

intErEssEnkonFliktE
Bei der KVG können folgende Interessenkonflikte entste-

hen: Die Interessen des anlegers können mit folgenden In-

teressen kollidieren:

Interessen der KVG und der mit dieser verbundenen Un-

ternehmen

Interessen der Mitarbeiter der KVG oder

Interessen anderer anleger in diesem oder anderen Fonds

Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte bei

der KVG und/oder ihren beauragten auslagerungsunter-

nehmen begründen können, umfassen insbesondere:

anreizsysteme für Mitarbeiter der KVG, Mitarbeiterge-

schäe,

Zuwendungen an Mitarbeiter der KVG, Umschichtungen

im Fonds,

stichtagsbezogene auesserung der Fondsperformance

(»window dressing«),

Geschäe zwischen der KVG und den von ihr verwalteten

Investmentvermögen oder Individualportfolios bzw. Ge-

schäe zwischen von der KVG verwalteten Investmentver-

mögen und/oder Individualportfolios,

Zusammenfassung mehrerer Orders (»block trades«),

Beauragung von eng verbundenen Unternehmen und Per-

sonen,

Einzelanlagen von erheblichem Umfang,

transaktionen nach handelsschluss zum bereits abseh-

baren Schlusskurs des laufenden tages, sogenanntes late

trading,

Stimmrechtsausübung

Der KVG können im Zusammenhang mit Geschäen für Rech-

nung des Fonds geldwerte Vorteile (Brokerresearch, Finanz-

analysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen,

die im Interesse der anleger bei den anlageentscheidungen

verwendet werden.

Der KVG fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds

an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen

und aufwandserstattungen zu.

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die KVG unter

anderem folgende organisatorische Maßnahmen ein, um

Interessenkonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu

steuern, zu beobachten und sie offenzulegen:

Bestehen einer Compliance-abteilung, die auf die Ein-

haltung von Gesetzen und Regeln hinwirkt und der Interes-

senkonflikte gemeldet werden müssen,

Pflichten zur Offenlegung,

Organisatorische Maßnahmen wie die Einrichtung von

Vertraulichkeitsbereichen für einzelne abteilungen, um

dem Missbrauch von vertraulichen Informationen vorzu-

beugen, sowie die Zuordnung von Zuständigkeiten, um un-

sachgemäße Einflussnahme zu verhindern,

Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbei-

tergeschäe, Verpflichtungen zur Einhaltung des Insider-

rechts, Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen,

Einrichtung von Vergütungssystemen,

Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen,

Grundsätze zur bestmöglichen ausführung beim Erwerb bzw.

zur Veräußerung von Finanzinstrumenten,

Grundsätze zur aueilung von teilausführungen, Einrich-

ten von Orderannahmezeiten (Cut-Off-Zeiten), Grundsätze

zur Stimmrechtsausübung,

Forward Pricing,

Mitwirkung im Compliance-Komitee der SIGnal IDUna

Gruppe

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft



Die PCE-Unternehmensgruppe konzipiert und emittiert

seit anfang 2004 individuelle Beteiligungsangebote in

Sachwerte. hierzu gehören die Identifizierung geeigneter

anlageobjekte, die Beschaffung einer passenden Fremd -

finanzierung und die auflage eines Beteiligungsangebots

für anleger. Das leistungsspektrum umfasst das Manage-

ment der Investition während der gesamten laufzeit ein-

schließlich des Verkaufs. hierbei entwickelt die PCE für unter -

schiedliche Investorengruppen passende Fondskonzepte.

Es wurden Publikumsfonds, Private Placements und maß-

geschneiderte Projekte für Einzelinvestments aufgelegt.

Die PCE hat bisher 19 Beteiligungsangebote in der handels-

schifffahrt und Flusskreuzfahrt konzipiert und realisiert,

hiervon 17 Schiffe in insgesamt 16 Schiffsfonds und drei

Schiffe für vermögende Einzelanleger. Das Gesamtinvesti-

tionsvolumen beläu sich auf rund US$ 500 Mio. 

ErFahrEnEs ManaGEMEnt 
und GEprüFtE Qualität
Gründer und geschäsführender Gesellschaer der PCE-

Unternehmen ist Kai-Michael Pappert. Er ist Reederei- und

Diplom-Kaufmann und war für ein anderes Emissionshaus

ab 1993 zunächst als Vertriebsleiter und von 1996 bis an-

fang 2003 als geschäsführender Gesellschaer tätig. In

dieser Zeit wurden 76 geschlossene Fonds – davon 72 Schiffs -

fonds – mit einem Eigenkapital von rund € 1,3 Mrd. und einem

Investitionsvolumen von rund € 3 Mrd. erfolgreich aufge-

legt. anfang 2004 startete er mit der PCE, um individuelle

Beteiligungskonzepte zu realisieren.

Die PCE holding hat anfang 2015 mit der PCE Capital advice,

PCE Fondsmanagement und PCE anlegerverwaltung drei

weitere operativ tätige tochtergesellschaen (100 %) für die

14

Die PCE

MustErdEpot dEr pcE-FlusskrEuzFahrtFonds pEr 31. dEzEMBEr 2014 1

Fonds 
Flusskreuzfahrt-
schiffe

Viking Cruisers 6

MS Viking Sun

MS Viking Sky

Viking Cruisers II 7

MS Clara Schumann

MS theodor Fontane

Douro Cruiser 8 9

Douro Cruiser 8 9

1 Die Werte sind in Euro angegeben und beziehen sich auf eine Zeichnungssumme von € 100.000 zzgl. agio.  
Die Zahlen wurden auf Basis von testierten Jahresabschlüssen erstellt, die Darstellung wurde nicht von einem Wirtschasprüfer testiert.

2 Steuerliche Werte 2014 auf Grundlage der Jahresabschlüsse 2014. 
Prämissen: höchste Steuerprogression; Splittingtabelle; Solidaritätszuschlag 5,5 %.
Beim Douro Cruiser sind entgegen der Prospektannahme ausgleichsfähige Verluste entstanden.

3 Kumulierte tilgungen bezogen auf die Musterbeteiligung. Die Prospektwerte sind inklusive der in anspruch genommenen Erhöhungsreserve 
dargestellt. Beim Douro Cruiser ist die abweichung auf eine höhere Kreditaufnahme zurückzuführen, die analog zu höheren tilgungen gegen-
über Prospekt führt.

4 liquiditätsbestand ohne Kontokorrentkredite bezogen auf eine nominale Musterbeteiligung von € 100.000.
5 Der anteil der Gesamtabweichung wurde im Verhältnis des Kommanditkapitals inklusive agio der einzelnen Fonds zum insgesamt im Muster -

depot vorhandenen Kommanditkapital inklusive agio gewichtet.

Emissions- 
jahr

2008

2008

2011

2012

Einzahlungen 

prospekt ist   

-105.000 -105.000

-105.000 -105.000

-105.000 -105.000

-105.000 -105.000

liquiditätsauswirkung aus
den steuerlichen Ergebnissen 2

prospekt ist abwei-
chung

-8.696 -8.999 -303

-13.893 -13.151 742

0 4.570 4.570

0 6.398 6.398

auszahlungen
bis 31.12.2014

prospekt ist abwei-
chung

63.000 63.830 830

80.500 81.362 862

19.380 20.880 1.500

19.380 18.696 -684

5. DIE PCE
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Die PCE

      

 

  

  

  

   

  

  

   

  

Gesamt- 
abweichung

in Eur   

2.597

135

29.911

29.555

summe

kG-kapital 
Gesamt

inkl. agio
in Eur   

11.970.000

6.079.500

1.342.500

2.144.100

21.536.100

anteil am 
Gesamt-
volumen   

55,58 %

28,23 %

6,23 %

9,96 %

100 %

Gesamtabwei-
chung gewichtet  

und relativ 
zur Einzahlung 5

1,4 %

0,0 %

1,8 %

2,8 %

6,0 %

geleistete tilgungen bezogen
auf Musterbeteiligung 3

prospekt ist abwei-
chung

57.202 59.842 2.640

64.767 64.767 0

20.680 50.060 29.380

20.680 50.060 29.380

liquiditätsbestand bezogen
auf Musterbeteiligung 4

prospekt ist abwei-
chung

6.123 5.553 -570

6.218 4.750 -1.468

10.566 5.027 -5.539

10.566 5.027 -5.539

Konzeption und Umsetzung alternativer Investmentfonds

nach KaGB gegründet. Mit dieser Unternehmensstruktur

haben sich die PCE-Unternehmen positioniert, um gemein-

sam mit den anlegern an den Wachstumsmärkten der Fluss-

kreuzfahrt zu partizipieren. 

Die PCE-Unternehmen haben ein integriertes Qualitäts-

managementsystem aufgebaut. Die DnV Gl Business assu -

rance hat dieses Qualitätsmanagementsystem für die PCE

detailliert geprü und nach DIn ISO 9001:2008 zertifiziert.

lEistunGsBilanz MarktsEGMEnt 
FlusskrEuzFahrt
Im Segment der Flusskreuzfahrt hat die PCE seit 2008 fünf

Schiffe im Management. In diesem Marktsegment wurde ein

Investitionsvolumen von insgesamt € 45,5 Mio. mit rund 500

anlegern realisiert.

Die fünf Flusskreuzfahrtschiffe verfügten bei auflegung der

Beteiligungen über langfristig vereinbarte Bareboatcharter -

verträge und haben sich per Ende 2014 prospektgemäß oder

besser entwickelt. Für vier der Schiffe konnten bereits Weiter -

beschäigungen im direkten anschluss vereinbart werden.

Wie in den Vorjahren wurden auch in 2014 bei allen vorge-

nannten Schiffen aufgrund der guten wirtschalichen Situ -

ation die geplanten auszahlungen an die Gesellschafter

halbjährlich vorgenommen. Das nachfolgend dargestellte

Musterdepot liegt per 31. Dezember 2014 voraussichtlich

in der Summe 6 % über den Prospektwerten.  Die bisherige

Entwicklung von Beteiligungen, die von PCE aufgelegt wur-

den, ist kein Indikator für die zukünige Entwicklung dieser

Beteiligung oder/und des vorliegenden aIF.

Die aktuelle leistungsbilanz 2014 (Stand Mai 2015) befindet

sich in Vorbereitung und wird Interessenten nach Fertig-

stellung auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

www.pceholding.de

6 Das kumulierte Ergebnis (Betriebsergebnis vor afa) seit 2008 beträgt t€ 13.844 (Prospekt t€ 13.833). Die emissionsabhängigen Kosten in der
Platzierungsphase entsprechen den Prospektangaben.

7 Das kumulierte Ergebnis (Betriebsergebnis vor afa) seit 2008 beträgt t€ 8.222 (Prospekt t€ 8.335). Die emissionsabhängigen Kosten in der 
Platzierungsphase entsprechen den Prospektangaben.

8 Es handelt sich um einen Fonds, der hier in zwei tranchen dargestellt wird. Die steuerlichen Ergebnisse der in 2011 beigetretenen Gesellschaer
weichen von denen in 2012 beigetretenen Gesellschaern ab, so dass ein getrennter ausweis gewählt wurde. nach Erreichen der vorgesehenen
relativen Gleichstellung der Gesellschaer werden die tranchen zusammengefasst.

9 Das kumulierte Ergebnis (Betriebsergebnis vor afa) beträgt seit 2011 t€ 1.822 (Prospekt t€ 1.875). Die emissionsabhängigen Kosten in der 
Platzierungsphase entsprechen den Prospektangaben.
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Die Verwahrstelle

FirMa, rEchtsForM und sitz
Mit Datum vom 15. Mai 2015 wurde zwischen der hanSa -

InVESt hanseatische Investment-Gmbh, dem aIF und der

hauck & auäuser Privatbankiers KGaa ein Verwahrstel-

lenvertrag ge  schlossen. Die Verwahrstelle hat ihren Sitz in

Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main. Mit Schreiben

vom 17. april 2015 hat die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin) die auswahl der hauck & auäuser

Privatbankiers KGaa als Verwahrstelle für den aIF genehmigt.

haupttätiGkEitEn/auFGaBEn
a. Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegenstände.

b. Eigentumsüberprüfung und Führung eines Bestands-

verzeichnisses bei nichtverwahrfähigen Vermögensgegen-

ständen.

c. Sicherstellung, dass die ausgabe und Rücknahme von

anteilen des aIF und die Ermittlung des Wertes des aIF den

Vorschriften des KaGB, den einschlägigen anlagebedin-

gungen und dem Gesellschasvertrag entsprechen.

d. Sicherstellung, dass bei den für gemeinschaliche Rech-

nung der anleger getätigten Geschäen der Gegenwert

innerhalb der üblichen Fristen an den aIF oder für Rechnung

des aIF überwiesen wird.

e. Sicherstellung, dass die Erträge des aIF nach den Vor-

schrien des KaGB, den einschlägigen anlagebedingungen

und des Gesellschasvertrages verwendet werden.

f. ausführung der Weisungen der KVG, sofern diese nicht

gegen gesetzliche Vorschrien oder die anlagebedingungen

verstoßen, insbesondere Überwachung der Einhaltung der

für den aIF geltenden gesetzlichen und in den anlagebe-

dingungen festgelegten anlagegrenzen.

g. Sicherstellung der Überwachung der Zahlungsströme

des aIF.

h. Erteilung der Zustimmung zu zustimmungspflichtigen

Geschäen, soweit diese den Vorschrien des KaGB ent-

sprechen und mit den anlagebedingungen des aIF überein-

stimmen.

i. Überwachung der Eintragung bzw. Sicherstellung der

Verfügungsbeschränkungen gemäß § 83 abs. 4 KaGB.

j. Sicherstellung der Einrichtung und anwendung ange-

messener Prozesse bei der KVG zur Bewertung der Vermö-

gensgegenstände des aIF und regelmäßige Überprüfung

der Bewertungsgrundsätze und -verfahren.

üBErtraGEnE FunktionEn
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Verwahr-

stelle für den aIF keine Verwahrungsfunktionen gemäß § 81

abs. 1 KaGB übertragen.

haFtunGsFrEistEllunG dEr 
vErWahrstEllE
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Verwahr-

stelle keine Vereinbarung mit einem Unterverwahrer getrof-

fen, um sich vertraglich von der haftung gemäß § 88 abs. 4

KaGB freizustellen.

6. DIE VERWahRStEllE
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Der Anleger

proFil dEs typischEn anlEGErs
Das Investmentvermögen Sechste »River Cruiser« Gmbh &

Co. geschlossene Investment KG eignet sich für anleger, die

mittelbar in Sachwerte in Form eines Flusskreuzfahrtschiffes

investieren wollen und dabei bereit sind, sich an einem

langfristigen Investment mit einem Investitionshorizont

von elfeinhalb Jahren zu beteiligen, da der aIF mindestens

eine laufzeit bis zum 31. Dezember 2026 hat. Die Gesell-

schaer können mit einfacher Mehrheit der abgegebenen

Stimmen die Dauer der Gesellscha verkürzen oder um ins -

gesamt bis zu fünf Jahre verlängern. Eine ordentliche Kün-

digung während der laufzeit des aIF (einschließlich etwaiger

Verlängerung) ist ausgeschlossen. Das Investmentvermögen

eignet sich nur für anleger, die sich aller Chancen und Risi -

ken einer unternehmerischen Beteiligung an einer gewerb-

lichen Gesellscha bewusst sind, einen langfristigen anla-

gehorizont haben und mit den wirtschalichen, rechtlichen

und steuerlichen Grundzügen eines solchen Investmentver -

mögens vertraut sind. Der anleger muss einen totalverlust

seiner Investition inklusive geleisteter auszahlungen in Kauf

nehmen können. Eine Beteiligung am aIF eignet sich nicht

zur altersvorsorge des anlegers. Sie eignet sich auch nicht

als alleiniger Bestandteil eines Vermögens, sondern ist nur

zur Beimischung zu einem bestehenden Portfolio aus un ter -

schiedlichen anlagen bzw. Vermögensgegenständen (ent-

sprechend der Risikobereitscha des anlegers) geeignet.

Da die Fondsgesellscha das Kapitalanlagevermögen ohne

Einhaltung des Grundsatzes der Risikomischung gemäß § 262

abs. 1 KaGB investiert, ist eine Beteiligung an der Fonds-

gesellscha gemäß § 262 abs. 2 KaGB nur für sogenannte

»qualifizierte Privatanleger« im Sinne des § 1 absatz 19

nummer 33 Buchstabe a) Doppelbuchstaben bb) bis ee)

KaGB möglich. Der anleger hat daher gesondert anzugeben,

dass er sich der Risiken im Zusammenhang mit der beab-

sichtigten Investition bewusst ist. Der Sachverstand, die

Erfahrungen und Kenntnisse des anlegers werden unter der

annahme bewertet, dass der anleger nicht über die Markt-

kenntnisse und Erfahrungen eines professionellen Kunden

im Sinne der »MiFiD-Richtlinie« (anhang II abschnitt I der

Richtlinie 2004/39/EG) verfügt. Die Geschäsführung muss

im Rahmen der vorgenommenen Bewertung des anlegers

hinreichend davon überzeugt sein, dass der anleger in der

lage ist, seine anlageentscheidung selbst zu treffen und

die damit einhergehenden Risiken versteht und dass eine

solche Verpflichtung für den anleger angemessen ist. Dem

anleger wird das Ergebnis der Prüfung unverzüglich schri-

lich mitgeteilt.

ausgeschlossen ist eine Beteiligung von anlegern, welche

die US-amerikanische, australische, japanische oder kanadi-

sche Staatsbürgerscha besitzen, einen Wohnsitz/Sitz oder

gewöhnlichen aufenthalt in den USa, australien, Japan

oder Kanada einschließlich der jeweiligen hoheitsgebiete

haben oder Inhaber einer dauerhaften aufenthalts- und

arbeitserlaubnis (Greencard) für die USa oder Kanada sind.

Dies gilt entsprechend für anleger, die die Beteiligung für

eine Person oder Vermögensmasse nach vorstehendem Satz

eingehen. Solche anleger können die Beteiligung auch nicht

von Dritten erwerben.

FairE BEhandlunG dEr anlEGEr
Die KVG ist gesetzlich verpflichtet, die anleger des aIF fair

zu behandeln. Die KVG verwaltet die von ihr aufgelegten

Investmentvermögen nach dem Prinzip der Gleichbehand-

lung, indem sie bestimmte Investmentvermögen und anleger

der Investmentvermögen nicht zulasten anderer bevorzugt

behandelt. Die Gleichbehandlung wird auf allen Ebenen der

Verwaltung des Investmentvermögens sichergestellt. Die

Entscheidungsprozesse und organisatorischen Strukturen

der KVG sind entsprechend ausgerichtet.

Jeder anleger hat die gleichen Zugangsmöglichkeiten und

Voraussetzungen für den Zugang zum Investmentvermögen.

Es gibt keine Sonderrechte für bestimmte anlegergruppen.

alle anteile sind gleich gewichtet, es gibt keine anteils-

klassen. ansprüche einzelner anleger auf Vorzugsbehand-

lung bestehen nicht.

7. DER anlEGER



art dEs vErMöGEnsGEGEnstandEs
Der neubau des Flusskreuzfahrtschiffes wurde unter der

Baunummer 189 von Monarch Waterways Gmbh (nachfol-

gend »Monarch«) mit Sitz in Basel, eine tochtergesellscha

des amerikanischen Reiseveranstalters Gate 1 ltd., bei der

niederländischen Wer teamCo Shipyard BV, heusden, in

aurag gegeben. Mit Unterzeichnung des sog. »novation

agreements« zwischen der Fondsgesellscha, der Wer und

Monarch am 26. März 2015 wurde vereinbart, dass der aIF

unmittelbar vor ablieferung des Schiffes mit allen Rechten

und Pflichten in den Bauvertrag eintritt. Der aIF übernimmt

damit die Verpflichtung zur Zahlung des ursprünglich ver-

einbarten Baupreises von € 13.770.000 zzgl. etwaiger Um-

satzsteuer. Während der Bauphase und bis zum Übergang

des Vertrags bleibt Monarch verantwortlich für die Erfüllung

des Bauvertrages, insbesondere für die Stellung der Bau-

finanzierung zur leistung aller anzahlungen gemäß Bau-

fortschritt an die Werft. Die Übertragung der Rechte und

Pflichten aus dem Bauvertrag soll unmittelbar vor Fertig-

stellung des neubaus erfolgen, so dass das Schiff von der

Wer direkt an die Fondsgesellscha abgeliefert wird und

in deren Eigentum übergeht. Die ablieferung soll voraus-

sichtlich am 15. März 2016 stattfinden.

Über das novation agreement hinaus hat die Fondsgesell-

scha keine weiteren Verträge über die anschaffung oder

herstellung des anlageobjekts oder wesentlicher teile davon

geschlossen.

Die Fondsgesellscha darf zudem Bankguthaben nach

Maßgabe des § 195 KaGB und Geldmarktinstrumente nach

Maßgabe des § 194 KaGB halten. 

dEr FlusskrEuzFahrtMarkt
Die nachfolgenden Informationen basieren im Wesentlichen

auf einem von der PCE für die PCE Capital advice in aurag

gegebenen Gutachten zur Marktentwicklung in der Kreuz-

fahrt auf europäischen Flüssen, erstellt vom Institut für See-

verkehrswirtscha und logistik (ISl), Bremen.

1. DER MaRKt FÜR KREUZFahRtEn 
aUF EUROPÄISChEn FlÜSSEn UnD 
SEInE EInFlUSSFaKtOREn
Für das »Monarch Empress« wurde ein fester Beförderungs-

vertrag über fünf Jahre abgeschlossen. Das Flusskreuzfahrt-

schiff ist für den Einsatz auf dem Rhein, dem Main, der Donau

und deren nebenflüssen bis hin zum Schwarzen Meer sowie

auf dem Ijsselmeer konzipiert. Für die erste Reisesaison in

2016 sind Reisen auf dem Rhein um amsterdam sowie auf

der Donau zwischen Regensburg und Budapest geplant.

Da es sowohl den regionalen als auch den Rahmenbedin-

gungen des Marktes für Flussreisen auf europäischen Flüssen
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unterliegt, werden im Folgenden regionale sowie europäi-

sche aspekte der Flusskreuzfahrt betrachtet.

Die Kreuzfahrt auf See und auf Flüssen, ist nachfrageseitig

von anderen Schifffahrtsmärkten unabhängig. angebotssei-

tig finden beide Bereiche ähnliche Rahmenbedingungen vor,

wie etwa die höhe der Brennstoffkosten, strenge Umwelt-

vorschriften oder steigende Schiffbaupreise. auswirkun-

gen auf Kreuzfahrten ergeben sich bei nachlassen der Reise -

intensität in wirtschalich schwierigeren Zeiten, wie z.B.

infolge der Finanz- und Wirtschaskrise in Südeuropa oder

besondere Ereignisse wie dem 11. September 2001, als deut -

lich weniger US-Passagiere nach Europa reisten. Beispiele

für temporäre und regionale Einflüsse sind hoch- oder

niedrigwasser, die zu einer Einstellung der Schifffahrt auf

der Donau, der Elbe oder der Oder – nur im Extremfall auch

auf dem Rhein – führen können.

Der Kreuzfahrtmarkt ist sowohl für hochseekreuzfahrten

als auch für Flusskreuzfahrten ein touristischer Wachstums-

markt. Bei den oben angegebenen Umsätzen der Seereisen

ist zu beachten, dass die Zahl für 2013 und 2014 nur ein-

geschränkt mit den Vorjahreszahlen vergleichbar ist. Bis

2012 hat der DRV (Deutscher ReiseVerband) die Zahlen

auereitet und anders als die ClIa (Cruise lines Interna-

tional association) danach im allgemeinen nicht die Kosten

für die anreise zur Kreuzfahrt herausgerechnet. 

nach den terroranschlägen 2001 war in der Kreuzfahrt auf

See die Zuwachsrate geringer; dennoch konnten auch die

neubauten immer gefüllt werden. In der Flussfahrt war

keine auswirkung erkennbar, da die freien Betten durch

deutsche und europäische Fahrgäste gefüllt wurden, solange

die amerikaner den Flug über den atlantik scheuten.

Ein für die Zukun wichtiger aspekt ist, dass auf See rund

460.000 Betten fast ganzjährig zur Verfügung stehen, in

der internationalen Flussfahrt aber nur ca. 117.000 Betten

mit saisonalen Einschränkungen. Von letzteren wiederum

entfallen nur 42.000 auf Westeuropa. Diese Gesamtkapa-

zität der westeuropäischen Flotte entspricht dem Zuwachs

der hochseeflotte in zwei Jahren.

Zwischen der nachfrage nach Flusskreuzfahrten und der

weltweiten Wirtschasentwicklung besteht nur ein sehr all -

gemeiner Zusammenhang. Grundsätzlich über die Kaura

bestehende abhängigkeiten wurden in der Vergangenheit

meist von regionalen politischen Ereignissen, branchen-

internen Entwicklungen wie einer ausweitung oder Einen-

gung des angebots sowie Marketingmaßnahmen verdrängt.

Die Einengung erfolgt gewöhnlich durch Reisestornierung

wegen Sperrung der Gewässer, so dass sich eine vorhan-

dene nachfrage nicht als Passagierzahl oder Umsatz in der

Statistik niederschlagen kann; die ausweitung eher über

neubauten, die im normalfall schnell vom Markt angenom-

men wurden.

2. EInSatZMöGlIChKEItEn aUF RhEIn-MaIn-
DOnaU UnD altERnatIVEn DEStInatIOnEn
Flussschiffe werden in der Regel ganzjährig in ihrem Fahrt-

gebiet belassen und legen in Europa im Winter aufgrund

der Witterungsbedingungen und des damit begründeten

nachfragerückgangs eine Pause ein. auf einigen Gewässern

ist dies wegen Vereisung technisch bedingt. Dennoch gelingt

es, die modernen Schiffe im herbst immer länger bis zu den

advents-, Weihnachts- und Silvesterreisen einzusetzen, so

dass nur eine Saisonpause von Januar bis Ostern bleibt.

Die Entwicklung in den Einsatzgebieten der Flusskreuz-

fahrtschiffe verlief über die letzten zehn Jahre sehr unter-

schiedlich. In Europa erfolgte mit fast 80 % ein großer Zu-

wachs, während in Russland und der Ukraine die Flotte

mangels neubauten kontinuierlich schrump.

Der Einsatz des »Monarch Empress« ist auf den Flüssen

Rhein-Main-Donau geplant, ist aber technisch neben Rhein

und Donau auch für Mosel und weiteren nebenflüssen bis

hin zum Schwarzen Meer sowie das Ijsselmeer konzipiert.

Seit der Vollendung des Main-Donau-Kanals 1992 gibt es ein

großes, zentrales Gewässersystem in Mitteleuropa, das von

den belgisch-niederländischen Gewässern bis ans Schwarze

Meer reicht und die schiffbaren nebenflüsse Mosel, neckar

und theiß umfasst. Vom Rhein sind über den Mittellandkanal

auch Weser, Elbe, Moldau, havel und die Oder zu erreichen.

Zwischen diesen Gewässern können einige Schiffe hin- und

herwechseln. Die Flüsse Rhône, Gironde, Seine, der Po, der

Douro sowie Guadiana und Guadalqivir sind nicht an die

übrigen Einsatzgebiete für Flusskreuzer angeschlossen. 

Der Rhein ist – neben der Donau - einer der beiden großen

schiffbaren westeuropäischen Wasserläufe. Für amerikani-

sche touristen ist die Mittelgebirgsstrecke zwischen Bingen

(Rüdesheim) und Koblenz mit ihren zahlreichen Burgen und

romantischen Weinorten eine der großen attraktionen

region 2004 2014 veränderung

Europa (ohne Osteuropa) 164 293 78,6 %

Russland und Ukraine 166 133 -19,9 %

afrika (=nil) 281 274 -2,5 %

China und restliche Regionen 96 116 20,8 %

Gesamtzahl der schiffe 707 816 15,4 %

Quelle: hader & hader 2014
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Europas. neben den Endhäfen Basel und amsterdam sind

Straßburg, der Dom zu Speyer oder der Kölner Dom heraus-

ragende Sehenswürdigkeiten, die teilweise zu Fuß vom an-

leger aus zu erreichen sind. 

Zusammen mit seinen nebenflüssen Mosel mit Saar, Main

und neckar sowie mit den Flüssen und Kanälen in den

niederlanden und Belgien ermöglicht der Rhein mehrere

Routenvarianten, die den Fluss auch für Mehrfach-Reisende

interessant machen. auf der Donau werden nur die touren

Passau – Budapest oder Passau – Donaumündung als wesent-

liche Varianten angeboten. Routen bis zur Donaumündung

werden nur in einer Richtung angeboten. Großen Erfolg

auf den englischsprachigen Märkten haben die längeren

Reisen von amsterdam durch den Main bis Budapest oder

Kreuzfahrten auf teilstrecken kombiniert mit Städtereisen,

z.B. nach Prag. Je größer die Flotten der auf ausländische

Gäste spezialisierten Veranstalter werden, desto mehr Varia-

tionen werden angeboten. Budapest, Bratislava, Wien,

Dürnstein in der Wachau und das Kloster Melk fehlen selten

in einer Donautour.

andere Vorteile des Rheins liegen in der Präsenz interna-

tionaler Flughäfen an den Endhäfen amsterdam und Basel

oder in Köln, was die an-/abreise ausländischer Fahrgäste

erleichtert. navigatorisch ist hervorzuheben, dass der Rhein

bis zu 135 m lange und drei Decks hohe (plus Sonnendeck)

Schiffe zulässt, selten unter zu niedrigem Wasser für Kreuz-

fahrt leidet und nur am Oberrhein Schleusen hat. Die Kapa-

zität ist daher längst nicht ausgeschöp. 

In Frankreich werden immer wieder neue Flüsse erschlossen.

Seit den 1990er Jahren sind die Rhône-Saône und die Seine

mit den höhepunkten lyon und Paris, anderen historische

Orten, Gärten etc. im Programm. heute fahren auf der

Rhône 26 und der Seine 19 Schiffe. Seit 2012 werden eben-

falls Reisen auf der Gironde und Garonne mit dem thema-

tischen Schwerpunkt Weinreisen rund um Bordeaux ange-

boten. 2015 kommt mit einem flachgehenden neubau mit

Seitenrädern erstmals ein Kabinenschiff auf die für ihre

Schlösser berühmte loire.

3. DIE naChFRaGE FÜR FlUSSREISEn aUF
RhEIn-MaIn-DOnaU UnD In RElEVantEn
FahRtGEBIEtEn
Der Charterer des »Monarch Empress« Gate 1 gewinnt seine

Reisegäste in nordamerika und australien. nachfolgend

werden komprimiert und zusammengefasst die Entwicklun-

gen dieser und weiterer Märkte erläutert:

Die Reisenden auf Flusskreuzfahrtschiffen stammen aus ver-

schiedenen, sogenannten Quellmärkten unterschiedlicher

länder und Kontinente. Die USa haben mittlerweile den

lange dominierenden deutschen Markt überholt. US-ame-

rikanische Reiseveranstalter verfügten 2014 etwa über

13.500 Betten, was gegenüber rund 6.300 Betten in 2009

einem anstieg um 115 % in 5 Jahren entspricht. Mit großem

abstand folgen auf den Plätzen 3 bis 6 Großbritannien,

australien, Schweiz und Frankreich.

Engländer nutzen neben Flusskreuzfahrten von britischen

Veranstaltern auch Schiffe, die auf dem schnell wachsenden

US-Markt vermarktet werden; auffällig ist aber auch, dass

sich britische Veranstalter in jüngster Zeit einige hochwer-

tige neubauten durch Charterverträge gesichert haben,

während sie zuvor überwiegend ältere niederländische

Schiffe angeboten haben. Die Zahlen von IRn Research be-

stätigen, dass Flusskreuzfahrten britischer Passagiere in

Europa (ohne Russland) von 65.000 auf 104.000 hochge-

schnellt sind.

australier und neuseeländer haben zum teil Reedereien

in der Schweiz gegründet, um ihren landsleuten komfor-

table angebote zu machen. neben jährlichen neubauten

entstand auch ein neuer Zweig, der sich um den britischen

Markt kümmert. andere australische anbieter chartern

Schiffe ein oder kooperieren mit anderen Reedereien.

auch in der Schweiz gibt es mehrere Veranstalter, die ihr

angebot kräig ausweiten, teils mit neuen eigenen Schif-

fen, teils durch Charter bzw. Einbuchen auf meist deutschen

Schiffen.

andere
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Frankreichs Markt für Flusskreuzfahrten wird seit geraumer

Zeit durch eine französische Reederei gut abgedeckt. Zwei

Drittel der Fahrgäste kommen aus Frankreich. an zweiter

Stelle folgen deutsche Passagiere. In jüngerer Zeit ist das

Flottenwachstum langsamer geworden, und fremde Schiffe

wurden in den Katalog aufgenommen, um die auswahl an

Fahrtzielen zu vergrößern. Durch immer mehr ausländische

Fahrgäste in Frankreich wächst der heimische Markt kaum.

Die niederländische Flotte mit nur ca. 2.200 Betten wächst

nur langsam, da neue Schiffe o ausländischen Märkten

zur Verfügung gestellt werden. Für österreich sind weniger

als 1.000 Betten zu identifizieren. Die österreichischen Ver-

anstalter können auf zahlreichen deutschen und schweize-

rischen Schiffen einbuchen.

Da die Flotte seit 2009 von 200 (28.700 Betten) auf 293 Schiffe

(43.800 Betten) in 2014 gewachsen ist, sieht die prozentuale

Entwicklung ebenfalls sehr interessant aus: Die absolut fast

konstante Kapazität für den deutschen Markt bedeutet an-

gesichts des starken Gesamtwachstums einen Rückfall des

Marktanteils von 40 % innerhalb von 5 Jahren auf noch 25 %.

Gleichzeitig zog nordamerika von 20 % in 2009 vorbei auf

einen aktuellen anteil von 30 %.

Im deutschen Markt für Flusskreuzfahrten, der alle deut-

schen Reiseveranstalter und die Vertretung ausländischer

anbieter in Deutschland umfasst, stieg die anzahl der Reisen

von 1994 bis 2014 von 84.000 auf 416.000 pro Jahr. Der Rück -

gang in 2006 (siehe unten stehende Grafik) beruht auf einer

Verschiebung der Kapazitäten zugunsten des US-Marktes,

wo höhere tagesraten zu erzielen sind. Für den Rückgang

in 2012/13 gab es mehrere Ursachen. hauptgrund war der

ausfall des Zielgebiets nil aus politischen Gründen. Zu-

dem kamen hoch- und niedrigwasser sowie Schleusen-

sperrungen hinzu. Darüber hinaus wurden in Folge der

»Costa Concordia-Katastrophe« Seereisen derart kosten-

günstig angeboten, dass diese den Flusskreuzfahrtreisen

vorzogen wurden. 

Die jüngsten neubauten europäischer Flussschiffe sind vor

allem dem US-Markt vorbehalten, aber auch Briten und

australier und andere überseeische Veranstalter können

sich jährlich mehr Kapazitäten sichern. Der zeitweise Rück-

gang der deutschen teilnehmer ist daher auf ein verringertes

angebot zurückzuführen. In den letzten Jahren wirkt sich je -

doch der Beinahe-ausfall der Zielregion Ägypten am stärks-

ten auf die nachfrage aus Deutschland aus. Eben so haben

Russland und die Ukraine aufgrund der politischen Situation

einen deutlichen nachfragerückgang zu verzeichnen.

4. DaS anGEBOt FÜR FlUSSREISEn aUF 
RhEIn-MaIn-DOnaU UnD In RElEVantEn
FahRtGEBIEtEn
Die Wirtschalichkeit eines Marktes ist grundsätzlich abhän-

gig von dem Verhältnis zwischen angebot und nachfrage.

nachdem die nachfrage im Zuge der Darstellung ausge-

wählter Quellmärkte bereits oben stehend erläutert wurde,

wird im Folgenden die angebotsseite hinsichtlich der Flotte

beschrieben:
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Für die analyse der Größenstruktur wurde die Flotte mit

mehr als 40 Betten nach der Bettenkapazität in Schritten

von 40 Betten eingeteilt. 2008 lag der eindeutigen Schwer-

punkt mit 45 % der Flotte noch bei etwa 140 bis 150 Betten.

Bei gleichen Dimensionen wird o dem einzelnen Fahrgast

mehr Platz in der Kabine oder den öffentlichen Räumen

zugestanden. Kleinere Schiffe sind schneller zu füllen und

flexibler einsetzbar. Bei den Schiffen mit weniger als 80

Betten handelt es sich meist um ältere Einheiten. ab 2007

überwiegt die Größengruppe 161–200 Betten. Seit 2011 liegt

die Durchschnittsgröße der ablieferungen um 170 Betten.

auch einige Schiffe mit mehr als 200 Betten kommen jetzt

hinzu.

Die ersten   neubauten aus der anfangszeit der Flusskreuz-

fahrt genügen zum Zeitpunkt der auflegung des Investment -

vermögens konzeptionell noch den anforderungen der Ka-

tegorie 3*. heute liegen die anforderungen an den Komfort

weit höher. Die meisten neubauten schmücken sich mit 4*

in der hotelkategorie. Für amerikanische Gäste werden fast

ausschließlich neubauten angeboten.

Da die heutigen Kreuzfahrtschiffe mit Baujahr vor 1970 früher

teilweise anderen Zwecken dienten, verlief die Entwicklung

bis in die 1970er Jahre sehr ruhig. Erst seit 1990 werden

jährlich mehrere Schiffe in Fahrt gesetzt.

Die ablieferungen steigerten sich dann

auf rund 10 Schiffe pro Jahr. aufgrund der

wenigen Schiffe mit frühen Baujahren ste-

hen den Zugängen nur wenige abgänge

gegenüber. Wenn Reeder mit höheren Kom-

fortansprüchen ältere Einheiten abgeben,

stehen andere Firmen bereit, diese zu

übernehmen. Besonders niederländische

Unternehmen pflegen, neben modernen

Flotten im Premiumbereich, diese an-

spruchslosere Kategorie mit entsprechend

niedrigeren tagesraten. Insgesamt sind aus

der europäischen Flotte in den letzten zehn Jahren nur 14

Schiffe ausgeschieden, von den zwei zurückgekehrt sind. 

Die Phase der schnellen Expansion mit jahresdurchschnitt-

lich 12 neubauten hielt von 2001 bis 2006 an (vgl. tabelle

unten). Danach wurde es etwas ruhiger, was mit der Kon-

solidierung einiger größerer anbieter begründet werden

kann. Mehrere neue anbieter scheiterten mit dem Versuch,

über den Preis Marktanteile zu gewinnen. Die potenteren

Reedereien haben diesen Wettbewerb nicht unnötig ange-

heizt, sondern die Expansion verlangsamt, um dadurch ihre

Preise halten zu können oder das niveau anzuheben. Der

US-amerikanische anbieter Viking River Cruises hat alte

Schiffe verkau oder Charterverträge nicht verlängert, um

eine qualitativ einheitliche Flotte anbieten zu können. Seit

2012 werden für Viking River Cruises alleine mindestens

zehn neubauten jährlich abgeliefert, und dies wird bis min-

destens 2016 anhalten.

heute beträgt der anteil der Gesamtflotte der vor 1980 ge -

bauten Schiffe noch 12 %, ist aber seit 2007 nur von 44 auf 36

Schiffe gesunken. Sie finden noch immer ihren Markt, wenn

gleich dies angesichts der Übermacht der komfortableren

neubauten jetzt schwieriger wird.

GrössEnstruktur dEr FlottE in 
dEr rEGion Eu nach BEttEnzahl
(nur untere Betten, schiffszahlen ohne orderbuch 2014)

Baujahr 40–80 81–120 121–160 161–200 >200 Gesamt

bis 1980 12 13 6 5 – 36

1981–2000 4 25 3 6 – 68

2001–2006 5 8 37 26 – 76

2007–2014 – 8 32 70 3 113

summe 21 54 108 107 3 293

Quelle: hader & hader 2014

altErsstruktur dEr FlottE in dEr rEGion Europa-WEst 2014

vor 1951 1971 1981 1991 2001 2006 2011
Gewässer 1951 bis 1970 bis 1980 bis 1990 bis 2000 bis 2005 bis 2010 bis 2014 Gesamt

Rhein-Donau-Raum 8 10 9 11 39 31 36 66 210

nur Donau – 1 1 5 2 4 – – 13

Rhone-Saone – 1 – – 6 8 5 6 26

Seine 1 – – – 3 8 4 3 19

Douro 1 1 – – – 5 – 5 12

andere 3 – – 1 1 5 1 2 13

summe 13 13 10 17 51 61 46 82 293

Quelle: hader & hader 2014
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5. ZIElGRUPPEn UnD tREnDS
Die Veranstalter setzen für die Gewinnung von Marktan-

teilen auf unterschiedliche Strategien und Zielgruppen.

Zum Beispiel lassen sich im Marketing sowie im Bordbetrieb

Kosten sparen, wenn man eine Sprache wie Englisch bzw.

Deutsch als Zielgruppe für Gäste aus den USa/australien/

Großbritannien bzw. Deutschland/Schweiz/österreich

wählt. Ein bewährtes Instrument für Interessengruppen sind

die themenreisen, z.B. zu Musik, Wein, Kochkunst, Golf oder

Wandern. Manche Reedereien zielen dauerha auf eine

bestimmte Klientel wie Gäste »ab 50« oder als Gegenstück

Familien und richten ihre Schiffe dementsprechend ein.

alternativ gibt es Flussreisen, die sich auf Sport und Well-

ness konzentrieren und hier Fahrräder, Gymnastikräume,

Schwimmbad und leichtere Mahlzeiten anbieten.

Die kurzfristigen trends lassen sich aus den Bauprogrammen

der Veranstalter ablesen. Die unten dargestellte Grafik lässt

erkennen, dass der Optimismus, weitere Schiffe füllen zu

können, unverändert vorhanden ist. Dabei geht der anstieg

seit 2012 vor allem auf die ausländischen Veranstalter zurück.

nur noch wenige Schiffe werden direkt für den deutschen

Markt gebaut, die meisten für ausländische Firmen oder für

eine mehrjährige Charter. Die höheren Charterraten sind

die Ursache.

nach dem neubauboom von 31 Schiffen in 2014 wird die

Flotte in Europa 2015 und 2016 etwas langsamer wachsen.

Ein Grund für die neubaubestellungen ist insbesondere der

führende US-amerikanische anbieter, der in den USa über

Jahre eine dreistellige Millionensumme in die Werbung in-

vestiert hat mit dem Erfolg, dass die nachfrage das angebot

weit übersteigt. noch nie hat eine Reederei in einem Jahr

zehn oder mehr Schiffe mit je 190 Betten für die europäischen

Flüssen bauen lassen. Dieser 2012 begonnene Serienbau

wird sich bis mindestens 2016 fortsetzen, da die erzeugte

nachfrage jährlich weiter ansteigt. 

Die nachfrage wird sich vom deutschen noch weiter auf

den englischsprachigen Markt verschieben, für den allein

2015 etwa zwei Dutzend neubauten vorgesehen sind. Die

deutschen Passagiere geraten dabei in den hintergrund,

aber auch ihre Zahl wird weiter mit niedrigeren Zuwachs-

raten steigen.
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Das Flusskreuzfahrtschiff wird auf der niederländischen Wer

teamCo Shipyard BV (nachfolgend »Wer«) mit Sitz heusden

gebaut und soll am 15. März 2016 abgeliefert werden. Der

Schiffskasko wird von der rumänischen Severnav Wer zuge -

liefert. Seit Gründung der teamCo Shipyard BV im Jahr 2005

wurden auf dem 20.000 m2 großen Wergelände insgesamt

rund 80 Binnenschiffe und kleinere Seeschiffe fertiggestellt.

neben Flusskreuzfahrtschiffen gehören tankschiffe, kleine Con -

tainerschiffe und Massengut frachter für die Binnenschiff-

fahrt zu den von der Wer gebauten Schiffstypen. Es wurden

neben Umbauten von Flusskreuzfahrtschiffen bisher zwei Fluss -

kreuzfahrtschiffe abgeliefert und drei befinden sich zum Zeit -

punkt der auflegung des Investmentvermögens im Bau.

Bei dem neubau »Monarch Empress« handelt es sich um ein

Flusskreuzfahrtschiff des gehobenen Vier-Sterne-Plus 1 Seg -

ments, das mit dem Sonnendeck über vier Decks verfügt. Die

72 Passagierkabinen für 144 Gäste verteilen sich auf das

Unter-, haupt- und Oberdeck. auf dem Unterdeck befinden

sich zudem ein Fitnessraum für die Gäste sowie der Crew-

Bereich. Der Zugang zum Schiff erfolgt über den Eingangs-

bereich im Oberdeck. Dort befindet sich die Rezeption und

im vorderen Bereich die lounge mit Bar. Des Weiteren bietet

eine hecklounge mit Balkon einen weiteren treffpunkt für die

Gäste. auf dem Sonnendeck befindet sich die Brücke, von

der aus das Schiff gesteuert wird. Diese kann bei besonders

tiefen Brückendurchfahrten hydraulisch eingefahren wer-

den. Das hinter der Brücke liegende Sonnendeck wird mit

Sonnensegeln, Sonnenstühlen und -liegen sowie mit einer

Barbecue Station ausgestattet werden. Die verschiedenen

Decks sind durch aufgänge und über einen Fahrstuhl mitein -

ander verbunden. Zusätzlich wird das »Monarch Empress«

über einen treppenli verfügen.

alle Kabinen des Schiffes sind als außenkabinen ausgeführt,

die bis auf 16 Kabinen im unteren Deck mit einem Panorama -

fenster versehen sind. auf dem Ober- und dem hauptdeck

sind alle Kabinen mit französischen Balkonen ausgestattet.

Die acht Junior-Suiten (19,5 m²) bieten am meisten Platz für

die Passagiere. Die 28 Standard-Plus-Kabinen bzw. 36 Stan-

dard-Kabinen haben eine Größe von 15,9 m² bzw. 13 bis

13,9 m². alle Passagierkabinen werden mit Flachbildfern-

seher, telefon, Minibar und Safe ausgestattet und verfügen

über ein eigenes abgetrenntes Bad mit Dusche und WC. Die

Crew wird in zwei Einzel-, 15 Zweibett- sowie zwei Drei-

bettkabinen an Bord untergebracht. Dieser Schiffstyp wird

sowohl von europäischen als auch von amerikanischen Ree-

dereien und touristikveranstaltern in der europäischen Fluss -

kreuzfahrt eingesetzt und befindet sich nach wie vor im auf -

tragsbestand der Bauweren. Bei der Schiffsgröße und dem

angestrebten Vier-Sterne-Plus 1 Segment handelt es sich um

einen bewährten Schiffstyp, der auch den ansprüchen der

Zukun genügen sollte. 

Der neubau wird unter der aufsicht der Klassifikations-

gesellscha lloyds Register (lRS) sowie dem netherlands

Shipping Inspectorate (nSI) nach den zur Zeit gültigen Vor-

schrien, insbesondere den geltenden Umweltstandards,

typ: 110 m Flusskreuzfahrtschiff 

Bauwer: teamCo Shipyard BV in heusden, niederlande

Bauwer Schiffskasko: Severnav Wer, Rumänien

ablieferung: 15. März 2016 geplant

Bau-nummer: 189

Baupreis inkl. Bauaufsicht: € 13,77 Mio.

Qualitätsstandard: Entspricht Vier-Sterne-Plus Segment 1

Klasse: lloyds Register (lRS) und netherlands Shipping Inspectorate (nSI)

Passagierkapazität: 144 Gästebetten zzgl. 38 Betten für die Crew

länge / Breite / tiefgang: 110 m / 11,45 m / 1,65 m

hauptmaschinen / antrieb: 2 x Caterpillar, typ C32 mit 746 KW / 2 x Veth, typ VZ-900 CR

Stromerzeugung: 2 x Dieselgeneratoren á 334 KW von Scania, typ DI-16-52m

Fahrtgebiet: Europäisches Flusssystem, insbesondere Rhein, Main, Donau

das FlusskrEuzFahrtschiFF »Monarch EMprEss«

1 Die Bewertung mit Vier-Sternen beruht auf der Verkehrsauffassung in der Flusskreuzfahrt. Wesentliches Element ist hierbei Qualität und Um-
fang der vereinbarten Dienstleistungen. Eine verbindliche normierung besteht nicht.

das schiFF und diE WErFt
das anlageobjekt ist der Flusskreuzfahrtneubau »Monarch Empress« mit folgenden Eckdaten:
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erstellt, ausgebaut und ausgerüstet. nach ablieferung wird

das »Monarch Empress« im hamburger Binnenschiffsregis-

ter eingetragen und die deutsche Flagge führen.

EInSatZGEBIEt
Das »Monarch Empress« ist für einen Einsatz auf dem Rhein,

der Mosel, der Donau und deren nebenflüssen bis hin zum

Schwarzen Meer sowie auf dem Ijsselmeer konzipiert. Für

die erste Reisesaison in 2016 sind Reisen auf dem Rhein um

amsterdam sowie auf der Donau zwischen Regensburg und

Budapest geplant.

diE BEschäFtiGunG 
Die Beschäigung des Flusskreuzfahrtschiffes »Monarch

Empress« erfolgt auf der Grundlage des am 12. März 2015

unterzeichneten Beförderungsvertrags zwischen dem aIF

und dem US-amerikanischen Reiseveranstalter Gate 1 ltd.

(nachfolgend »Gate 1«). Im Beförderungsvertrag hat sich die

Fondsgesellscha verpflichtet, mit dem »Monarch Empress«

nach ablieferung in 2016 für Gate 1 als Reiseveranstalter

Flusskreuzfahrten auf europäischen Flüssen durchzuführen.

Die Durchführung der Kreuzfahrten umfasst für die Fonds-

gesellscha folgende Pflichten:

technischer und nautischer Betrieb des Schiffes, d.h. insbe -

sondere ist das erforderliche qualifizierte Schiffspersonal an -

zuheuern sowie sämtliche für das Schiff und dessen Betrieb

erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen einzuholen

und aufrechtzuerhalten;

hotel- und Cateringleistungen;

Erhaltung des Vier-Sterne-Plus Standards;

Versicherung des Schiffes;

Jährliche Vorbereitung und abstimmung eines Reise- und

Fahrplans (das »Kreuzfahrtprogramm«).

Für seine leistungen unter dem Beförderungsvertrag erhält

der aIF ein Beförderungsentgelt, das sich aus festen und varia -

blen Komponenten zusammensetzt. Die festen Komponenten

entfallen auf die nutzung, die Versicherung und das Manage -

ment des Schiffes. Die variablen Komponenten für die Schiffs -

betriebs- und Reisekosten sowie die hotel- und Catering-

leistungen richten sich nach anzahl der Passagiere bzw.

Passagierbetten und der Einsatztage. nähere Informationen

zur Zusammensetzung des Beförderungsentgeltes sind den

Erläuterungen der liquiditätsplanrechnung auf Seite 40 zu

entnehmen. 

Für den nautischen und technischen Betrieb sowie für die

hotel- und Cateringleistungen des Flusskreuzfahrtschiffes

wird die in Basel ansässige Monarch River Management Gmbh

(im Folgenden »Schiffsmanager«) – eine 100%ige tochter-

gesellscha der FleetPro River ltd. – beauragt. Grundlage

ist ein Management- und Bewirtschaungsvertrag, den der

Schiffsmanager am 15. Mai 2015 mit dem aIF abgeschlossen

hat (im Folgenden »Managementvertrag«).

Der Beförderungsvertrag und der Managementvertrag sind

so aufeinander abgestimmt, dass die Entgelte an den Schiffs -

manager und die Einnahmen vom Charterer für alle weiter -

gereichten Dienstleistungen in gleicher höhe vereinbart wur -

den. Soweit abweichungen, z.B. bei den Kosten für Bunker

oder liegeplätze entstehen, sind diese entweder von Gate 1

oder vom Schiffsmanager zu tragen. Bei Budgetabweichungen

für Reparaturen, Instandhaltungskosten und Versicherungen

des Schiffes oder im Falle von ausfalltagen entstehen inner -

halb dieses Beförderungskonzeptes Kostenrisiken für die

Fonds gesellscha (vgl. Kapitel 12 »Die Risiken« – »Einnahmen

aus der Beschäigung« und »Schiffsbetrieb« Seiten 55 f.). 

Der Beförderungsvertrag wurde fest für fünf Jahre abgeschlos -

sen und beginnt am 15. März 2016. nach ablauf der Erstbe -

schäigung besteht für Gate 1 eine Verlängerungsoption

über drei Jahre und im anschluss eine weitere Option für eine

Verlängerung bis Ende 2026. Die ausübung der Verlänge-

rungsoption muss von Gate 1 jeweils rund 18 Monate vor

Beginn der Optionsperiode erklärt werden. Der aIF ist zur

Kündigung des Beförderungsvertrags berechtigt, sofern Gate 1

seiner Verpflichtung zur Zahlung des Beförderungsentgelts

nicht nachkommt. Das Recht zur außerordentlichen fristlosen

Kündigung beider Vertragsparteien aus wichtigem Grund

bleibt unberührt.

Zum 31. Dezember 2026 besteht für Gate 1 eine Kaufoption

zu einem Preis von € 9.294.750 (67,5 % des Baupreises), die

der Charterer 15 Monate vorher erklären muss. Endet der

Beförderungsvertrag, ohne dass fristgerecht die Kaufoption

ausgeübt wurde, ist die Fondsgesellscha frei, das Schiff an-

derweitig zu verchartern oder zu veräußern. 

GatE 1 ltD.
Das touristikunternehmen Gate 1 wird das »Monarch Empress«

insbesondere für Gäste aus dem nordamerikanischen und

australischen Markt einsetzen. 

Präsident und Mehrheitseigentümer des US-amerikanischen

touristikunternehmens Gate 1 ist Dani Pipano, der sein erstes

Unternehmen im Jahr 1981 gegründet und somit mehr als

30 Jahre Erfahrung in der touristikbranche hat. Seit den 90iger

Jahren ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und

hat seine angebotspalette stetig erweitert. 

Gate 1 beschäigt aktuell ca. 300 angestellte in mehr als 20

Büros weltweit. Der hauptsitz befindet sich in Fort Washington,

Pennsylvania, an der US-amerikanischen Ostküste. Im Jahr 2014

wurde das erste Verkaufsbüro außerhalb der Vereinigten



26

Der Anlagegegenstand

Staaten in australien geöffnet. Der Reiseveranstalter vertreibt

online weltweite Reisepakete, die sich die Kunden – vorran -

gig US-amerikaner, Kanadier und australier – selbst zusam -

menstellen können. Gate 1 ist spezialisiert auf Gruppenreisen,

Bus-touren mit anschließender Kreuzfahrt, Städtereisen, un -

abhängige Fly&Drive-Pakete sowie individualisierte Bahn und

Flugreisen. Gate 1 sieht seine Zielgruppe in anspruchsvollen

Reisenden, die ein hohes Serviceniveau erwarten.

Das angebot von Gate 1 im Segment der Flusskreuzfahrt

um fasst seit einigen Jahren weltweit Reisen von diversen

Betreibern. Seit 2014 hat Gate 1 auch ein Flusskreuzfahrt-

schiff exklusiv über die gesamte Saison gechartert. Mit dem

»Monarch Empress« möchte Gate 1 sein angebot für Fluss-

kreuzfahrten erweitern und Reisen mit dem eigenen Marken-

auritt anbieten. Da es sich bei Gate 1 um ein US-amerikani -

sches Privatunternehmen handelt, gibt es kein öffentliches

Rating.

In 2014 erzielte Gate 1 mit rund 160.000 Gästen einen Gesamt -

umsatz von über US$ 313 Mio. Die Unternehmensgruppe ver -

fügt über Eigenkapital von rund US$ 26 Mio. Gate 1 ist Mit-

glied der United States tour Operators association (UStOa),

der International airline transportation association net-

work (Iatan) und der Pacific asia travel association (Pata).

Quelle: angabe Gate 1 ltd., www.gate1travel.com

MOnaRCh WatERWayS GMBh
Die Schweizer tochtergesellscha von Gate 1, die Monarch

Waterways Gmbh mit Sitz in Basel, hat den neubau »Mo-

narch Empress« in aurag gegeben und die vollständige

Bau zeitfinanzierung übernommen. Das Schiff wird mit der

ablie ferung, die am 15. März 2016 geplant ist, zum Baupreis

an den aIF übergeben. Darüber hinaus beteiligt sich Monarch

Waterways Gmbh mit einem Kommanditkapital in höhe

von € 688.500 an der Fondsgesellscha. Monarch Water-

ways Gmbh hat sich zudem verpflichtet, diese Beteiligung

grundsätzlich für sieben Jahre ab ablieferung des Schiffes

zu halten.

das schiFFsManaGEMEnt
Der Schiffsmanager Monarch River Management Gmbh, Basel,

führt im aurag des aIF und für den Beförderungsnehmer

Gate 1 mit dem »Monarch Empress« Kreuzfahrten durch. Er

übernimmt nach Maßgabe des Managementvertrags den nau -

tisch-technischen Betrieb entsprechend dem vereinbarten

Fahrplan sowie die vereinbarten hotel- und Cateringleis-

tungen und sorgt für die aufrechterhaltung des Schiffsbe-

triebes. In diesem Rahmen werden insbesondere folgende

leistungen erbracht:

technischer und nautischer Schiffsbetrieb inklusiver In-

standhaltung des Schiffes, d.h. sowohl die laufende techni -

sche Wartung und Ersatzteilbeschaffung als auch die laufen -

den Erneuerungen der Inneneinrichtung;

Übernahme von hotel- und Cateringleistungen, wobei

für deren art und Umfang die in dem Managementvertrag

getroffenen Vereinbarungen maßgeblich sind;

Erhaltung des Vier-Sterne-Plus Standards;

Versicherung des Schiffs nach Vorgaben des aIF und im

namen und auf Rechnung des aIF (Schiffskaskoversicherung

und hapflichtversicherung (P&I));

Entwicklung der Reise- und Fahrpläne (einschließlich Rou -

tenplanung) mit Unterstützung des Beförderungsnehmers

Gate 1;

anmietung der liegeplätze;

Fortlaufende Einholung sämtlicher Erlaubnisse und Ge-

nehmigungen, die zur Durchführung des jeweils vereinbarten

Reiseprogramms erforderlich sind;

Beschaffung der zur Registrierung des Schiffes erforder-

lichen Dokumente, soweit ihm dies in seiner Eigenscha als

Schiffsmanager möglich ist;

Personalmanagement an Bord (Beschaffung von qualifi-

ziertem hotel- und Schiffspersonal), wobei er dem Personal

gegenüber als arbeitgeber auritt;

Einkauf des treibstoffs und aller erforderlichen Betriebs-

mittel und Verbrauchsgüter.

Der Schiffsmanager erhält von der Gesellscha für die

Übernahme und Umsetzung der oben beschriebenen auf-

gaben Vergütungen aus festen und variablen Vergütungs-

komponenten, die der aIF seinerseits vom Beförderungs-

nehmer erhält (vgl. Erläuterungen »3. Schiffsbetriebs-, hotel-/

Cateringkosten, Versicherungen und Schiffsmanagement«

Seite 40 f.). In der Vereinbarung mit dem Schiffsmanager

ist ein Jahresbudget für Reparatur- und Instandhaltungs-

arbeiten enthalten. Unterschreitungen des Jahresbudgets

sollen als zusätzliches Budget ins Folgejahr vorgetragen

werden. Mehrkosten über dieses jährliche Budget sind von

der Fondsgesellscha zu tragen. 

Der Managementvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlos-

sen, endet aber bei Verkauf des Schiffes mit dessen Übergabe

an den Käufer oder mit dem wirtschalichen totalverlust des

Schiffes. Er kann beiderseits mit einer Frist von sechs Mona -

ten zum 31. Dezember eines Jahres gekündigt werden, erstmals

jedoch zum 31. Dezember des Jahres, in dem der Beförde-

rungsvertrag zwischen aIF und Gate 1 (gegebenenfalls nach

ausübung etwaiger Optionsperioden) endet.  

DER SChIFFSManaGER aUS  
DER FlEEtPRO-GRUPPE
Die Monarch River Management Gmbh ist eine tochterge -

sellschaft der FleetPro River ltd., welche ebenfalls ihren

Sitz in Basel, Schweiz, hat. Die FleetPro-Gruppe bietet direkt
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oder durch ihre tochterunternehmen (River Services Gmbh,

River nautical Gmbh, River Catering Gmbh) Dienstleistun-

gen in den Bereichen Consulting, Firmengründung, Domi-

zilierung, Einflaggung, administration, Buchhaltung, Payroll,

hR-Management, Übernahme von Geschäsführungs- und

aufsichtsrats-Mandaten, Baubegleitung beim neubau oder

Umbau von Binnenschiffen, nautisch-technisches Manage-

ment, Crewing und Catering für den Bereich Flusskreuz-

fahrtschiffe an. Insbesondere übernimmt FleetPro das kom-

plette Management von Schiffen oder Reedereien.

Die FleetPro-Unternehmensgruppe hat zurzeit 42 Flusspas-

sagier- und 18 hochseekreuzfahrtschiffe im Management.

FleetPro gilt nach eigenen angaben als das erste global täti ge

Kompetenz- und Dienstleistungszentrum, das Passagier-

schiffe auf allen Gewässern weltweit managt und beschäf-

tigt rund 2.500 eigene Mitarbeiter (170 in der landorganisa -

tion und 2.330 auf den Schiffen).

Fleet Pro Passenger Ship Management ist im november 2012

als Zusammenschluss der Schweizer River-advice-Gruppe

und der US-Firma International Shipping Partners (kurz »ISP«),

Miami/USa gegründet worden. Vor dem Zusammen schluss

betrieb die River-advice-Gruppe mit Sitz in Basel (Schweiz)

als Marktleader 35 Flusskreuzfahrtschiffe in Europa. ISP war

führender Manager im weltweiten Betrieb von kleineren

und mittelgroßen Passagierschiffen, hauptsächlich im Expe -

ditionsbereich. Der Gründer und geschäftsführender Ge-

sellschafter der FleetPro-Unternehmensgruppe ist Robert

Straubhaar. 

www.fleetpro-psm.com.

ErGänzEndE anGaBEn
BEWERtUnGSGUtaChtEn BEI anKaUF
Zur Erstellung eines ankaufsgutachtens wurde ein unabhän-

giger, von der handelskammer hamburg öffentlich bestell-

ter und vereidigter Sachverständiger für Schiffswertschät-

zungen des Ingenieurbüros Weselmann Gmbh, Steinhö 11,

20459 hamburg, beauragt (im folgenden »Gutachter« ge-

nannt). In dem ankaufsgutachten vom 23. März 2015 wurde

der Marktwert des neubauprojekts »Monarch Empress« nach

dem Vergleichswertverfahren auf Basis der dem Gutachter

vorliegenden Informationen auf € 13,77 Mio. zum Erstellungs -

zeitpunkt des Einkaufsgutachtens unter der hypothetischen

annahme eines komplett fertig gestellten Schiffes, der Berück -

sichtigung der ausstattung und der technisch hochwerti-

gen ausrüstung sowie der Marktsituation zum Zeitpunkt

der Prospekterstellung geschätzt. Die wirtschalichen Rah-

menbedingungen, Marktfaktoren und eine Veränderung in

der leistungsfähigkeit der am Projekt beteiligten Unter-

nehmen können dazu führen, dass sich der Marktwert eines

Schiffes innerhalb kurzer Zeit signifikant ändern kann.

Das ankaufsgutachten wurde allein für den aIF als aurags-

geber erstellt. Die haung des Gutachters gegenüber Dritten,

insbesondere den anlegern, ist ausgeschlossen. Das ankaufs -

gutachten oder auszüge hieraus dürfen ohne schriliche

Zustimmung des Gutachters nicht an Dritte weitergegeben

oder diesen zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus be-

stehen nach Kenntnis des aIF und der KVG keine weiteren

Bewertungsgutachten.

BEhöRDlIChE GEnEhMIGUnGEn
hinsichtlich der Verwendung des anlageobjekts sind ver-

schiedene behördliche Genehmigungen erforderlich. Die

Einholung und aufrechterhaltung der erforderlichen be-

hördlichen Genehmigungen für den Betrieb des Flusskreuz-

fahrtschiffes obliegen dem Schiffsmanager – der Monarch

River Management Gmbh. Die Geschäsführung geht da-

von aus, dass alle behördlichen Genehmigungen mit ablie -

ferung des Schiffes vorliegen werden. 

nICht nUR UnERhEBlIChE BElaStUnGEn
Die Fondsgesellscha hat mit einer Schweizer Bank die Fremd -

finanzierung des Projektes fest vereinbart. Das Schiffshypo -

thekendarlehen wird mit Übernahme des Flusskreuzfahrt-

schiffes in höhe von voraussichtlich € 7,53 Mio. in anspruch

genommen. Weitere Einzelheiten zur Finanzierung sind dem

Kapitel 10 »Finanzteil«, Seiten 34 ff., zu entnehmen. Es ist

eine Schiffshypothek von mindestens 120 % der Darlehens -

inanspruchnahme zzgl. Zinsen und Kosten im deutschen

Binnenschiffsregister als dingliche Belastung einzutragen.

Zur absicherung des Schiffshypothekendarlehens und der

Kontokorrentlinie dienen die vorgenannte erstrangige

Schiffshypothek sowie die abtretung der Chartereinnahmen

und der ansprüche aus den Versicherungen. Darüber hinaus

bestehen keine weiteren dinglichen Belastungen des an-

lageobjekts.

BESChRÄnKUnGEn DER 
VERWEnDUnGSMöGlIChKEItEn
Rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen der Verwen-

dungsmöglichkeiten des anlageobjekts ergeben sich insbeson -

dere aufgrund des Schiffstyps, der Größe und Bauspezifika -

tionen des Schiffes und des Fahrtgebietes, aufgrund in- und

ausländischer Rechtsnormen, die den Schiffsverkehr regu-

lieren sowie aufgrund der in den Verträgen über die Fremd-

finanzierung und des Beförderungsvertrags, vorgesehenen

Zustimmungs- und Informationspflichten. Darüber hinaus

bestehen hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeiten, ins-

besondere im hinblick auf das anlageziel, keine rechtlichen

oder tatsächlichen Beschränkungen. 
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Die anlagebedingungen, der Gesellschasvertrag sowie der treuhand- und Servicevertrag der Fondsgesellscha sind als

anlage zu diesem Verkaufsprospekt auf den Seiten 83 ff. abgedruckt. Darüber hinaus wurden folgende wesentliche Verträge

geschlossen:

vertragsbezeichnung Fremdverwaltungsvertrag

vertragsparteien Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG

hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh (KVG)

vertragliche pflichten anlage und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens nach § 154 absatz 1 KaGB, insbeson -

dere die Übernahme der Portfolioverwaltung, des Risikomanagements, der Bewertung sowie

sonstiger administrativer tätigkeiten. Die KVG ist im gesetzlichen Rahmen berechtigt, Dritte

mit aufgaben zu beauragen oder aufgaben auf auslagerungsunternehmen zu übertragen,

die sie im Rahmen des Verwaltungsvertrags übernommen hat. Die KVG verpflichtet sich, die

ihr nach dem Vertrag übertragenen aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns

durchzuführen und dabei die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie behördlichen

anordnungen zu beachten.

Die Fondsgesellscha ist jederzeit berechtigt, die Erfüllung der Pflichten der KVG zu überwachen

und zu überprüfen soweit dadurch die aufsichtsrechtliche Verantwortlichkeit der KVG und ihre

letztentscheidungsbefugnis, insbesondere im Rahmen der Portfolioverwaltung unberührt bleibt. 

vergütung/Fälligkeit Die Vergütung wird dem Vermögen der Fondsgesellscha belastet. Es wird auf das Kapitel 10

»Finanzteil – Die Kosten« auf Seite 43 ff. sowie die anlagebedingungen verwiesen.

rechtsordnung Deutsches Recht

vertragsabschluss 15. Mai 2015

laufzeit/kündigung Bis zur Beendigung der Fondsgesellscha

Der aIF kann den Vertrag nach ablauf eines Jahres mit einer Frist von sechs Monaten zum 

Monatsende ordentlich kündigen. Die KVG und der aIF können den Vertrag ferner aus wichtigem

Grund außerordentlich kündigen.

vertragsbezeichnung rahmen-verwahrstellenvertrag

vertragsparteien hauck & auäuser Privatbankiers KGaa

hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh (KVG)

Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG 

(KVG handelt im namen und auf Rechnung des aIF)

vertragliche pflichten Die Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach den §§ 80 bis 90 KaGB, den

artikeln 83 bis 102 der aIFM-level-2-Verordnung und allen für die Verwahrstellentätigkeit rele -

vanten aufsichtsrechtlichen Vorgaben in ihrer jeweiligen Fassung. Die maßgeblichen Unterlagen

wie anlagebedingungen und Gesellschaftsvertrag des jeweiligen aIF sind zu beachten. 

hinsichtlich der haupttätigkeiten wird auf das Kapitel 6 »Die Verwahrstelle« Seite 16 verwiesen.

Die Vertragsparteien haben sich rechtzeitig alle Informationen aus ihrer Sphäre zu übermitteln,

die diese zur Erfüllung ihrer aufgaben benötigen.

vergütung/Fälligkeit Die Vergütung wird dem Vermögen der Fondsgesellscha belastet. Es wird auf das Kapitel 10

»Finanzteil – Die Kosten« auf Seite 43 ff. sowie die anlagebedingungen verwiesen.

rechtsordnung Deutsches Recht

vertragsabschluss 15. Mai 2015

laufzeit/kündigung Unbestimmte Zeit

Ordentlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Monats 

außerordentlich aus wichtigem Grund

9. WESEntlIChE VERtRÄGE
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vertragsbezeichnung dienstleistungsvertrag 

vertragsparteien hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh (KVG) 

PCE Fondsmanagement Gmbh und deren Schwestergesellschaen PCE Capital advice

Gmbh & Co. KG und PCE anlegerverwaltung Gmbh, für die der Vertrag entsprechend gilt (PCE)

vertragliche pflichten Die PCE erbringt unter aufsicht bzw. Maßgabe der KVG Beratungsleistungen und folgende

Dienstleistungen:

Dienstleistungen bezüglich der Projektvermittlung und auereitung betriebswirtscha -

licher Grundlagen;

Beratungsleistungen im Bereich der Beschaffung von Finanzierungsmitteln für den 

Objekterwerb;

leistungen im Rahmen des an- und Verkaufs des anlageobjekts;

Dienstleistungen im Bereich der Objektverwaltung und -instandhaltung einschließlich der

Betreuung des Charterers, jeweils nach Maßgabe dieses Vertrags;

Organisation kaufmännisches und technisches Schiffsmanagement;

Unterstützung in dem Bereichen Berichtswesen, Controlling/Innenrevision und Reporting;

Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen nach § 269 IV KaGB;

Weiterleiten von anlegerreporting und -informationen;

Koordination externer Dienstleister wie Gutachter, Steuerberater, anwälte.

Die PCE gewährleistet, sämtliche Beratungsleistungen unter diesem Vertrag stets in Überein-

stimmung mit geltendem Recht in der Weise zu erfüllen, wie sie von einem professionellen

Berater für diese art von Beratungsleistungen erwartet werden kann. Sie beachtet insbesondere

die anlagebedingungen. Die Bestimmungen des Gesellschasvertrages des aIF, etwaige behörd -

liche anordnungen – insbesondere aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen und anordnungen

der BaFin – sowie die jeweils einschlägigen Standards. 

vergütung/Fälligkeit Die PCE erhält von der KVG Vergütungen, die diese aus ihrer Verwaltungsvergütung für den

aIF entrichtet (vgl. im Kapitel 10 »Finanzteil« Seite 35 und Seite 41 abschnitt »5. Gesellschas-

kosten und Gewerbesteuer«).

rechtsordnung Deutsches Recht

vertragsabschluss 15. Mai 2015

laufzeit/kündigung Bis zur Beendigung der Fondsgesellscha

Ordentlich mit einer Frist von 9 Monaten zum Jahresende, frühestens zum 31. Dezember 2016

und anschließend alle zwei Jahre  

außerordentlich aus wichtigem Grund

vertragsbezeichnung Bauvertrag und novation agreement

vertragsparteien Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG

Monarch Waterways Gmbh (Monarch)

teamCo Shipyard BV (teamCo)

vertragliche pflichten Die Monarch, eine tochtergesellscha von Gate 1, hat bei der Wer teamCo den Bau eines

Flusskreuzfahrtschiffes unter der Baunummer 189 in auftrag gegeben. Zwischen dem aIF,

Monarch und teamCo wurde vereinbart, dass der aIF mit allen Rechten und Pflichten in den

Bauvertrag eintritt, einschließlich der Verpflichtung zur Zahlung des ursprünglich vereinbarten

Baupreises von € 13.770.000. nach Übertragung der Rechte und Fertigstellung des Schiffes ist

die Übertragung des Eigentums am Schiff von teamCo an den aIF vorgesehen.

Baupreis/Fälligkeit € 13.770.000 mit ablieferung des Schiffes, voraussichtlich 15. März 2016 

zzgl. etwaiger Umsatzsteuer

rechtsordnung niederländisches Recht

vertragsabschluss 16. Oktober 2014 (Bauvertrag)

26. März 2015 (novation agreement)

kündigung Sollte der Eintritt in den Bauvertrag z.B. aufgrund einer verzögerten ablieferung des Schiffes

nicht bis zum 15. September 2016 erfolgt sein, hat der aIF das Recht vom Vertrag zurückzutreten.
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vertragsbezeichnung Beförderungsvertrag 

vertragsparteien Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG 

Gate 1 ltd.

vertragliche pflichten In dem Beförderungsvertrag verpflichtet sich der aIF, im Rahmen der Durchführung von Kreuz-

fahrten die Beförderung von Passagieren mit dem Schiff für den Reiseveranstalter Gate 1 als

Beförderungsnehmer durchzuführen. Die Durchführung von Kreuzfahrten umfasst folgenden

Pflichten:

technischer und nautischer Betrieb des Schiffes, d.h. insbesondere das erforderliche qualifi-

zierte Schiffspersonal anzuheuern sowie sämtliche für das Schiff und dessen Betrieb sowie

seine Mannscha erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen einzuholen und fortlaufend

sicherzustellen

hotel- und Cateringleistungen

Erhaltung des Vier-Sterne-Plus Standards

Versicherung des Schiffes 

jährliche Vorbereitung und abstimmung eines Reise- und Fahrplans (das »Kreuzfahrt -

programm«)

Besitz-und Eigentumsübertragung bei ausübung der Kaufoption bei Fortbestand des 

Beförderungsvertrags bis 2026

Der aIF ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner aufgaben aus dem Beförderungsvertrag der

hilfe Dritter zu bedienen, für deren Verhalten er aber gegenüber dem Beförderungsnehmer

verantwortlich bleibt. Dementsprechend hat der aIF den Schiffsmanager »Monarch River

Management« mit dem opera  tiven Management einschließlich nautik, hotel und Catering

beauftragt (vgl. im Kapitel 8 »Der anlagegegenstand«, abschnitt »Die Beschäftigung« und

»Das Schiffsmanagement« Seite 25 f.). 

vergütung/Fälligkeit Quartalsweise: eine Basis-Rate für die nutzung, Versicherung und das Management des Schiffes.

Monatlich: fest vereinbarte Vergütungssätze je Einsatztag und Passagier für die Schiffs -

betriebs- und Reisekosten sowie die hotel- und Cateringleistungen (Basis 245 Einsatztage und

138 belegte Betten). 

nähere Informationen zur Zusammensetzung des Beförderungsentgeltes sind dem Kapitel 10

»Finanzteil – Erläuterung der liquiditätsplanrechnung«, Seite 40 zu entnehmen.

rechtsordnung Deutsches Recht

vertragsabschluss 12. März 2015

laufzeit/kündigung Feste laufzeit von zunächst fünf Jahren ab dem 15. März 2016

1. Verlängerungsoption zu Gunsten Gate 1 um drei Jahre 

2. Verlängerungsoption nach acht Jahren zu Gunsten von Gate 1 bis Ende 2026

ausübung der Verlängerungsoptionen sind jeweils 18 Monate vor ablauf der bestehenden

Vertragslaufzeit zu erklären

Wesentliche Verträge
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vertragsbezeichnung Management- und Bewirtschaungsvertrag 

vertragsparteien Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG 

Monarch River Management Gmbh

vertragliche pflichten Monarch River Management übernimmt den nautisch-technischen Betrieb des Schiffes sowie

den hotel- und Cateringbereich und sorgt für die aufrechterhaltung des Schiffsbetriebes. In

diesem Rahmen erbringt er insbesondere die folgenden leistungen:

technischer und nautischer Schiffsbetrieb inklusive Instandhaltung des Schiffes;

Übernahme von hotel- und Cateringleistungen;

Entwicklung der Reise- und Fahrpläne mit Unterstützung des Beförderungsnehmers Gate 1;

anmietung der liegeplätze;

Fortlaufende Einholung sämtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen, die zur Durchführung

des jeweils vereinbarten Reiseprogramms erforderlich sind;

Beschaffung der zur Registrierung des Schiffes erforderlichen Dokumente, soweit ihm dies 

in seiner Eigenscha als Schiffsmanager möglich ist;

Personalmanagement an Bord;

Erhaltung des Vier-Sterne-Plus Standards;

Versicherung des Schiffs nach Vorgaben des aIF/KVG und in dessen namen und für dessen

Rechnung (Schiffskaskoversicherung und hapflichtversicherung (P&I));

Einkauf des treibstoffs und aller erforderlichen Betriebsmittel und Verbrauchsgüter.

Für Rechtsgeschäe und handlungen, die über den gewöhnlichen Schiffsbetrieb hinausgehen,

hat er zuvor die Zustimmung des aIF bzw. KVG einzuholen. 

vergütung/Fälligkeit Quartalsweise Management-Gebühr 

Monatlich die Bestandteile des Beförderungsentgeltes für die Übernahme und Umsetzung 

der Schiffsbetriebs- und Reisekosten sowie die hotel- und Cateringleistungen (vgl. Kapitel 10

»Finanzteil – liquiditätsplanrechnung«, Seite 40 f.).

Mehrkosten (nach abzug etwaiger vorgetragener Unterschreitungen) über dem jährlichen Budget

für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sind von der Fondsgesellscha zu tragen; müssen

jedoch zunächst von dem aIF bzw. der KVG genehmigt werden.

rechtsordnung Deutsches Recht

vertragsabschluss 15. Mai 2015

laufzeit/kündigung Unbestimmte laufzeit, längstens aber bis Verkauf des Schiffes oder mit dem wirtschalichen

totalverlust des Schiffes. 

Beiderseitige Kündigung mit einer Frist von sechs Monaten zum 31. Dezember eines Jahres

möglich, erstmals jedoch zum 31.12. des Jahres, in dem der Beförderungsvertrag zwischen aIF

und Gate 1 (gegebenenfalls nach ausübung etwaiger Optionsperioden) endet.



vertragsbezeichnung darlehensvertrag 

vertragsparteien Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG 

Bank CIC (Schweiz) aG

vertragliche pflichten Es wurde ein Darlehensvertrag für eine Schiffsfinanzierung mit monatlichen, annuitätischen

tilgungsprofil über bis zu € 11.016.000 abgeschlossen. Details zum tilgungsprofil und aus-

gestaltung des Darlehens entnehmen Sie bitte dem Kapitel 10 »Finanzteil« Seite 36 f. Gemäß

Investitions- und Finanzierungsplan auf Seite 34 ff. ist zum Zeitpunkt der ablieferung eine

auszahlung des Darlehens in einer höhe von rund € 7,5 Mio. vorgesehen. Der Darlehensver-

trag enthält für die Fondsgesellscha im Wesentlichen folgende Pflichten:

Fristgerechte Erbringung des Kapitaldienstes

Bestellung einer erstrangigen Schiffshypothek i.h.v. mind. 120 % der Darlehensforderung 

zu Gunsten der Bank

abtretung aller zukünigen Chartereinnahmen sowie etwaiger Versicherungsforderungen

Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes (Kasko, hapflicht)

Eintragung des Schiffes in das deutsche Schiffsregister

Schuldanerkenntnis nach art. 82 des Schweizer Bundesgesetzes über Schuldbeitreibung

und Konkurs 

Bearbeitungsgebühr Einmalige Bearbeitungsgebühr von € 55.000 fällig bei Rechnungsstellung

zinssatz Refinanzierungszins zzgl. einer Marge von 2,35 % p.a. 

rechtsordnung Schweizer Recht

vertragsabschluss 12. März 2015

laufzeit/kündigung laufzeit von bis zu elf Jahren ab dem Zeitpunkt der auszahlung. 

Sonderkündigungsrecht der Bank bei Verstößen gegen die Regelungen des Darlehens -

vertrages vgl. Kapitel 12 »Die Risiken« Seite 59.

vertragsbezeichnung sicherstellung der Erwerbsfinanzierung und zwischenfinanzierung des Eigenkapitals

vertragsparteien Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG

Erste Ballindamm Beteiligungs Gmbh (kurz »EBD«)

vertragliche pflichten Die EBD hat zur Sicherstellung der Finanzierung des aIF und als Mittelnachweis für die 

erforderliche Fremdfinanzierung einmalig einen Betrag von € 2,6 Mio. auf einem gesonderten

Gemeinschaskonto (UnD-Konto) mit dem aIF zur Verfügung gestellt.

Ein teilbetrag dient zur Vorfinanzierung von anlauosten bis zu € 500.000

Schließungsgarantie über Kommanditanteile von bis zu € 2,965 Mio. bei einem platzierten

Mindestkommanditkapital von € 3 Mio. 

absicherung eines Großteils der Fondsnebenkosten sofern das Mindestkapital nicht ein -

geworben wird.

vergütung/Fälligkeit 3,5 % auf die garantierte Zeichnungssumme von € 2,965 Mio.

für die Zurverfügungstellung von Kapital eine laufende Vergütung von 2,5 % p.a. auf

€ 2,965 Mio. für den Zeitraum ab 1. März 2015 bis zum ablauf von 18 Monaten nach dem tag,

an dem die BaFin dem aIF die Vertriebszulassung erteilt hat

eine laufende Vergütung von 6 % p.a. auf die zur Verfügung gestellte liquidität von bis zu

€ 2,6 Mio. abzüglich zurückgeführter Beträge beginnend ab dem 1. März 2015

rechtsordnung Deutsches Recht

vertragsabschluss 3. März 2015

laufzeit/kündigung Der Vertrag ist nicht befristet.

Wesentliche Verträge
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vertragsbezeichnung Eigenkapitalvermittlung 

vertragsparteien Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG 

PCE Capital advice Gmbh & Co. KG (PCE)

vertragliche pflichten Vermittlung des einzuwerbenden Kommanditkapitals 

vergütung/Fälligkeit 6,5 % zzgl. 5 % agio auf das gezeichnete Kommanditkapital. Für den Fall, dass von der Gesell-

scha neben der PCE weitere Vermittler mit der Vermittlung des Kommanditkapitals beauragt

werden, reduziert sich die Vergütung der PCE um die an diese Vermittler gezahlte Vergütung.

Die Zahlung ist fällig mit Einwerbung und Einzahlung der einzelnen Zeichnungsbeträge. Die

Vergütung wird dem Vermögen der Fondsgesellscha belastet. 

rechtsordnung Deutsches Recht

vertragsabschluss 15. Mai 2015

laufzeit/kündigung Bis zur Schließung des Zeichnungsangebots.

Wesentliche Verträge
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vErsichErunGEn 
Um einen Überblick über die versicherten Gefahren zu geben, werden im Folgenden die Grundlagen der wesentlichen Ver-

sicherungen dargestellt, die im Rahmen des Schiffsbetriebs geplant werden. Die Beschreibung erfolgt zum teil in allgemeiner

Form, für den späteren Verlauf sind die entsprechenden Versicherungsverträge maßgeblich:

versicherung

hull & Machinery  Versichert das Schiff inklusive fest verbauter anlagen und Maschinen, gegen Verlust oder 

(kasko-versicherung) Beschädigung durch diverse Gefahren, z.B. Kollisionen, Wassereinbruch und Feuer sowie

Maschinenschäden oder Schäden der hilfsaggregate. Ein Schadensersatz an Dritte im Rahmen

von Kollisionen ist üblicherweise bis zu einem gewissen Betrag mitversichert. Daneben

enthält der Versicherungsschutz Schäden, die bei Eintreten sog. Kriegsrisiken entstanden

sind. Die Schadensleistung erfolgt üblicherweise abzüglich eines von der Gesellscha zu

tragenden Selbstbehalts. Die hull & Machinery Versicherung wird gemäß Management-

und Bewirtschaungsvertrag vom Schiffsmanager abgeschlossen und die voraussichtliche

Prämie ist Bestandteil des Kostenbudgets. Bei der Ermittlung der Versicherungssumme

stehen insbesondere der Schiffswert und das Schiffshypothekendarlehen im Vordergrund.  

interesseversicherung Im Rahmen der Interesseversicherung werden zusätzliche leistungen bei totalverlust des

Schiffes vor ablieferung aus versicherten Gründen erbracht. In diesem Fall erhält die Gesell-

scha maximal die Summe der Versicherungssummen aus hull & Machinery sowie aus der

Interesseversicherung als Schadensleistungen von den Versicherern.

protection and indemnity    Im Rahmen der P&I Versicherung werden insbesondere Schäden versichert, die Zahlungs-

(hapflichtversicherung, ver pflichtungen seitens der Gesellscha gegengüber Dritten mit sich bringen. hierzu gehö-

kurz p&i) ren Sachschäden an fremden Schiffen oder hafenanlagen sowie Umweltschäden, z.B. auf-

grund von durch das Schiff verursachten Verschmutzungen. Zusätzlich sind auch ansprüche

aus Körperverletzungen und Verlusten von Menschenleben sowie weitere zivilrechtliche

ansprüche Dritter versichert. auch bei dieser Versicherung ist gegebenfalls ein Selbstbehalt

der Fondsgesellscha zu berücksichtigen. Der abschluss erfolgt gemäß Management- und

Bewirtschaungsvertrag über den Schiffsmanager. Die erwartete Versicherungsprämie ist

im Kostenbudget enthalten.  

loss of hire versicherung Um die auswirkungen von Beförderungsausfällen insbesondere im Rahmen von Schäden am

Schiff bzw. hoch- und niedrigwasser auf Flüssen zu verringern, soll eine sog. loss of hire

Versicherung abgeschlossen werden. Sollte der Betrieb des Schiffes aufgrund äußerer

Ereignisse komplett oder teilweise für mehrere tage eingestellt werden, so erfolgt nach

abzug des Selbstbehalts eine Schadensleistung vom Versicherer. Die Versicherungssumme

wird durch eine tägliche Obergrenze der entstandenen Kosten in Euro, die dem Versicherer

zu belegen ist, sowie durch die maximale anzahl von ausfalltagen definiert.
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invEstitions- und FinanziErunGsplan (proGnosE) 1

tEur 1 in % in %
Mittelverwendung kommanditkapital 1 Gesamtinvestition 1

1. anschaffungskosten des schiffes inklusive nebenkosten 2 14.114 183,1 90,5

Emissionsabhängige kosten 1.291 16,7 8,3

Vergütungen 1.060 13,7 6,8

2. Eigenkapitalvermittlung inklusive agio 3 805 10,4 5,2

3. auereitung der betriebswirtschalichen Grundlagen 3 126 1,6 0,8

4. Einrichtung der Fremdverwaltung 25 0,3 0,2

5. Initialkosten der Projektsicherung 4 104 1,3 0,7

Nebenkosten�der�Kapitalanlage 231 3,0 1,5

6. Einrichtungs- und Gründungskosten 72 0,9 0,5

7. Bankgebühr 55 0,7 0,4

8. Rechts- und Steuerberatung 104 1,3 0,7

9. liquiditätsreserve 3 5 184 2,4 1,2

Gesamtinvestition 15.589 202,2 100,0

Mittelherkun

10. Kommanditkapital 3 7.709 100,0 49,4

Fondskapital 3 7.000 90,8 44,9

Monarch Waterways Gmbh 689 8,9 4,4

PCE anlegerverwaltung Gmbh 20 0,3 0,1

11. agio 5 % auf das Fondskapital 3 350 4,5 2,2

12. Schiffshypothekendarlehen 3 5 7.530 97,7 48,3

tranche I 7.000 90,8 44,9

tranche II 530 6,9 3,4

Gesamtfinanzierung 15.589 202,2 100,0

1 Durch die Darstellung in gerundeten Werten können sich geringfügige Differenzen ergeben.
2 Die anschaffungskosten enthalten den Baupreis von € 13,77 Mio. sowie Vermittlungsgebühren von t€ 344, vgl. transaktionsgebühr gemäß 

§ 7 absatz 6 der anlagebedingungen.
3 Sollte die treuhänderin von ihrem Recht gem. § 4 nummer 4 des Gesellschasvertrags Gebrauch machen, die Eigenkapitalquote des aIF durch

zusätzliches Eigenkapital zu erhöhen, verändern sich diese Positionen entsprechend.
4 Position 5 weist die Vergütung für die Projektsicherung aus. Für die Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals und Sicherstellung der Finanzierung

bei ablieferung werden Fremdmittel von maximal € 2,6 Mio. in anspruch genommen. Für die Zurverfügungstellung dieser Mittel ist kalkulatorisch
eine laufende Vergütung von t€ 261 vorgesehen, die in der liquiditätsplanrechnung (Prognose) auf Seite 38/39, unter Position 8, enthalten ist.
Der genaue Betrag ist maßgeblich vom Verlauf der Kapitaleinwerbung abhängig.

5 ab dem Zeitpunkt der Schiffsablieferung wird von der finanzierenden Bank zusätzlich eine Kontokorrentkreditlinie von t€ 250 zur Verfügung
gestellt (vgl. ausführungen zum Darlehensvertrag auf Seite 36). In dem dargestellten Prognoseszenario wird der Kontokorrentkredit während
der Investitionsphase nicht in anspruch genommen.

10. FInanZtEIl

Finanzteil
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MittElvErWEndunG 

1. anSChaFFUnGSKOStEn 
Mit novation agreement vom 26. März 2015 hat der aIF mit

teamCo Shipyard BV (Wer) und der Bestellergesellscha

Monarch Waterways Gmbh vereinbart, unmittelbar vor ab-

lieferung des Flusskreuzers, die am 15. März 2016 geplant

ist, mit allen Rechten und Pflichten in den Bauvertrag ein-

zutreten. Der Flusskreuzer wird von der Wer direkt an den

aIF abgeliefert. Zu den Pflichten des aIF gehört insbeson-

dere die Zahlung des Baupreises von € 13,77 Mio. 

neben dem Baupreis fallen Vermittlungsvergütungen gegen-

über der FleetPro Passenger Ship Management aG in höhe

von 0,75 % des Kaufpreises sowie eine Projektvermittlungs-

vergütung an die PCE Capital advice Gmbh & Co. KG in höhe

von 1,75 % des Kaufpreises an. 

2. EIGEnKaPItalVERMIttlUnG 
InKlUSIVE aGIO
Die PCE Capital advice Gmbh & Co. KG (Vertriebsgesellscha)

erhält für die Vermittlung des Fondskapitals von dem aIF

eine Vergütung in höhe von 6,5 % sowie das agio in höhe

von 5 %, jeweils bezogen auf das von den anlegern gezeich -

nete Kommanditkapital. Die Vertriebsgesellscha entscheidet

in eigener Verantwortung über die Verwendung der vorbe -

zeichneten Vergütung. Sie wird insbesondere Dritte mit der

Einwerbung des Fondskapitals beauftragen. Ein etwaiger

Überschuss oder ein Defizit ist von der Vertriebsgesellscha

zu tragen bzw. zu vereinnahmen. 

Sollte die treuhänderin von der vorgesehenen Erhöhungs-

reserve Gebrauch machen und ein höheres Fondskapital als

€ 7 Mio. einwerben, so erhöht sich der Gesamtbetrag dieser

Vergütung entsprechend.

3. aUFBEREItUnG DER BEtRIEBSWIRtSChaFt-
lIChEn GRUnDlaGEn
Die PCE Capital advice Gmbh & Co. KG erhält für ihre leis-

tungen zur auereitung der betriebswirtschalichen Grund-

lagen eine Vergütung in höhe von 1,8 % auf das Fondska-

pital. Sollte die Geschäsführung von der vorgesehenen

Erhöhungsreserve Gebrauch machen und ein höheres Fonds-

kapital als € 7 Mio. einwerben, erhöht sich der Gesamtbe-

trag der Vergütung entsprechend. 

4. EInRIChtUnG DER FREMDVERWaltUnG
Die KVG erhält für die Einrichtung der Fremdverwaltung eine

einmalige Einrichtungsvergütung.

5. InItIalKOStEn DER PROJEKtSIChERUnG 
Die Erste Ballindamm Beteiligungs Gmbh erhält eine Ver-

gütung nach Maßgabe des im Kapitel 9 »Wesentliche Ver-

träge« auf Seite 32 beschriebenen Vertrages zur Sicherstel -

lung der Erwerbsfinanzierung und Zwischenfinanzierung des

Eigenkapitals. 

6. EInRIChtUnGS- UnD GRÜnDUnGSKOStEn
In dem Betrag von rund € 72.000 sind die voraussichtlichen

Kosten der Klärung der umsatzsteuerlichen Rechtslage in den

Einsatzländern und der Einrichtung des entsprechenden

Deklarationswesens enthalten (vgl. Kapitel 15 »angaben der

für die anleger bedeutsamen Steuervorschrien – Zuteilung

des Besteuerungsrechts« auf Seite 67), ferner Kosten der Ge-

nehmigung des Prospekts durch die BaFin, Versicherungskos -

ten, Kosten für die hypothekeneintragung und das ankaufs -

gutachten über das Schiff sowie weitere Kostenpositionen

im Zusammenhang mit der Gründung der Fondsgesellscha

sowie Einrichtung des Betriebes zusammengefasst.

7. BanKGEBÜhR
Die finanzierende Bank erhält für die Prüfung der Kredit-

zusage eine Bearbeitungsgebühr in höhe von € 55.000.

8. REChtS- UnD StEUERBERatUnG
Die Kosten für Rechts- und Steuerberatung basieren größ-

tenteils auf abgeschlossenen Verträgen bzw. übermittelten

angeboten.

9. lIQUIDItÄtSRESERVE
Die liquiditätsreserve kann sich bei einer Veränderung der

anderen Positionen entsprechend verändern.

Die Gesamtsumme der an die KVG als Prospektverantwort-

lichen im Sinne des § 268 absatz 1 KaGB in der Investiti-

ons-/ Prospektierungsphase gezahlten Vergütungen be-

trägt bei einem eingeworbenen Fondskapital von € 7 Mio.

rund € 495.000. Bei vollständiger Inanspruchnahme der

Kapital erhöhungsoption erhöht sich dieser Betrag auf rund

€ 508.000. Bis auf € 25.000 leitet die KVG diese Vergütun-

gen wie oben beschrieben vollständig an andere Vertrags-

partner weiter. 

Die vorstehend genannten Vergütungen verstehen sich zu-

züglich etwaiger Umsatzsteuer.
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MittElhErkunFt

10. KOMManDItKaPItal
Das eingeworbene Kommanditkapital (Fondskapital) soll plan -

mäßig € 7 Mio. betragen. Darüber hinaus hat die Monarch

Waterways Gmbh eine Kommanditeinlage von € 10.000

übernommen und wird diese zum Zeitpunkt der ablieferung

des neubaus auf € 688.500 erhöhen und einzahlen. Die

PCE anlegerverwaltung Gmbh hält einen Kommanditanteil

von € 20.000 und wird diesen ebenfalls zum Zeitpunkt der

ablieferung einzahlen.

Die treuhänderin ist gemäß Gesellschaftsvertrag darüber

hinaus berechtigt, durch Erklärung gegenüber der Gesell-

scha, das Kommanditkapital um bis zu weitere € 700.000

zu erhöhen. Das maximale Kommanditkapital der Gesell-

scha beträgt damit € 8.408.500. Die beschriebene Erhöhung

des Eigenkapitals würde zur Erhöhung der liquiditätsreserve

der Gesellscha führen. Ebenso würden sich Positionen 2. und

3. des Investitionsplans erhöhen. Damit würden die Ergeb-

nisse der Gesellschaer auf eine höhere Eigenkapitalbasis

verteilt und damit die prognostizierte Rendite reduziert

werden. Die Inanspruchnahme des Schiffshypothekendar-

lehens (tranche II) würde in einer geringeren höhe erfolgen.

11. aGIO
Die anleger haben auf die übernommene Einlage ein agio

in höhe von 5 % zu leisten.

12. SChIFFShyPOthEKEnDaRlEhEn
Das einzuwerbende Kommanditkapital reicht nicht aus, um

das Schiff inklusive nebenkosten zu finanzieren. Daher

wurde mit einer in der Schweiz ansässigen Bank ein Darle-

hensvertrag über ein Schiffshypothekendarlehen geschlos-

sen. Der Vertrag sieht einen Darlehensbetrag von maximal

€ 11.016.000 vor. Der Darlehensbetrag wird in drei tranchen

geteilt:

tranchen I und II (langfristiges Darlehen): Insgesamt kann

zum Zeitpunkt der ablieferung des Schiffes, welcher für den

15. März 2016 geplant ist, ein Gesamtbetrag von € 10.766.000

von der Bank in anspruch genommen werden. Die Verteilung

auf tranche I und II steht im Ermessen des aIF nach folgender

Maßgabe:

tranche I soll in einer höhe von € 7.000.000 in anspruch

genommen werden und hat ab Valutierung eine laufzeit von

elf Jahren. Die tilgung erfolgt gemäß einem annuitätischen

Profil in 132 monatlichen tilgungszahlungen und einer

Schlusstilgung von rund € 1 Mio. Bis zum april 2025 wurde

mit der Bank eine Zinsfestschreibung zu 3,49 % p.a. verein-

bart, anschließend wurden 6,00 % p.a. unterstellt. 

tranche II, deren Inanspruchnahme optional und bis zu einem

Betrag von € 3.766.000 erfolgen kann, bietet eine Möglichkeit

der Zwischenfinanzierung. Ob und in welcher höhe eine

Inanspruchnahme dieser tranche erfolgt, liegt im Ermessen

des aIF und hängt insbesondere von der höhe des zum Zeit-

punkt der Schiffsablieferung eingeworbenen Eigenkapitals

ab. Findet eine Inanspruchnahme statt, so erfolgt die Fixie-

rung des Zinssatzes jeweils für kurzfristige Zeitintervalle von

rund drei Monaten, wobei sich der Zinssatz aus einer Marge

der Bank von 2,35 % p.a. und dem Refinanzierungszinssatz

zusammensetzt. am Ende jeder Zinsperiode kann eine Son-

dertilgung auf diese tranche geleistet werden. nach Einwer-

bung des Fondskapitals werden die bis dahin nicht zurück-

geführten Beträge in ein langfristiges Darlehen mit derselben

laufzeit wie tranche I umgewandelt. ab dieser Umwandlung

soll analog zur tranche I eine Zinsfestschreibung erfolgen.

Der langfristige festzuschreibende Zinssatz wurde mit 3,90 %

p.a. kalkuliert.

tranche III in der höhe von € 250.000 wird als Kontokorrent -

kreditlinie zur Verfügung gestellt. Die Verzinsung der in

anspruch genommenen Beträge erfolgt variabel und wurde

durchgehend mit 8,25 % p. a. kalkuliert.

In dem Investitions- und Finanzierungsplan ist die Inanspruch -

nahme der tranchen gemäß Prognose dargestellt. Es wird

unterstellt, dass tranche I wie oben beschrieben in höhe von

€ 7,0 Mio. und tranche II in höhe von € 530.000 in anspruch

genommen werden.
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zulässiGkEit von krEditauFnahMEn
Kreditaufnahmen für Rechnung des Investmentvermögens

sind gemäß § 3 der anlagebedingungen bis zur höhe von

60 % des Verkehrswertes der in der Fondsgesellscha befind-

lichen Vermögensgegenstände möglich, wenn die Bedin-

gungen der Kreditaufnahme marktüblich sind. Die Grenze

gilt nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs der

Fondsgesellscha, längstens jedoch für einen Zeitraum von

18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

Einsatz von lEvEraGE 
und FrEMdkapital
Zur Finanzierung des Flusskreuzfahrtschiffes setzt der aIF

einen leverage (Fremdkapital) in Form einer langfristigen

Fremdfinanzierung (Darlehen) in höhe von geplant € 7,53 Mio.

ein (entspricht rd. 55 % des Baupreises des Flusskreuzfahrt-

schiffes). Bei dem genannten Betrag handelt es sich um die

geplante höhe der Darlehensinanspruchnahme. Während

der Dauer des erstmaligen Vertriebs des aIF, längstens je-

doch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Vertriebsfrei-

gabe, hat die Bank eine darüber hinaus gehende Inanspruch -

nahme von bis zu € 11,016 Mio. genehmigt. langfristig hat

die Bank eine Inanspruchnahme gemäß der »Zulässigkeit

von Kreditaufnahmen« (siehe vorgenannten abschnitt) ge-

nehmigt.

Darüber hinaus hat der aIF zur Vorfinanzierung von anlauf-

kosten sowie zur Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals

weiteres kurzfristiges Fremdkapital von der Ersten Ballindamm

Beteiligungs Gmbh in höhe von bis zu € 2,6 Mio. zugesagt

bekommen (vgl. Seite 32). Diese Zwischenfinanzierung soll

aus dem eingeworbenen Fondskapital vollständig zurück-

geführt werden. 

Die Fondsgesellschaft wird darüber hinaus kein weiteres

Fremdkapital in anspruch nehmen. hinsichtlich der aus der

aufnahme von Fremdkapital resultierenden Risiken wird auf

Seite 59 im Kapitel 12 »Die Risiken« verwiesen.

handhaBunG von sichErhEitEn
Der aIF darf gemäß § 3 absatz 2 der anlagebedingungen

das zu dem Investmentvermögen gehörenden Flusskreuz-

fahrtschiffes belasten bzw. Forderungen aus Rechtsverhält-

nissen, die sich auf den Sachwert beziehen (hier insbeson-

dere den langfristigen Beförderungsvertrag), abtreten sowie

belasten, wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirt-

schasführung vereinbar ist und wenn die Verwahrstelle

diesen Maßnahmen zustimmt, weil sie die dafür vorgesehe-

nen Bedingungen als marktüblich erachtet. 

Im Rahmen der langfristigen Fremdfinanzierung des Fluss-

kreuzfahrtschiffes hat sich die finanzierende Bank das Recht

einräumen lassen, nach ablieferung eine hypothek in höhe

von 120 % der Darlehensinanspruchnahme eintragen lassen.

Eine Wiederverwendung etwaiger Sicherheiten und Vermö -

genswerte ist nicht vorgesehen. 

Die sich aus der handhabung von Sicherheiten ergebenden

Risiken sind im Kapitel 12 »Die Risiken – Darlehensvertrag/

Kreditrisiko aus Fremdfinanzierung des aIF« auf Seite 59 be-

schrieben.
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liQuiditätsplanrEchnunG (proGnosE) 1

2015 2016 2017 2018

liQuidEs ErGEBnis in tEur

1. Einnahmen aus laufender Beschäigung 0 4.080 4.136 4.193

2. Veräußerungserlös 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

3a. Schiffsbetriebs-, hotel-/Cateringkosten, Versicherungen 0 2.345 2.400 2.456

3b. Schiffsmanagement 0 84 86 88

4. Revitalisierungskosten 0 0 0 0 0 0 2

5. Gesellschaskosten und Gewerbesteuer 175 299 268 272

6. Zinsen Schiffshypothekendarlehen 0 215 242 224

7. Zinsen Kontokorrentkredit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

8. laufende Kosten der Projektsicherung und 

der Eigenkapitalzwischenfinanzierung 2 130 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

9. liquides Betriebsergebnis -305 1.006 1.138 1.153

10. liquiditätsreserve aus der Investitionsphase 7.023 -6.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11. tilgung Schiffshypothekendarlehen 0 411 510 528

12. auszahlungen Gründungskommanditisten 3 0 41 51 51

13. auszahlungen Fondskapital 3 0 555 508 508

14. auszahlungen Fondskapital in % 3 0,00 7,93 5 7,25 7,25

15. liquidität p.a. 6.717 -6.840 69 66

16. liquidität kumuliert inkl. Kontokorrentkredit 4 6.717 127 196 262

handElsrEchtlichEs ErGEBnis in tEur

17. liquides Betriebsergebnis -305 1.006 1.138 1.153

18. Gründungskosten der Investitionsphase 1.089 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

19. handelsrechtliche abschreibungen 0 588 706 706

20. handelsrechtliches Ergebnis -1.394 217 432 447

stEuErlichEs ErGEBnis in tEur

21. Steuerliches Ergebnis (§ 5 EStG) -406 481 454 470

22. Steuerliches Ergebnis in % des Kommanditkapitals -5,27 % 6 6,24 % 5,89 % 6,10 %           

1 Durch die Darstellung in gerundeten Werten können sich leichte Differenzen ergeben. Die Beträge werden netto ohne etwaige Umsatzsteuer
dargestellt, weil die Gesellscha zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

2 Insgesamt werden von der Erste Ballindamm Beteiligungs Gmbh € 2,6 Mio. zur Verfügung gestellt. Es wurde eine Rückführung von jeweils 
€ 1,3 Mio. zum 1. Januar 2016 sowie zum 1. März 2016 unterstellt.

3 In den auszahlungen ist bereits eine Kapitalrückzahlung enthalten.
4 Die Kontokorrentkreditlinie in höhe von t€ 250 soll von der finanzierenden Bank ab dem Zeitpunkt der ablieferung des Schiffes zur Verfügung

gestellt werden. Diese ist am 15. März 2016 geplant.
5 Für die Berechnung der Sonderauszahlung wurde unterstellt, dass das Fondskapital in höhe von € 7 Mio. zu 50 % zum 1. august 2015, zu 25 %

zum 1. Dezember 2015 und zu 25 % zum 1. Januar 2016 eingezahlt wird. Die auszahlungen im Jahr 2016 setzen sich aus den Sonderauszahlungen
ab dem jeweiligen Zeitpunkt der Einzahlung bis zur ablieferung des neubaus in höhe von 5 % p.a. und aus laufenden auszahlungen ab dem
Zeitpunkt der ablieferung bis zum Ende des Jahres 2016 in höhe von 7,25 % p.a. zusammen.

6 Das steuerliche Ergebnis in Prozent wurde im Verhältnis zum gesamten geplanten Kommanditkapital ausgedrückt. 
7 Sollte die treuhänderin von ihrem Recht gemäß § 4 nummer 4 des Gesellschaftsvertrags Gebrauch machen, das prospektierte Eigenkapital

von € 7,709 Mio. auf bis zu € 8,409 Mio. zu erhöhen, bleiben die laufenden auszahlungen unverändert. Die Darlehenstranche II braucht nicht
in anspruch genommen werden und die prognostizierte auszahlung bei Veräußerung würde bei prospektgemäßen Verlauf der Beteiligung
104,78 % betragen. Die Gesamtauszahlung würde sich in diesem Fall auf 188,71 % belaufen.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 verkauf Gesamt

   

   4.252 4.313 4.520 4.562 4.627 4.752 4.836 4.920 0 49.191

0 0 0 0 0 0 0 0 9.295 9.295

  2.514 2.573 2.634 2.696 2.760 2.825 2.892 2.969 0 29.066

90 93 95 97 100 102 105 108 0 1.049

0 0 200 0 0 150 0 0 0 350

  275 279 274 307 311 300 327 392 37 3.517

 205 186 165 144 122 100 115 90 0 1.809

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

8      

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261

 1.167 1.182 1.151 1.317 1.333 1.274 1.397 1.361 9.258 22.432

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 184

 547 567 587 608 630 652 661 688 1.141 7.530

 51 51 51 51 51 51 64 64 761 1.340

 508 508 508 508 508 508 630 630 7.870 13.745

   7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 9,00 9,00 112,43 7 196,35

 61 57 5 150 145 63 43 -21 -514

   323 380 385 535 679 743 785 764 0

   

 1.167 1.182 1.151 1.317 1.333 1.274 1.397 1.361 9.258 22.432

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291

 706 706 706 706 706 706 706 706 6.469 14.114

 462 476 446 611 628 569 691 655 2.789 7.027

   

    487 504 466 663 682 610 758 754 2.243 8.166

         6,32 % 6,53 % 6,05 % 8,60 % 8,84 % 7,92 % 9,83 % 9,79 % 29,10 % 105,93 %
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 ErläutErunGEn zur liQuiditäts -
planrEchnunG (proGnosE)
Die dargestellte liquiditätsvorschau gibt dem anleger die

Gelegenheit, die dem Beteiligungsangebot zugrunde geleg-

ten Prämissen und die daraus resultierende wirtschaliche

Entwicklung zu beurteilen. Der Prognosezeitraum wurde ent-

sprechend der geplanten laufzeit des aIF bis zum 31. Dezem-

ber 2026 gewählt.

1. EInnahMEn aUS laUFEnDER 
BESChÄFtIGUnG
Das »Monarch Empress« wird voraussichtlich am 15. März 2016

von der Fondsgesellschaft übernommen werden. Für den

Flusskreuzfahrtneubau besteht ein Beförderungsvertrag mit

einer festen laufzeit von fünf Jahren ab dem 15. März 2016.

Das Entgelt für die Beförderungsleistungen besteht gemäß

dem Beförderungsvertrag aus den folgenden fünf Kompo-

nenten:

a) € 1.725.400 pro Jahr für die Finanzierung des Schiffes

(im Folgenden »Finanzrate«);

b) € 127.000 pro Jahr als Budget für die Kasko- und haft-

pflichtversicherung (P&I) der Fondsgesellscha;

c) € 84.000 pro Jahr für das technische und nautische Schiffs -

management;

d) € 35,40 pro Einsatztag und Passagierbett für den Schiffs-

betrieb;

e) € 29,00 pro Einsatztag und Passagier für den hotelbetrieb

und das Catering.

Die Komponenten d) und e) werden auf 245 Einsatztage und

138 Gäste kalkuliert. Sämtliche Beträge verstehen sich zzgl.

etwaiger Umsatzsteuer.

Die Komponenten b) bis e) decken in der Regel die Vergü-

tungen des Managers für die von ihm nach Maßgabe des

Managementvertrages erbrachten leistungen ab (vgl. 3.).

Die Finanzrate a) verbleibt bei dem aIF.

Dem Charterer wurden im anschluss an die 5-jährige feste

laufzeit zwei Verlängerungsoptionen von zunächst drei Jah-

ren (Optionsperiode 1) und anschließend von rund 2,8 Jahren

bis Ende 2026 (Optionsperiode 2) eingeräumt. In der liquidi -

tätsplanrechnung wird die ausübung beider Verlängerungs-

optionen unterstellt. Die Finanzrate erhöht sich während der

Optionsperiode 1 auf € 1.850.000 pro Jahr und während der

Optionsperiode 2 auf € 1.925.000 pro Jahr. Die Komponenten

c) bis e) werden vertragsgemäß ab dem Jahr 2017 um die

Inflationsrate gemäß der Veröffentlichung des deutschen

statistischen Bundesamtes in Bezug auf den »Verbraucher-

preisindex (2010 = 100)«, höchstens jedoch um 2,5 % pro

Jahr, erhöht. Diese Steigerung wurde in der Berechnung in

maximaler höhe unterstellt.

In der liquiditätsplanrechnung wurde weiterhin aus Vorsichts-

gründen unterstellt, dass ab der ablieferung jeweils an zu-

sätzlichen drei tagen pro Kalenderjahr keine Einnahmen

anfallen. Das Beförderungsentgelt für die ausfalltage wurde

dabei zeitanteilig auf Basis von 365 (bzw. in Schaltjahren auf

Basis von 366) tagen berechnet und von dem Jahresbeförde -

rungsentgelt abgezogen.

2. VERÄUSSERUnGSERlöS
Für Ende 2026 wurde die ausübung der Kaufoption nach

beiden Verlängerungsoptionen durch Gate 1 ltd. und damit

ein Veräußerungserlös von € 9.294.750 unterstellt. Dieser

Betrag entspricht 67,5 % des Baupreises des Schiffes. 

nach abzug der im Zusammenhang mit der Veräußerung an -

fallenden Kosten ergibt sich der an die Kommanditisten aus -

zuzahlende nettoveräußerungserlös. 

3. SChIFFSBEtRIEBS-, hOtEl-/CatERInG -
KOStEn, VERSIChERUnGEn UnD 
SChIFFS ManaGEMEnt
Mit der Erbringung der leistungen des Schiffsmanagements

sowie der hotel- und Cateringleistungen hat der aIF die

Monarch River Management Gmbh beauragt (vgl. Kapitel 8

»Der anlagegegenstand – Das Schiffsmanagement« – Sei -

te 26). Die Schiffsbetriebskosten in der Zeile 3a beinhalten

u.a. die folgenden Komponenten:

I. € 127.000 pro Jahr als Budget für die Kasko- und haft-

pflichtversicherung (P&I) der Fondsgesellscha,

II. € 35,40 pro Einsatztag und Passagierbett für den Schiffs-

betrieb sowie

III. € 29,00 pro Einsatztag und Passagier für den hotelbe-

trieb und das Catering.

Die Kosten unter II. und III. beinhalten unter anderem ein

Budget für die laufende Instandhaltung des Schiffes und der

hotelbereiche in höhe von rund € 107.000 pro Jahr. Die

Vergütung für das Schiffsmanagement (Zeile 3b) beträgt

€ 84.000 pro Jahr. Darunter fallen insbesondere das tech-

nische und nautische Management des Schiffes.

Entsprechend den Regelungen des Beförderungsvertrages

werden die o.g. Komponenten II. und III. sowie die Vergü-

tungen an den Schiffsmanager ab dem Jahr 2017 um die

Inflationsrate gemäß der Veröffentlichung des deutschen

statistischen Bundesamtes in Bezug auf den »Verbraucher-

preisindex (2010 = 100)«, höchstens jedoch um 2,5 % pro

Jahr, erhöht. Diese Steigerung wurde in der Berechnung in

maximaler höhe unterstellt, sodass der kalkulierte anstieg

des Beförderungsentgeltes ausgeglichen wird.
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Darüber hinaus sind in Zeile 3a der liquiditätsplanrechnung

die indikativen Versicherungsprämien von rund € 40.000

p.a. für eine sog. loss of hire-Versicherung enthalten. Für

diese Prämien wurde ab dem Jahr 2017 eine jährliche Stei-

gerung von 1,5 % unterstellt.

4. REVItalISIERUnGSKOStEn
Es wurde unterstellt, dass nach ablauf der Erstbeschäigung

von fünf Jahren im Jahr 2021 sowie anschließend nach wei-

teren drei Jahren im Jahr 2024 größere Revitalisierungsar-

beiten am Schiff vorgenommen werden. Im Jahr 2021 wurden

die auf langjähriger Erfahrung vom Schiffsmanager basieren -

den, geschätzten Kosten von € 200.000 und im Jahr 2024

Kosten von € 150.000 angesetzt.

5. GESEllSChaFtSKOStEn UnD 
GEWERBEStEUER
Diese Position beinhaltet u.a. die laufende Vergütung der

Kapitalverwaltungsgesellscha laut Fremdverwaltungsver-

trag von insgesamt rund € 1,4 Mio. Die vereinbarte Vergü-

tung wird im Rahmen des Dienstleistungsvertrages (vgl.

Kapitel 9 »Wesentliche Verträge« Seite 29) zum teil an die

PCE Fondsmanagement Gmbh sowie die PCE anlegerver-

waltung Gmbh gezahlt. Die PCE Fondsmanagement Gmbh

erhält von der KVG für das Fondsmanagement eine jährli-

che Vergütung in höhe von € 35.800. Die PCE anlegerver-

waltung Gmbh erhält von der KVG ab dem Jahr 2015 jährlich

eine Vergütung in höhe von 0,35 % bezogen auf das jeweils

zum 31. Dezember vorhandene, nominelle Kommanditka-

pital der Fondsgesellschaft. Die Vergütung der PCE Fonds-

management Gmbh sowie der PCE anlegerverwaltung Gmbh

erhöhen sich ab dem Jahr 2016 jeweils um 1 % der Vorjahres -

 vergütung. Im Jahr der Veräußerung erhält die PCE Fonds-

management Gmbh von der KVG eine einmalige Vergütung/

transaktionsgebühr von 0,4 % auf den Verkaufspreis.

Die Gesellschaskosten beinhalten ebenfalls die Kosten

der Verwahrstelle von € 17.500 p.a. 

Darüber hinaus beinhaltet diese Position u.a. die jährliche

Vergütung der Komplementärin für die Übernahme der per -

sönlichen haung in höhe von € 12.500 ab 2015. Der Betrag

wird ab 2016 jährlich jeweils um 1 % der Vorjahresvergütung

gesteigert.

Die Kosten der für Steuer- und Rechtsberatung sowie die

aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung und Durch-

führung der Gesellschafterversammlung sind mit rund

€ 27.000 p.a. kalkuliert. Für sonstige Verwaltungskosten sind

weitere rund € 13.000 p.a. angesetzt. ab dem Jahr 2016

erfolgt eine jährliche Steigerung dieser Kostenpositionen

um 2 % der Vorjahreskosten. 

Zusätzlich enthält diese Position die Gewerbesteuer in

prognostizierter höhe. Die Grundsätze zur Ermittlung der

Gewerbesteuer sind im Kapitel 15 »angaben der für die an-

leger bedeutsamen Steuervorschrien« auf Seite 70 f. näher

erläutert.

6. ZInSEn SChIFFShyPOthEKEnDaRlEhEn
Für tranche I wurde eine Zinsfestschreibung ab Valutierung

bis april 2025 mit einem Zinssatz von 3,49 % p.a. vereinbart.

Für diesen Zeitraum wurde entsprechend der festgeschrie-

bene Zinssatz und anschließend 6 % p.a. unterstellt. Der

Zinssatz auf tranche II wurde für die gesamte laufzeit mit 

3,90 % p.a. kalkuliert. 

7. ZInSEn KOntOKORREnt
Diese Position beinhaltet Zinszahlungen auf die kalkulierte

Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites auf Basis des

variablen Zinssatzes von 8,25 % p.a. Es wurde unterstellt,

dass sich dieser Zinssatz über die laufzeit nicht verändert.

8. laUFEnDE KOStEn DER 
PROJEKt SIChERUnG UnD 
DER EIGEnKaPItal ZWISChEnFInanZIERUnG
Die Erste Ballindamm Beteiligungs Gmbh erhält Vergütun-

gen nach Maßgabe des auf Seite 32 beschriebenen Vertrags

zur Sicherstellung der Erwerbsfinanzierung und Zwischen-

finanzierung des Eigenkapitals. Für die Zurverfügungstellung

von Kapital erhält sie eine laufende Vergütung von 2,5 % p.a.

auf € 2,965 Mio. für den Zeitraum ab 1. März 2015 bis zum

ablauf von 18 Monaten nach dem tag, an dem die BaFin dem

aIF die Vertriebszulassung erteilt hat. Des Weiteren erhält

sie eine laufende Vergütung von 6 % p.a. auf die zur Verfü-

gung gestellte liquidität von bis zu € 2,6 Mio. abzüglich

zurückgeführter Beträge beginnend ab dem 1. März 2015.

In der liquiditätsplanrechnung wurde ein Gesamtbetrag in

höhe von rund € 261.000 unterstellt.

9./17. lIQUIDES BEtRIEBSERGEBnIS
Diese Zeile stellt das liquide Ergebnis ohne Berücksichtigung

von Darlehenstilgungen, Entnahmen und der Kosten der

Investitionsphase dar.

10. lIQUIDItÄtSRESERVE aUS 
DER InVEStItIOnSPhaSE
Diese Position bildet den liquiditätsübertrag aus dem In-

vestitions- und Finanzierungsplan in den Jahren 2015 und

2016 ab. 

11. tIlGUnG SChIFFShyPOthEKEnDaRlEhEn 
Bei dem Schiffshypothekendarlehen wird ein monatlich

gleichbleibender Kapitaldienst auf Basis einer laufzeit von

rund elf Jahren und einer Schlusstilgung von rund € 1,0 Mio.



42

Finanzteil

unterstellt. Die tilgung steigt dadurch kontinuierlich an; sie

beginnt unmittelbar nach Valutierung des Darlehens und

wurde ab dem 15. März 2016 monatlich kalkuliert. 

12.–14. aUSZahlUnGEn
Bei planmäßigem Verlauf ist zunächst eine einmalige, nach

der ablieferung des neubaus vorgesehene Sonderauszah-

lung an die anleger in höhe von 5 % p.a. für den Zeitraum

zwischen der Einzahlung der Einlage und der ablieferung

des neubaus vorgesehen. Diese auszahlung findet voraus-

sichtlich im april 2016 statt, sofern ein Kommanditkapital

von mindestens € 3 Mio. eingeworben wird. anschließend

sollen laufende auszahlungen zum Ende eines jeden halb-

jahres ab Juni 2016 in höhe von 7,25 % p.a. ansteigend auf

9,0 % p.a. vorgenommen werden. Im Jahr 2016 wird ein

Wert ausgewiesen, der sich aus der kalkulierten Sonderaus-

zahlung und der regulären, für das Jahr 2016 geplanten aus-

zahlung in höhe von 7,25 % p.a. zusammensetzt. Der für

das Jahr 2016 ausgewiesene Wert der auszahlungen in Pro-

zent des Fondskapitals stellt dementsprechend einen Misch-

wert dar, der sich unter Berücksichtigung des prognosti-

zierten Verlaufs der Einwerbung des Fondskapitals ergibt.

Insgesamt betragen die geplanten auszahlungen rund

196 %. Darin enthalten sind die Rückflüsse aus der ange-

nommenen Veräußerung des Schiffes im Jahr 2026 sowie

die verbleibende Restliquidität. Die angaben in Prozent

beziehen sich auf das nominale Kommanditkapital.

Die prospektierten auszahlungen sollen halbjährlich ab-

hängig von der liquiditätslage der Fondsgesellscha im Juni

und Dezember des jeweiligen Jahres, spätestens aber im

ersten Quartal des Folgejahres geleistet werden. In den aus-

zahlungen sind auch Kapitalrückzahlungen enthalten. 

Sollte die treuhänderin von ihrem Recht gemäß § 4 nummer 4

des Gesellschasvertrags Gebrauch machen, das prospek-

tierte Eigenkapital von € 7,709 Mio. auf bis zu € 8,409 Mio.

zu erhöhen, bleiben die laufenden auszahlungen unverän-

dert. Die Darlehenstranche II braucht nicht in anspruch

genommen werden und die prognostizierte auszahlung

würde bei Veräußerung bei prospektgemäßen Verlauf der

Beteiligung 104,78 % betragen. Die Gesamtauszahlung

würde sich in diesem Fall auf 188,71 % belaufen.

15. lIQUIDItÄt P.a.
aus den liquiden Ergebnissen zuzüglich der Mittel der Inves -

titionsphase und abzüglich der tilgungsleistungen und aus-

zahlungen an die Kommanditisten ergibt sich die liquidität

der Fondsgesellscha am jeweiligen Jahresende. 

16. lIQUIDItÄt KUMUlIERt InKlUSIVE 
KOntOKORREntKREDIt
Die kumulierte liquidität der Fondsgesellscha zum 31.12.

eines jeden Jahres ergibt sich als Summe der liquiden Ergeb -

nisse des jeweiligen Jahres und des liquiditätsvortrags aus

dem Vorjahr. 

Darüber hinaus beinhaltet die kumulierte liquidität der

Jahre 2015 und 2016 die liquiditätsreserve aus der Investi-

tionsphase, die z.B. aus Kapitaleinzahlungen der Gesell-

schaer oder auszahlungen von Darlehen resultieren. Die

kumulierte liquidität enthält ab dem Jahr 2016 zusätzlich

den zur Verfügung stehenden Kontokorrentkredit in höhe

von € 250.000. 

18. GRÜnDUnGSKOStEn In 
DER InVEStItIOnSPhaSE
Bei den Investitionskosten in Zeile 18 handelt es sich um

Kosten für die Emission, Emissionsnebenleistungen, Projekt-

entwicklung, Kosten für Rechts- und Steuerberatung, die

Vergütung für die betriebswirtschaliche Strukturierung

der Fondsgesellschaft sowie für Einrichtung der Kapital-

verwaltungsgesellschaft, Bankgebühren, Gebühren für die

hypothekenbestellung und weitere Gründungskosten.

19. hanDElSREChtlIChE aBSChREIBUnGEn
Die anschaffungskosten des Schiffes werden über 20 Jahre

linear abgeschrieben.

20. hanDElSREChtlIChES ERGEBnIS
In dieser Position ist das nach den handelsrechtlichen Grund-

sätzen ermittelte Ergebnis der Gesellscha dargestellt.

21./22. StEUERlIChES ERGEBnIS
Das steuerliche Ergebnis ermittelt sich unter Berücksichti-

gung der Grundsätze der steuerlichen Gewinnermittlung,

insbesondere der nach den einkommensteuerlichen Vor-

schrien ermittelten abschreibungen. Die steuerlichen ab-

schreibungen weichen von den handelsrechtlichen ab, da

sie unter Berücksichtigung der aktivierung eines teils der

Investitionskosten laut Ziffer 18 ermittelt werden.

In der Zeile 22 ist das geplante steuerliche Ergebnis im Ver-

hältnis zum gesamten geplanten Kommanditkapital aus-

gedrückt.

Für die effektive Steuerbelastung des anlegers ist zusätzlich

die anrechnung anteiliger Gewerbesteuer auf die Einkom-

menssteuerschuld zu berücksichtigen (vgl. Erläuterungen

»Steuererstattungen/Steuerzahlungen« Seite 47).
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diE kostEn
aUSGaBEaUFSChlaG, InItIalKOStEn 
UnD RÜCKnahMEaBSChlaG
Die ausgabe der anteile an dem aIF erfolgt zum Wert der

individuell vom anleger gezeichneten Kommanditeinlage

zzgl. eines ausgabeaufschlags in höhe von 5 % (agio). neben

dem ausgabeaufschlag fällt gemäß § 6 der anlagebedin-

gungen in der Beitrittsphase eine einmalige Vergütung in

höhe von bis zu 14,27 % der Kommanditeinlage inklusive

etwaiger anfallender Umsatzsteuer an (Initialkosten). 

Eine Rücknahme der anteile ist nach ablauf der Widerrufs -

frist von 14 tagen grundsätzlich nicht möglich.

VERGÜtUnGEn UnD aUFWEnDUnGS -
ERStattUnGEn (GEMÄSS § 7 DER anlaGE -
BEDInGUnGEn)/BEMESSUnGSGRUnDlaGE
als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden

Vergütungen gilt die Summe aus dem durchschnittlichen

nettoinventarwert der Gesellscha im jeweiligen Geschäs-

jahr und den bis zum jeweiligen Berechnungsstichtag von

der Gesellscha an die anleger geleisteten auszahlungen,

maximal aber 100 % des von den anlegern eingezahlten

Kommanditkapitals. 

Wird der nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt,

wird für die Berechnung des Durchschnitts der Wert am

anfang und am Ende des Geschäsjahres zugrunde gelegt.

Die nachfolgend genannten Vergütungen enthalten die

gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer.

1. vergütungen, die an die kvG und an die persönlich 

haende Gesellschaerin zu zahlen sind

a) Die KVG erhält für die Verwaltung der Gesellscha eine

jährliche Vergütung in höhe von bis zu 2,34 % der Bemes-

sungsgrundlage, für den Zeitraum von der Fondsauflage

bis zum ablauf des 31. Dezember 2016 mindestens jedoch

€ 275.250. 

Die KVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quartals -

weise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen

Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach

Feststellung des tatsächlichen nettoinventarwertes sowie

der tatsächlich geleisteten auszahlungen auszugleichen.

b) Die persönlich haende Gesellschaerin der Gesellscha

erhält als Entgelt für ihre Geschäsführungstätigkeit und

haungsübernahme eine jährliche Vergütung in höhe von

bis zu 0,26 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Ge-

schäsjahr, für den Zeitraum von der Fondsauflage bis zum

ablauf des 31. Dezember 2016 mindestens jedoch € 29.899.

Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche

Überzahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen

nettoinventarwertes sowie der tatsächlich geleisteten aus-

zahlungen auszugleichen.

2. verwahrstellenvergütung
Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,38 %

des durchschnittlichen nettoinventarwertes der Gesellscha

im jeweiligen Geschäsjahr, mindestens jedoch € 20.825. Die

Verwahrstelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse

auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen erhalten.

3. aufwendungen zu lasten der Fondsgesellscha
Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. entfallender

Steuern hat die Fondsgesellscha zu tragen:

a) Kosten für die externen Bewerter für die Bewertung der

Vermögensgegenstände gemäß §§ 261, 271 KaGB;

b) bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahrstelle,

ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwah -

rung ausländischer Vermögensgegenstände im ausland;

c) Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr;

d) aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, ins -

besondere an Dritte gezahlte Zinsen;

e) für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaf -

tungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Betriebs-

kosten, die von Dritten in Rechnung gestellt werden);

f) Kosten für die Prüfung der Gesellscha durch einen ab-

schlussprüfer;

g) Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltend-

machung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der

Gesellscha sowie der abwehr von gegen die Gesellscha

erhobenen ansprüchen;

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen

öffentlichen Stellen in Bezug auf die Gesellscha erhoben

werden;

i) ab Zulassung der Gesellscha zum Vertrieb entstandene

Kosten für Rechts- und Steuerberatung im hinblick auf die

Gesellscha und ihre Vermögensgegenstände (einschließ-

lich steuerrechtlicher Bescheinigungen), die von externen

Rechts- oder Steuerberatern in Rechnung gestellt werden;

j) Kosten für die Beauragung von Stimmrechtsbevollmäch-

tigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind; 

k) Steuern und abgaben, die die Gesellscha schuldet.

4. transaktionsgebühr sowie transaktions- und 
investitionskosten
a. Die KVG kann für den Erwerb eines Vermögensgegen-

standes nach § 1 absatz 1 der anlagebedingungen jeweils

eine transaktionsgebühr in höhe von bis zu 2,98 % des Kauf -

preises erhalten. Werden diese Vermögensgegenstände ver -

äußert, so erhält die KVG eine transaktionsgebühr in höhe
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von bis zu 0,48 % des Verkaufspreises. Der Fondsgesellscha

werden darüber hinaus die auf die transaktion ggf. entfal-

lenden Steuern und Gebühren gesetzlich vorgeschriebener

Stellen belastet.

Der Gesellscha können die im Zusammenhang mit diesen

transaktionen von Dritten beanspruchten Kosten unab-

hängig vom tatsächlichen Zustandekommen des Geschäs

belastet werden.

b. Der Fondsgesellscha werden die im Zusammenhang

mit – nicht von Buchstabe a) erfassten transaktionen – der

Instandsetzung, dem Umbau und der Belastung oder Ver-

mietung/Vercharterung des Vermögensgegenstandes von

Dritten beanspruchten Kosten belastet. Diese aufwendun-

gen einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden

Steuern können der Fondsgesellscha unabhängig vom tat -

sächlichen Zustandekommen des Geschäs belastet werden.

aUSGaBE- UnD RÜCKnahMEPREISE
Gemäß § 6 der anlagebedingungen beträgt die gezeichnete

Kommanditeinlage für jeden anleger mindestens € 20.000.

Der ausgabeaufschlag beträgt 5 % der Kommanditeinlage.

nach abschluss der Platzierungsphase des Zeichnungskapi -

tals werden keine weiteren Kommanditanteile ausgegeben,

sodass angaben zur Berechnung sowie angaben zur art, dem

Ort und der häufigkeit der Veröffentlichung des ausgabe-

preises entfallen.

Eine Rücknahme der anteile ist grundsätzlich nicht möglich,

sodass angaben zur Berechnung sowie angaben zur art, dem

Ort und der häufigkeit der Veröffentlichung des Rücknahme -

preises entfallen.

SOnStIGE KOStEn UnD GEBÜhREn
1. vom anleger zu zahlende kosten und Gebühren 
(unmittelbare kosten)
a. Der anleger hat im Falle einer Beendigung des treuhand-

und Servicevertrages mit dem treuhandkommanditisten und/

oder einer eigenen Eintragung als Kommanditist die ihm da -

durch entstehenden notargebühren und Registerkosten selbst

zu tragen. Zahlungsverpflichtungen gegenüber der KVG oder

der Fondsgesellscha entstehen ihm aus diesem anlass nicht.

b. Bei vorzeitigem ausscheiden aus der Fondsgesellscha

oder Veräußerung eines anteils auf dem Zweitmarkt kann

die KVG vom anleger Erstattung für notwendige auslagen

in nachgewiesener höhe, jedoch nicht mehr als 1 % des

anteilwertes, verlangen.

c. Gemäß § 6 absatz 4 des Gesellschasvertrages können

rückständige Einlagen der anleger in höhe von 5 %-Punkten

über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu

lasten des säumigen anlegers verzinst werden.

d. Generell sind von den anlegern persönlich veranlasste

Kosten wie z.B. telefon, Porto, Bankgebühren, Steuerbera-

tungskosten, aufgrund der teilnahme an einer Gesellschaer -

versammlung oder aufgrund der Besichtigung eines Schiffes

entstehende Reisekosten oder Kosten für eine eventuelle

Vertretung des anlegers auf der Gesellschaerversammlung

selbst zu tragen.

e. Bei Veräußerungen der Beteiligung sind gegebenenfalls

dem anleger entstehende nebenkosten in Form von Gut-

achter- oder transaktionskosten von den anlegern selbst

zu tragen. Des Weiteren können notarkosten und Gerichts-

gebühren, die durch die Übertragung oder den Übergang

einer Beteiligung infolge eines todesfalls entstehen, anfallen;

vgl. hierzu b).

f. Bei aufnahme einer persönlichen anteilsfinanzierung

entstehen für die anleger neben laufenden Zins- und til-

gungszahlungen möglicherweise weitere Kosten (Bankge-

bühren oder Vorfälligkeitsentschädigungen bei vorzeitiger

Rückzahlung).

Da die höhe der vorgenannten Kosten jeweils unter ande-

rem von den persönlichen Verhältnissen oder der höhe der

Beteiligung des jeweiligen anlegers abhängig ist, kann eine

Quantifizierung nicht vorgenommen werden.

2. aus dem investmentvermögen zu zahlende 
kosten und Gebühren (mittelbare kosten) 
auf Seite 34 ist der Investitions- und Finanzierungsplan der

Gesellscha dargestellt, in dem sämtliche aus dem Invest-

mentvermögen zu zahlenden Kosten (mittelbare Kosten) der

Platzierungsphase, wie sie gemäß § 6 (ausgabepreis, aus-

gabeaufschlag, Initialkosten) sowie gemäß § 7 (laufende

Kosten) der anlagebedingungen vereinbart sind, enthalten

sind, die bei prospektgemäßem Verlauf anfallen.

VERWEnDUnG DES aUSGaBEaUFSChlaGS
Der ausgabeaufschlag in höhe von 5 % des Fondskapitals

(entsprechend € 350.000) wird als Eigenkapitalvermitt-

lungsvergütung an die PCE Capital advice Gmbh & Co. KG

vergütet.

GESaMtKOStEnQUOtE
Im Jahresbericht werden die im Geschäsjahr zu lasten der

Gesellschaft angefallenen relevanten Kosten offengelegt

und in Form einer einzigen Zahl als Gesamtkostenquote

ausgewiesen, die auf den Zahlen des vorangegangenen

Geschäsjahres zu berechnen ist und in der die relevanten,

von der Fondsgesellscha zu tragenden Kosten (ohne trans-

aktionskosten) einbezogen werden.

Die Gesamtkosten betragen in 2015 und 2016 mindestens

€ 305.149 und ab dem Geschäftsjahr 2017 bis zu 2,60 %

Finanzteil
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p.a. des für das jeweilige Jahr prognostizierten durchschnitt-

lichen nettoinventarwertes zuzüglich den bis zum jeweiligen

Berechnungsstichtag von der Fondsgesellscha an die an-

leger geleisteten auszahlungen. Der Jahresbericht enthält

Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten sowie dem

dann gültigen nettoinventarwert.

Über das oben hinausgehende bestehen keine weiteren Ge -

bühren, Kosten, Provisionen und sonstigen aufwendungen.

PaUSChalGEBÜhR
Für die Vergütungen und Kosten wurde keine Pauschalge-

bühr vereinbart.

RÜCKVERGÜtUnGEn
Der KVG fließen keine Rückvergütungen der aus dem Invest -

mentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleis-

teten Vergütungen und aufwendungserstattungen zu. Ver-

gütungen, die aus dem Investmentvermögen an die KVG

geleistet werden, werden nicht für Vergütungen an Vermittler

von anteilen des Investmentvermögens auf den Bestand

von vermittelten anteilen verwendet.

GESaMtSUMME KOStEn UnD GEBÜhREn
Über die im abschnitt »Die Kosten« ab Seite 43 dargestell-

ten Vergütungen an die KVG, die Verwahrstelle, die Grün-

dungsgesellschaer und die wesentliche Vertragspartner

hinaus, fließen der KVG, der Verwahrstelle, den Gründungs-

gesellschaftern und den wesentlichen Vertragspartnern

keine weiteren Vergütungen aus dem aIF zu. 

VERöFFEntlIChUnGEn
Im Investmentvermögen werden keine anteile oder aktien

gehalten, sondern nur Beteiligungen an der Kommandit-

gesellscha. aus diesem Grund entfallen die Offenlegungs-

pflichten gemäß § 165 abs. 3 nr. 9 KaGB.

Finanzteil



46

EIGEnKaPItalEInZahlUnG
Die Prognose zeigt die Einzahlung des Kommanditkapitals

zzgl. agio in höhe von 5 % der Pflichteinlage im Jahr 2015.

1./2.5 GEBUnDEnES KaPItal
Das gebundene Kapital ergibt sich aus dem eingezahlten

Eigenkapital zzgl. agio unter abzug der Summe des Rück-

flusses in Zeile 2.4 des Vorjahres.

aUSZahlUnGEn
Die auszahlung des Jahres 2016 setzt sich zusammen aus

der Sonderauszahlung von 5 % p.a. ab Beitritt und Einzah-

lung des Beispielanlegers (1. august 2015) und der regulären

auszahlung von 7,25 % p.a. ab Übernahme des Schiffes. Die

weiteren auszahlungen ergeben sich aus dem geplanten

auszahlungsverlauf.

2.1/2.2 GEWInnaUSSChÜttUnG/EIGEn -
KaPItal EInZahlUnG BZW. -RÜCKZahlUnG
Soweit eine auszahlung von einem positiven handelsrechtli-

chen Ergebnis ggf. inklusive Vorträgen aus Vorjahren gedeckt

ist, handelt es sich bei der auszahlung um eine Gewinnaus-

schüttung. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich bei der aus -

zahlung um eine Rückzahlung der Einlage, die als Eigenkapi -

talrückzahlung ausgewiesen wird.

Finanzteil

ErGEBnisproGnosE Für dEn anlEGEr 
Die nachfolgende Darstellung zeigt beispielha die Ergeb-

nisprognose für einen anleger, der sich zum 1. august 2015

an der Fondsgesellscha beteiligt. Die Prämissen bezüglich

des Eigenkapitals in höhe von € 7,709 Mio., der Weiterbe-

schäigung nach der Festcharter sowie des Veräußerungs-

erlöses entsprechen dem in der liquiditätsplanrechnung auf

Seite 38/39 dargestellten Szenario. 

Die kalkulierte Steuerbelastung des anlegers ergibt sich bei

einer Beteiligung in höhe von nominal € 100.000 zzgl. agio

bei anwendung des höchststeuersatzes, allerdings ohne

Berücksichtigung des Zuschlags für besonders hohe Ein-

kommen (sog. »Reichensteuer«), der erst zu anwendung

kommt, wenn die steuerlichen Ergebnisanteile aus der Be-

teiligung und das sonstige zu versteuernde Einkommen

mehr als € 250.730 (bzw. € 501.460 bei zusammen veranlag -

ten Ehegatten) betragen, § 32a EStG. Eine etwaige Kirchen-

steuer des anlegers ist nicht berücksichtigt.

ErGEBnisproGnosE Für dEn anlEGEr 1

kommanditist 1.8.2015 2015 2016 2017 2018

Eigenkapitaleinzahlung (-) -105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

1. Gebundenes Kapital am Jahresbeginn -105.000 -101.590 -95.365 -90.284  

auszahlungen 0 8.865 7.250 7.250

2.1 Gewinnausschüttung (-) 0 0 0 0 3

2.2 Eigenkapitaleinzahlung/Eigenkapitalrückzahlung (+) 0 8.865 7.250 7.250

2.3 Steuererstattung (+)/Steuerzahlungen (-) 3.410 -2.639 -2.169 -1.786

2.4 Summe des Rückflusses 3.410 6.225 5.081 5.464

2.5 Gebundenes Kapital am Jahresende nach Steuern -101.590 -95.365 -90.284 -84.820

3. haungsvolumen/ausstehende Einlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4. anteiliges Fremdkapital 33.729 93.942 86.427 78.879

1 alle Werte in Euro. Durch die Darstellung in gerundeten Werten können sich leichte Differenzen ergeben.

PRÄMISSEn: 
Eigenkapital: € 100.000

agio: 5 %

haeinlage: € 10.000

steuersatz: Einkommenssteuersatz 42 %; Solidaritätszuschlag 5,5 % der ESt; keine Kirchensteuer
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2.3 StEUERERStattUnGEn/StEUERZahlUnGEn
Die ausgewiesenen Steuerzahlungen ergeben sich aus den

oben aufgeführten annahmen hinsichtlich der steuerlichen

Situation des anlegers und den der Ergebnisprognose zugrun -

deliegenden Prämissen. Für das Jahr 2015 ergibt sich in der

Prognose aufgrund des negativen steuerlichen Ergebnisses

eine Steuererstattung für den anleger. Bei der prognosti-

zierten höhe der Steuerzahlungen ist die anrechnung der

Gewerbesteuer nach § 35 EStG berücksichtigt.

3. haFtUnGSVOlUMEn/aUSStEhEnDE EInlaGEn
Ein haftungsvolumen ergibt sich, soweit das Kapitalkonto

durch Entnahmen unter die im handelsregister eingetragene

hasumme sinkt. In der Verkaufsspalte wird zudem die nach -

haung nach der planmäßigen liquidation des aIF darge-

stellt. Für Erläuterungen zu der haftung des anlegers für

Verbindlichkeiten der Gesellscha wird auf das Kapitel 12

»Die Risiken – haung des anlegers« Seite 58 verwiesen.

4. antEIlIGES FREMDKaPItal
Das anteilige Fremdkapital stellt den rechnerisch auf den

anleger entfallenden anteil am Fremdkapital des aIF dar.

Der Wert ergibt sich im Wesentlichen aus dem langfristigen

Schiffshypothekendarlehen. Im Jahr 2015 ist die aufnahme

der Zwischenfinanzierung berücksichtigt.

Finanzteil

   

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 verkauf Gesamt

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105.000

   -84.820 - 79.429 -74.113 -68.658 -63.983 -59.392 -54.531 -48.491 -54.962

7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 9.000 9.000 112.428 197.293

 3.248 6.180 5.781 7.250 7.250 7.250 9.000 9.000 37.334 92.293

 4.002 1.070 1.469 0 0 0 0 0 75.095 105.000

  -1.859 -1.934 -1.794 -2.576 -2.659 -2.389 -2.960 -15.472 0 -34.827

  5.391 5.316 5.456 4.674 4.591 4.861 6.040 -6.472 122.428 162.466

     -79.429 -74.113 -68.658 -63.983 -59.392 -54.531 -48.491 -54.962 57.466

 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

 71.781 64.429 56.814 48.926 40.755 32.292 23.723 14.801 0
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sEnsitivitätsanalysE – aBWEichunGsanalysE
Die nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick über mögliche auswirkungen von abweichungen von den Prognose-

werten. In den Sensitivitätsanalysen wird dargestellt, wie sich der Mittelrückfluss für den anleger vor und nach Steuern in

tausend Euro (vgl. liquiditätsplanrechnung Seite 38/39) in abhängigkeit von den jeweiligen Parametern gegenüber der

Prospektkalkulation verändern kann.

Zur besseren Übersichtlichkeit werden nachfolgend die wesentlichen liquiditätsflüsse der Ergebnisprognose für den

anleger komprimiert dargestellt:

RÜCKFlÜSSE IM PROSPEKtSZEnaRIO (PROGnOSE)
zeichnungssumme: € 100.000 (zzgl. agio)

steuersatz: Einkommensteuersatz 42 %; Solidaritätszuschlag 5,5 % der ESt; keine Kirchensteuer

steuererstattungen/ summe des
Jahr Einzahlung 1 auszahlungen -zahlungen 2 rückflusses

Beitritt -105.000

2016 8.865 3.410 12.275

2017 7.250 -2.639 4.611

2018 7.250 -2.169 5.081

2019 7.250 -1.786 5.464

2020 7.250 -1.859 5.391

2021 7.250 -1.934 5.316

2022 7.250 -1.794 5.456

2023 7.250 -2.576 4.674

2024 7.250 -2.659 4.591

2025 9.000 -2.389 6.611

2026 121.428 -2.960 118.468

2027 -15.472 -15.472

Gesamt -105.000 197.293 -34.827 162.466

alle Beträge in Euro

1 Kalkuliert wurde eine Einzahlung am 1. august 2015.
2 Die Steuererstattungen und –zahlungen beruhen jeweils auf dem Ergebnis des Vorjahres.

Die nachfolgende grafische Darstellung zeigt jeweils die Summe der auszahlungen im Prospektszenario und für zwei

unterschiedliche negative annahmen.

Finanzteil
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MIttElRÜCKFlUSS VOR UnD naCh StEUERn
In t€ In aBhÄnGIGKEIt VOM VERÄUSSERUnGS -
ERlöS In PROZEnt DES BaUPREISES
In der liquiditätsplanrechnung auf Seite 38 f. wird zum Ende

des Jahres 2026 von der ausübung der Kaufoption und so-

mit einem Veräußerungserlös von 67,5 % des Baupreises

ausgegangen. In der Grafik wird dargestellt, wie sich die

kumulierten Rückflüsse vor und nach Steuern verändern,

falls der tatsächliche Veräußerungserlös niedriger ausfällt,

alle anderen Parameter jedoch wie prospektiert bleiben. 

veräußerungserlös
(Prognose und abweichungen)

T€ 200

T€ 150

T€ 100

T€ 50

T€ 0

21 % 55 % Prospekt 67,5 %
(Prognose)

MIttElRÜCKFlUSS VOR UnD naCh StEUERn
In t€ In aBhÄnGIGKEIt VOn DER höhE 
DER anSChlUSS ChaRtER naCh aBlaUF DER 
ERStChaRtER 
In der liquiditätsplanrechnung auf Seite 38 f. wird davon aus-

gegangen, dass nach abschluss der Festcharter beide Ver-

längerungsoptionen vom Charterer ausgeübt werden. In

der Grafik wird dargestellt, wie sich die kumulierten Rück-

flüsse vor und nach Steuern verändern, falls eine anschluss-

beschäigung mit einer geringeren Finanzrate (vgl. Defi-

nition 1a) auf Seite 40) abgeschlossen wird, alle anderen

Parameter jedoch unverändert bleiben. 

MIttElRÜCKFlUSS VOR UnD naCh StEUERn
In t€ In aBhÄnGIGKEIt VOn ERhöhtEn 
REVItalISIERUnGSKOStEn
In der liquiditätsplanrechnung auf Seite 38 f. werden im

Jahr 2021 bzw. 2024 Revitalisierungskosten von € 200.000

bzw. € 150.000 und je drei ausfalltage unterstellt. Im Szena -

rio »Revitalisierung 1« wird unterstellt, dass im Jahr 2021

Revitalisierungskosten in höhe von € 1 Mio. anfallen und in

diesem Jahr insbesondere aufgrund einer Revitalisierung

30 ausfalltage entstehen. Im Szenario »Revitalisierung 2«

wird unterstellt, dass in den Jahren 2021 und 2024 Revitali -

sierungskosten in höhe von jeweils € 1 Mio. anfallen und in

diesem Rahmen jeweils 30 ausfalltage anfallen.

Finanzteil

T€ 116 T€ 116

T€ 175

T€ 150

T€ 197

T€ 162

vor steuern        nach steuern

anschlusscharter
(Prognose und abweichungen)

T€ 200

T€ 150

T€ 100

T€ 50

T€ 0

-50 % -30 % Prospekt 
(Prognose)

T€ 135
T€ 124

T€ 162
T€ 140

T€ 197

T€ 162

vor steuern        nach steuern

revitalisierung und ausfall
(Prognose und abweichungen)

T€ 200

T€ 150

T€ 100

T€ 50

T€ 0

Revitalisierung 2 Revitalisierung 1 Prospekt 
(Prognose)

T€ 172

T€ 146
T€ 155

T€ 197

T€ 162

vor steuern        nach steuern

T€ 185
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Verwaltung des Anlagegegenstandes

anlaGEziElE, anlaGEstratEGiE 
und anlaGEpolitik
anlageziel des aIF ist, aus der Beschäigung/Vermietung

und der Veräußerung des anlageobjekts zum Ende der Fonds-

laufzeit finanzielle Überschüsse zu erzielen und daraus aus-

zahlungen inklusive Kapitalrückzahlung an die anleger vor-

zunehmen.

anlagestrategie des aIF ist der Erwerb, der Betrieb (ein-

schließlich Instandhaltung, Instandsetzung, des Umbaus

und der Modernisierung), die Beschäigung oder Vermie-

tung sowie der spätere Verkauf eines Schiffes. 

Die anlagepolitik des aIF besteht darin, sämtliche Maß-

nahmen zu treffen, die der anlagestrategie dienen. hierzu

zählen insbesondere die bereits abgeschlossene Vereinba-

rung zum Erwerb/Übernahme sowie die ebenfalls bereits

abgeschlossene Vereinbarung zur Beschäigung des Fluss-

kreuzfahrtschiffes nach ablieferung.

Weitere Schiffe sollen konzeptionsgemäß nicht erworben

werden.

WEsEntlichE MErkMalE dEr 
ErWErBBarEn antEilE
Bei den ausgegebenen anteilen der Fondsgesellscha han-

delt es sich um mittelbare Kommanditanteile, die weder an

der Börse noch in einem anderen organisierten Markt zu-

gelassen bzw. notiert sind oder dort gehandelt werden. Ein

Umtausch oder die Rückgabe von anteilen der Fondsge-

sellscha durch den anleger ist nicht möglich.

Die hauptmerkmale der Kommanditanteile des aIF (vgl.

Seite 63 »art und hauptmerkmale anteile«) zum Zeitpunkt

der Prospektaufstellung, also die Beteiligung am Ergebnis

und an den auszahlungen der Fondsgesellscha, das Stimm-

recht, Informations- und Kontrollrechte sowie die ha-

summe und die Verpflichtung zur Einzahlung der Einlage,

entsprechen den wesentlichen Merkmalen der angebotenen

anteile der anleger. 

anlaGEGrundsätzE und -GrEnzEn
Gegenstand des aIF ist die anlage und Verwaltung des ei-

genen Vermögens nach einer festgelegten anlagestrategie

zur gemeinschalichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis

272 KaGB zum nutzen der anleger. Die Investition der Fonds-

gesellscha erfolgt ohne Einhaltung des Grundsatzes der

Risikomischung und unter der Voraussetzungen des § 262

absatz 2 KaGB in Sachwerte gemäß § 261 abs. 1 nr. 1 KaGB,

hier in ein Schiff gemäß § 261 abs. 2 nr. 2 KaGB.

Bei der Realisierung der anlagestrategie unterliegt der aIF

folgenden anlagegrenzen:

a. BEGREnZUnG DES FREMDKaPItalEInSatZES
(lEVERaGE)
Für die Fondsgesellscha dürfen Kredite bis zur höhe von

60 % des Verkehrswertes der in der Fondsgesellscha be-

findlichen Vermögensgegenstände und nur dann aufgenom-

men werden, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme

marktüblich sind und die für die Fondsgesellschaft tätige

Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

B. BElaStUnG VOn 
VERMöGEnSGEGEnStÄnDEn 
Die Belastung von Vermögensgegenständen nach § 261

abs. 1 nr. 1 KaGB, die der Fondsgesellscha gehören, sowie

die abtretung und Belastung von Forderungen aus Rechts-

verhältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände

beziehen, sind zulässig, wenn dies mit einer ordnungsge-

mäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und die Verwahr-

stelle den vorgenannten Maßnahmen zustimmt, weil sie

die Bedingungen, unter denen die Maßnahmen erfolgen

sollen, für marktüblich erachtet. Zudem darf die Belastung

insgesamt 60 % des Verkehrswertes der in der Fondsge-

sellschaft befindlichen Vermögensgegenstände nicht

überschreiten.

C. nIChtGEltUnG DER GREnZEn ZUM 
FREMDKaPItalEInSatZ UnD ZUR BElaStUnG
VOn VERMöGEnSGEGEnStÄnDEn 
Die vorstehenden Wertgrenzen für die Kreditaufnahme

und die Belastung gelten erst nach ablauf eines Zeitraumes

von 18 Monaten ab Beginn des erstmaligen Vertriebs.

11. VERWaltUnG DES 
anlaGEGEGEnStanDES
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Verwaltung des Anlagegegenstandes

D. DERIVatE
Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen

nur zur absicherung der von der Fondsgesellscha gehal-

tenen Vermögensgegenstände gegen einen Wertverlust

getätigt werden. Die anlagestrategie der Fondsgesellscha

sieht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keinen Einsatz

von Derivaten vor. 

E. WÄhRUnG
Die Investition und die Darlehensaufnahme erfolgen in

Euro. Die Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft

dürfen nur insoweit einem Währungsrisiko unterliegen,

als der Wert der einem solchen Risiko unterliegenden Ver-

mögensgegenstände 30 Prozent des Wertes der Fondsge-

sellscha nicht übersteigt. Die anlagestrategie der Fonds-

gesellscha sieht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

keinen Einsatz von Fremdwährungen vor.

Die KVG erwirbt für den aIF keine anteile oder aktien an

anderen Investmentvermögen. Daher können keine angaben

zu deren maßgeblichen anlagegrundsätzen und -grenzen

sowie zu dem Sitz eines etwaigen Zielinvestmentvermögen

gemacht werden.

ändErunGEn von 
anlaGEstratEGiE/anlaGEpolitik
Eine Änderung der anlagestrategie und -politik ist konzep-

tionell nicht vorgesehen. Die anlagebedingungen können

von der KVG geändert werden, wenn diese nach der Ände-

rung mit den bisherigen anlagegrundsätzen vereinbar sind.

Sind die Änderungen der anlagebedingungen nicht mit

den bisherigen anlagegrundsätzen vereinbar, kann die KVG

die anlagebedingungen ändern, wenn

die anleger dies durch satzungsändernden Gesellschaer-

beschluss der Fondsgesellscha mit einer Mehrheit von zwei

Drittel des gezeichneten Kapitals der anleger beschließen,

die Verwahrstelle darüber informiert wurde, 

der aufsichtsrat der KVG zustimmt und

die BaFin über die Änderung unterrichtet wurde und diese

genehmigt hat.

Die treuhänderin darf ihr Stimmrecht nur nach vorheriger

Weisung durch einen mittelbar beteiligten anleger ausüben.

Die Änderungen der anlagebedingungen werden im Bun-

desanzeiger sowie in den in diesem Verkaufsprospekt be-

zeichneten Informationsquellen veröffentlicht. Die Ände-

rungen der anlagebedingungen treten frühestens am tag

nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kra.

tEchnikEn und instruMEntE zur 
vErWaltunG dEs invEstMEntvErMöGEns
Zu den techniken und Instrumenten, von denen bei der

Verwaltung des Investmentvermögens Gebrauch gemacht

werden kann, gehören das Portfoliomanagement (asset-

management) und das Risikomanagement der KVG sowie

die kaufmännische und technische Objektverwaltung.

MIt VERMöGEnSGEGEnStÄnDEn UnD 
tEChnIKEn VERBUnDEnE RISIKEn
Die mit den Vermögensgegenständen, techniken und Instru-

menten verbundenen Risiken, Interessenkonflikte und aus-

wirkungen auf die Wertentwicklung des Investmentvermö-

gens sind im Kapitel 12 »Die Risiken«, Seite 54 ff. dargestellt.

BEWErtunG von schiFFEn und 
liQuiditätsanlaGEn
BEWERtUnG VOn SChIFFEn
Der Verkehrswert eines Schiffes wird durch den Preis be-

stimmt, der zum Bewertungsstichtag im gewöhnlichen Ge-

schäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und

tatsächlichen Eigenschaen sowie der Beschäigung des

Schiffes ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persön-

liche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Schiffe werden gemäß § 271 abs. 1 nr. 1 KaGB bei Erwerb

und danach für zwölf Monate mit dem Kaufpreis angesetzt.

anschließend werden sie mit dem zuletzt vom Bewerter fest-

gestellten Wert angesetzt. Dieser Wert wird spätestens alle

zwölf Monate von dem Bewerter ermittelt. treten bei dem

Flusskreuzfahrtschiff Änderungen wesentlicher Bewer-

tungsfaktoren ein, so wird die neubewertung gegebenen-

falls zeitlich vorgezogen.

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem nennwert

zuzüglich zugeflossener Zinsen angesetzt.

Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche sowie Verbind-

lichkeiten werden grundsätzlich zum nennwert angesetzt.

BEWErtunGsMEthodE 
Die Bewertung zur Ermittlung des Verkehrswertes des

Schiffes hat durch einen von der BaFin anerkannten Bewer-

ter zu erfolgen. Es muss ein Bewertungsverfahren verwen-

det werden, welches für eine sachgerechte Bewertung des

Flusskreuzfahrtschiffes nach auffassung der KVG sinnvoll

und zweckmäßig erscheint.
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aufgrund der vorhandenen Datenbasis hat der Bewerter

als Bewertungsmethode das Vergleichswertverfahren ge-

wählt, abweichend vom Regelfall des § 33 KaRBV, der das

Ertragswertverfahren vorsieht. Bei der anwendung des Ver-

gleichswertverfahrens wird davon ausgegangen, dass der

Marktwert aus tatsächlich realisierten Kauf- und/oder neu-

baupreisen von Schiffen ermittelt werden kann. Die zur Wert-

ermittlung herangezogenen Schiffe müssen technisch hin-

reichend mit dem zu bewertenden Schiff übereinstimmen.

Der Begriff der hinreichenden Übereinstimmung gilt, wenn

die Vergleichsschiffe in Kriterien wie Schiffstyp, Schiffsgröße,

alter, ausrüstung, Bauart u.a. weitgehend übereinstimmen.

Da eine vollständige Übereinstimmung zwischen dem zu

bewertenden Schiff und den Vergleichsschiffen nur selten

vorliegt, müssen anpassungen vorgenommen werden. Die

anpassungen können auf technischen Kriterien beruhen,

es werden aber auch etwaige besondere Umstände bei den

herangezogenen transaktionen berücksichtigt. Für das Ver-

gleichswertverfahren wird insofern eine ausreichende anzahl

von Verkaufspreisen oder neubaupreisen von hinreichend

ähnlichen Schiffen benötigt.

Moderne Flusskreuzfahrtschiffe werden relativ selten auf dem

an- und Verkaufsmarkt für gebrauchte Schiffe gehandelt, es

sind aber einige transaktionen aus der Vergangenheit be-

kannt, die durchaus aussagekräig sind.

Über neubaupreise liegen hinreichend Informationen vor,

die als Basis für eine Bewertung nach dem Vergleichswert

verfahren verwandt werden können.

Der Wert des aIF selbst wird gemäß § 168 abs. 1 KaGB auf

Grund aller Verkehrswerte der zu ihm gehörenden Vermö-

gensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite

und sonstigen Verbindlichkeiten ermittelt. Der für die anle-

ger maßgebliche nettoinventarwert je 1 Euro des nomina-

len Kommanditanteils ergibt sich sodann aus der teilung

des Gesamtwertes des aIF durch das nominal gezeichnete

Kommanditkapital.

liQuiditätsManaGEMEnt
Die KVG verfügt über ein angemessenes liquiditätsmanage-

mentsystem für den aIF und hat für diesen schriliche Grund-

sätze und Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, die

liquiditätsrisiken des aIF zu überwachen und zu gewähr-

leisten, dass sich das liquiditätsprofil der anlagen des aIF

mit den zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des aIF deckt.

Die Grundsätze und Verfahren umfassen:

Die KVG gewährleistet, dass die anlagestrategie und

das liquiditätsprofil des Investmentvermögens überein-

stimmen.

Das liquiditätsprofil der anlagen des aIF wird zu einem

liquiditätsprofil des Investmentvermögens zusammenge-

fasst und den potentiell bestehenden Verbindlichkeiten

gegenübergestellt.

Die KVG überwacht die liquiditätsrisiken, die sich auf

Ebene des aIF oder der Vermögensgegenstände ergeben

können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der liquidität

der im aIF gehaltenen Vermögensgegenstände in Relation

zum Fondsvermögen vor und legt hierfür eine liquiditäts-

quote fest. Die KVG hat für den aIF angemessene limits

für die liquiditätsrisiken festgelegt. Sie überwacht die Ein-

haltung dieser limits und hat Verfahren bei einer Über-

schreitung oder möglichen Überschreitung der limits fest-

gelegt. Dies kann auch dazu führen, dass eine dauerhae

liquiditätsquote im Investmentvermögen gehalten werden

muss.

Die von der KVG eingerichteten Verfahren gewährleisten

eine Konsistenz zwischen liquiditätsquote, den liquidi-

tätsrisikolimits und den zu erwartenden nettomittelverän-

derungen.

Die KVG überprü diese Grundsätze regelmäßig und aktua-

lisiert sie entsprechend.

Die KVG führt regelmäßig Stresstests durch, mit denen sie

die liquiditätsrisiken des aIF bewerten kann. Die KVG führt

die Stresstests auf der Grundlage zuverlässiger und aktu-

eller quantitativer oder, falls dies nicht angemessen ist,

qualitativer Informationen durch. hierbei werden anlage-

strategie, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb

derer die Vermögensgegenstände veräußert werden können,

sowie Informationen z.B. in Bezug auf allgemeines anleger-

verhalten oder Marktentwicklungen einbezogen.

Weiterhin verfügt die KVG über angemessene Verfahren zur

liquiditätssteuerung, die insbesondere Warn- und Rückfüh-

rungslimits im hinblick auf die liquiditätsquote und Stress-

tests beinhalten.

Die vorgenannten Regelungen zum liquiditätsmanagement

bzw. -Risikomanagement werden in der Regel jährlich über-

prü und entsprechend aktualisiert.

intErEssEnkonFliktE
aufgrund gesellschasrechtlicher und/oder personeller

Verflechtungen liegen Umstände und Beziehungen vor, die

Interessenkonflikte im Verhältnis zwischen der Fondsgesell-

scha und Dritten begründen können.

alleinige Gesellschafterin der PCE Fondsmanagement

Gmbh (Fondsmanagement, Gesellschafterin der Komple-

mentärin), der PCE Capital advice Gmbh & Co. KG (Ver-

Verwaltung des Anlagegegenstandes
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mittlung des einzuwerbenden Kommanditkapitals, Projekt-

vermittlung, aufbereitung der betriebswirtschaftlichen

Grundlagen) und der PCE anlegerverwaltung Gmbh (treu-

händerin) ist jeweils die PCE holding Gmbh & Co. KG. Die

bei den vorgenannten Gesellschaen handelnden Personen

sind zum teil auch bei anderen Gesellschaften der PCE-

Gruppe in gleichen oder ähnlichen Funktionen beteiligt

und/oder tätig. aufgrund dieser Verflechtungen mit der

Fondsgesellscha können Interessenkonflikte beim abschluss

und bei der Durchführung der Verträge nicht ausgeschlos-

sen werden.

Gesellschasrechtliche und personelle Verflechtungen be-

stehen auch zwischen den Unternehmen der PCE-Gruppe

und der Erste Ballindamm Beteiligungs Gmbh (im folgenden

»EBD«); der Geschäsführer der PCE Capital advice Gmbh

& Co. KG Kai-Michael Pappert ist auch Geschäsführer der

EBD und am Ergebnis der EBD beteiligt. 

Weiterhin bestehen gesellschasrechtliche und personelle

Verflechtungen zwischen der Gate 1 ltd., der Monarch

Waterways Gmbh, der Monarch River Management Gmbh

und der FleetPro River ltd. Zwischen der PCE-Gruppe und

den vorgenannten Unternehmen bestehen weder perso-

nelle noch rechtliche Verflechtungen.

Die mit Interessenkonflikten verbunden Risiken werden Kapi -

tel 12 »Die Risiken« unter »Verflechtungen und Interessen-

konflikte« und »Schlüsselpersonen« (vgl. Seite 57f., 60)

erläutert.

volatilität
Das Vermögen der Fondsgesellschaft weist aufgrund der

Zusammensetzung der Vermögensgegenstände im Rahmen

der Umsetzung ihrer anlagestrategie eine erhöhte Schwan-

kungsbreite für dem Wert der Vermögensgegenstände

(Volatilität) auf. Die erhöhte Volatilität ergibt sich aus dem

natürlichen Wertverzehr des anlageobjekts, der jeweiligen

Beschäigungssituation des Flusskreuzfahrtschiffes sowie

Schwankungen des Verkehrswertes des Flusskreuzfahrt-

schiffes unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Markt-

einflüsse.

priMEBrokEr
hinsichtlich des Investmentvermögens bestehen keine Ver-

einbarungen mit einem Primebroker. aus diesem Grund

entfallen die Pflichtangaben gemäß § 165 abs. 7 KaGB.

trEuhändErin
Die treuhänderin (vgl. angaben Kapitel 19 »Wesentliche

Vertragspartner« Seite 78) hält die Beteiligung des anlegers

zunächst treuhänderisch für den anleger und ist aufgrund

des treuhand- und Servicevertrags verpflichtet, dem treu-

geber dasjenige herauszugeben, was er aus dem im eigenen

namen, aber für Rechnung des treugebers gehaltenen

Kom manditanteil erlangt. Die treuhänderin übt die Rechte

aus der Kommanditbeteiligung (und damit insbesondere

das Recht zur teilnahme an Gesellschaerversammlungen,

das Rederecht sowie das antrags- und Stimmrecht) ent-

sprechend der höhe der Beteiligung des jeweiligen treu-

gebers nach dessen Weisung aus, soweit der treugeber

diese Rechte nicht selbst ausübt. Erteilt der treugeber keine

Weisung, hat sich die treuhänderin mit ihrem anteiligen

Stimmrecht zu enthalten (§ 7 abs. 3 des treuhand- und

Servicevertrags).

Die treuhänderin ist zudem verpflichtet, die Verwaltung

der Kommanditbeteiligung und die regelmäßige Informa-

tion der anleger vorzunehmen. hierbei unterliegt sie der

Weisung der KVG.

Die haftung der treuhänderin ist im gesetzlich zulässigen

Umfang auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Etwaige haungsansprüche verjähren innerhalb von einem

Jahr, soweit sie nicht kra Gesetzes einer kürzeren Verjäh-

rungsfrist unterliegen.

als wesentliche Rechte der treuhänderin sind der Freihal-

tungsanspruch der treuhänderin nach § 7 abs. 5 des treu-

handvertrags zu nennen. Zur höhe des Gesamtbetrages der

für die Wahrnehmung der aufgaben vereinbarten Vergütung

der treuhänderin wird auf das Kapitel 10 »Finanzteil« auf

den abschnitt »Gesellschaskosten und Gewerbesteuer«,

Seite 41, sowie den Gesellschasvertrag verwiesen.

Verwaltung des Anlagegegenstandes
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risikoproFil dEs aiF 
Bei der Beteiligung an dem aIF handelt es sich um eine lang -

fristige unternehmerische Beteiligung an einer gewerbli-

chen Gesellscha, die für die anleger mit wirtschalichen,

rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden ist. Die

wirtschaliche Entwicklung der Beteiligung kann über die

gesamte prognostizierte laufzeit nicht vorhergesagt werden

und steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die nachfolgenden ausführungen stellen die bekannten

und als wesentlich erachteten Risiken dar, die das Risiko-

profil des aIF zum Zeitpunkt der aufstellung des Verkaufs-

prospektes ergeben. Das Risikoprofil des aIF wird im We-

sentlichen bestimmt durch das Markt-, das Kredit-, das

liquiditäts- und das Vertragspartnerrisiko sowie operatio-

nelle Risiken.

Die Fondsgesellscha investiert ihr Gesellschasvermögen

ohne Einhaltung des Grundsatzes der Risikomischung ge-

mäß § 262 abs. 1 KaGB. Durch die Investition in nur ein

anlageobjekt findet keine Streuung der anlagebedingten

Risiken statt. nachteilige Entwicklungen bezogen auf dieses

anlageobjekt können nicht wie bei risikogemischten Ver-

mögen durch Investitionen in einem anderen anlage- oder

Marktsegment aufgefangen werden. Der anleger hat ein er-

höhtes ausfallrisiko und muss sich der Risiken im Zusammen-

hang mit der beabsichtigten Investition bewusst sein.

Die nachfolgenden Erläuterungen können mögliche Risiken

aus der individuellen Situation der einzelnen anleger nicht

berücksichtigen. anleger sollten sich vor Unterzeichnung

der Beitrittserklärung von einem fachkundigen Dritten, z.B.

einem Rechtsanwalt oder Steuerberater ihres Vertrauens,

beraten lassen.

Die anleger haben keinen anspruch auf Rückzahlung ihres

eingesetzten Kapitals.

neben den nachfolgend genannten Risiken können heute

nicht vorhersehbare Ereignisse oder Entwicklungen das In-

vestmentvermögen beeinträchtigen. alle einzeln dargestell-

ten Risiken können auch kumuliert oder aber auch in einer

besonders starken ausprägung aureten und dadurch die

negativen auswirkungen auf den aIF und somit auch auf

den anleger verstärken.

MaXiMalEs risiko
das maximale risiko für den anleger besteht im totalver -

lust des anlagebetrages (kommanditeinlage zzgl. agio)

bei gleichzeitiger Gefährdung des privatvermögens des

anlegers bis hin zur zahlungsunfähigkeit bzw. privatinsol-

venz. dieses kann sich unter den Gesichtspunkten einer

Fremdfinanzierung der Beteiligung, der haftung für Ge-

sellschasverbindlichkeiten nach § 172 absatz 4 hGB bzw.

§§ 30, 31 Gmbh-Gesetz, der verpflichtung zur zahlung

von steuern oder der nichtanerkennung der kommandi-

tistenhaung nach deutschem recht durch ausländische

Gerichte ergeben. in diesen Fällen können zahlungsver-

pflichtungen entstehen, die über den ursprünglichen an-

lagebetrag hinausgehen und daher aus dem privatvermö-

gen des anlegers beglichen werden müssen.

nach kenntnis des aiF existieren zum zeitpunkt der pro-

spektaufstellung über die in diesem kapitel dargestellten

risiken hinaus keine weiteren wesentlichen tatsächlichen

und rechtlichen risiken.

darstEllunG dEr EinzElnEn risikEn
I. RISIKEn DER lIQUIDItÄtSPlanREChnUnG
Markt- und prognoserisiko
Die in diesem Verkaufsprospekt abgebildeten Ergebnisprog -

nosen basieren auf einer Vielzahl von annahmen, insbeson -

dere darauf, dass die bereits abgeschlossenen Verträge wie

geplant erfüllt werden, dass die vertraglichen Optionen des

Charterers ausgeübt werden, sowie auf einer Vielzahl von

Erfahrungswerten. nach ablauf der festen laufzeit des Be-

förderungsvertrages hängt die Einnahmesituation der Ge-

sellscha von den Marktverhältnissen ab. Insbesondere der

prognostizierte Verkaufserlös, aber auch alle anderen Ein-

nahme- und Kostenpositionen und die Beteiligung selbst

tragen ein Marktrisiko. Zu den in die Prognose einfließen-

den Erfahrungswerten und annahmen gehört die zukünf-

tige Entwicklung der Märkte für Kreuzfahrten auf Flüssen.

trends, Moden und veränderte Erwartungen des Kreuz-

fahrtpublikums, aber auch Krisen können die nachfrage

vorübergehend oder auch langfristig einbrechen lassen. In-

soweit besteht das Risiko, dass sich die annahmen als falsch

herausstellen und die Erträge der Fondsgesellscha gerin-

ger und/ oder aufwendungen höher sind und/ oder sich ihre

liquiditätslage anders darstellt als erwartet. Verwirklicht

sich eines oder mehrere der vorgenannten Risiken, können

die auszahlungen an die anleger vollständig ausfallen oder

sich verringern. auch die Substanz der Beteiligung des an-

legers kann hierdurch verringert oder aufgezehrt werden.

12. DIE RISIKEn
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Bau- und ablieferungsrisiko
Das »Monarch Empress« wird bei der teamCo Shipyard BV

in den niederlanden gebaut. Die ablieferung ist für den

15. März 2016 geplant. Bis zur ablieferung des neubaus

besteht ein Fertigstellungs- und ablieferungsrisiko. Eine spä-

tere ablieferung des neubaus, z.B. aufgrund von Bauver-

zögerungen, kann sich aufgrund geringerer Erlöse negativ

auf das Ergebnis der Fondsgesellscha auswirken. 

Die Übernahme des Flusskreuzfahrtschiffes ist gemäß Bau-

vertrag bis zum 15. März 2016 vorgesehen. Sollte der neu-

bau bis zum 15. September 2016 nicht abgeliefert werden,

kann die Fondsgesellscha vom novation agreement zurück -

treten und nicht in den Bauvertrag eintreten. Dann würde

auch das Schiff nicht an den aIF abgeliefert werden. In der

Folge müsste die Fondsgesellscha rückabgewickelt werden.

Bei einer solchen Rückabwicklung besteht das Risiko, dass

der anleger nur einen teil seiner Einlage erstattet bekommt,

da bereits entstandene Kosten, insbesondere anschaffungs-

und nebenkosten, aus dem Vermögen der Fondsgesellscha

bezahlt werden müssen.

Für den Fall, dass das Schiff vor ablieferung körperlich aus

Gründen höherer Gewalt (Force Majeure, z.B. Erd- oder See -

beben) untergeht, wurde eine non-Delivery-Versicherung

bis zu einem höchstbetrag von € 2,05 Mio. abgeschlossen.

nicht versichert ist das Insolvenzrisiko der Werft und die

nichtablieferung des Flusskreuzfahrtschiffes aufgrund nu-

klearer Explosionen oder Streik. Kriegsereignisse sind eben-

falls nur eingeschränkt versichert.

nach ablieferung des neubaus bestehen Gewährleistungs-

ansprüche gegenüber der Wer. Es besteht jedoch das Risiko,

dass diese Gewährleistungsansprüche nicht alle Schäden

oder Mängel am Flusskreuzfahrtschiff abdecken. auch Folge-

schäden sind nur teilweise abgedeckt. Mängel am neubau

können zu zusätzlichen Reparaturkosten, geringeren Beför -

derungserlösen, Ersatzansprüchen des Beförderungsnehmers

und schließlich zu einem niedrigeren Verkaufserlös des

Schiffes führen. Gleiches gilt für später auretende Mängel,

soweit diese nicht durch prognostizierte Instandhaltungs-

kosten/ Reparaturaufwand abgedeckt sind. Verwirklicht sich

dieses Risiko, können die auszahlungen an die anleger voll-

ständig ausfallen oder sich verringern. auch die Substanz der

Beteiligung des anlegers kann hierdurch verringert werden.

Genehmigung zum schiffsbetrieb
Der Schiffsmanager hat sich verpflichtet, alle für den Schiffs -

betrieb und die Beförderung von Passagieren erforderlichen

Genehmigungen zu beschaffen und qualifiziertes Personal

zu stellen. Soweit diese Genehmigungen nicht oder nicht

fristgemäß vorliegen, kann der Betrieb nicht wie geplant

aufgenommen werden. Ferner können zukünig neue Ge-

nehmigungserfordernisse, insbesondere einer Änderung

politischer oder rechtlicher Rahmenbedingungen oder der

behördlichen Genehmigungspraxis im In- und ausland ent-

stehen. Verwirklicht sich dieses Risiko, können die auszahlun -

gen an die anleger vollständig ausfallen oder sich verringern. 

Einnahmen aus der Beschäigung des schiffes/
anschlussbeschäigung
Das Ergebnis der Beteiligung hängt im Wesentlichen davon

ab, dass die in der liquiditätsplanrechnung unterstellten

Einnahmen aus dem mit Gate 1 ltd. abgeschlossenen Beför -

derungsvertrag erzielt werden. Der anspruch auf die vertrag -

lich vereinbarten Einnahmen hängt von der vollständigen

Erfüllung des Beförderungsvertrags ab. Im Beförderungs-

vertrag beauragt Gate 1 ltd. den aIF mit der Durchführung

von Flusskreuzfahrten und zahlt ein entsprechendes Beför -

derungsentgelt an die Fondsgesellscha. Gate 1 ist nicht ver -

pflichtet, die vertraglich vorgesehenen und in der Kalkula-

tion berücksichtigten Verlängerungsoptionen auszuüben.

Die Einnahmen nach ablauf des Beförderungsvertrags unter-

liegen damit dem vollen Marktrisiko.

Es besteht das Risiko, dass der aIF niedrigere Einnahmen als

kalkuliert erhält, insbesondere wenn das Schiff an weniger

Einsatztagen betrieben wird. Gate 1 ltd. ist zur Entrichtung

des Entgelts nur verpflichtet, wenn das Schiff auch einsatz-

fähig ist. Gründe für Einnahmeausfälle können z.B. außerplan-

mäßige Reparaturen am Flusskreuzfahrschiff, verlängerte

Weraufenthalte oder havarien sein. Gleiches gilt für Fälle

der höheren Gewalt. Es besteht die Möglichkeit, dass es

z.B. bei Einschränkungen im Flusssystem durch hoch- oder

niedrigwasser oder bei technischen Störungen (bei Schleu-

sen /Brücken) zum ausfall von Reisen und damit geringen

Einnahmen kommt. Die vorgesehene loss-of-hire Versiche-

rung deckt Einnahmeverluste erst nach einem Selbstbehalt

von sieben tagen und nur bis zum 45. ausfalltag ab. Der

Ersatz für den ausfall ist jedoch auf € 7.500 je ausfalltag be -

schränkt. Voraussetzung ist ferner, dass der ausfall auf ein

versicherungsfähiges Ereignis beruht. Verwirklicht sich dieses

Risiko, können die auszahlungen an die anleger vollständig

ausfallen oder sich verringern. auch die Substanz der Betei-

ligung des anlegers kann hierdurch verringert werden.

nach dem ablauf des Beförderungsvertrags besteht das

Risiko, dass keine anschlussbeschäigung gefunden wird

oder nur zu Konditionen, die ungünstiger als kalkuliert sind,

sodass die Einnahmen ausfallen oder geringer als prognos-

tiziert anfallen. angesichts des begrenzten Marktsegments

und der Schwankungen der Chartermärkte ist auch denkbar,

dass keine anschlussbeschäigung gefunden werden kann.



56

Die Risiken

ausfälle oder Reduzierung von Einnahmen können sich

schließ lich aus äußeren Umständen, der vorzeitigen Been-

digung des Beförderungsvertrags oder einer Insolvenz des

Beförderungsnehmers ergeben. 

Verwirklicht sich dieses Risiko, können die auszahlungen

an die anleger vollständig ausfallen oder sich verringern.

Darüber hinaus besteht das Risiko, einer Insolvenz des aIF

und ein damit verbundener Verlust des eingesetzten Kapi-

tals des anlegers. 

Es besteht ferner die Möglichkeit, dass der antritt einer an-

schlussbeschäigung nur mit dem Wechsel in ein anderes

Fahrtgebiet möglich ist. Dies kann mit erheblichen Positio-

nierungs- und transportkosten einhergehen. außerdem

könnten zusätzliche Umbauten erforderlich sein, deren

Kosten nicht in der liquiditätsplanrechnung berücksichtigt

sind. Verwirklicht sich dieses Risiko, können die auszah-

lungen an die anleger vollständig ausfallen oder sich ver-

ringern. auch die Substanz der Beteiligung des anlegers

kann hierdurch verringert werden.

schiffsbetrieb und revitalisierung
Im Beförderungsvertrag wurden vom Beförderungsnehmer

zu zahlende pauschale Vergütungen hinsichtlich der Kosten

für Catering- und hotelleistungen, Schiffsbetriebs- und

Reisekosten sowie der Managementkosten festgelegt, wel-

che jährlich bis zu 2,5 % gesteigert werden. auf der anderen

Seite zahlt die Fondsgesellscha gemäß des Management-

vertrages Vergütungen in entsprechender höhe an den Schiffs -

manager. Der Schiffsmanager muss hiermit für die Kosten für

Catering- und hotelleistungen, Schiffsbetriebs- und Reise -

kosten sowie für seine eigenen aufwendungen auommen.

Sollten die tatsächlichen jährlichen Kosten für Wartung,

Reparaturen und Instandhaltung des Schiffes das verein-

barte Budget überschreiten, sind diese Mehrkosten von der

Fondsgesellscha zu tragen. Bei einer vorzeitigen Beendi-

gung des Managementvertrags oder bei Insolvenz des

Schiffsmanagers trägt die Fondsgesellscha auch das Risiko

für eine Überschreitung der Kosten für Catering- und hotel-

leistungen, Schiffsbetriebs- und Reisekosten. Erhöhte Kosten

können sich aus den aufwendungen für die Erneuerung/Re-

vitalisierung der Inneneinrichtung und/oder der technik er-

geben. außerplanmäßige Revitalisierungskosten können sich

auch in Folge eines nicht geplanten Wechsels des Charterers

oder einer Insolvenz des bisherigen Charterers ergeben.

alle Betriebskostenerhöhungen, die nicht aufgrund abge-

schlossener Verträge, Versicherung oder den Schiffsmanager

abgedeckt sind, belasten den Ertrag und die liquidität der

Fondsgesellschaft. Verwirklicht sich dieses Risiko, können

die auszahlungen an die anleger vollständig ausfallen oder

sich verringern. auch die Substanz der Beteiligung des an-

legers kann hierdurch verringert werden.

zinsrisiko
Die in der Prospektkalkulation unterstellten Zinsaufwen-

dungen basieren auf dem abgeschlossenen Darlehensver-

trag sowie auf annahmen für die zukünige Entwicklung der

Zinssätze und der vereinbarten Bankenmarge. Die Entwick-

lung der Zinssätze und der Bankmargen hängen u.a. von

der weiteren Entwicklung der Weltwirtscha, dem Verhalten

der notenbanken und dem Interbankenmarkt ab und sind

daher nicht verlässlich prognostizierbar. Es ist möglich, dass

Zinsaufwendungen höher als prospektiert anfallen. Ver-

wirklicht sich dieses Risiko, können die auszahlungen an

die anleger vollständig ausfallen oder sich verringern. auch

die Substanz der Beteiligung des anlegers kann hierdurch

verringert werden. 

auszahlungen
Die höhe und der Zeitpunkt der in der Prognoseplanung

vorgesehenen auszahlungen hängen von der in der Fonds-

gesellscha vorhandenen liquidität ab. Voraussetzung für

auszahlungen verfügbarer liquidität ist stets die Zustim-

mung der KVG. Eine angemessene liquiditätsreserve ist

vorzuhalten.

Verwirklichen sich die dargestellten Risiken, verringern sich

Ertrag und verfügbare liquidität der Fondsgesellschaft.

hierdurch kann es zur Verringerung, Verschiebung oder

zum ausfall der auszahlungen für den anleger kommen. Die

Gesellschafter können die laufzeit der Fondsgesellschaft

verkürzen oder verlängern. Der Zeitpunkt der Veräußerung

des Schiffes ist für den einzelnen anleger nicht planbar.

Die Schlusszahlung bei Veräußerung kann sich ebenfalls

verschieben, verringern oder ausfallen. Die auszahlungen

sollten daher nicht zur laufenden Einkommensplanung he-

rangezogen werden.

veräußerungsrisiko/laufzeit
Im Rahmen der liquiditätsplanrechnung wird ein Verkauf

des Schiffes Ende Dezember 2026 für € 9,295 Mio. unter-

stellt. Dieser Erlös entspricht der vereinbarten Kaufoption

von Gate 1 ltd. Übt Gate 1 ltd. die Verlängerungsoptionen

des Beförderungsvertrages und/oder die Kaufoption nicht

aus, hängt der erzielbare Veräußerungserlös von den Markt-

verhältnissen sowie insbesondere vom Erhaltungszustand

des Flusskreuzfahrtschiffes zum Zeitpunkt der Veräußerung

ab. Es besteht daher das Risiko, einen geringeren Veräuße-

rungserlös zu erzielen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich

kein solventer Käufer findet oder kein angemessener Ver-

kaufspreis erzielt werden kann.
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Sofern das Schiff verkau werden soll, kann nach den von

der Fondsgesellschaft geschlossenen Verträgen oder auf-

grund gesetzlicher Bestimmungen die Zustimmung der

Bank, der KVG oder Dritter erforderlich werden. Ist ein

Verkauf nicht möglich, können die auszahlungen an die

anleger vollständig ausfallen oder sich verringern. Darüber

hinaus besteht das Risiko, eines damit verbundenen Verlust

des eingesetzten Kapitals des anlegers bis hin zur Insolvenz

des aIF. 

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass sich die liquidation

der Gesellscha über einen längeren Zeitraum erstreckt und

hierfür zusätzliche Verwaltungskosten aufgewendet wer-

den müssen. Dies kann die Schlussauszahlung verringern.

II. SChÄDEn, SChÄDIGUnGEn, 
VERtRaGSVERlEtZUnG
allgemeine vertragserfüllung/Bonität
Der unternehmerische Erfolg des aIF ist eng damit verknüp,

dass die Vertragspartner der Fondsgesellscha ihre Verträ -

ge erfüllen. Es besteht das Risiko, dass einer oder mehrere

hauptvertragspartner ihre Verpflichtungen aus abgeschlos-

senen Verträgen nicht oder nicht vollständig einhalten, z.B.

aufgrund einer Insolvenz. Wirtschaftlich stellt sich dieses

Risiko insbesondere als Bonitätsrisiko dar.

Bei einer nichterfüllung von Verträgen bzw. bei Vertrags-

verletzungen durch die Fondsgesellscha kann es zur Kün-

digung zentraler Verträge, wie zum Beispiel des Beförde-

rungsvertrags kommen. alternativ zur Kündigung könnten

Vertragspartner wie z.B. die finanzierende Bank Vertrags-

veränderungen zu lasten der Fondsgesellscha durchset-

zen. Kommt die Fondsgesellschaft ihren eingegangenen

Verpflichtungen nicht nach, kann sie zu Schadenersatz ver-

pflichtet werden. Verwirklicht sich dieses Risiko, können die

auszahlungen an die anleger vollständig ausfallen oder sich

verringern. auch die Substanz der Beteiligung des anlegers

kann hierdurch verringert werden. Darüber hinaus besteht

das Risiko, einer Insolvenz des aIF und ein damit verbun-

dener Verlust des eingesetzten Kapitals des anlegers.

durchsetzbarkeit von ansprüchen der 
Fondsgesellscha
ansprüche der Fondsgesellscha gegenüber Vertragspart-

nern oder Dritten, können im Einzelfall z.B. aufgrund von

einer Insolvenz oder rechtlichen Rahmenbedingungen am

Sitz der gegnerischen Partei nicht, nur teilweise oder nur

unter hohem Zeit- und Kostenaufwand durchsetzbar sein.

Verwirklicht sich dieses Risiko, können die auszahlungen an

die anleger vollständig ausfallen oder sich verringern. auch

die Substanz der Beteiligung des anlegers kann hierdurch

verringert werden.

schadensfälle; versicherungsschutz
Es besteht die Möglichkeit, dass durch handlungen Dritter

oder des Schiffspersonals oder durch höhere Gewalt Schäden

am »Monarch Empress« entstehen oder der Betrieb des

Flusskreuzfahrtschiffes unmöglich gemacht wird. Derartige

Fälle wären beispielsweise Kollisionen, havarien, Vandalis-

mus, Piraterie, behördliche Beschlagnahme oder Schäden

durch Unwetter. Ebenso besteht das Risiko, dass durch den

Betrieb des Schiffes Schäden bei Dritten oder der allge-

meinheit (z.B. Umweltschäden) verursacht werden. Es kann

nicht ausgeschlossen werden, dass das Schiff vollständig

zerstört wird oder anderweitig verloren geht. Bei Verlust des

Flusskreuzfahrtschiffes entfallen zudem die künigen Ein-

nahmen aus dem Schiffsbetrieb und Vertragspartner könnten

ansprüche gegenüber dem aIF z.B. wegen nichterfüllung

des Beförderungsvertrages geltend machen. höhere Ver-

sicherungsprämien z.B. durch heraufsetzung bei Schadens-

fällen können zu höheren ausgaben führen.

Entstehen aus dem Schiffsbetrieb oder dem Verhalten der

Besatzung Personenschäden bei Passagieren, Crewmitglie-

dern oder Dritten, können im Einzelfall sehr hohe Schadens -

ersatzverpflichtungen für den aIF entstehen.

Das »Monarch Empress« ist gegen hapflichtrisiken, Schä-

den am Schiff und Einnahmeausfälle in marktüblichem Um-

fang versichert. Ungeachtet dessen besteht das Risiko, dass

Versicherungsschutz im Einzelfall nicht besteht oder nicht

ausreicht (z.B. wegen Erreichung der Deckungsobergrenzen),

bestimmte Risiken nicht versicherbar sind oder die kalku-

lierten Selbstbehalte nicht ausreichen. auch ein ausfall der

Versicherungsgesellscha kann nicht ausgeschlossen werden.

treten nicht versicherbare Schäden ein, können die aus-

zahlungen an die anleger vollständig ausfallen oder sich

verringern. auch die Substanz der Beteiligung des anlegers

kann hierdurch verringert werden. Darüber hinaus besteht

das Risiko, einer Insolvenz des aIF und ein damit verbunde-

ner Verlust des eingesetzten Kapitals des anlegers.

verflechtungen und interessenkonflikte
alleiniger Gesellschafter der PCE anlegerverwaltung

Gmbh, PCE Capital advice Gmbh & Co. KG und PCE Fonds -

manage ment Gmbh ist die PCE holding Gmbh & Co. KG.

Kapitalmäßige und personelle Verflechtungen bestehen auch

zwischen dem hauptgesellschaer der PCE holding Gmbh

& Co. KG und der Erste Ballindamm Beteiligungs Gmbh. 

Kapitalmäßige und gesellschasrechtliche Verflechtungen

zu Gate 1 ltd. bestehen für Monarch Waterways Gmbh,

Monarch River Management Gmbh und FleetPro River ltd. 
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Bei abschluss und Durchführung der für den aIF und seine

Geschäe wesentliche Verträge können daher Interessen-

konflikte entstehen. Solche Interessenkonflikte können

dazu führen, dass Vertragsbedingungen nicht so ausgehan -

delt oder ansprüche aus Verträgen nicht mit der gleichen

Konsequenz geltend gemacht werden, wie es unter fremden

Dritten erfolgen würde. hieraus können sich wirtschaliche

und/oder rechtliche nachteile für den aIF und seinen Gesell -

schafter ergeben. Verwirklicht sich dieses Risiko, können

die auszahlungen an die anleger vollständig ausfallen oder

sich verringern. auch die Substanz der Beteiligung des anle -

gers kann hierdurch verringert werden.

III. REChtlIChE RISIKEn
haung des anlegers
Die anleger haen für Verbindlichkeiten der Fondsgesell-

scha gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bis zur höhe

der im handelsregister eingetragenen hasumme. Die ha -

summe für anleger beträgt 10 % der Pflichteinlage. Die haf -

tung erlischt, nachdem die Einlage geleistet ist und lebt

gemäß § 172 abs. 4 hGB wieder auf, wenn das Kapitalkonto

durch auszahlungen unter die haftsumme sinkt. Für treu-

geber der treuhänderin gilt diese haung mittelbar, da sie

die treuhänderin von der haung freizustellen haben. 

Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch

den Schiffsbetrieb Dritte geschädigt werden und der zur

Schädigung führende Sachverhalt nicht oder nicht in vollem

Umfang versicherbar ist, die Versicherungsleistung versagt

wird oder die abgeschlossene Versicherungssumme nicht

ausreicht. In diesem Zusammenhang ist es denkbar, dass

ausländische Gerichte die Begrenzung der haung in höhe

von 10 % der Pflichteinlage der Kommanditisten nach deut-

schem Recht nicht anerkennen. Dies könnte dazu führen,

dass der anleger mit seinem nicht in Deutschland gelege-

nem Vermögen aufgrund eines ausländischen Gerichtsurteils

unbeschränkt in die haung genommen wird.

Zudem sollte der anleger die gesetzliche nachhaung be-

achten. Diese nachhaung besteht nach dem ausscheiden

eines Kommanditisten, maximal bis zur höhe der haft-

summe und für die bis zu seinem ausscheiden begründeten

Verbindlichkeiten der Fondsgesellscha. Die nachhaung

umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung des

ausscheidens in das handelsregister.

Ferner besteht das Risiko, dass der anleger in entsprechender

anwendung der §§ 30, 31 ff. GmbhG gegenüber der Fonds -

gesellscha haet, wenn aus dem Vermögen der Fondsge-

sellscha auszahlungen an die Gesellschaer erfolgen, die

das zur Deckung des Stammkapitals notwendige Vermögen

der Komplementär-Gmbh angreifen, etwa wenn durch die

auszahlungen an die Gesellschaer eine bilanzielle Über-

schuldung der Fondsgesellscha bewirkt oder verstärkt wird.

Der anspruch richtet sich dann auf die Rückgewähr der bezo -

genen auszahlung. Die haung der Kommanditisten ist in

diesem Zusammenhang nicht auf die höhe ihrer hasumme

beschränkt, sondern umfasst alle bezogenen auszahlungen,

soweit diese eine bilanzielle Überschuldung der Komple-

mentär-Gmbh bewirkt oder verstärkt haben. Verwirklicht

sich dieses Risiko, können die auszahlungen an die anleger

vollständig ausfallen oder sich verringern. auch die Substanz

der Beteiligung des anlegers kann hierdurch verringert wer-

den. Darüber hinaus besteht das Risiko einer Schädigung

des Privatvermögens.

persönliche anteilsfinanzierung
anleger, die ihre Beteiligung durch aufnahme eines persön -

lichen Darlehens finanzieren, müssen Zinsen und tilgungen

auch dann leisten, wenn sie keine auszahlungen erhalten

bzw. ihren anteil nicht veräußern können. Eine persönliche

Fremdfinanzierung ist auch im Falle eines totalverlustes der

Beteiligung bzw. des eingesetzten Kapitals (Einlage zzgl.

agio) zurückzuführen. Der anleger muss dann Zins und til-

gung aus seinem Privatvermögen bedienen, was über den

totalverlust hinaus bis zur persönlichen Insolvenz führen

kann.

Eine unangemessene Fremdfinanzierung kann ferner zur

steuerlichen nichtanerkennung der Beteiligung (soge-

nannte liebhaberei) führen.

verspätete Einzahlung von Einlagen
Versäumt der anleger die rechtzeitige Einzahlung seiner

Ein lage, so kann dies für ihn nach den Regelungen von treu-

hand- und Gesellschasvertrag Verzugszinsen in höhe von

5 % p.a. über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB und einen

ausschluss aus der Fondsgesellschaft mit sich bringen.

Gleichzeitig können ausbleibende Einlagen zu einem erhöh-

ten Finanzierungsbedarf der Fondsgesellscha führen. Ver-

wirklicht sich dieses Risiko, können die auszahlungen an

die anleger vollständig ausfallen oder sich verringern. auch

die Substanz der Beteiligung des anlegers kann hierdurch

verringert werden.

risiko hinsichtlich der verwahrstelle
Die Verwahrstelle ist mit der Sicherstellung der mit den

anlagebedingungen konformen Zahlungsströme des aIF

beauragt. Es besteht das Risiko, dass es trotz der tätigkeit

der Verwahrstelle zu Fehlverwendungen von Mitteln des

aIF kommen kann oder, dass die Verwahrstelle Zahlungen

nicht oder nur verzögert freigibt. Dies kann auch passieren,

wenn die Verwahrstelle ihren Pflichten nicht vertragsgemäß

nachkommt.
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risiko aus externer verwaltung des aiF
Gemäß den anforderungen des KaGB ist die hanSaInVESt

hanseatische Investment-Gmbh als Kapitalverwaltungs-

gesellscha (KVG) zur Verwaltung des aIF bestellt. Die KVG

entscheidet im eigenen Ermessen insbesondere über die an-

lage und die Verwaltung des Kommanditanlagevermögens

des aIF. Der Entscheidungsspielraum der Geschäsführung

des aIF wird weitestgehend von der KVG übernommen oder

durch deren Zustimmungsvorbehalte eingeschränkt. Es be-

steht das Risiko, dass die KVG trotz ihrer vertraglichen Ver-

pflichtung, ausschließlich im Interesse der anleger zu han-

deln, für den aIF nachteilige Entscheidungen trifft oder

ihren gesetzlichen und/oder vertraglichen Verpflichtungen

in sonstiger Weise nicht nachkommt. Insbesondere ist die

BaFin bei einem Verstoß gegen aufsichtsrechtliche Pflichten

berechtigt, der KVG das Recht zur Verwaltung des aIF zu

entziehen. In diesem Fall besteht das Risiko, dass der aIF

rückabgewickelt werden muss, falls die Verwaltung des aIF

von keiner anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft über-

nommen wird. Sofern die Verwaltung von einer anderen

Kapitalverwaltungsgesellscha übernommen wird, besteht

das Risiko, dass höhere Kosten der Verwaltungstätigkeit

anfallen als prognostiziert. Verwirklicht sich dieses Risiko,

können die auszahlungen an die anleger vollständig aus-

fallen oder sich verringern. auch die Substanz der Beteili-

gung des anlegers kann hierdurch verringert werden.

darlehensvertrag/kreditrisiko aus 
Fremdfinanzierung des aiF
Zur Finanzierung des Flusskreuzfahrtschiffes wurde ein

langfristiger Darlehensvertrag mit einer europäischen Bank

abgeschlossen. Mit Übernahme des Schiffes bei ablieferung

soll das Schiffshypothekendarlehen inklusive der Zwischen-

finanzierung ausgezahlt sowie der Kontokorrentkredit ver-

tragsgemäß bereitgestellt werden.

Gelingt es der Fondsgesellscha nicht, die vertraglich verein-

barten Zins- und tilgungsleistungen zu erbringen, so kann dies

zur vorzeitigen Kündigung des Darlehensvertrags durch die

Bank führen. Kündigungsrechte der Bank bestehen auch in

anderen Fällen, z.B. bei Vertragsverletzungen durch den

Kre ditnehmer, bei Verkauf des Schiffes, wenn sich nach Ein-

schätzung der Bank die wirtschaliche lage der Fondsge-

sellscha wesentlich verschlechtert hat oder wenn sich das

Verhältnis des ausstehenden Darlehensvertrages zum jewei -

ligen Marktwert des Schiffes derart verändert, dass der im

Darlehensvertrag festgestellte höchstbeleihungsgrad (60 %

ein Jahr nach ablieferung) nicht mehr gewährleistet ist und

die Fondsgesellscha keine zusätzlichen Sicherheiten stellt.

Gelingt es der Fondsgesellscha nicht, nach einer Kündi-

gung des Darlehensvertrags, die ausstehenden Darlehens-

valuta, z.B. durch eine andere Fremdfinanzierung, zurück-

zuführen, kann dies zur Verwertung der bestellten Sicher-

heiten, insbesondere also zur Versteigerung des Flusskreuz-

fahrtschiffes führen. Dies gilt auch für den Fall, dass die

Fondsgesellscha am Ende der vereinbarten laufzeit von zehn

Jahren nicht in der lage ist, die abschlusstilgung zu leisten

und eine anschlussfinanzierung nicht gefunden werden kann.

Die Verwertung des Schiffs durch die finanzierende Bank

kann dazu führen, dass der Veräußerungserlös nicht dem

Marktwert entspricht. Verwirklicht sich dieses Risiko, können

die auszahlungen an die anleger vollständig ausfallen oder

sich verringern. auch die Substanz der Beteiligung des an-

legers kann hierdurch verringert werden. Darüber hinaus

besteht das Risiko, einer Insolvenz des aIF und ein damit ver-

bundener Verlust des eingesetzten Kapitals des anlegers. 

platzierungs- und rückabwicklungsrisiko
Es besteht das Risiko, dass das bei anlegern einzuwerbende

Kommanditkapital nicht vollständig oder nicht in dem ge-

planten Zeitraum eingeworben oder eingezahlt wird. Die

Erste Ballindamm Beteiligungs Gmbh (»EBD«) sichert ge-

meinsam mit der Finanzierungszusage von bis zu 80 % des

Baupreises des Schiffes die Übernahme des Schiffes, falls

18 Monate nach Platzierungsbeginn nicht Kapital in höhe

von mindestens € 3,0 Mio. eingeworben werden kann. Die

EBD verpflichtet sich in diesem Fall eine Kommanditeinlage

von bis zu € 2,965 Mio. (zzgl. agio) zu übernehmen und ein-

zuzahlen. Es besteht das Risiko, des ausfalls oder der Insol-

venz des Platzierungsgaranten. Für den Fall, dass weniger

als € 3 Mio. von anlegern eingeworben werden kann, liegt

keine Platzierungsgarantie vor. Im Falle der Rückabwicklung

haben anleger keinen anspruch auf eine vollständige Rück-

zahlung ihres eingesetzten Kapitals. 

Um die Finanzierung der Fondsgesellscha bis zur Einwer-

bung des geplanten Eigenkapitals und einen Mittelnachweis

für die erforderliche Finanzierungszusage des finanzieren-

den Kreditinstituts zu ermöglichen, hat die EBD sich ver-

pflichtet, einmalig einen Betrag von bis zu € 2,6 Mio. auf

einem gesonderten Gemeinschaskonto (UnD-Konto) zur

Verfügung zu stellen. Sollte die Einwerbung des geplanten

Kommanditkapitals generell länger dauern als prognosti-

ziert, könnten die zur Verfügung gestellten Mittel der EBD

nicht wie geplant zurückgeführt werden, so dass sich die

hieraus ergebenden Kosten in der Summe gegenüber dem

kalkulierten ansatz erhöhen. Insbesondere würde sich die

Inanspruchnahme der Mittel der EBD und deren Vergütung

erhöhen. Dies würde sich negativ auf die Ertragslage der

Fondsgesellschaft auswirken, so dass die Gefahr besteht,

dass die prognostizierten auszahlungen nicht oder nicht in

voller höhe geleistet werden können.
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rückabwicklungsrisiko von Beteiligungen
anleger können ihre Beitrittserklärung aufgrund eines ge-

setzlichen Widerrufsrechts widerrufen. Sofern Gerichte die

Widerrufsbelehrung und/oder die Verbraucherinformation

für nicht ausreichend erachten, erlischt das Widerrufsrecht

nicht. Die anleger könnten dann auch zu einem späteren

Zeitpunkt ihren Beitritt widerrufen mit der Folge, dass die-

sen anlegern das auseinandersetzungsguthaben auszu-

zahlen ist. Solche späten Widerrufe können die liquidität

der Fondsgesellscha beeinflussen. Dasselbe Risiko besteht,

wenn die Fondsgesellscha aufgrund von fehlerhaen In-

formationen von anlegern auf Rückabwicklung der Beteili-

gung in anspruch genommen werden sollte. Verwirklicht sich

dieses Risiko, können die auszahlungen an die anleger voll-

ständig ausfallen oder sich verringern. auch die Substanz

der Beteiligung des anlegers kann hierdurch verringert

werden. 

Begrenzte Einflussnahme in der Gesellschaerver-
sammlung
Die Stimmrechte der anleger richten sich nach der höhe

ihrer Beteiligungen. Der einzelne anleger wird daher re-

gelmäßig nur geringen Einfluss auf die Fondsgesellscha

ausüben können. Insofern besteht das Risiko, dass bei Be-

schlussfassungen in den Gesellschaerversammlungen an-

leger mit einem großen Stimmrechtsanteil die anderen an-

leger überstimmen. Soweit einzelne oder eine Gruppe von

anlegern zusammen über einen erheblichen Stimmanteil

(erfahrungsgemäß oberhalb von 25 %) verfügen, etwa infolge

von Platzierungsgarantien, ist nicht auszuschließen, dass die

übrigen anleger faktisch keinen Einfluss auf die Beschluss-

fassung der Fondsgesellscha haben.

Gesetzesänderungen
Es ist nicht ausgeschlossen, dass künige Gesetzesände-

rungen oder auch Änderungen der auslegung, anwendung

oder handhabung bestehender Gesetze im In- und ausland

die geplante tätigkeit der Fondsgesellschaft negativ be-

einflussen oder im Extremfall ganz verhindern. Verwirklicht

sich dieses Risiko, können die auszahlungen an die anleger

vollständig ausfallen oder sich verringern. auch die Sub-

stanz der Beteiligung des anlegers kann hierdurch verrin-

gert werden.

schlüsselpersonen
Es besteht das Risiko, dass für die Fondsgesellschaft maß-

gebliche Schlüsselpersonen ausfallen. In einem solchen Fall

besteht das Risiko, dass es der Fondsgesellscha nicht oder

nur mit hohem finanziellen aufwand gelingt, adäquaten Er-

satz zu finden. Dies würde sich negativ auf die Ertrags- und

liquiditätssituation der Fondsgesellscha und damit auch

auf die anleger auswirken.

Es ist ferner nicht auszuschließen, dass diese Schlüsselper-

sonen Entscheidungen treffen, die das wirtschaftliche Er-

gebnis der Fondsgesellschaft negativ beeinflussen. Ver-

wirklicht sich dieses Risiko, können die auszahlungen an die

anleger vollständig ausfallen oder sich verringern. auch die

Substanz der Beteiligung des anlegers kann hierdurch ver-

ringert werden.

Eingeschränkte Fungibilität
Die Beteiligung an der Fondsgesellscha kann nicht zurück -

gegeben werden und ein Verkauf des Schiffes ist erst zum

Ende der Fondslaufzeit geplant. 

Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist in der Praxis

nur eingeschränkt fungibel. Der Verkauf einer Beteiligung

am aIF bedarf der Zustimmung der Komplementärin, die

sich hierüber mit der KVG abzustimmen hat. Die Zustim-

mung darf nur aus wichtigem Grund versagt werden. Der

Erwerber einer Beteiligung muss insbesondere ein qualifi-

zierter anleger sein (vgl. Kapitel 7 »Der anleger – Profil des

typischen anlegers« Seite 17). Für den Verkauf gebrauchter

Fondsanteile besteht kein gesetzlich geregelter Markt, wo-

raus sich Risiken sowohl für die Preisfindung als auch für

die Findung eines geeigneten Käufers ergeben. In der Ver-

gangenheit waren daher häufig erhebliche Bewertungsab-

schläge hinzunehmen. Eine Übertragung oder der Verkauf

der Beteiligung (vgl. § 15 des Gesellschaftsvertrages) ist

grundsätzlich nur zum Ende eines Quartals möglich. Es ist

nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkauf der Betei-

ligung nicht, nur zu einem geringeren Preis oder nur zeit-

verzögert realisiert werden kann. Ob, wann und zu welchem

Kaufpreis ein anteil an der Sechste »River Cruiser« Gmbh

& Co. geschlossene Investment KG ver kauft werden kann,

lässt sich aus heutiger Sicht nicht abse hen. Verwirklicht sich

dieses Risiko, kann die Substanz der Beteiligung des anle-

gers verringert werden oder ausfallen. 

IV. RISIKEn MIt aUSlanDSBEZUG 
Währungsrisiko
Einnahmen und laufende ausgaben können – abweichend

von den Prospektannahmen – in einer anderen Währung als

in Euro anfallen. Insbesondere die Erlöse aus der Veräuße-

rung des Schiffes können in einer anderen Währung anfal-

len, sofern die bestehende Kaufoption nicht ausgeübt wird.

Veränderungen der Wechselkurse können in diesem Fall

zu geringeren Einnahmen oder höheren ausgaben führen.

Verwirklicht sich dieses Risiko, können die auszahlungen an

die anleger vollständig ausfallen oder sich verringern. auch

die Substanz der Beteiligung des anlegers kann hierdurch

verringert werden.
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internationale aspekte
Das »Monarch Empress« soll auch im ausland eingesetzt

werden, so dass sich aus dem Betrieb des Schiffes auch

Rechtsstreite mit ausländischen Personen, Gesellschaen,

Behörden oder vor ausländischen Gerichten ergeben kön-

nen. Das materielle und prozessuale Recht kann im ausland

von dem deutschen Rechtsverständnis abweichen. Die

Durchsetzung eigener ansprüche oder die abwehr fremder

ansprüche ist in der Regel wesentlich schwieriger und kos-

tenträchtiger als in der Bundesrepublik Deutschland. Das

gilt insbesondere, wenn Fahrgäste des Schiffes aus dem

ausland, beispielsweise aus den Vereinigten Staaten von

amerika, kommen. hier können rechtliche Fragen entstehen,

die im Voraus nicht überschaubar sind. Verwirklicht sich

dieses Risiko, können die auszahlungen an die anleger voll-

ständig ausfallen oder sich verringern. 

Die Rechtsverfolgung/Durchsetzung von ansprüchen aus

dem Darlehensvertrag und dem novation agreement in

Verbindung mit dem Bauvertrag unterliegen Schweizer

bzw. niederländischen Recht. Insoweit können zusätzliche

Kosten entstehen, wodurch sich auszahlungen verringern

würden. 

V. StEUERlIChE RISIKEn
Fortbestand der steuerlichen rechtslage
Das steuerliche Konzept des Beteiligungsangebots wurde

auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung geltenden Rechtslage in der Bundesrepublik Deutsch-

land unter Berücksichtigung der Systematik der Doppel-

besteuerungsabkommen entwickelt. Künige Änderungen

der Gesetze, der Rechtsprechung oder der auffassung der

Finanzverwaltung können sich nachteilig auf die steuerliche

Situation des aIF und der anleger auswirken. Die abschlie-

ßende Würdigung der steuerlich relevanten Sachverhalte

durch die Finanzverwaltung wird erst im Rahmen einer

steuerlichen außenprüfung (Betriebsprüfung) erfolgen, die

unter Umständen auch zu einem sehr viel späteren Zeit-

punkt abgeschlossen wird. hieraus kann eine fortdauernde

Rechtsunsicherheit resultieren. Insoweit können auch rück-

wirkende Änderungen der steuerlichen Situation eintreten.

Sollte die Finanzverwaltung der auffassung des aIF nicht

folgen, müsste dieser ggf. Einspruchs- und Klageverfahren

mit ungewissem ausgang führen, was zusätzliche Gesell-

schaskosten zur Folge hätte. 

doppelbesteuerung
Die Zuteilung des Besteuerungsrechts für Einküne aus im

ausland durchgeführten Beförderungsleistungen richtet

sich nach dem zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und dem Staat, in dem Beförderungsleistungen erbracht

werden, ggf. abgeschlossenen abkommen zur Vermeidung

der Doppelbesteuerung. Zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung steht noch nicht fest, in welchen Staaten das Schiff

langfristig eingesetzt wird. Das steuerliche Konzept basiert

auf der annahme, dass das jeweils anzuwendende abkom-

men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung das Besteue-

rungsrecht Deutschland als dem Staat der tatsächlichen

Geschäsleitung des aIF zuweist. Durch die in der Schweiz

ausgeübten tätigkeiten der Managementgesellschaft wird

nach auffassung des aIF keine Steuerpflicht in der Schweiz

begründet. Es besteht jedoch das Risiko, dass der aIF mit

der Erbringung von Beförderungsleistungen im ausland in

einem anderen Staat eine Steuerpflicht begründet oder

dass die Finanzverwaltung in Deutschland, in der Schweiz

oder in einem anderen Staat, in dem Beförderungsleistun-

gen erbracht werden, bei der Bestimmung des Ortes der

tatsächlichen Geschäsleitung auf die Management- und

Bewirtschaungstätigkeiten abstellt. Dies würde zu einer

grundlegenden Änderung der steuerlichen Situation gegen-

über dem prospektierten steuerlichen Konzept führen und

möglicherweise eine Doppelbesteuerung der Ergebnisse des

aIF und der anleger sowie einen erhöhten steueradminis-

trativen aufwand zur Folge haben. Das Ergebnis und die

liquidität des aIF wären in diesem Fall zusätzlich belastet

und die Steuerbelastung der anleger würde sich gegenüber

der prospektierten erhöhen.

Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass

durch die Erbringung von Beförderungsleistungen im aus-

land nach dem Recht ausländischer Staaten für den aIF

oder für die anleger zusätzliche steuerliche Verpflichtungen

entstehen. Diese können z.B. eine Pflicht zur abgabe von

Steuererklärungen oder Registrierungs-/anmeldepflichten

begründen. Die in der Ergebnisprognose hierfür berücksich-

tigten aufwendungen basieren auf Schätzungen. höhere

Kosten zur Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen wür-

den den prognostizierten Mittelrückfluss aus der Beteiligung

entsprechend verringern.

Sollten die Beförderungsentgelte oder sonstige Erlöse des

aIF im ausland einem Steuereinbehalt unterliegen, würde

dies das Ergebnis und die liquidität des aIF belasten und

zu geringeren auszahlungen an die anleger führen.

abschreibung des schiffes
Die amtlichen afa-tabellen enthalten keine hinweise zur

nutzungsdauer von Flusskreuzfahrtschiffen. In der Ergeb-

nisprognose wurde die nutzungsdauer des Schiffes auf der

Grundlage von Schätzungen und bisherigen Erfahrungen des

anbieters ermittelt. Das Schiff wird insoweit über 20 Jahre

abgeschrieben. Es besteht das Risiko, dass die Finanzver-

waltung zu einer abweichenden Einschätzung der nutzungs-

dauer gelangt und die nutzungsdauer verlängert. In diesem
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Fall verringert sich die jährliche abschreibungsrate, was zu

einer Erhöhung der laufenden steuerlichen Ergebnisse und

damit zu einer entsprechend höheren Gewerbesteuer bei

dem aIF sowie einer höheren einkommensteuerlichen Be-

lastung der anleger führen würde. Gleiches gilt für den Fall,

dass im Rahmen der abschreibung ein Schrottwert berück-

sichtigt werden würde.

verzinsung von steuernachforderungen
Sofern festgestellte steuerliche Ergebnisse bei einem anle -

ger zu Steuernachzahlungen führen, sind ab dem 16. Monat

nach ablauf des Jahres, für das der Bescheid ergeht, für jeden

Monat Zinsen in höhe von 0,5 % des nachzahlungsbetrages

an die Finanzverwaltung zu zahlen. 

Gewerbesteuerliche risiken
Die aufwendungen des aIF für leistungsvergütungen seiner

Gesellschaer stellen steuerlich sog. Sondervergütungen dar.

Sie werden – nach abzug der damit zusammenhängenden

aufwendungen – dem Gewinn des aIF hinzugerechnet und

unterliegen bei diesem der Gewerbesteuer. Die höhe der

korrespondierenden aufwendungen wurde in der Ergeb-

nisprognose auf der Grundlage von Erfahrungswerten ge-

schätzt. Soweit die hinzuzurechnenden Sondervergütun-

gen tatsächlich höher bzw. die damit zusammenhängenden

aufwendungen niedriger als kalkuliert ausfallen, wird sich

der Gewerbesteueraufwand des aIF entsprechend erhöhen.

umsatzsteuerliche risiken
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die vom aIF er-

brachten leistungen wie auch die an den aIF erbrachten

leistungen seiner ausländischen Vertragspartner nach dem

Recht der Staaten, in denen die jeweiligen leistungen er-

bracht werden, umsatzsteuerlich anders als in Deutschland

qualifiziert werden. Solche Qualifikationskonflikte können

zu einer Umsatzbesteuerung in mehreren ländern oder einem

Wegfall des Rechts zum Vorsteuerabzug für einzelne leis-

tungen führen. Der hieraus resultierende, erhöhte aufwand

des aIF würde sein Ergebnis und die liquidität entsprechend

belasten und könnte zur Verringerung der auszahlungen an

die anleger führen.

Sofern leistungen sowohl an den aIF als auch an die anleger

erbracht werden, ist nur die in Rechnung gestellte Umsatz-

steuer abzugsfähig, die auf den gegenüber dem aIF erbrach -

ten leistungsanteil entfällt. häufig entfällt ein teil der leis-

tungen der treuhänderin auf tätigkeiten, die gegenüber

den anlegern erbracht werden. Dieser anteil wurde auf der

Grundlage von Erfahrungswerten geschätzt, die sich bei

vergleichbaren Sachverhalten ergeben und von der Finanz-

verwaltung gegenwärtig anerkannt werden. Es besteht das

Risiko, dass die Finanzverwaltung andere Kriterien zur

Schätzung der leistungsaueilung anwendet und den auf

den aIF entfallenden leistungsanteil verringert. Dies würde

die liquidität des aIF entsprechend belasten.

Die Vergütung von im ausland abgeführter Umsatzsteuer

kann sich über längere Zeiträume hinziehen und einen höhe-

ren Zinsaufwand verursachen. Dies könnte sich negativ auf

das Ergebnis des aIF und somit auf die auszahlungen an die

anleger auswirken.
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antEilklassEn
Sämtliche angebotenen anteile an dem aIF haben die glei-

chen ausgestaltungsmerkmale. anteilklassen werden nicht

gebildet. Es gibt keine anteile mit unterschiedlichen Rech-

ten.

art und hauptMErkMalE dEr antEilE
Bei diesem Investmentvermögen handelt es sich um eine

Kom manditbeteiligung an einem geschlossenen Schiffsfonds

in der Rechtsform einer geschlossenen Investmentkomman -

ditgesellschaft. Der anleger kann sich mittelbar über die

PCE anlegerverwaltung Gmbh als treugeber an der Sechste

»River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG

beteiligen. nach Schließung des Beteiligungsangebotes ist

wahlweise auch eine Umwandlung in eine direkte Beteili-

gung als Kommanditist an dem aIF möglich. Geschäsfüh-

rung und Komplementärin des aIF ist die Verwaltung Sechste

»River Cruiser« Gmbh, vertreten durch ihre Geschäsführer

holger Ebsen und Kai-Michael Pappert.

Durch die Bestimmungen des Gesellschasvertrages und des

treuhand- und Servicevertrages werden die anleger als

Kommanditisten oder treugeber in ansehung ihrer Rechte

und Pflichten den direkt beteiligten Kommanditisten gleich-

gestellt; abgesehen von den handelsrechtlichen Besonder-

heiten (handelsregistervollmacht, namentliche Eintragung

im handelsregister) und dem Bestehen eines treuhandver-

hältnisses. Dem anleger stehen die Rechte und Pflichten

eines Kommanditisten, wie sie im Gesellschasvertrag ver-

einbart sind und wie sie sich ergänzend aus den Vorschriften

der §§ 161 ff. handelsgesetzbuch (hGB) ergeben, zu, insbe-

sondere also:

Informations-, auskuns- und Kontrollrechte

Recht auf teilnahme an Gesellschaerversammlungen und

Stimmrechte entsprechend der gezeichneten Kommandit-

einlage (je 1 Euro gewähren eine Stimme)

Recht auf Ergebnisbeteiligung (§§ 167 f., 120 f. hGB) aus-

zahlungsanspruch/Gewinnauszahlungsanspruch und Recht

zur Übertragung des Gesellschasanteils

Pflicht zur vollständigen Einzahlung der Einlage inkl. agio

Die den Kommanditisten aus § 166 hGB zustehenden Infor -

mations- und Kontrollrechte können von den treugebern

in gleicher Weise wahrgenommen werden. Diese Informa-

tions- und Kontrollrechte umfassen das Recht, den Jahres-

abschluss durch Einsicht in die Bücher und Papiere zu prüfen.

Darüber hinaus besteht das Recht, an Gesellschafterver-

sammlungen teilzunehmen und dort das Stimmrecht in Be-

zug auf die für den anleger treuhänderisch gehaltene teil-

einlage auszuüben.

Eine nachschusspflicht besteht weder nach dem Gesell-

schasvertrag noch aufgrund gesetzlicher Regelungen. Die

gesetzlichen Regelungen zur haung der Kommanditisten

bleiben unberührt.

Da es sich bei den anteilen am aIF um Kommanditanteile

und nicht um aktien handelt, entfallen die angaben zur Ver-

briefung, zur art der ausgabe (anteilscheine oder Einzel-

urkunden; Inhaber- oder namensaktien) und zur Stückelung.

WichtiGE rEchtlichE ausWirkunGEn
dEr Für diE tätiGkEit dEr anlaGE 
EinGEGanGEnEn vErtraGsBEziEhunG
Die rechtlichen Grundlagen dieser Beteiligung an der Fonds-

gesellscha basieren auf den anlagebedingungen, dem

Gesellschasvertrag und auf dem treuhand- und Service-

vertrag mit der treuhänderin. Durch die Unterzeichnung der

Beitrittserklärung werden diese für den anleger verbindlich.

Die annahme eines Beitritts erfolgt durch Gegenzeichnung

der vom anleger unterzeichneten Beitrittserklärung durch

die PCE anlegerverwaltung Gmbh bzw. durch einen zur

Geschäftsführung berufenen Vertreter. Der anleger wird

von diesem bzw. der treuhänderin unverzüglich schrilich

über die annahme informiert.

Die Rechte und Pflichten der anleger, wie sie im Gesell-

schasvertrag vereinbart sind, sind in dem abschnitt »art

und hauptmerkmale der anteile« im vorherigen abschnitt

beschrieben.

als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrags-

verhältnis zwischen der KVG, dem aIF und den anlegern,

das sich insbesondere aus den anlagebedingungen, dem

Gesellschasvertrag, der Beitrittserklärung und dem treu-

hand- und Servicevertrag begründet, ist hamburg verein-

bart.

auf sämtliche Rechtsbeziehungen der anleger vor und

nach dem Beitritt sowie auf den Beitritt selbst findet das

Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendung. Sofern

der anleger Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, gelten

für den Gerichtsstand die gesetzlichen Regelungen.

13. DIE antEIlE
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aUSGaBE UnD RÜCKnahME VOn antEIlEn
GESaMtBEtRaG DER anGEBOtEnEn BEtEIlI-
GUnG/MInDESt BEtEIlIGUnG/ERBRInGUnG
DER EInlaGE/BEItRIttSMöGlIChKEItEn
Es ist ein Gesamtbetrag der angebotenen Beteiligung in höhe

von € 7 Mio. vorgesehen. aufgrund einer Erhöhungsreserve

können weitere € 700.000 gezeichnet werden, sodass sich

maximal ein Fondskapital in höhe von € 7,7 Mio. ergibt.

Der anleger ist verpflichtet, sich mit einer Kommanditein-

lage in höhe von mindestens € 20.000 zu beteiligen. höhere

Beteiligungen müssen durch 1.000 ganzzahlig teilbar sein.

Die Kommanditeinlage sowie das ausgabeaufschlag in höhe

von 5 % der Einlage sind nach aufforderung und Unter-

richtung über die annahme der Beitrittserklärung zur Zah-

lung fällig.

Die Beteiligung erfolgt mittelbar als treugeber über die treu-

händerin. Dann besteht zwischen dem anleger und der treu-

händerin ein Vollrechtstreuhandverhältnis. nach abschluss

der Platzierungsphase kann die mittelbare Beteiligung in

eine unmittelbare Beteiligung als Direktkommanditist um-

gewandelt werden. Im Falle der unmittelbaren Beteiligung

am aIF besteht zwischen dem Direktkommanditisten und

der treuhänderin ein Verwaltungstreuhandverhältnis. Der

treuhand- und Servicevertrag findet auf beide Formen der

Beteiligung anwendung, wobei im Fall der Verwaltungs-

treuhand die Vertragsbestimmungen entsprechend gelten,

soweit sich aus der natur der Verwaltungstreuhand nichts

abweichendes ergibt.

Die treuhänderin erwirbt und hält die Beteiligung nach außen

im eigenen namen, im Innenverhältnis aber im aurag und

auf Rechnung des jeweiligen treugebers/anleger. hierdurch

wird gewährleistet, dass der treugeber im Innenverhältnis

wie ein unmittelbar an der Fondsgesellschaft beteiligter

Kommanditist behandelt wird. Wird der anleger Direktkom-

manditist des aIF, so wird er persönlich in das handelsregister

eingetragen. Voraussetzung für die aufnahme als Komman-

ditist ist die aushändigung einer notariell beglaubigten han-

delsregistervollmacht. 

ZEIChnUnGSFRISt
Das öffentliche angebot für die Beteiligung am aIF beginnt

einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospekts

und endet mit Vollplatzierung des Fondskapitals.

VERtRIEB IM InlanD
anteile am aIF werden nur in Deutschland vertrieben. 

annahME DER BEItRIttSERKlÄRUnG
Die Beitrittserklärung ist vollständig ausgefüllt und rechts-

verbindlich unterzeichnet direkt oder über den Vertriebs-

beauragten bei der PCE anlegerverwaltung Gmbh, Ballin -

damm 8, 20095 hamburg, einzureichen.

Durch Unterzeichnung und Übermittlung der ausgefüllten

Beitrittserklärung geben die anleger gegenüber der PCE

anlegerverwaltung Gmbh als treuhänderin ein angebot

auf Beitritt zu dem treuhand- und Servicevertrag ab. Der

mittelbare Beitritt zum aIF als treugeber wird wirksam, wenn

die treuhänderin dieses angebot annimmt. Die treuhän-

derin wird im Falle des treugeberischen Beitritts ihre Kom-

manditbeteiligung entsprechend erhöhen.

Die anleger werden über die annahme des Beitritts unter

angabe einer Beteiligungsnummer informiert.

ERWERBSPREIS/EInZahlUnGSKOntO/
EInZahlUnGSMODalItÄtEn
Der Erwerbspreis entspricht dem nominal gezeichneten Kom -

manditkapital. Die Mindestbeteiligung beträgt € 20.000;

höhere Beträge müssen ganzzahlig durch 1.000 teilbar sein.

auf die Kapitaleinlage wird ein agio in höhe von 5 % erhoben.

Die Einzahlungen der anleger sind grundsätzlich nach auf-

forderung jeweils zu 100 % zuzüglich agio nach Mitteilung

der annahme des Beitritts auf das nachfolgend genannte

Einzahlungskonto des aIF zu leisten:

kontoinhaber: Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. 

geschlossene Investment KG

iBan: DE25 2005 0550 1002 2918 52

Bic: haSPDEhhXXX

Bank: hamburger Sparkasse

Verfügungen über dieses Konto sind nur gemeinsam durch

Zeichnung der treuhänderin, der Geschäsführung der Ge-

sellscha und der Verwahrstelle zulässig.

RÜCKGaBEREChtE/RÜCKnahME DER antEIlE
Es bestehen keine Rückgaberechte der anleger. Eine Rück-

nahme oder ein Umtausch von anteilen an dem aIF durch

den anleger ist nicht möglich. Dementsprechend existieren

auch keine Rücknahmevereinbarungen mit den anlegern.

üBErtraGunG/EinschränkunG 
dEr handElBarkEit von antEilEn/
kEinE BörsEn und MärktE
Die Beteiligung eines anlegers der Fondsgesellscha ist gemäß

§§ 398 ff. BGB übertragbar und vererblich. Die freie handel-

barkeit der Beteiligung ist rechtlich und wirtschalich ein-

geschränkt: Die durch die Übertragung entstehende, wie
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auch die verbleibende Beteiligung, soll einen nominalwert

von mindestens € 20.000 haben und durch 1.000 ohne Rest

teilbar sein. Der Erwerber der Beteiligung muss zudem ein

qualifizierter anleger sein (vgl. Kapitel 7 »Der anleger –

Profil des typischen anlegers« Seite 17). Eine Übertragung

unter lebenden ist in der Regel nur mit Zustimmung der

Geschäsführung zulässig, die sich hierzu mit der KVG ab-

zustimmen hat. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem

Grund verweigert werden. als wichtiger Grund gilt weiter-

hin ein Verstoß des Erwerbers gegen § 4 nr. 6, c), d) und e)

des Gesellschasvertrages, die beabsichtigte Übertragung

an einen Dritten, der in Konkurrenz zur Gesellscha oder

den Gründungskommanditisten steht oder stehen könnte,

bzw. an einen Beauragten dieses Dritten, die beabsichtigte

Übertragung an einen Dritten, der infolge des Erwerbs un-

mittelbar oder mittelbar mit einem anteil von 20 % oder mehr

am Kommanditkapital (Pflichteinlagen) der Gesellscha be-

teiligt wäre, sowie die Übertragung an einen Dritten, von

dem die Gesellscha nach den ihr bekannten Umständen

annehmen muss, dass er seine Verpflichtungen aus dem Ge-

sellschasvertrag nicht oder nicht vollständig erfüllen wird,

oder wenn der Gesellscha gegen den betreffenden Gesell-

schaer fällige ansprüche zustehen. Weitere Einzelheiten er-

geben sich aus den § 15 und § 16 des Gesellschasvertrags.

Die Übertragung erfolgt im Falle der Direktbeteiligung auf

der Grundlage eines Vertrags, in dem der Verkäufer seine

Rechte und Pflichten aus dem Kommanditanteil an den

Käufer im Wege der abtretung überträgt (§§ 398, 413 BGB).

Soweit der anleger als treugeber beteiligt ist, werden die

Rechte und Pflichten aus dem treuhand- und Servicever-

trag vertraglich an den Käufer abgetreten. auch die Belas-

tung von anteilen (Verpfändung oder Sicherungsabtretung,

nießbrauch) bedarf der Zustimmung der Komplementärin. 

Übertragungen und Belastungen der anteile bedürfen der

Schriform. 

Für den handel mit Kommanditanteilen des Investmentver-

mögens bestehen zum Zeitpunkt der auflegung des Invest-

mentvermögens keine geregelte Börse und kein geregelter

Markt. Die freie handelbarkeit des Investmentvermögens

ist durch das Fehlen eines geregelten Marktes eingeschränkt.

Eine Veräußerung kann lediglich über unregulierte Zweit-

märkte für Kommanditbeteiligungen erfolgen. Der dem

handel in solchen Märkten zugrundeliegende Marktpreis

wird nicht primär durch den Wert der im Investmentvermö-

gen gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern maßgeb-

lich durch angebot und nachfrage bestimmt. Daher kann

der Markt- bzw. Börsenpreis von dem ermittelten anteils-

wert des Investmentvermögens abweichen.

Im Falle der unentgeltlichen, schenkweisen Übertragung

sowie im Erbfall wird die Beteiligung mit dem Beschenkten

bzw. dem Erben fortgesetzt. Bisher ist noch nicht verbind-

lich entschieden, ob auch ein Beschenkter qualifizierter

anleger sein muss. Im Übrigen gelten für Schenkungen die

Einschränkungen für Übertragungen entsprechend. Einzel-

heiten regeln § 15 und § 16 des Gesellschasvertrags.

anGaBE zuM JünGstEn 
nEttoinvEntarWErt (§ 297 aBs. 2 kaGB)
Ein nettoinventarwert zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung oder für frühere Zeitpunkte ist noch nicht sinnvoll er-

mittelbar.

inForMationEn Für intErEssiErtE
Der oder die am Erwerb eines anteils Interessierte kann

Informationen in schrilicher Form über die anlagegrenzen

des Risikomanagements, die Risikomanagementmethoden

und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Rendi-

ten der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenstän-

den des Investmentvermögens verlangen und diese bei der

KVG des aIF (Kontaktdaten vgl. Seite 4) anfordern.   
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ErMittlunG dEr ErträGE
Die Fondsgesellscha erzielt über den Betrieb des Schiffes

im Rahmen eines Beförderungsvertrages ordentliche Er-

träge aus vereinnahmten und nicht zur Kostendeckung ver-

wendeten Beförderungsentgelte sowie ggf. Zinsen aus liqui-

ditätsanlagen. außerordentliche Erträge können aus der

Veräußerung des Flusskreuzers entstehen. Die Erträge wer-

den periodengerecht abgegrenzt. Von diesen Erträgen wird

zunächst der Fremdkapitaldienst erfüllt. Von den so ermit-

telten Erträgen müssen Beträge, die für künige Instand-

setzungen und Instandhaltungen sowie für die Begleichung

von Rechts-, Beratungs- und sonstigen Verwaltungskosten,

der laufenden Verwaltungsvergütung für die KVG sowie der

Verwahrstellenvergütung erforderlich sind, einbehalten

werden. Beträge, die zum ausgleich von Wertminderungen

des Schiffes erforderlich sind, können einbehalten werden.

vErWEndunG dEr ErträGE, 
MassnahMEn Für diE vornahME 
  von zahlunGEn an diE anlEGEr,
häuFiGkEit dEr auszahlunG
Der aIF zahlt grundsätzlich die während des Geschäsjahres

angefallenen und nicht zur Kostendeckung und Rücklagen-

bildung erforderlichen Erträge aus dem Schiffsbetrieb und

aus den liquiditätsanlagen aus. Im Gesellschasvertrag ist

vorgesehen, eine einmalige, in den Wochen nach der ab-

lieferung des neubaus vorzunehmende, Sonderauszah-

lung an die anleger von 5 % p.a. für den Zeitraum zwischen

ihrer Eigenkapitaleinzahlung und der ablieferung des neu-

baus zu leisten. Diese auszahlung findet voraussichtlich im

april 2016 statt, vorausgesetzt es wurde ein Kommandit-

kapital von mindestens € 3 Mio. eingeworben. anschließend

sollen laufende auszahlungen zum Ende eines jeden halb-

jahres ab Juni 2016 in höhe von 7,25 % p.a. ansteigend auf

9 % p.a. vorgenommen werden. Die auszahlungen werden

in Form einer kostenfreien Überweisung auf das der treu-

handgesellscha bekannte Konto des jeweiligen anlegers

vorgenommen.

Veräußerungsgewinne sind zur auszahlung vorgesehen,

soweit sie nicht nach auffassung der KVG als angemessene

liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemä-

ßen Fortführung der Geschäe der Fondsgesellscha bzw.

zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Sub-

stanzerhaltung bei der Fondsgesellscha benötigt werden.

Die höhe der auszahlungen kann variieren. Es kann zur aus-

setzung von auszahlungen kommen.

BishEriGE WErtEntWicklunG dEs aiF
Es sind keine angaben zur bisherigen Wertentwicklung des

Investmentvermögens verfügbar, da der aIF neu gegründet

worden ist.

14. ERMIttlUnG UnD VERWEnDUnG
DER ERtRÄGE
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Die nachfolgende Darstellung der wesentlichen Grundlagen

der steuerlichen Konzeption informiert über die steuerlichen

Folgen einer Beteiligung am aIF im Rahmen dieses Beteili-

gungsangebots. Die ausführungen gehen davon aus, dass

es sich bei den anlegern um unmittelbar oder als treugeber

beteiligte natürliche Personen handelt, die in Deutschland

unbeschränkt steuerpflichtig sind und ihre Beteiligung nicht

im steuerlichen Betriebsvermögen halten. 

Es wird jedem anleger empfohlen, die persönlichen steuer-

lichen Konsequenzen seiner Beteiligung mit einem steuer-

lichen Berater zu erörtern. 

zutEilunG dEs BEstEuErunGsrEchts
Es ist geplant, das Flusskreuzfahrtschiff »Monarch Empress«

(nachstehend auch »das Schiff«) zur Durchführung von

Kreuzfahrten sowohl in Deutschland als auch im europäi-

schen ausland einzusetzen. Insoweit kann der aIF auch im

ausland Einküne erzielen. Die Zuteilung des Besteuerungs-

rechts für die in anderen Staaten erzielten Einküne ergibt

sich aus dem zwischen Deutschland und dem jeweiligen

Staat geschlossenen abkommen zur Vermeidung der Dop-

pelbesteuerung.

In hinblick darauf, dass nicht feststeht, in welchen ausländi-

schen Staaten und in welchem Umfang das Schiff tatsäch-

lich eingesetzt wird, ist eine abschließende Darstellung der

Zuordnung des Besteuerungsrechts für die im ausland erziel-

ten Einküne zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht

möglich. Das »OECD-Musterabkommen 2014 zur Vermei-

dung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern

vom Einkommen und vom Vermögen« vom Juli 2014 (OECD-

Ma 2014) bildet die Grundlage für viele von Deutschland

geschlossene abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-

steuerung. artikel 8 absatz 2 OECD-Ma 2014 sieht vor, dass

Gewinne aus dem Betrieb von Binnenschiffen nur in dem

Staat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen

Geschäsleitung des Schifffahrtsunternehmens befindet.

Der Ort der Geschäsleitung eines Unternehmens richtet

sich nach dem Mittelpunkt seiner geschälichen Oberlei-

tung. Die Geschäsführung und Vertretung des aIF obliegt

dem persönlich haenden Gesellschaer. Dieser hat seinen

Sitz im Inland, die Geschäsführungsentscheidungen wer-

den im Inland getroffen. auch wenn ein teil der operativen

tätigkeiten von einer in der Schweiz ansässigen Manage-

mentgesellschaft vorgenommen wird, liegt die Entschei-

dungshoheit bei der inländischen Geschäftsführung. Die

Registrierung des Schiffes wird in Deutschland erfolgen.

Das Besteuerungsrecht steht somit bei anwendung der

Systematik des OECD-Ma 2014 im Ergebnis der Bundes-

republik Deutschland zu.

EinkunFtsart
Indem der aIF durch den Einsatz des Schiffes Beförderungs-

leistungen erbringt, nimmt er selbständig und nachhaltig am

allgemeinen wirtschalichen Verkehr teil. Seine Geschäs-

tätigkeit stellt damit nach § 15 absatz 2 EStG einen Gewer-

bebetrieb dar. Die anleger beteiligen sich als Mitunterneh-

mer an dem aIF und erzielen aus ihrer Beteiligung Einküne

aus Gewerbebetrieb.

GEWinnErziElunGsaBsicht
Voraussetzung für die Erzielung gewerblicher Einküne ist

das Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht sowohl auf der

Ebene des aIF als auch bei dem jeweiligen anleger. Unter

Gewinnerzielungsabsicht versteht man das Streben nach

einem positiven steuerlichen Gesamtergebnis, d.h. nach

Erzielung eines totalgewinnes, über die voraussichtliche

Dauer des aIF bzw. der Beteiligung des anlegers. hierbei

ist darauf abzustellen, ob der Geschäsbetrieb des aIF aus

der Sicht eines ordentlichen Kaufmanns zum gegenwärtigen

Zeitpunkt objektiv geeignet ist, über die Betriebsdauer einen

totalgewinn zu erwirtschaen.

nach der in abschnitt »Ergebnisprognose für den anleger«

Seite 46 ff. dargestellten Prognoserechnung können die

anleger bei planmäßigem Verlauf einen laufenden entnah-

mefähigen Gewinn bzw. ein ihre Einlage übersteigendes

auseinandersetzungsguthaben erwarten, so dass aus heu-

tiger Sicht das Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht auf

Gesellschasebene zu bejahen ist.

Eine Gewinnerzielungsabsicht auf Gesellschasebene impli-

ziert grundsätzlich eine individuelle Gewinnerzielungsab-

sicht des Gesellschaers. aufwendungen im Zusammenhang

mit einer individuellen Fremdfinanzierung der Beteiligung

mindern jedoch den totalgewinn auf der Ebene des anle-

gers. Eine Fremdfinanzierung der Einlage des anlegers ist

nach der Konzeption nicht vorgesehen. Jedem anleger wird

empfohlen, die steuerlichen auswirkungen einer etwaigen

anteilsfinanzierung mit seinem steuerlichen Berater zu

erörtern.

15. anGaBEn DER FÜR DIE anlEGER 
BEDEUtSaMEn StEUERVORSChRIFtEn
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MituntErnEhMErschaFt
Die steuerlichen Ergebnisse des aIF können nur dann als

Einkünfte aus Gewerbebetrieb den einzelnen anlegern

steuerlich zugerechnet werden, wenn diese eine Mitunter-

nehmerscha i.S.d. § 15 abs. 1 Satz 1 nr. 2 EStG bilden.

Die als Kommanditisten beteiligten anleger sind nach den

Regelungen des Gesellschasvertrages am Gewinn und

Verlust sowie an den stillen Reserven des aIF beteiligt (sog.

Mitunternehmerrisiko). Sie können ferner durch ausübung

ihrer Gesellschaerrechte, insbesondere der Stimm- und

Kontrollrechte, an den mitunternehmerischen Entscheidun-

gen teilhaben (sog. Mitunternehmerinitiative). nach dem Ge-

samtbild der Verhältnisse ist somit die gesellschasrecht-

liche Stellung der als Kommanditisten beteiligten anleger

so ausgestaltet, dass sie den anforderungen des geltenden

Steuerrechts an eine Mitunternehmerschaft im Sinne des

§ 15 abs. 1 Satz 1 nr. 2 EStG entspricht.

Die Rechtsstellung der treuhänderisch beteiligten anleger

entspricht weitgehend der Stellung der unmittelbar betei-

ligten Kommanditisten. Die anerkennung der Mitunterneh-

merstellung der treugeber setzt voraus, dass sie das treu-

handverhältnis beherrschen. nach den Bestimmungen des

Gesellschaftsvertrages sowie des treuhand- und Service-

vertrages ist der treugeber gegenüber der treuhänderin

weisungsbefugt, verfügt über die Informations- und Kon-

trollrechte eines Kommanditisten und ist berechtigt, sich

in das handelsregister eintragen zu lassen und dadurch

unmittelbar Kommanditist des aIF zu werden. Der Gesell-

schasvertrag des aIF wie auch der treuhand- und Service-

vertrag entsprechen mit den darin enthaltenen Regelungen

den vorstehend genannten anforderungen. Daher sind auch

alle treugeber steuerlich als Mitunternehmer an dem aIF

und seinen Ergebnissen beteiligt.

stEuErlichE ErGEBnissE in dEr 
invEstitionsphasE
Die aufwendungen in der Investitionsphase für die Grün-

dung und Einrichtung, Vermittlung des Fondskapitals, auf-

bereitung der betriebswirtschaftlichen Grundlagen, Pro-

jektsicherung sowie Rechts- und Steuerberatung etc. (vgl.

Investitionsrechnung in Kapitel 10 »Finanzteil« Seite 34)

wurden unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des

Bundesfinanzhofes (BFh) sowie des Schreibens des Bun-

desfinanzministeriums vom 20. Oktober 2003 (BStBl I 2003,

S. 546 ff, sog. »Einheitlicher Fondserlass«) in der Ergeb-

nisprognose zusammen mit den anschaffungskosten des

Schiffes steuerlich aktiviert. lediglich Bankgebühren u.ä.

wurden in der Ergebnisprognose als sofort abzugsfähi -

ge Betriebsausgaben angesetzt. Die abschreibung der ak -

tivierten aufwendungen der Investitionsphase erfolgt in

der Ergebnisprognose entsprechend der abschreibung

des Schiffes.

stEuErlichE ErGEBnissE in dEr 
BEtriEBsphasE
In der Betriebsphase erzielt der aIF Erträge aus der Durch-

führung von Kreuzfahrten sowie ggf. Zinserträge aus der

anlage etwaiger liquiditätsüberschüsse. Diesen Erträgen

stehen aufwendungen für leistungen nach dem Manage-

ment- und Bewirtschaftungsvertrag, Schiffsbetriebs- und

Finanzierungskosten, Gesellschaftskosten sowie die ab-

schreibung des Schiffes und der aktivierten anlauosten

gegenüber. 

Die anschaffungskosten des Schiffes sowie die steuerlich

aktivierten aufwendungen der Investitionsphase sind nach

§ 7 abs. 1 EStG über die nutzungsdauer des Schiffes linear

abzuschreiben. Die amtlichen afa-tabellen der Finanzver-

waltung enthalten keine hinweise zu der nutzungsdauer

von Flusskreuzfahrtschiffen. Die bei der abschreibung der

Schiffe in der Ergebnisprognose angesetzte nutzungsdauer

von 20 Jahren wurde in anlehnung an die bisherigen Erfah-

rungen im Markt der Flusskreuzfahrtschiffe gewählt. Da die

angesetzte nutzungsdauer die prospektierte laufzeit des

Beteiligungsangebots übersteigt, wurde der zum Zeitpunkt

der auflegung des Investmentvermögens erkennbaren auf-

fassung der Finanzverwaltung zur Bestimmung der nut-

zungsdauer nach dem Betriebskonzept einer Gesellscha

(Schreibens des Bundesfinanzministeriums vom 15. Juni

1999, BStBl. I 1999, S. 543ff.) Rechnung getragen.

Die an Bord des Flussschiffes befindlichen Einrichtungs- und

ausstattungsgegenstände weisen verschiedene, von der

nutzungsdauer des Schiffes abweichende nutzungsdauern

auf. In der Ergebnisprognose wurden sämtliche Einrichtungen

aus Vereinfachungsgründen zusammen mit den anschaf-

fungskosten des Schiffes abgeschrieben.

Die jährlichen steuerlichen Ergebnisse des aIF bilden bei dem

anleger die Grundlage für die Besteuerung. 

BEGrEnztEr aBzuG von 
zinsauF WEndunGEn (»zinsschrankE«)
nach § 4h EStG (so genannte Zinsschranke) dürfen Zins-

aufwendungen nur dann als Betriebsausgaben zum abzug

gebracht werden, wenn sie die Summe der Zinserträge zzgl.

30 % des EBItDa nicht übersteigen. Eine ausnahme gilt

für den Fall, dass die mit Zinserträgen saldierten Zinsauf-

wendungen weniger als € 3 Mio. betragen. Da der jährliche

nettozinsaufwand des aIF planmäßig € 3 Mio. nicht über-

steigen wird, kommt die Zinsabzugsbeschränkung konzep-

tionsgemäß nicht zur anwendung.
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BEGrEnzunG dEs vErlustausGlEichs
Etwaige negative steuerliche Ergebnisse aus der Beteili-

gung können grundsätzlich mit anderen positiven Einkünften

eines anlegers ausgeglichen werden, sofern keine Verlust-

ausgleichsbeschränkung zur anwendung kommt.

nach § 2a abs. 1 nr. 6 lit. b) EStG dürfen negative Einküne

aus der entgeltlichen Überlassung eines nicht ausgerüsteten

Schiffes (so genannte »Bareboat Charter«) nur mit positiven

Einkünen derselben art ausgeglichen werden, wenn das

Schiff nicht ausschließlich oder fast ausschließlich in der

Europäischen Union eingesetzt wird. Der aIF erbringt für

den Reiseveranstalter Beförderungsleistungen mit einem

ausgerüsteten Schiff. Eine Begrenzung des Verlustausgleichs

nach § 2a abs. 1 nr. 6 lit. b) EStG kommt somit nicht zur

anwendung.

Eine Beschränkung der Verlustverrechnung nach § 15b EStG

ist nicht einschlägig, da nach der Ergebnisprognose für den

anleger keine steuerlichen Verluste von mehr als 10 % der

übernommenen Einlagen entstehen. Die bei einem nicht

geplanten Verlauf auf den anleger ggf. entfallenden lau-

fenden Verluste können – ggf. unter Berücksichtigung der

Beschränkungen des § 15a EStG – in dem betreffenden Ver-

anlagungszeitraum nach § 2 abs. 3 EStG grundsätzlich an-

derweitige positive Einküne der anleger ausgleichen. nicht

ausgeglichene Verluste des anlegers können die positiven

Einküne des vorangegangenen Wirtschasjahres in höhe

von bis zu € 511.500 mindern (sog. Verlustrücktrag, § 10d

abs. 1 Sätze 1 und 5 EStG); darüber hinaus können Verluste

mit positiven Einkünen für nachfolgende Wirtschasjahre

verrechnet werden, und zwar unbeschränkt in höhe von bis

zu € 1 Mio. und beschränkt in höhe von 60 % des überstei-

genden Gesamtbetrags (sog. Verlustvortrag, § 10d abs. 2

EStG). Verbleibt hiernach ein Verlust, so wird dieser nach

§ 10d abs. 4 EStG für künige Veranlagungszeiträume ge-

sondert festgestellt. Ob etwaige Verluste im Einzelfall zu

einer anwendung des § 10d EStG führen, bleibt einer wei-

tergehenden Prüfung auf Ebene des anlegers unter Be-

rücksichtigung seiner individuellen steuerlichen Situation

vorbehalten.

thEsauriErunGsBEGünstiGunG Für
nicht EntnoMMEnE GEWinnE
Werden die Gewinne des aIF abweichend von der steuer-

lichen Konzeption nicht ausgezahlt, kann hierfür auf antrag

eine so genannte thesaurierungsbegünstigung in anspruch

genommen werden. nicht aus dem Betriebsvermögen ent-

nommene Gewinne können dann statt mit dem individuel-

len Einkommensteuersatz mit einem besonderen Steuersatz

in höhe von 28,25 % zzgl. Solidaritätszuschlag versteuert

werden. In dem Zeitpunkt ihrer endgültigen Entnahme tritt

zu der thesaurierungsbelastung eine Belastung mit einem

Steuersatz von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag auf die ent-

nommenen Gewinne hinzu. Die Vergünstigung ist betriebs-

und personenbezogen ausgestaltet, so dass die Vorausset-

zungen für jeden anleger gesondert zu prüfen sind.

MitrEisE von anlEGErn
Sofern anleger auf dem Schiff des aIF mitreisen und Preis-

nachlässe erhalten, die über den allgemeinen Rabattrahmen

hinausgehen, ist der geldwerte Vorteil von dem jeweiligen

anleger zu versteuern. Das steuerliche Ergebnis aus der Be-

teiligung erhöht sich für diesen anleger entsprechend.

stEuErlichE BEhandlunG von 
auszahlunGEn an diE anlEGEr
Bei den von dem aIF geplanten auszahlungen an die anle-

ger handelt es sich um steuerlich unbeachtliche Entnahmen

von liquiditätsüberschüssen. Sofern durch die auszahlungen

jedoch negative Kapitalkonten entstehen oder sich erhö-

hen, führt die Regelung des § 15a abs. 3 EStG zu einer Ver-

steuerung der auszahlungen. nach der Ergebnisprognose

entstehen bei den anlegern jedoch keine negativen Kapi-

talkonten, so dass § 15a abs. 3 EStG bei einem planmäßigen

Verlauf nicht zur anwendung kommt.

stEuErlichE ErGEBnissE BEi 
antEils vEräussErunG und liQuidation
Erhält ein anleger bei Veräußerung seines anteils an dem

aIF oder im Rahmen der liquidation des aIF einen sein

steuerliches Kapitalkonto übersteigenden Betrag, erzielt er

einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn im Sinne des

§ 16 abs.1 nr. 1 EStG. Der Veräußerungsgewinn entspricht

der Differenz zwischen dem Veräußerungserlös bzw. antei-

ligen liquidationsergebnis und dem Saldo des steuerlichen

Kapitalkontos des anlegers. Besteht im Zeitpunkt der Ver-

äußerung ein negatives Kapitalkonto, so erhöht sich der

durch die Veräußerung erzielte Gewinn um den Saldo des

negativen Kapitalkontos.

Der Gewinn aus der Veräußerung des gesamten anteils des

anlegers am aIF ist steuerlich begünstigt. auf den Veräu-

ßerungsgewinn ist gemäß § 34 abs.1 EStG die so genannte

»Fünelregelung« anzuwenden. Danach wird der Veräuße-

rungsgewinn nicht mit dem vollen Steuersatz, sondern pro-

gressionsabgeschwächt im Jahr des Zuflusses besteuert,

ohne dass hierfür ein antrag erforderlich ist.

Für die Besteuerung des Veräußerungsgewinns kommen

außerdem der Freibetrag nach § 16 abs. 4 EStG und die

tariegünstigung nach § 34 abs. 3 EStG einmalig im leben

eines anlegers in Betracht. Der Freibetrag in höhe von maxi-

mal € 45.000 und die tarifbegünstigung kommen auf an-
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trag zur anwendung, wenn der betreffende anleger das

55. lebensjahr vollendet hat oder im sozialversicherungs-

rechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist. Der Freibetrag

schmilzt ab einem Veräußerungsgewinn über € 136.000 ab.

nach der tariegünstigung des § 34 abs. 3 EStG kann der

anleger für einen Veräußerungsgewinn bis maximal € 5 Mio.

einen Steuersatz in höhe von 56 % des durchschnittlichen

Steuersatzes, mindestens jedoch 14 %, ansetzen. Es wird

empfohlen, entsprechende individuelle Fragestellungen mit

einem steuerlichen Berater zu erörtern.

Soweit ein begünstigt besteuerter, konzeptionsgemäß aber

nicht vorgesehener thesaurierter Gewinn i.S.d. § 34a abs.

1 EStG für einen anleger festgestellt wurde, führt die Ver-

äußerung der Beteiligung sowie die Betriebsaufgabe im

Rahmen der liquidation zu einer nachversteuerung des the-

saurierten Betrages mit einem Steuersatz in höhe von 25 %

zzgl. Solidaritätszuschlag (§ 34a abs. 6 nr.1 EStG).

vErFahrEnsrEchtlichE aspEktE
Die steuerlichen Ergebnisse des aIF werden einheitlich und

gesondert für jeden anleger von dem für den aIF zuständigen

Betriebsfinanzamt festgestellt. Die anteiligen Ergebnisse

werden den Wohnsitzfinanzämtern der anleger amtsintern

mitgeteilt. Das jeweilige Wohnsitzfinanzamt ist an diese Fest-

stellungen gebunden. 

Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben können ausschließ-

lich im Rahmen der Feststellungserklärung des aIF steuerlich

berücksichtigt werden. aufwendungen, die einem anleger

im Zusammenhang mit seiner Beteiligung an dem aIF im

laufe eines Geschäsjahres entstanden sind (z.B. Reise -

kosten, Finanzierungskosten, Beratungskosten), können eben-

falls ausschließlich über den aIF im Rahmen der einheitlichen

und gesonderten Gewinnfeststellung steuerlich geltend ge-

macht werden.

Die anleger müssen diese aufwendungen bis zum 31. März

des Folgejahres dem aIF mitteilen. Unterbleibt die fristge-

rechte Mitteilung, ist eine Berücksichtigung bei der einheit-

lichen und gesonderten Gewinnfeststellung nicht mehr ge-

währleistet. Der aIF wird jährlich entsprechende Formulare

versenden, die im Bedarfsfall vom anleger ausgefüllt zurück-

zusenden sind. 

Sofern festgestellte steuerliche Ergebnisse bei einem an-

leger zu Einkommensteuernachzahlungen führen, sind ab

dem 16. Monat nach ablauf des Jahres, für das der Bescheid

ergeht, für jeden Monat Zinsen in höhe von 0,5 % an die

Finanzverwaltung zu leisten.

EinkoMMEnstEuEr, 
solidaritäts zuschlaG und 
kirchEnstEuEr
Die anteiligen steuerlichen Ergebnisse aus der Beteiligung

unterliegen bei dem anleger der Einkommensteuer, deren

höhe sich nach dem progressiven tarif richtet und letztend-

lich von der individuellen steuerlichen Situation des jewei-

ligen anlegers abhängt. Die kalkulierte Steuerbelastung

des anlegers ergibt sich bei einer Beteiligung in höhe von

nominal € 100.000 zzgl. agio bei anwendung des höchst-

steuersatzes, allerdings ohne Berücksichtigung des Zuschlags

für besonders hohe Einkommen (sog. »Reichensteuer«), der

erst zu anwendung kommt, wenn die steuerlichen Ergeb-

nisanteile aus der Beteiligung und das sonstige zu versteu-

ernde Einkommen mehr als € 250.730 (bzw. € 501.460 bei

zusammen veranlagten Ehegatten) betragen, § 32a EStG.

Zusätzlich zur Einkommensteuer wird bei jedem anleger ein

Solidaritätszuschlag in höhe von 5,5 % der festgesetzten

Einkommensteuer erhoben. In der Ergebnisprognose für den

anleger wurde die Erhebung des Solidaritätszuschlags wäh-

rend der gesamten Dauer der Beteiligung berücksichtigt.

Bei kirchensteuerpflichtigen anlegern wird ferner eine Kir-

chensteuer erhoben, deren höhe sich nach den landeskir-

chensteuergesetzen richtet und je nach Bundesland bis zu

9 % der Einkommensteuer betragen kann. Gegebenenfalls

sind je nach Bundesland unterschiedliche Kappungsgrenzen

zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung der steuerlichen Be-

lastung im Rahmen der Ergebnisprognose für den anleger

wurde eine etwaige Kirchensteuer nicht berücksichtigt.

Weder der aIF noch der anbieter übernehmen die Zahlung

von Steuern für die anleger.

GEWErBEstEuEr
Der aIF unterliegt als Gewerbebetrieb der Gewerbesteuer.

Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer ist der auf der

Grundlage der einkommensteuerlichen Vorschrien ermit-

telte Gewinn, erhöht bzw. vermindert um die hinzurech-

nungen und Kürzungen nach den §§ 8, 9 GewStG. Der Zins-

aufwand des aIF wird zu 25 % dem Gewerbeertrag hinzu

gerechnet und – soweit er zusammen mit den sonstigen

hinzurechnungen den Betrag von € 100.000 übersteigt – der

Gewerbesteuer unterworfen. Der abzug der Gewerbe-

steuer als Betriebsausgabe im Rahmen der Ermittlung der

gewerbesteuerlichen und der einkommensteuerlichen Be-

messungsgrundlage ist nicht zulässig.

an die Gesellschaer auf schuldrechtlicher Grundlage ge-

zahlte Vergütungen sind – nach abzug der damit zusammen-

hängenden aufwendungen – als so genannte Sonderbe-
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triebseinnahmen dem Gewinn des aIF hinzuzurechnen und

unterliegen daher ebenfalls der Gewerbesteuer. 

Sofern ein anleger seine Beteiligung veräußert oder ver-

schenkt, geht bei dem aIF ein etwaiger, anteilig auf den

anleger entfallender gewerbesteuerlicher Verlustvortrag

verloren. Dadurch kann sich für den aIF eine Erhöhung der

gewerbesteuerlichen Belastung ergeben. 

Die bei dem aIF entstehende Gewerbesteuer wird nach

§ 35 EStG auf die Einkommensteuer der anleger quotal an-

gerechnet. Insoweit vermindert sich die Einkommensteuer

der anleger, soweit sie anteilig auf im zu versteuernden

Einkommen enthaltene gewerbliche Einküne entfällt. Der

anrechnungsbetrag entspricht dem 3,8-fachen des für an-

rechnungszwecke gesondert und einheitlich festzustellen-

den anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrages, wobei sich der

anteil eines anlegers am Gewinn des aIF nach dem allge-

meinen Ergebnisverteilungsschlüssel richtet. Der Betrag der

Steuerermäßigung ist auf die tatsächlich zu zahlende Ge-

werbesteuer begrenzt und setzt eine entsprechende Ein-

kommensteuerbelastung auf gewerbliche Einkünfte beim

anleger voraus.

uMsatzstEuEr
Der aIF ist Unternehmer im Sinne von § 2 abs. 1 UStG. Die von

dem aIF ausgeführten ausgangsumsätze sind in Deutsch-

land umsatzsteuerpflichtig, soweit sie im Inland erbracht

werden und nicht von der Umsatzsteuer befreit sind. Sie

unterliegen dem Umsatzsteuerregelsatz von 19 %.

nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (Urteil vom

19. September 1996 – V R 129/03, BStBl. II 1997, S. 164 ff.)

ist für den Betrieb von Schiffen umsatzsteuerlich zwischen

einer Beförderungsleistung und der Vermietung eines Be-

förderungsmittels zu unterscheiden. Ein Beförderungsver-

trag liegt vor, wenn die Beförderung von Personen auf dem

betreffenden Schiff zu einer bestimmten Zeit und auf einer

bestimmten Strecke anhand eines vereinbarten Fahrplans

geschuldet und die Verpflichtung zur vertragsmäßigen Be-

förderung übernommen wird. Bei den von dem aIF erbrach-

ten leistungen handelt es sich um Beförderungsleistungen,

da die Festlegung der Reiseroute in dem Vertrag zwischen

dem aIF und dem Beförderungsnehmer besonders geregelt

ist und der aIF eine Beförderung schuldet. Eine Vermietung

hingegen scheidet aus, da dem Beförderungsnehmer nicht

der unmittelbare Besitz an dem Schiff eingeräumt wird.

Insbesondere kann dieser das Schiff nicht frei, also unab-

hängig von dem aIF, nutzen.

Soweit mit dem Schiff Beförderungsleistungen im aus-

land erbracht werden, unterliegen die hierauf entfallenden

Entgelte nicht der deutschen Umsatzsteuer. Grenzüber-

schreitende Beförderungen sind in einen steuerbaren und

einen nicht steuerbaren leistungsteil aufzuteilen (§ 3 b

abs. 1 Satz 2 UStG). Entscheidend ist hierbei der jeweilige

Streckenabschnitt, der tatsächlich befahren wird. Diese

Sichtweise entspricht im Grundsatz der Einschätzung vieler

weiterer EU-Mitgliedstaaten. Soweit Streckenabschnitte

in ländern zurückgelegt werden, deren Umsatzsteuerrecht

dem beschriebenen Grundsatz folgt, muss sich der aIF in

dem jeweiligen land ggf. umsatzsteuerlich registrieren und

Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen abgeben.

Die Einzelheiten der Umsatzbesteuerung richten sich nach

den steuerrechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Ein-

satzstaates.

Die Umsatzsteuer aus Vergütungen für die leistungen des

Schiffsmanagers wird grundsätzlich vom dem aIF als leis-

tungsempfänger geschuldet (sog. Reverse-Charge-Verfah-

ren). Gleichzeitig kann der aIF die Umsatzsteuer aus diesen

Vergütungen als Vorsteuer geltend machen, so dass im Er-

gebnis keine liquide umsatzsteuerliche Belastung eintritt.

Der Erwerb des Schiffes durch den aIF stellt umsatzsteuer-

lich einen sog. innergemeinschalichen Erwerb dar, der in

Deutschland der Regelbesteuerung unterliegt. Da Deutsch-

land das Bestimmungsland des Erwerbs ist und das Schiff in

einem deutschen Binnenschiffsregister eingetragen wird,

kann die auf den Kaufpreis des Schiffes entfallende Umsatz-

steuer als Vorsteuer geltend gemacht werden.

Mit Urteil vom 01. Juli 2004 (az. V R 32/00, BStBl. II 2004,

S. 1022 ff.) hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass die

anlauosten einer Fondsgesellscha mit der zukünigen

wirtschalichen tätigkeit der Gesellscha zusammenhängen

und die damit verbundene Vorsteuer abzugsfähig ist. Inso-

weit wurden die entsprechenden aufwendungen im Rahmen

der Ergebnisprognose netto, d.h. unter annahme eines voll-

ständigen Vorsteuerabzugs, kalkuliert. Sofern Vorsteuer-

beträge mit leistungen im Zusammenhang stehen, die im

Interesse der anleger erfolgen, können diese Vorsteuer-

beträge nicht geltend gemacht werden. Die nicht abzugs-

fähigen Beträge wurden in geschätzter höhe in der Ergeb-

nisprognose als erhöhter aufwand berücksichtigt.

ErBschaFt- und schEnkunGstEuEr
Die unentgeltliche Übertragung von anteilen an dem aIF

unterliegt der Erbscha- und Schenkungsteuer. Die steu-

erliche Bewertung eines anteils richtet sich nach den Vor-

schrien des Bewertungsgesetzes. nach § 109 abs. 2 BewG

ist der Wert eines anteils am Betriebsvermögen einer ge-

werblichen Personengesellscha mit seinem gemeinen

Wert anzusetzen. Dieser ist grundsätzlich aus Verkäufen

unter fremden Dritten abzuleiten, die weniger als ein Jahr
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vor dem Besteuerungszeitpunkt zurückliegen. haben keine

Verkäufe innerhalb des zurückliegenden Jahres stattgefun-

den, ist der gemeine Wert unter Berücksichtigung der Er-

tragsaussichten oder nach einer anderen anerkannten, im

gewöhnlichen Geschäftsverkehr üblichen Methode zu er-

mitteln. Somit wird der erbscha- und schenkungsteuerli-

che Wert einer Beteiligung in der Regel deren Verkehrswert

entsprechen.

Bei einer Beteiligung an dem aIF handelt es sich nach § 13b

abs. 1 nr. 2 ErbStG um begünstigtes Betriebsvermögen. Dies

gilt auch, wenn der anleger treuhänderisch über der treu-

händerin an dem aIF beteiligt ist (vgl. Erlass der Finanzbe-

hörde hamburg vom 18. Oktober 2010).

Für Betriebsvermögen besteht im Erb- oder Schenkungsfall

die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen eine

Verschonung von 85 % (Regelfall) oder von 100 % (antrags-

gebundene Option) des Wertes des begünstigten Vermö-

gens in anspruch zu nehmen. Die Wahl ist unwiderruflich und

kann nach Eintritt der Bestandskra der Steuerfestsetzung

nicht revidiert werden.

Im Regelfall bleibt der Wert des begünstigten Betriebsver-

mögens zu 85 % steuerfrei (sog. Verschonungsabschlag),

wenn der aIF das Unternehmen fünf Jahre nach der anteils-

übertragung fortführt, der Erwerber während dieser Zeit

den Kommanditanteil nicht veräußert und bis zum Ende

des letzten in die Fünahresfrist fallenden Wirtschasjahres

keine Entnahmen tätigt, die die Summe seiner Einlagen und

der ihm zuzurechnenden Gewinnanteile seit dem Erwerb

um mehr als € 150.000 übersteigen (sog. Überentnahmen).

Des Weiteren erfolgt die Gewährung des Verschonungs-

abschlags unter der Voraussetzung, dass die kumulierte

lohnsumme des übertragenen Betriebs innerhalb von fünf

Jahren nach dem Erwerb 400 % der Durchschnittslohn-

summe der letzten fünf Jahre vor der Übertragung nicht

unterschreitet. Ob jedoch dieses Merkmal von dem aIF er-

füllt werden muss, ist zweifelha, da der aIF voraussichtlich

kein eigenes Personal einsetzen wird. Im Übrigen ist das Merk-

mal auch erst dann zu beachten, wenn der aIF über mehr

als 20 Beschäigte verfügt.

Die nach abzug des Verschonungsabschlags verbleibenden

15 % des Wertes des übertragenen Vermögens werden

nach abzug eines gleitenden abzugsbetrages von maximal

€ 150.000 der sofortigen Besteuerung unterworfen. Der

abzugsbetrag verringert sich, soweit der verbleibende Wert

€ 150.000 übersteigt, um die hälfte des übersteigenden

Betrages. Er kann innerhalb von zehn Jahren für von der-

selben Person anfallende Erwerbe nur einmal berücksichtigt

werden.

Bei Verstoß gegen die fünährige Behaltensfrist erfolgt ein

zeitanteiliger Wegfall des Verschonungsabschlags, so dass

es pro Jahr zu einer Reduzierung des Verschonungsab-

schlags um 20 % kommt. Soweit während der Behaltensfrist

so genannte Überentnahmen getätigt werden, entfallen die

vorstehend beschriebenen Vergünstigungen rückwirkend.

Ferner sieht § 13a abs. 5 ErbStG vor, dass bei Veräußerung

des Gesellschasanteils während der fünährigen Behaltens-

frist eine nachversteuerung nicht erfolgt, wenn der Veräu-

ßerungserlös innerhalb von sechs Monaten in entsprechen-

des Betriebsvermögen reinvestiert wird.

alternativ zu dem vorstehend beschriebenen Regelfall kann

der Wert des übertragenen anteils auf antrag in voller

höhe steuerfrei belassen werden, wenn der aIF das Unter-

nehmen sieben Jahre nach der anteilsübertragung fortführt,

die maßgebliche lohnsumme während dieses Zeitraums –

sofern relevant – 700 % der ausgangslohnsumme nicht un-

terschreitet und der Erwerber seinen Kommanditanteil nicht

veräußert. außerdem dürfen – wie vorstehend beschrieben –

keine Überentnahmen während der Behaltensfrist stattfin-

den. Bei Verstoß gegen die siebenjährige Behaltensfrist er-

folgt ein zeitanteiliger Wegfall des Verschonungsabschlags.

Die Gewährung von Vergünstigungen für Betriebsvermö-

gen hängt damit künig im Wesentlichen von Faktoren ab,

die vom einzelnen anleger nicht beeinflussbar und damit für

ihn nicht planbar sind.

Soweit Betriebsvermögen an Personen der Steuerklassen

II oder III übertragen wird, führt die tariegünstigung des

§ 19a ErbStG im Ergebnis zur anwendung der für die Steuer-

klasse I vorgesehenen Steuersätze. Die persönlichen Frei-

beträge richten sich nach dem Verwandtschaftsgrad zum

Erblasser bzw. Schenker und dem steuerlichen Wert des

übertragenen Vermögens, so dass die letztendliche höhe

der Erbscha- und Schenkungsteuer von der individuellen

Situation des Erben bzw. Beschenkten abhängt.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 17. De-

zember 2014 (az. 1 Bvl – 21/12) weite teile des Erbscha-

und Steuergesetzes für mit art. 3 des Grundgesetzes (sog.

Gleichheitssatz) für unvereinbar erklärt. Diese Unvereinbar-

keit bezieht sich insbesondere auf die Vergünstigungen nach

den §§ 13a, 13b und 19 abs. 1 ErbStG. Zugleich hat das

BVerfG den Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 30. Juni 2016

eine verfassungskonforme neuregelung zu treffen. Bis da-

hin bleibt das ErbStG in seiner zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung geltenden Fassung – vorbehaltlich einer frühe-

ren Gesetzesänderung – weiterhin anwendbar. Gleichwohl

wird jedem anleger empfohlen, die individuellen auswir-
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kungen erbschaft- oder schenkungsteuerlicher Vorgänge

bei Bedarf mit seinem steuerlichen Berater zu erörtern.

ErGänzEndE hinWEisE
Die vorstehenden ausführungen beruhen auf der zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung geltenden Rechtslage, die

sich aus den zu diesem Zeitpunkt gültigen Steuergesetzen,

veröffentlichten Entscheidungen des BFh und veröffent-

lichten Verwaltungsanweisungen ergibt. Es handelt sich

vorliegend um das erste von der anbieterin initiierte Be-

teiligungsangebot, das auf der vorstehend beschriebenen

steuerlichen Konzeption beruht.

Bei der ausarbeitung der steuerlichen Grundlagen hat sich

der aIF von einer Rechtsanwalts- und Steuerberatungsge-

sellscha beraten lassen. Grundlage des Beratungsverhält-

nisses bildet eine vertragliche Vereinbarung, nach der die

Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellscha ihre haf-

tung gegenüber dem aIF für fahrlässig verursachte Schäden

auf € 4,0 Mio. beschränkt hat. Eine gutachterliche Stellung-

nahme zu den steuerlichen Grundlagen des Beteiligungs-

angebots kann nach Unterzeichnung einer gesonderten

Erklärung von der Rechtsanwalts- und Steuerberatungsge-

sellschaft angefordert werden. Eine zusätzliche haftung

gegenüber Dritten wird von der Rechtsanwalts- und Steuer-

beratungsgesellscha nicht übernommen.

hinweise zu den steuerlichen Risiken des Beteiligungsan-

gebots sind im Kapitel 12 »Die Risiken – V. Steuerliche Risi-

ken« Seite 61 ff. abgedruckt.
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Dienstleistung und Auslagerung

diEnstlEistunGEn GEGEnüBEr dEr kvG
Die folgenden Unternehmen wurden bzw. werden von der

KVG mit Dienstleistungen beauragt:

PCE Fondsmanagement Gmbh: Beratung hinsichtlich der

anlagepolitik der KVG; Dienstleistungen in Bezug auf an-

und Verkauf von Objekten; Unterstützung bei der Verfas-

sung der anlagebedingungen sowie bei der Erstellung des

Verkaufsprospektes und der wesentlichen anlegerinforma-

tionen (waI); Dienstleistungen im Rahmen des Schiffsma-

nagements und Organisation der laufenden kaufmänni-

schen und technischen Objektverwaltung; Unterstützung im

Rahmen der Berichterstattung;

Betreuung der anleger durch die PCE anlegerverwaltung

Gmbh

Vermittlung des einzuwerbenden Kommanditkapitals und

auereitung der betriebswirtschalichen Grundlagen durch

die PCE Capital advice Gmbh & Co. KG

auslaGErunGEn, diE BEi dEr kvG 
BEstEhEn

Bereitstellung und Unterhaltung von So- und hardware

zum Betrieb des EDV-netzwerkes und der DV-Bürokommu -

nikation auf die IDUna Vereinigte lebensversicherung aG

für handwerk, handel und Gewerbe, hamburg

EDV-Innenrevision auf die KPMG aG Wirtschasprüfungs-

gesellscha, Berlin/Frankfurt am Main

Durchführung der Marktrisikomessung nach dem Qualifi -

zierten ansatz laut DerivateV auf die BhF-BanK aG, Frank-

furt am Main

tätigkeiten der Depotverwaltung auf die Max heinr. Sutor

ohG, hamburg

Die KVG ist jederzeit berechtigt, den vorgenannten Unter-

nehmen in Bezug auf die ausgelagerten aufgaben Weisungen

zu erteilen. Sie kann ihnen auch kündigen und die entspre-

chenden aufgaben auf Dritte auslagern oder selbst erledigen.

16. DIEnStlEIStUnG UnD aUSlaGERUnG
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Berichte, Geschäftsjahr und Abschlussprüfer

stEllEn, an dEnEn diE JahrEsBErichtE
üBEr dEn puBlikuMs-aiF vErFüGBar sind
Die Jahresberichte über die Sechste »River Cruiser« Gmbh &

Co. geschlossene Investment KG werden im Bundesanzeiger

veröffentlicht. Sie können auch von einem anleger kostenlos

telefonisch, per Post oder per E-Mail bei den nachfolgenden

Stellen angefordert werden:

Kapitalverwaltungsgesellscha 

hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh

Kapstadtring 8

22297 hamburg

tel.: +49 (0) 40/300 57 62 96

E-Mail: service@hansainvest.de

PCE anlegerverwaltung Gmbh

Ballindamm 8

20095 hamburg

tel.: +49 (0) 40/32 08 27 720

E-Mail: service@pce-anlegerverwaltung.de

oFFEnlEGunG dEr GEMäss § 300 kaGB 
ErFordErlichEn inForMationEn
Die gemäß § 300 KaGB erforderlichen und den anlegern durch

die KVG offenzulegenden Informationen sind die folgenden:

1. prozentualer anteil der Vermögensgegenstände des aIF,

die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb beson-

dere Regelungen gelten;

2. jegliche neue Regelungen zum liquiditätsmanagement

des aIF;

3. das aktuelle Risikoprofil des aIF und die von der KVG zur

Steuerung dieser Risiken eingesetzten Risikomanagement-

systeme;

4. alle Änderungen des maximalen Umfangs, in dem die KVG

für Rechnung des aIF leverage einsetzen kann sowie et-

waige Rechte zur Wiederverwendung von Sicherheiten oder

sonstige Garantien, die im Rahmen von leverage-Geschäen

gewährt wurden;

5. die Gesamthöhe des leverage des betreffenden aIF;

6. Änderungen, die sich in Bezug auf die haung der Verwahr -

stelle ergeben.

Diese Informationen werden jeweils zum 30. Juni des folgen-

den Geschäsjahres im Jahresbericht veröffentlicht.

Zusätzlich werden etwaige Änderungen in Bezug auf die

haung der Verwahrstelle den anlegern unverzüglich mit-

tels dauerhaen Datenträgers und durch Veröffentlichung

in einer Wirtschaszeitung bekanntgegeben.

MassnahMEn zur vErBrEitunG dEr 
BErichtE und dEr sonstiGEn 
inForMationEn üBEr dEn puBlikuMs-aiF
Die KVG veröffentlicht jeweils zum 30. Juni des folgenden

Geschäftsjahres einen Jahresbericht über den Publikums-

aIF. Die Jahresberichte können kostenlos als Druckversion

über die auf Seite 4 genannten Kontaktdaten der KVG an-

gefordert werden und stehen als digitale Version auf der

Internetseite der KVG zum kostenlosen Download zur Ver-

fügung.

GEschäFtsJahr
Ende des Geschäsjahres des Investmentvermögens ist der

31. Dezember.

aBschlussprüFEr
Mit der Prüfung des Investmentvermögens einschließlich des

Jahresberichtes ist die PricewaterhouseCoopers aktiengesell-

scha Wirtschasprüfungsgesellscha, new-york-Ring 13,

22297 hamburg, beauragt worden.

17. BERIChtE, GESChÄFtSJahR UnD
aBSChlUSSPRÜFER
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Regelungen zur Auflösung und Übertragung des Publikums-AIF

Die Gesellscha wurde befristet gegründet und endet am

31. Dezember 2026, ohne dass es eines gesonderten auflö-

sungsbeschlusses der Gesellschaerversammlung bedarf,

vor behaltlich eines abweichenden Gesellschaerbeschlus-

ses ge mäß §§ 3, 10 des Gesellschasvertrages. Die Dauer der

Fonds    gesellscha kann maximal um fünf Jahre verlängert

werden.

Wird die Gesellscha aufgelöst, so ist die persönlich haftende

Gesellschaerin liquidator, wenn die Gesellschaer nicht

etwas anderes beschließen. Das Vermögen, das sich nach

Verkauf des Schiffes, Befriedigung der Gläubiger und Ein-

ziehung sämtlicher Forderungen ergibt, wird nach Maßgabe

der § 18 des Gesellschaftsvertrags und den anwendbaren

handelsrechtlichen Vorschrien verteilt.

Das Investmentvermögen kann nicht auf ein anderes Invest -

mentvermögen übertragen werden.

18. REGElUnGEn ZUR aUFlöSUnG UnD
ÜBERtRaGUnG DES PUBlIKUMS-aIF



aiF/Fondsgesellscha 

Firma Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG

sitz/Geschäsanschri Ballindamm 8, 20095 hamburg 

handelsregister amtsgericht hamburg, hRa 118518

tag der 1. Eintragung 3. Februar 2015

kommanditkapital € 7.708.500 (nach planmäßiger Kapitalerhöhung)

komplementärin Verwaltung Sechste »River Cruiser« Gmbh, hamburg

persönlich haende Gesellschaerin des aiF 

Firma Verwaltung Sechste »River Cruiser« Gmbh

sitz/Geschäsanschri Ballindamm 8, 20095 hamburg 

handelsregister amtsgericht hamburg, hRB 135093

tag der 1. Eintragung 28. Januar 2015

stammkapital € 25.000

Gesellschaer PCE Fondsmanagement, hamburg

Geschäsführer holger Ebsen und Kai-Michael Pappert

kapitalverwaltungsgesellscha 

Firma hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh

sitz/Geschäsanschri Kapstadtring 8, 22297 hamburg 

handelsregister amtsgericht hamburg, hRB 12891

tag der 1. Eintragung 4. September 1969

stammkapital € 10.500.000

Gesellschaer SIGnal IDUna allgemeine Versicherung aG, Dortmund 

IDUna Vereinigte lebensversicherung aG für handwerk, handel und Gewerbe, hamburg

Geschäsführer nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der hanSaInVESt lUX S.a. sowie

Mitglied der Geschäsführung der SIGnal IDUna asset Management Gmbh)

ab 1. Juni 2015 Marc Drießen

aufsichtsrat Martin Berger (Vorsitzender) 

Vorstandsmitglied der SIGnal IDUna Gruppe, hamburg (zugleich Vorsitzender 

des aufsichtsrats der SIGnal IDUna asset Management Gmbh) Michael Petmecky 

(stellvertretender Vorsitzender)

Vorstandsmitglied der SIGnal IDUna Gruppe, hamburg (zugleich Mitglied des 

aufsichtsrats der SIGnal IDUna asset Management Gmbh) thomas Gollub

Vorstandsvorsitzender der aramea asset Management aG, hamburg (zugleich stell 

vertretender Präsident des Verwaltungsrats der hanSaInVESt lUX S.a.) thomas Janta

Direktor nRW.BanK, leiter Parlaments- und Europaangelegenheiten, 

Düsseldorf Dr. thomas a. lange

Vorstandsvorsitzender der national-Bank aG, Essen Prof. Dr. harald Stützer

Geschäsführender Gesellschaer der StUEtZER Real Estate Consulting Gmbh, neufahrn
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Wesentliche Vertragspartner

19. WESEntlIChE VERtRaGSPaRtnER
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Wesentliche Vertragspartner

treuhänderin & Gründungsgesellschaerin 

Firma PCE anlegerverwaltung Gmbh

sitz/Geschäsanschri Ballindamm 8, 20095 hamburg 

handelsregister amtsgericht hamburg, hRB 135135

tag der 1. Eintragung 30. Januar 2015

stammkapital € 25.000

Gesellschaer PCE holding Gmbh & Co. KG, hamburg

Geschäsführerin Melanie luckau

Beratung hinsichtlich der strukturierung des investmentvermögens 

Firma PCE Fondsmanagement Gmbh

sitz/Geschäsanschri Ballindamm 8, 20095 hamburg 

handelsregister amtsgericht hamburg, hRB 135104

tag der 1. Eintragung 29. Januar 2015

stammkapital € 25.000

Gesellschaer PCE holding Gmbh & Co. KG, hamburg

Geschäsführer holger Ebsen

Eigenkapitalvermittlung/Finanzierungsvermittlung/projektvermittlung

Firma PCE Capital advice Gmbh & Co. KG

sitz/Geschäsanschri Ballindamm 8, 20095 hamburg 

handelsregister amtsgericht hamburg, hRa 118510

tag der 1. Eintragung 2. Februar 2015

kommanditkapital € 25.000

Gesellschaer PCE holding Gmbh & Co. KG, hamburg

komplementärin PCE Capital advice Verwaltungs Gmbh 

Vertreten durch den Geschäsführer Kai-Michael Pappert

sicherstellung der Erwerbsfinanzierung & zwischenfinanzierung des Eigenkapitals 

Firma Erste Ballindamm Beteiligungs Gmbh

sitz/Geschäsanschri Ballindamm 8, 20095 hamburg 

handelsregister amtsgericht hamburg, hRB 114459

tag der 1. Eintragung 15. Juli 2010

stammkapital € 25.000

Wirtschalich Berechtigte Kai-Michael Pappert unter 23 % und weitere Dritte

Gesellschaer Kai-Michael Pappert

Geschäsführer Kai-Michael Pappert
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verwahrstelle 

Firma hauck & auäuser Privatbankiers Kommanditgesellscha auf aktien

sitz/Geschäsanschri Kaiserstraße 24, 60611 Frankfurt am Main 

handelsregister amtsgericht Frankfurt, hRB 20065

Gründung 07. Mai 1980 / 06. november 1969

stammkapital € 16.000.000

persönlich haende hauck & auäuser Geschäsleitung Gmbh, Frankfurt (amtsgericht Frankfurt, hRB 85832) 

Gesellschaer und Jochen lucht

charterer 

Firma Gate 1 ltd.

sitz/Geschäsanschri 455 Maryland Drive, Fort Washington, Pa 19034, USa 

register State of Delaware, USa

Gründung 28. Juli 1981

stammkapital US$ 25,953

Geschäsführer Dani Pipano

schiffsmanager 

Firma Monarch River Management Gmbh

sitz/Geschäsanschri nauenstraße 63 a, Basel, Schweiz 

handelsregister Kanton Basel-Stadt, neuanmeldung

Gründung 15. Mai 2015

stammkapital ChF 20.000 

Gesellschaer FleetPro River ltd, Basel 

Geschäsführer Robert Straubhaar (Vorsitz), Felix ammann, Daniel Buchmüller

Bestellergesellscha & Gründungsgesellschaer 

Firma Monarch Waterways Gmbh

sitz/Geschäsanschri nauenstraße 63 a, Basel, Schweiz 

handelsregister Kanton Basel-Stadt, ChE-343.450.212

Gründung 23. Juli 2014

stammkapital ChF 20.000 

Gesellschaer FleetPro River ltd, Basel 

Geschäsführer Robert Straubhaar (Vorsitz), Daniel Buchmüller, Urs andrey

Bauwer

Firma teamCo Shipyard BV

sitz/Geschäsanschri Bakkersdam 1a, 5256 PK heusden, niederlande 

register Kamer van Koophandel, KVK-nummer 17183107

Gründung 28. Oktober 2005

stammkapital € 18.001 

Geschäsführer Gerardus van tiem, Marinus Zweers

Wesentliche Vertragspartner
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i. allGEMEinE inForMationEn
1. FOnDSGESEllSChaFt
Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Invest-

ment KG, Ballindamm 8, 20095 hamburg,

eingetragen im handelsregister des amtsgerichts hamburg

hRa 118518

Gesetzlicher vertreter
Verwaltung Sechste »River Cruiser« Gmbh, Ballindamm 8,

20095 hamburg,

eintragen im handelsregister des amtsgerichts hamburg

hRB 135093

hauptgeschästätigkeit
Die Fondsgesellscha ist ein geschlossener inländischer Publi -

kums-aIF (alternativer Investmentfonds) i.S.d. § 1 KaGB.

Gegenstand des Unternehmens ist die anlage und Verwal-

tung des eigenen Vermögens nach einer festgelegten anla-

gestrategie zur gemeinschalichen Kapitalanlage nach den

§§ 261 bis 272 KaGB zum nutzen der anleger. Das Unter-

nehmen betreibt den Erwerb, die Verwaltung, Vermietung,

Verpachtung und das Veräußern eines Flusskreuzfahrtschif-

fes. Sowie alle damit zusammenhängenden Geschäe.

2. PERSönlICh haFtEnDE GESEllSChaFtERIn
Verwaltung Sechste »River Cruiser« Gmbh, 

Ballindamm 8, 20095 hamburg,

eintragen im handelsregister des amtsgerichts hamburg

hRB 135093

Gesetzliche vertreter
holger Ebsen, Kai-Michael Pappert

hauptgeschästätigkeit
Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der

Geschäsführung und der Stellung als persönlich haende

Fondsgesellschaerin in der Sechste »River Cruiser« Gmbh &

Co. geschlossene Investment KG mit dem Sitz in hamburg, die

ein geschlossener inländischer Publikums-aIF (alternati ver

Investmentfonds, kurz »aIF«) i.S.d. § 1 KaGB ist. Gegen stand

des aIF sind die anlage und Verwaltung eigenen Vermögens

nach einer festgelegten anlagestrategie zur gemeinscha-

lichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 KaGB zum

nutzen der anleger. Der aIF betreibt den Erwerb, die Ver-

waltung, Vermietung, Verpachtung und Veräußerung eines

Flusskreuzfahrtschiffes.

3. KaPItalVERWaltUnGSGESEllSChaFt
hanSaInVESt hanseatische Investment-Gmbh, 

Kapstadtring 8, 22297 hamburg,

tel. (040) 300 57 62 96, Fax (040) 300 57 61 42,

eingetragen im handelsregister des amtsgerichts hamburg

hRB 12891

Zu den Pflichtangaben vgl. Seite 77. Die hauptgeschästätig -

keit ist die kollektive Vermögensverwaltung für geschlossene

und offene Investmentvermögen als KVG.

4. VERWahRStEllE
hauck & auäuser Privatbankiers Kommanditgesellscha

auf aktien, Kaiserstraße 24, 60611 Frankfurt am Main 

Die hauptgeschästätigkeiten der Verwahrstelle sind alle

Bank geschäe. Zu den weiteren Pflichtangaben vgl. Seite 16.

5. tREUhÄnDERIn
PCE anlegerverwaltung Gmbh, 

Ballindamm 8, 20095 hamburg,

tel. (040) 32 08 27 720, Fax (040) 32 08 27 79,

eingetragen im handelsregister des amtsgerichts hamburg

hRB 135135

Gesetzlicher vertreter
Melanie luckau

hauptgeschästätigkeit
Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von

treuhand- und anlegerverwaltungsaufgaben in alternati-

ven Investmentfonds i.S.d. § 1 KaGB und anderen Fonds-

gesellschaen. Die Gesellscha ist insbesondere berechtigt,

Beteiligungen an solchen Gesellschaen im eigenen namen

für Rechnung Dritter zu halten. 

6. VERtRIEBSGESEllSChaFt
Der Vertrieb von anteilen an dem aIF erfolgt durch die

PCE Capital advice Gmbh & Co. KG, 

Ballindamm 8, 20095 hamburg,

tel. (040) 32 08 27 660, Fax. (040) 32 08 27 80,

20. VERBRaUChERInFORMatIOn BEI FERnaBSatZ -
VERtRÄGEn UnD BEI aUSSERhalB VOn GESChÄFtS-
RÄUMEn GESChlOSSEnEn VERtRÄGEn



81

Verbraucherinformation bei Fernabsatzverträgen

eingetragen im handelsregister des amtsgerichts hamburg

hRa 118510

Gesetzlicher vertreter
PCE Capital advice Verwaltungs Gmbh, 

Ballindamm 8, 20095 hamburg,

tel. (040) 32 08 27 660, Fax (040) 32 08 27 80,

eingetragen im handelsregister des amtsgerichts hamburg

hRB 135078

vertreten durch
Kai-Michael Pappert

hauptgeschästätigkeit
Die hauptgeschäftstätigkeiten der PCE Capital advice

Gmbh & Co. KG sind die auflage, die Konzeption und der

Vertrieb von geschlossenen alternativen Investmentfonds

und anderen Gesellschaen. Die Gesellscha ist nicht be-

rechtigt, erlaubnispflichtige Geschäe auszuführen. Darüber

hinaus werden Dienstleistungen für alternative Investment-

fonds erbracht.

7. VERtRIEBSPaRtnER/InFORMatIOnEn ZU 
IhREM VERMIttlER
Der Vertrieb von anteilen an dem aIF erfolgt durch Vertriebs -

partner und weitere Untervermittler. angaben über Ihren

Vertriebspartner, ggf. Ihren Untervermittler, insbesondere

hinsichtlich der Identität und der ladungsfähigen anschri,

sind Ihrer Beitrittserklärung zu entnehmen.

8. aUFSIChtSBEhöRDE
Zuständige aufsichtsbehörde für die Fondsgesellscha, die

Verwahrstelle und die KVG ist die Bundesanstalt für Finanz -

dienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28,

604439 Frankfurt am Main.

ii. inForMationEn zu dEn 
vErtraGs vErhältnissEn
Der Prospekt zum aIF (nachfolgend »Prospekt«) sowie die

Beitrittserklärung enthalten detaillierte Beschreibungen der

Vertragsverhältnisse. Zu näheren Einzelheiten wird nach-

folgend auf diese Dokumente verwiesen.

1. WESEntlIChE lEIStUnGSMERKMalE
Der anleger beteiligt sich auf Grundlage seiner Beitrittser-

klärung, des Gesellschaftsvertrags und des treuhand- und

Servicevertrags mittelbar als treugeber über die PCE anla-

gerverwaltung Gmbh an dem aIF. Der anlagebetrag und das

agio werden zur Investition in den alternativen Investment-

fonds (aIF) Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlos-

sene Investment KG verwendet, die den Flusskreuzfahrt-

schiffneubau »Monarch Empress« erwirbt. hinsichtlich der

Verwendung der eingezahlten Mittel vergleiche anlagebe-

dingungen. Über die auszahlungen der Fondsgesellscha

partizipieren die anleger an den wirtschalichen Ergebnis -

sen des Investitionsobjektes. Die weiteren Einzelheiten sind

dem Prospekt (Seite 34 ff. des Prospektes) zu entnehmen.

2. ERWERBSPREIS
Der anleger hat seine Einlage (»Zeichnungsbetrag«) und ein

agio von 5 % auf den Zeichnungsbetrag gemäß seiner Fest-

legung in der Beitrittserklärung zu leisten. Die Mindestzeich-

nungssumme beträgt € 20.000. höhere Summen müssen

durch 1.000 teilbar sein.

3. WEItERE VOM anlEGER ZU tRaGEnDE 
KOStEn, ZUSÄtZlIChE 
tElEKOMMUnIKatIOnSKOStEn
Eigene Kosten für telefon, Internet, Porto usw. hat der anle-

ger selbst zu tragen. als weitere Kosten fallen ggf. Gebühren

und auslagen für die notarielle Beglaubigung der handels-

registervollmachten an (vgl. abschnitt »Sonstige Kosten

und Gebühren« auf Seite 44).

4. RISIKEn UnD StEUERlIChE aUSWIRKUnGEn
Zu den Risiken und den steuerlichen auswirkungen der Be-

teiligung für den anleger wird auf die ausführungen im

Kapitel 12 »Die Risiken« (Seite 54 ff.) und Kapitel 15 »anga-

ben der für den anlager bedeutsamen Steuervorschrien«

(Seite 67 ff.) verwiesen.

5. ZahlUnG UnD ERFÜllUnG DER VERtRÄGE,
WEItERE ZahlUnGSBEDInGUnGEn
Der Zeichnungsbetrag ist als Bareinlage auf das Einzahlungs -

konto, welches von der Fondsgesellscha geführt wird, zu

zahlen. 100 % des Zeichnungsbetrages sowie das agio von

5 % auf den gesamten Zeichnungsbetrag sind nach Mitteilung

der annahme und aufforderung durch die treuhänderin zu

bezahlen. Bei nicht fristgerechter Einzahlung ist der aIF nach

Maßgabe des Gesellschasvertrags berechtigt, ab Fälligkeit

Verzugszinsen zu verlangen oder den anleger aus der

Fondsgesellscha auszuschließen. Weitere Einzelheiten erge -

ben sich aus der Beitrittserklärung sowie dem Gesellschas-

vertrag der Fondsgesellschaft (vgl. Seite 88 ff.) und dem

treuhand- und Servicevertrag (vgl. Seite 100 ff.).

6. lEIStUnGSVORBEhaltE
nach annahme des angebotes durch die PCE anlegerver-

waltung Gmbh bestehen keine leistungsvorbehalte. Die

Zeichnungsfrist für das angebot endet mit Vollplatzierung

des angebotes.
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iii. inForMationEn üBEr diE BEsondEr-
hEitEn dEr FErnaBsatzvErträGE
1. InFORMatIOn ZUM ZUStanDEKOMMEn
DER VERtRÄGE IM FERnaBSatZ
Durch Unterzeichnung und Übermittlung der ausgefüllten

Beitrittserklärung gibt der anleger gegenüber der PCE an-

legerverwaltung Gmbh ein angebot auf abschluss des treu-

hand- und Servicevertrags ab. Der aurag zum Beitritt zur

Fondsgesellscha wird wirksam, wenn die PCE anlegerver -

waltung Gmbh dieses angebot durch Gegenzeichnung der

Beitrittserklärung annimmt. Dem anleger wird die annahme

seines angebotes zum Beitritt schrilich bestätigt.

2. WIDERRUFSRECht
Dem anleger steht ein gesetzliches Widerrufsrecht nach

§ 355 BGB zu (siehe Widerrufsbelehrung in der Beitrittser-

klärung).

3. BEEnDIGUnG DER BEtEIlIGUnG, 
VERtRaG lIChE KÜnDIGUnGSREGElUnGEn
Der aIF wurde befristet gegründet und endet am 31. De-

zember 2026, ohne dass es einer gesonderten auflösungs-

beschlusses der Gesellschafterversammlung bedarf, vor-

behaltlich eines abweichenden Gesellschaerbeschlusses

gemäß §§ 3, 10 des Gesellschaftsvertrags. Die Dauer der

Fondsgesellschaft kann maximal um fünf Jahre verlängert

werden. Gemäß § 17 des Gesellschasvertrags ist eine or-

dentliche Kündigung des Gesellschaers in Bezug auf seine

Beteiligung ausgeschlossen. Das Recht zur Kündigung aus

wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

Der treuhandvertrag kann ordentlich nicht gekündigt werden,

der anleger kann jedoch das aussentreuhandverhältnis ab

abschluss der Einwerbungsphase beenden und seine Betei -

ligung direkt als Kommanditist halten. In diesem Fall hat er

zuvor eine notariell beglaubigte handelsregistervollmacht

vorzulegen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund

beleibt hiervon unberührt.

4. REChtSORDnUnG UnD GERIChtSStanD
Für vorvertragliche Schuldverhältnisse, für den Beitritt sowie

die Rechtsbeziehung des anlegers unter dem Gesellschas-

vertrag der Fondsgesellschaft sowie dem treuhand- und

Servicevertrag mit der treuhänderin findet deutsches Recht

anwendung. Sofern der anleger Verbraucher im Sinne von

§ 13 BGB ist, gelten für den Gerichtsstand die gesetzlichen

Regelungen. ansonsten ist als Gerichtsstand für den Gesell-

schasvertrag der Fondsgesellscha und den treuhand- und

Servicevertrag hamburg vereinbart.

5. VERtRaGSSPRaChE
Die Vertragssprache ist Deutsch, die Kommunikation mit dem

anleger erfolgt auf Deutsch.

iv. WEitErEr rEchtsBEhElF, 
EinlaGEnsichErunG, vErtraGsstraFE
und GültiGkEit dEr inForMation
1. aUSSERGERIChtlIChE StREItSChlIChtUnG
Für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten aus der

anwendung der Vorschrien des Bürgerlichen Gesetzbuches

betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen

können anleger (unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte an-

zurufen) die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

anrufen: Deutsche Bundesbank (Schlichtungsstelle), Post-

fach 11 12 32, 60047 Frankfurt/Main, tel. (069) 23 88 19 07,

Fax (069) 23 88 19 19, E-Mail schlichtung@bundesbank.de,

Internet: www.bundesbank.de

2. hInWEIS ZUM BEStEhEn EInER 
EInlaGEnSIChERUnG
Es besteht keine Einlagensicherung.

3. VERtRaGSStRaFEn
Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen.

GültiGkEitsdauEr dEr inForMation
Diese Information ist bis zur Schließung des angebotes

(spätestens bei Vollplatzierung) und vorbehaltlich der Ver-

öffentlichung eines nachtrages gültig.

Verbraucherinformation bei Fernabsatzverträgen
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zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den anlegern und der

sechste »river cruiser« Gmbh & co. geschlossene investment kG, hamburg

– nachstehend »Gesellscha« oder »aIF« genannt –

extern verwaltet durch die

hansainvEst hanseatische investment-Gmbh, hamburg 

– nachstehend »aIF-KVG« genannt –

für den von der aIF-KVG verwalteten geschlossenen inländischen Publikums-aIF, die nur in Verbindung mit dem Gesell-

schasvertrag der Gesellscha gelten.
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anlaGEGrundsätzE und anlaGEGrEnzEn
§ 1  VERMöGEnSGEGEnStÄnDE
Die Gesellscha darf folgende Vermögensgegenstände er-

werben:

1. Sachwerte gemäß § 261 absatz 1 nr. 1 KaGB i.V.m. § 261

absatz 2 nr. 2 KaGB,

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KaGB,

3. Bankguthaben gemäß § 195 KaGB

§ 2  anlaGEGREnZEn
1. Die Gesellscha muss mindestens 80 % des investierten

Kapitals und darf bis zu 100 % des investierten Kapitals in

die unter § 1 absatz 1 aufgezeigten Vermögensgegenstände

investieren. Bis zu 20 % des investierten Kapitals können in

Geldmarktinstrumente und Bankguthaben nach § 1 absät-

zen 2 und 3 gehalten werden.

2. anlageziel des aIF ist der Erwerb des Flusskreuzfahrt-

schiffneubaus mit der yard number 189 der teamCo Shipyard

BV (niederlande) mit einer Größe von 110 x 11,45 Metern

und dessen Betrieb auf der Grundlage eines Beförderungs-

vertrages oder die Vermietung auf der Grundlage eines

Bareboatchartervertrages oder eines sonstigen Vertrages.

Im Rahmen des Betriebes stehen bis zu 72 Gäste-Kabinen

mit insgesamt 144 Betten zur Verfügung.

3. Die Investition der Gesellscha erfolgt ohne Einhaltung

des Grundsatzes der Risikomischung und unter Berücksich-

tigung der Voraussetzungen des § 262 absatz 2 KaGB in

einen Vermögensgegenstand im Sinne des § 1 absatz  1. 

§ 3  lEVERaGE UnD BElaStUnGEn
1. Kreditaufnahmen sind bis zur höhe von 60 % des Verkehrs -

wertes der in der Gesellscha befindlichen Vermögensge-

genstände möglich, wenn die Bedingungen der Kreditauf-

nahme marktüblich sind. 

2. Die Belastung von Vermögensgegenständen nach § 1

der anlagebedingungen sowie die abtretung und Belastung

von Forderungen auf Rechtverhältnisse, die sich auf diese

Vermögensgegenstände beziehen, sind bis zur höhe von

60 % des Verkehrswertes der in der Gesellscha befindlichen

Vermögensgegenstände zulässig, wenn dies mit einer ord-

nungsgemäßen Wirtschasführung vereinbar ist und die Ver-

wahrstelle zustimmt.

3. Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und

die Belastung gelten nicht während der Dauer des erstma-

ligen Vertriebs der Gesellscha, längstens jedoch für einen

Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

§ 4  DERIVatE
Geschäe, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen nur

zur absicherung der von der Gesellscha gehaltenen Vermö -

gensgegenstände gegen einen Wertverlust getätigt werden.

antEilklasssEn
§ 5  antEIlKlaSSEn
alle anteile haben gleiche ausgestaltungsmerkmale; ver-

schiedene anteilklassen gemäß § 149 absatz 2 i.V.m. § 96

absatz1 KaGB werden nicht gebildet.

ausGaBEBrEis und kostEn
§ 6  aUSGaBEPREIS, aUSGaBEaUFSChlaG, 
InItIalKOStEn
1. ausgabepreis
Der ausgabepreis für einen anleger entspricht der Summe

aus seiner gezeichneten Kommanditeinlage in die Gesellscha

anlaGEBEDInGUnGEn
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und dem ausgabeaufschlag. Die gezeichnete Kommandit-

einlage beträgt für jeden anleger mindestens 20.000 Euro.

höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

2. summe aus ausgabeaufschlag und initialkosten
die summe aus dem ausgabeaufschlag und den während

der Beitrittsphase anfallenden initialkosten beträgt maxi -

mal 17,94 % des ausgabepreises.

3. ausgabeaufschlag
Der ausgabeaufschlag beträgt 5 % der Kommanditeinlage. 

4. initialkosten
neben dem ausgabeaufschlag werden der Gesellscha in

der Beitrittsphase einmalige Kosten in höhe von bis zu

14,27 % der Kommanditeinlage belastet (Initialkosten). Die

Initialkosten sind unmittelbar nach Einzahlung der Einlage

und ablauf der Widerrufsfrist fällig.

5. steuern
Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Steuersätze. Bei

einer Änderung der gesetzlichen Steuersätze werden die

genannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entsprechend

angepasst.

§ 7  laUFEnDE KOStEn
1. summe aller laufenden vergütungen
Die Summe aller laufenden Vergütungen an die aIF-KVG, an

Gesellschaer der aIF-KVG oder der Gesellscha sowie an

Dritte gemäß den nachstehenden absätze 2 und 3 kann jähr-

lich insgesamt bis zu 2,60 % der Bemessungsgrundlage im

jeweiligen Geschäsjahr betragen, für den Zeitraum von der

Fondsauflage bis zum ablauf des 31. Dezember 2016 min-

destens jedoch € 305.149. Daneben können transaktions-

vergütungen nach absatz 6 berechnet werden.

2. Bemessungsgrundlage
als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden

Vergütungen gilt die Summe aus dem durchschnittlichen

nettoinventarwert der Gesellscha im jeweiligen Geschäs-

jahr und den bis zum jeweiligen Berechnungsstichtag von

der Gesellscha an die anleger geleisteten auszahlungen,

maximal aber 100 % des von den anlegern eingezahlten

Kommanditkapitals. 

Wird der nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird

für die Berechnung des Durchschnitts der Wert am anfang

und am Ende des Geschäsjahres zugrunde gelegt.

3. vergütungen, die an die aiF-kvG und 
bestimmte Gesellschaer zu zahlen sind
a. Die aIF-KVG erhält für die Verwaltung der Gesellschaft

eine jährliche Vergütung in höhe von bis zu 2,34 % der Be-

messungsgrundlage, für den Zeitraum von der Fondsauflage

bis zum ablauf des 31. Dezember 2016 mindestens jedoch

€ 275.250. 

Die aIF-KVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quar -

talsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen

Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach

Feststellung des tatsächlichen nettoinventarwertes sowie

der tatsächlich geleisteten auszahlungen auszugleichen.

b. Die persönlich haende Gesellschaerin der Gesellscha

erhält als Entgelt für ihre Geschäftsführungstätigkeit und

haungsübernahme eine jährliche Vergütung in höhe von

bis zu 0,26 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Ge-

schäsjahr, für den Zeitraum von der Fondsauflage bis zum

ablauf des 31. Dezember 2016 mindestens jedoch € 29.899.

Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse

auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mög-

liche Überzahlungen sind nach Feststellung des tatsächli-

chen nettoinventarwertes sowie der tatsächlich geleisteten

auszahlungen auszugleichen.

4. verwahrstellenvergütung
Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,38 %

des durchschnittlichen nettoinventarwertes der Gesellscha

im jeweiligen Geschäsjahr, mindestens jedoch € 20.825.

Die Verwahrstelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse

auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen erhalten.

5. aufwendungen, die zu lasten der 
Gesellscha gehen
Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. entfallender Steu-

ern hat die Gesellscha zu tragen:

a. Kosten für die externen Bewerter für die Bewertung der

Vermögensgegenstände gemäß §§ 261, 271 KaGB;

b. bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahrstelle,

ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwah -

rung ausländischer Vermögensgegenstände im ausland;

c. Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr;

d. aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, ins-

besondere an Dritte gezahlte Zinsen;

e. für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaf-

tungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Betriebs-

kosten, die von Dritten in Rechnung gestellt werden);

f. Kosten für die Prüfung der Gesellscha durch einen ab-

schlussprüfer;
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g. Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltend -

machung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Ge-

sellscha sowie der abwehr von gegen die Gesellscha er-

hobenen ansprüchen;

h. Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen

öffentlichen Stellen in Bezug auf die Gesellscha erhoben

werden;

i. ab Zulassung der Gesellscha zum Vertrieb entstandene

Kosten für Rechts- und Steuerberatung im hinblick auf die

Gesellscha und ihre Vermögensgegenstände (einschließ-

lich steuerrechtlicher Bescheinigungen), die von externen

Rechts- oder Steuerberatern in Rechnung gestellt werden;

j. Kosten für die Beauragung von Stimmrechtsbevollmäch-

tigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind;

k. Steuern und abgaben, die die Gesellscha schuldet.

6. transaktionsgebühr sowie transaktions- 
und investitionskosten
a. Die aIF-KVG kann für den Erwerb eines Vermögensge-

genstandes nach § 1 absatz  1 jeweils eine transaktionsgebühr

in höhe von bis zu 2,98 % des Kaufpreises erhalten. Werden

diese Vermögensgegenstände veräußert, so erhält die aIF-

KVG eine transaktionsgebühr in höhe von bis zu 0,48 % des

Verkaufspreises. Der Gesellscha werden darüber hinaus die

auf die transaktion ggf. entfallenden Steuern und Gebühren

gesetzlich vorgeschriebener Stellen belastet.

Der Gesellscha können die im Zusammenhang mit diesen

transaktionen von Dritten beanspruchten Kosten unabhän-

gig vom tatsächlichen Zustandekommen des Geschäs be-

lastet werden.

b. Der Gesellscha werden die im Zusammenhang mit nicht

von Buchstabe a) erfassten transaktionen – der Instandset-

zung, dem Umbau und der Belastung oder Vermietung/

Vercharterung des Vermögensgegenstandes – von Dritten

beanspruchten Kosten belastet. Diese aufwendungen ein-

schließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Steu-

ern können der Gesellscha unabhängig vom tatsächlichen

Zustandekommen des Geschäs belastet werden.

7. sonstige vom anleger zu entrichtende kosten
a) Der anleger hat im Falle einer Beendigung des treuhand-

vertrages mit dem treuhandkommanditisten und einer eige-

nen Eintragung als Kommanditist die ihm dadurch entste-

henden notargebühren und Registerkosten selbst zu tragen.

Zahlungsverpflichtungen gegenüber der aIF-KVG oder der

Gesellscha entstehen ihm aus diesem anlass nicht.

b) Bei vorzeitigem ausscheiden aus der Gesellschaft oder

Veräußerung eines anteils auf dem Zweitmarkt kann die

aIF-KVG vom anleger Erstattung für notwendige auslagen

in nachgewiesener höhe, jedoch nicht mehr als 1 % des

anteilwertes verlangen.

8. steuern
Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Steuersätze. Bei

einer Änderung der gesetzlichen Steuersätze werden die

genannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entsprechend

angepasst.

ErtraGsvErWEndunG, GEschäFtsJahr,
dauEr und BErichtE
§ 8  aUSZahlUnGEn
1. Die verfügbare liquidität der Gesellscha soll an die an-

leger ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach auffassung

der aIF-KVG als angemessene liquiditätsreserve zur Sicher-

stellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäe

der Gesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbind-

lichkeiten oder zur Substanzerhaltung bei der Gesellschaft

benötigt wird. Die höhe der auszahlungen kann variieren.

Es kann zur aussetzung der auszahlungen kommen. 

2. Die ausschüttung von Veräußerungsgewinnen ist vorge-

sehen, soweit sie nicht nach auffassung der aIF-KVG als an-

gemessene liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ord-

nungsgemäßen Fortführung der Geschäe der Gesellscha

bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur

Substanzerhaltung bei der Gesellscha benötigt wird. Die

höhe der auszahlungen kann variieren. Es kann zur ausset-

zung der auszahlungen kommen.

§ 9  GESChÄFtSJahR UnD BERIChtE
1. Das Geschäsjahr der Gesellscha beginnt am 1. Januar

und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäsjahr ist ein

Rumpfgeschäsjahr.

2. Die Gesellscha ist entsprechend dem Gesellschasver-

trag der Gesellscha bis zum 31. Dezember 2026 befristet.

Sie wird nach ablauf dieser Dauer aufgelöst und abgewickelt

(liquidiert), es sei denn die Gesellschafter beschließen mit

einfacher Stimmenmehrheit etwas anderes. Die Dauer der

Gesellscha kann maximal um fünf Jahre verlängert werden.

Gründe für die Verlängerung der Dauer können darin be-

stehen, dass

der Erstcharterer des Schiffes die mit ihm vereinbarte Kauf -

option für das Schiff zum Ende der Charterlaufzeit nicht aus -

übt und stattdessen mit ihm oder einer anderen Partei ein

Chartervertrag geschlossen wird;
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die Gesellschaer den bisherigen Geschäsverlauf der Ge -

sell schaft als zufriedenstellend erachten und dies für die

Zukun weiterhin annehmen;

der an- und Verkaufsmarkt für den Vermögensgegenstand

gemäß § 1 absatz 1 und die daraus resultierenden Erwar-

tungen an die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf des

Schiffes nicht den Renditeerwartungen der Gesellschaer

entsprechen und/oder keine Käufer für den Vermögensge-

genstand gemäß § 1 absatz 1 gefunden werden können; 

oder

dass für die Dauer der Verlängerung der Gesellscha eine

signifikante Wertsteigerung des Vermögensgegenstands

gemäß § 1 absatz 1 erwartet wird.

3.    Im Rahmen der liquidation der Gesellscha werden die

laufenden Geschäe beendet, etwaige noch offene Forde-

rungen der Gesellscha eingezogen, das übrige Vermögen

in Geld umgesetzt und etwaige verbliebene Verbindlich-

keiten der Gesellscha beglichen. Ein nach abschluss der

liquidation verbleibendes Vermögen der Gesellscha wird

nach den Regeln des Gesellschaftsvertrages und den an-

wendbaren handelsrechtlichen Vorschrien verteilt.

4. Spätestens sechs Monate nach ablauf des Geschäsjah-

res der Gesellscha erstellt die Gesellscha einen Jahres-

bericht gemäß § 158 KaGB in Verbindung mit § 135 KaGB,

auch in Verbindung mit § 101 absatz 2 KaGB. 

5. Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt und in

den wesentlichen anlegerinformationen angegebenen

Stellen erhältlich; er wird ferner im Bundesanzeiger bekannt

gemacht.
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der

sEchstE »rivEr cruisEr« GMBh & co. GEschlossEnE invEstMEnt kG

Zwischen der

verwaltung sechste »river cruiser« Gmbh,

mit Sitz in hamburg und der Geschäsanschri Ballindamm 8, 20095 hamburg,

eingetragen im handelsregister des amtsgericht hamburg unter hRB 135093 

vertreten durch ihre Geschäsführer holger Ebsen und Kai-Michael Pappert

– nachfolgend kurz auch  »Komplementärin« genannt –

und der

pcE anlegerverwaltung Gmbh, 

mit Sitz in hamburg und der Geschäsanschri Ballindamm 8, 20095 hamburg,

eingetragen im handelsregister des amtsgericht hamburg unter hRB 135135

vertreten durch ihre Geschäsführerin Melanie luckau

– nachfolgend kurz auch »treuhänderin« genannt –

wird folgender Gesellschasvertrag geschlossen:

präaMBEl
Die Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene In-

vestment KG (im Folgenden kurz auch »aIF« oder »Gesell-

scha« genannt) hat mit der Monarch Waterways Gmbh,

Basel, Schweiz (kurz »Monarch«) und der niederländischen

Bauwer einen Vertrag über den Erwerb des Eigentums an

dem Flusskreuzfahrtschiff »Monarch Empress« (das »Schiff«),

abgeschlossen. Das Schiff soll vertraglich im März 2016 von

der Bauwer übernommen werden. Für diese Investition soll

Eigenkapital über ein öffentliches angebot nach dem Kapi -

talanlagegesetzbuch (KaGB) von interessierten anlegern

am freien Kapitalmarkt eingeworben werden, die sich zu-

nächst über die treuhänderin als treugeber an der Gesell -

scha beteiligen.

Dies vorausgeschickt, wird der Gesellschaftsvertrag der

Ge sellschaft wie folgt gefasst:

§ 1  FirMa und sitz dEr GEsEllschaFt
1. Die Firma der Gesellscha lautet: 

Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Invest-

ment KG

2. Der Sitz der Gesellscha ist hamburg.

§ 2  GEGEnstand dEr GEsEllschaFt, 
anlaGEBEdinGunGEn, kapitalvErWal-
tunGsGEsEllschaFt, vErWahrstEllE
1. Die Gesellschaft ist ein geschlossener inländischer Pu-

blikums-aIF (alternativer Investmentfonds) i.S.d. § 1 KaGB.

Gegenstand des Unternehmens ist die anlage und Verwal-

tung des eigenen Vermögens nach einer festgelegten anla-

gestrategie zur gemeinschalichen Kapitalanlage nach den

§§ 261 bis 272 KaGB zum nutzen der anleger. Das Unter-

nehmen betreibt den Erwerb, die Verwaltung, Vermietung,

Verpachtung und das Veräußern des Flusskreuzfahrtschiff-

neubaus mit der yard number 189 der teamCo Shipyard BV

(niederlande) mit einer länge von 110 Metern und 72 Gäste -

kabinen mit insgesamt 144 Betten, der den namen »Monarch

Empress« führen soll. 

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem

Gesellschaszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen

geeignet sind und Unternehmen und Beteiligungen an Un-

ternehmen erwerben, die in den oben aufgeführten Ge-

schäsfeldern tätig sind. Sie ist nicht berechtigt, tätigkeiten

auszuüben, die einer gesonderten Erlaubnis nach der Ge-

werbeordnung oder den §§ 1, 32 Kreditwesengesetz be-

dürfen.

GESEllSChaFtSVERtRaG 
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2. Zusätzlich zu diesem Gesellschasvertrag bestimmt sich

das Rechtsverhältnis der Gesellscha zu den anlegern, die

der Gesellscha beitreten, nach den anlagebedingungen

der Gesellscha, die nicht Bestandteil dieses Gesellschas-

vertrages sind. Änderungen der anlagebedingungen sind

nach § 10 nr. 12 dieses Gesellschasvertrages zulässig, sie

bedürfen ferner nach § 267 KaGB ggf. der Genehmigung

der BaFin.

3. Die Gesellscha bestellt für die anlage und die Verwal-

tung ihres Kommanditanlagevermögens eine externe Kapi-

talverwaltungsgesellschaft (»KVG«) gemäß § 17 absatz 2

nr. 1 KaGB.

4. Für die Gesellscha ist zusammen mit der KVG eine Ver-

wahrstelle gemäß § 80 KaGB zu beauragen. 

5. auf die Gesellscha und das Rechtsverhältnis der Gesell-

schaer zur Gesellscha und untereinander finden vorran-

gig die zwingenden Bestimmungen des KaGB, die anlage-

bedingungen, dieser Gesellschasvertrag sowie im Übrigen

die für Kommanditgesellschaften geltenden gesetzlichen

Vorschrien deutschen Rechts anwendung. 

§ 3  GEschäFtsJahr, 
dauEr dEr GEsEllschaFt
1. Die Gesellscha beginnt mit ihrer Eintragung in das han-

delsregister. 

2. Die Gesellscha ist auf bestimmte Zeit geschlossen und

endet am 31. Dezember 2026, ohne dass es eines auflö-

sungsbeschlusses bedarf. Sie tritt sodann in liquidation.

Die Gesellschafter können die laufzeit der Gesellschaft

durch Beschluss mit der einfachen Mehrheit der abgege-

benen Stimmen verlängern, maximal jedoch um insgesamt

fünf Jahre.

3. Der Beschluss über die Verlängerung der Festlaufzeit der

Gesellscha ist nur zulässig und wirksam, wenn die Verlän-

gerung der Gesellscha begründet werden kann. Gründe

für die Verlängerung der Dauer der Gesellschaft können

darin bestehen, dass

der Erstcharterer des Schiffes die mit ihm vereinbarte Kauf -

option für das Schiff zum Ende der Charterlaufzeit nicht aus-

übt und stattdessen mit ihm oder einer anderen Partei ein

Chartervertrag geschlossen wird;

die Gesellschafter den bisherigen Geschäftsverlauf der

Gesellscha als zufriedenstellend erachten und dies für die

Zukun weiterhin annehmen;

der an- und Verkaufsmarkt für das Schiff und die daraus

resultierenden Erwartungen an die Veräußerungserlöse aus

dem Verkauf des Schiffes nicht den Ertragserwartungen der

Gesellschaer entsprechen und/oder keine Käufer für das

Schiff gefunden werden können; oder

für die Dauer der Verlängerung der Gesellscha eine signi -

fikante Wertsteigerung des Schiffes erwartet wird.

4. Die ordentliche Kündigung der Gesellscha ist ausge-

schlossen.

5. Das Geschäsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäs -

jahr ist ein Rumpfgeschäsjahr.

§ 4  GEsEllschaFtEr und 
kapitalEinlaGEn
1. Persönlich haende Gesellschaerin ist die Verwaltung

Sechste »River Cruiser« Gmbh, hamburg. Ihr Stammkapital

beträgt EUR 25.000,–. Die Komplementärin leistet keine Ein-

lage und ist am Vermögen der Gesellscha nicht beteiligt.

2. Gründungskommanditistin ist die PCE anlegerverwal-

tung Gmbh mit einer Pflichteinlage von EUR 20.000,–. Die

Pflichteinlage ist auf anforderung der Komplementärin zu

erbringen. 

3. Weitere Kommanditistin wird die Monarch Waterways

Gmbh, Basel, die hierzu eine Übernahmeerklärung zeich-

net. Ihre Pflichteinlage beträgt EUR 10.000,–. Die Pflicht-

einlage der Monarch Waterways Gmbh erhöht sich mit

Wirkung zum 1. März 2016, nicht jedoch vor der ablieferung

des Schiffes, auf EUR 688.500,–. Die Pflichteinlage ist nach

Wirksamwerden auf anforderung der Komplementärin zu

erbringen. 

4. Die treuhänderin ist berechtigt, das Kommanditkapital

durch Erhöhung ihrer Einlage und/oder die aufnahme wei-

terer treugeber/Kommanditisten um bis zu EUR 7.000.000,–

zu erhöhen. Die treuhänderin ist weiter berechtigt, zur Ver-

besserung der leverage zwischen Eigen- und Fremdkapital

der Gesellscha durch Erklärung gegenüber der Gesellscha

das Kommanditkapital um weitere bis zu EUR 700.000,– zu

erhöhen. Das maximale Kommanditkapital der Gesellscha

beträgt damit EUR 8.408.500,–. 

5. Die mittelbar über die treuhänderin der Gesellscha bei-

tretenden anleger (im Folgenden auch »treugeber«) sind

nach Schließung des aIF und Erteilung einer handelsregis-

tervollmacht nach § 5 nr. 3 berechtigt, in die Stellung eines

unmittelbar beteiligten Kommanditisten zu wechseln. Die

dingliche Übertragung der Beteiligung erfolgt in diesem Fall
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mit der Eintragung des treugebers in das handelsregister,

ohne dass es weiterer Rechtsakte bedarf. Weitere Einzel-

heiten regeln der treuhand- und Servicevertrag sowie § 5

dieses Vertrages.

6. an der Gesellscha können sich anleger nach näherer Maß -

gabe der nachfolgenden Regelungen – zunächst als treugeber

der treuhänderin – beteiligen:

a) an der Gesellscha dürfen sich nur in Deutschland ansäs -

sige und unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen

als anleger beteiligen. Für diese anleger müssen gemäß

§ 262 absatz 2 nr. 2 KaGB jeweils die in § 1 absatz 19 nr. 33

Buchstabe a Doppelbuchstabe bb bis ee KaGB genannten

Voraussetzungen erfüllt sein. Für professionelle und semi-

professionelle anleger sind die gesetzlichen Voraussetzungen

des § 1 absatz 19 nr. 32 bzw. 33 KaGB nachzuweisen.

b) Die Geschäsführung ist darüber hinaus berechtigt, im

Einzelfall nach ihrem Ermessen auch natürliche Personen,

wenn diese im ausland ansässig und unbeschränkt steuer-

pflichtig sind, sowie juristische Personen, wenn diese aus-

schließlich in Deutschland ansässig und unbeschränkt steu-

erpflichtig sind als anleger zuzulassen. Buchstabe a) Satz 2

und 3 gelten entsprechend. 

c) Eine Beteiligung von Personengesellschaen, insbeson-

dere von Gesellschaften bürgerlichen Rechts, Offenen

handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, ist

ausgeschlossen, mit ausnahme von Gesellschaen der PCE-

Unternehmensgruppe.

d) ausgeschlossen ist eine Beteiligung von anlegern, welche

die US-amerikanische australische, japanische oder kanadi -

sche Staatsbürgerscha besitzen, einen Wohnsitz/Sitz oder

gewöhnlichen aufenthalt in den USa, australien, Japan oder

Kanada einschließlich der jeweiligen hoheitsgebiete haben

oder Inhaber einer dauerhaen aufenthalts- und arbeits-

erlaubnis (Greencard) für die USa oder Kanada sind. Dies

gilt entsprechend für anleger, die die Beteiligung für eine

Person oder Vermögensmasse nach Satz 1 eingehen. Solche

anleger können die Beteiligung auch nicht von Dritten

erwerben. 

e) anleger sind verpflichtet, der Geschäsführung bzw. der

KVG unverzüglich jede nach dem Beitritt eintretende Ver-

änderung ihrer anschrift, ihrer ansässigkeit oder unbe-

schränkten Steuerplicht schriftlich mitzuteilen. Die KVG

kann weitere Pflichtangaben für die anleger definieren,

wenn und soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten

der Gesellscha, der KVG oder der Verwahrstelle erforder-

lich ist. 

7. Gesellschaskapital im Sinne der nachfolgenden Bestim-

mungen, insbesondere der Bestimmungen über die Beschluss-

fähigkeit und über Stimmenmehrheiten, ist das nominale

Kommanditkapital (ohne agio), unabhängig vom Stand der

Einzahlungen.

8.  Die von den Kommanditisten bzw. treugebern übernom -

me nen Einlagen sind Pflichteinlagen. Zusätzlich zu den Pflicht -

einlagen haben alle nach nr. 6 beitretenden Kommanditisten

einen ausgabeaufschlag (»agio«) in höhe von 5 % ihrer Kom -

manditeinlage zu zahlen. 

9.  Die im handelsregister einzutragende hasumme beträgt

jeweils 10 % der Pflichteinlage.

§ 5  BEitritt zur GEsEllschaFt, 
kapitalErhöhunG
1. Die Kapitalerhöhung gemäß § 4 nr. 4 erfolgt nach an-

nahme der Beitrittserklärung des anlegers mittelbar durch

abschluss eines treuhand- und Servicevertrags mit der treu-

händerin und Übernahme einer entsprechenden Beteili-

gung durch die treuhänderin.

2.  treten Kommanditisten der Gesellscha direkt bei, so ist

ihr Beitritt rechtlich aufschiebend auf ihre Eintragung als

Kommanditisten in das handelsregister bedingt. Im Innen-

verhältnis nehmen diese Kommanditisten am Ergebnis der

Gesellscha auch hinsichtlich der Zeit zwischen der annahme

ihrer Beitrittserklärung und ihrer Eintragung in das handels-

register teil. Kapitalerhöhungen der treuhänderin werden

jedoch auch vor Eintragung der Erhöhung in das handels-

register wirksam. 

3.  Direkt beitretende Kommanditisten und treugeber der

treuhänderin, die ihre Beteiligung direkt übernehmen wollen,

sind verpflichtet, der treuhänderin auf eigene Kosten eine

unwiderrufliche, umfassende, über den tod hinaus wirk-

same, notariell beglaubigte Registervollmacht unter Befrei-

ung von den Beschränkungen des § 181 BGB gegenüber dem

handelsregister zu erteilen, die zu allen anmeldungen be-

rechtigt, insbesondere 

Eintritt und ausscheiden von Kommanditisten, auch des

Vollmachtgebers;

Eintritt und ausscheiden von persönlich haenden Ge-

sellschaern;

Änderung der Beteiligungsverhältnisse, des Kapitals und

der Ergebnisverteilung der Gesellscha;

Änderung von Firma, Sitz und Zweck der Gesellscha;

allen Umwandlungsvorgängen (einschließlich Verschmel-

zungen, Formwechsel, Spaltung, aufgliederung);

liquidation, Beendigung und löschung der Gesellscha.

Gesellschaftsvertrag
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4. Die Komplementärin ist berechtigt und von den anderen

Gesellschaern ermächtigt, Kommanditisten direkt aufzu-

nehmen, wenn dies in Vollzug einer Platzierungsgarantie

erfolgt. 

5. Die mittelbar über die treuhänderin beteiligten anleger

haben nach § 152 absatz 1 Satz 3 KaGB im Innenverhältnis

der Gesellscha und der Gesellschaer untereinander die

gleiche Rechtsstellung wie ein Kommanditist.

§ 6  EinzahlunG dEr EinlaGEn
1. Der Betrag der Barpflichteinlage, die die anleger in der Bei -

trittserklärung übernehmen, muss mindestens EUR 20.000,–

(»Mindestbeteiligung«) betragen. höhere Pflichteinlagen

müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Sacheinlagen sind

ausgeschlossen. 

2. neben der übernommenen Einlageverpflichtung ver-

pflichten sich die anleger zur Zahlung eines agios in höhe

von 5 % der übernommenen Pflichteinlage. 

3. treugeber leisten ihre Einlage gemäß Beitrittserklärung

und nach aufforderung durch die treuhänderin. Die Verwen -

dung der Einlagen richtet sich nach den Bestimmungen der

anlagebedingungen. Die treuhänderin ist zur Einzahlung nur

verpflichtet, wenn und soweit sie ihrerseits Zahlungen von

ihren treugebern erhalten hat. Sie ist berechtigt, ihre Einlage-

und agioverpflichtung zu erfüllen, indem sie ihre Zahlungs-

ansprüche gegen treugeber mit schuldbefreiender Wirkung

an Erfüllung statt an die Gesellscha abtritt. alternativ ist

die treuhänderin berechtigt, ausstehende Einlagen im eige -

nen namen geltend zu machen und einzuklagen.

4. ausstehende Einlagen sind ab Fälligkeit mit dem gesetz-

lichen Verzugszins gemäß § 288 BGB, mithin 5 % p.a. über

dem Basiszins nach § 247 BGB zu verzinsen. Die treuhän-

derin ist zu Zinszahlungen nur insoweit verpflichtet, als

sie ihrer seits entsprechende Zahlungen von ihren säumigen

treuge bern erhält. Zinsbeträge unter EUR 25,– werden nicht

erhoben. 

5. Kommt ein treugeber gegenüber der treuhänderin seiner

Einzahlungsverpflichtung trotz Mahnung und nachfristset -

zung nicht oder nicht in voller höhe nach, so ist die treuhän -

derin berechtigt, den treugeber gegen abfindung oder gegen

Rückzahlung der geleisteten Zahlungen aus der Kom man -

ditgesellscha auszuschließen und hinsichtlich der für den

ausgeschiedenen treugeber übernommenen (teil-) Beteili -

gung neue Kommanditisten/treugeber aufzunehmen. Sie kann

die Beteiligung auch unter Beachtung der Mindestbeteili-

gung herabsetzen. Die treuhänderin ist hierzu von den Ge-

sellschaern ausdrücklich und unwiderruflich ermächtigt.

6. Der ausscheidende treugeber trägt die im Zusammenhang

mit seinem ausscheiden entstehenden Kosten. Die Berech-

nung von Verzugszinsen gemäß nr. 4 bleibt davon unbe-

rührt. Die treuhänderin ist zur Verrechnung mit etwaigen

Rückzahlungsansprüchen berechtigt, diese werden nicht ver-

zinst. Weitere ansprüche des ausscheidenden treugebers

bestehen nicht.

7. Gerät ein Kommanditist mit der Einzahlung seiner Einlage

in Verzug, so gelten die Regelungen der vorangehenden

nrn. 2 bis 6 entsprechend. 

8. Endet das treuhandverhältnis zur treuhänderin, gleich aus

welchem Rechtsgrund, mit einem oder mehreren treugebern,

so ist die treuhänderin berechtigt, ihre Kommanditeinlage

in höhe des nennbetrages der Beteiligung des jeweiligen

treugebers herabzusetzen.

§ 7  vErtrEtunG, GEschäFtsFührunG
und BEFrEiunG voM WEttBEWErBs -
vErBot
1. Die Geschäsführung der Gesellscha erfolgt durch die

persönlich haende Gesellschaerin. Die persönlich haftende

Gesellschafterin ist allein vertretungsberechtigt. Sie und

die Mitglieder der Geschäsführung sind von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB befreit. Die Geschäsführung um-

fasst die Vornahme aller zum Geschäsbetrieb der Gesell-

scha gehörenden aufgaben, soweit diese nicht gem. § 8 auf

die KVG übertragen worden sind. 

2. Die persönlich haende Gesellschaerin muss über min-

destens zwei Geschäsführer verfügen, die den anforderun -

gen des § 153 absatz 2 KaGB entsprechen. Die Geschäs-

führung ist verpflichtet, 

a) bei der ausübung ihrer tätigkeit im ausschließlichen Inte-

resse der Gesellschaer der Gesellscha und der Integrität

des Marktes zu handeln, 

b) Ihre tätigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt

und Gewissenhaigkeit im besten Interesse des von ihr ver-

walteten Vermögens auszuüben, 

c) sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu be-

mühen und, wenn sich diese nicht vermeiden lassen, dafür

zu sorgen, dass unvermeidbare Konflikte unter der gebote-

nen Wahrung der Interessen der Gesellschaer der Gesell-

scha  gelöst werden und 

d) hierbei die gesetzlichen Vorschrien und die Bestimmun -

gen dieses Gesellschasvertrages zu beachten. 
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3. Die Geschäsführung ist berechtigt, Dritte mit der Wahr-

nehmung von Geschäsführungsaufgaben zu beauragen

und diesen Dritten entsprechende Vollmachten oder Pro-

kura zu erteilen.

4. Die Gesellschaer der Kommanditgesellscha, die per-

sönlich haende Gesellschaerin sowie deren Gesellschaer

unterliegen keinem Wettbewerbsverbot.

§ 8  BEstEllunG kapitalvErWaltunGs-
GEsEllschaFt
1. Die Geschäsführung ist berechtigt und verpflichtet, im

namen und für Rechnung der Gesellscha eine KVG zu be-

stellen und einen entsprechenden Verwaltungsvertrag ab-

zuschließen. Der KVG obliegt insbesondere die anlage und

Verwaltung des Kommanditanlagevermögens nach § 154

absatz 1 KaGB. Sie ist im gesetzlichen Rahmen berechtigt,

Dritte mit aufgaben zu beauragen oder aufgaben auf

auslagerungsunternehmen zu übertragen, die sie im Rahmen

des Verwaltungsvertrags übernommen hat. Die KVG ist mit

abschluss des Verwaltungsvertrages berechtigt, die Gesell-

schaft unter der Befreiung von den Beschränkungen des

§ 181 BGB zu vertreten. Die Kündigung des Verwaltungs-

vertrages und ggf. die Bestellung einer anderen KVG bedarf

der Zustimmung der Gesellschaer.

2. Soweit die KVG die treuhänderin mit aufgaben der anle -

gerbetreuung betraut, ist die treuhänderin ermächtigt und

bevollmächtigt, Erklärungen innerhalb dieses Geschäs-

bereiches für die KVG und die Gesellscha abzugeben und

entgegenzunehmen. Sie und ihre Organe sind von den ein-

schränkenden Bestimmungen des § 181 BGB befreit.

3. Sollte die Gesellscha oder die KVG den Verwaltungs-

vertrag kündigen oder die KVG aus anderen Gründen nicht

mehr in der lage sein, das Kommanditanlagevermögen der

Gesellscha zu verwalten, wird die Gesellscha auf einer

Gesellschaerversammlung beschließen, ob eine neue ex-

terne KVG benannt wird, die Gesellscha liquidiert wird

oder die Gesellscha in eine intern verwaltete Investment-

kommanditgesellscha umgewandelt wird. Die Umwand-

lung bedarf der Zustimmung der BaFin. 

4. Der bestellten KVG obliegt es, im namen und für Rech-

nung der Gesellscha eine Verwahrstelle im Sinne des § 80

KaGB zu bestellen. 

§ 9  BEsondErE vErGütunGEn
1.  Der persönlich haenden Gesellschaerin steht als aus-

gleich für die Übernahme der persönlichen haftung und

der gesetzlichen Geschäsführung der Gesellscha ab dem

Jahr 2015 eine jährliche Vergütung von EUR 12.500,– zu.

ab dem 1. Januar 2016 erhöht sich die Vergütung um jeweils

jährlich 1 % der Vorjahresvergütung.

2. Die Geschäsführung ist berechtigt, für die nachstehend

genannten Geschäsbesorgungen mit Gesellschaern oder

mit Gesellschaern verbundenen Unternehmen die nach-

stehend genannten Vergütungen zu vereinbaren. Die Ge -

schäfts besorgungen werden direkt gegenüber der Gesell-

scha oder für die Gesellscha gegenüber der KVG erbracht.

a) Die treuhänderin übernimmt gegenüber der KVG verschie -

dene Verwaltungsaufgaben zur Betreuung der anleger, die

in einem gesondert abgeschlossenen Servicevertrag näher

geregelt sind. hierfür erhält sie ab dem Jahr 2015 jährlich

eine Vergütung in höhe von 0,35 % bezogen auf das jeweils

zum 31. Dezember vorhandene, nominelle Kommanditka-

pital der Gesellscha. ab dem 1. Januar 2016 erhöht sich die

Vergütung um jeweils jährlich 1 % der Vorjahresvergütung.

b) Für die Vermittlung des einzuwerbenden Kommandit-

kapitals erhält die PCE Capital advice Gmbh & Co. KG von

der Gesellscha auf der Grundlage einer gesonderten Ver-

einbarung eine Vergütung von 6,5 % auf das gezeichnete

Kommanditkapital gem. § 4 nr. 4 sowie das gem. § 6 nr. 2 zu

zahlende agio i.h.v. 5 % auf das gezeichnete Kommandit-

kapital gem. § 4 nr. 4. Für den Fall, dass von der Gesellscha

neben der PCE Capital advice Gmbh & Co. KG weitere Ver-

mittler mit der Vermittlung des Kommanditkapitals beauf-

tragt werden, reduziert sich die Vergütung der PCE Capital

advice Gmbh & Co. KG um die an diese Vermittler gezahlte

Vergütung.

c) Die PCE Capital advice Gmbh & Co. KG erhält auf der

Grundlage einer gesonderten Vereinbarung für ihre leistun -

gen zur auereitung der betriebswirtschalichen Grund-

lagen eine Vergütung in höhe von 1,8 % auf das Kommandit-

kapital gem. § 4 nr. 4. 

d) Für ihre leistungen zur Vermittlung des Projektes erhält

die PCE Capital advice Gmbh & Co. KG auf der Grundlage

einer separaten Vereinbarung eine einmalige Vergütung in

höhe von 1,75 % des Baupreises. 

e) Die FleetPro River ltd. erhält für ihre leistungen zur Ver-

mittlung des Projektes eine einmalige Vergütung in höhe

von 0,75 % des Baupreises. 

f) Die PCE Fondsmanagement Gmbh erhält für das Fonds-

management eine jährliche Vergütung in höhe von EUR

35.800,–. ab dem 1. Januar 2016 erhöht sich diese Vergü-

tung um jeweils jährlich 1 % der Vorjahresvergütung. als aus-

gleich für den erhöhten aufwand im Zusammenhang mit
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dem Verkauf des Schiffes erhält die PCE Fondsmanagement

Gmbh bei Verkauf des Schiffes eine Vergütung in höhe von

0,4 % des Verkaufspreises.

g) Die Erste Ballindamm Beteiligungs Gmbh erhält von der

Gesellscha gemäß einer gesonderten Vereinbarung für die

Sicherstellung der Erwerbsfinanzierung und die Schlie-

ßungsgarantie eine einmalige Vergütung in höhe von 3,5 %

auf die garantierte Zeichnungssumme von EUR 2,965 Mio.

h) Des Weiteren erhält die Erste Ballindamm Beteiligungs

Gmbh von der Gesellschaft für die Zurverfügungstellung

von Kapital eine laufende Vergütung von 2,5 % p.a. auf EUR

2,965 Mio. für den Zeitraum ab 1. März 2015 bis zum ablauf

von 18 Monaten nach dem tag, an dem die BaFin der Gesell -

scha die Vertriebszulassung erteilt hat. Zusätzlich erhält die

Erste Ballindamm Beteiligungs Gmbh spätestens ab dem

1. März 2015 eine laufende Vergütung von 6 % p.a. auf die

zur Verfügung gestellte liquidität von bis zu EUR 2,6 Mio.

abzüglich zurückgeführter Beträge. 

3.  Die Vergütungen gemäß nrn. 1 bis 2 sind als aufwand

der Gesellscha zu behandeln. Sie verstehen sich zuzüglich

etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. 

§ 10  GEsEllschaFtErvErsaMMlunG, 
BEschlussFassunGEn
1. Innerhalb von zehn Monaten nach Ende des ersten Ge-

schäftsjahres, frühestens aber nach Schließung des Beteili -

gungsangebotes, soll die erste Gesellschaerversammlung

stattfinden. 

2. Ordentliche Gesellschaerversammlungen finden einmal

jährlich innerhalb von zehn Monaten nach ablauf des Ge-

schäftsjahres statt. außerordentliche Gesellschafterver-

sammlungen sind von der Geschäsführung einzuberufen,

wenn es das dringende Interesse der Gesellscha erfordert.

Die Geschäsführung ist zur Einberufung einer außerordent -

lichen Gesellschaerversammlung auch dann verpflichtet,

wenn die KVG oder Kommanditisten, die zusammen min-

destens 10 % des Kommanditkapitals auf sich vereinigen,

dies in textform unter Übersendung einer tagesordnung und

einer Begründung verlangen. 

3. Die ordentliche und die außerordentliche Gesellschaer-

versammlung sind durch die Geschäftsführung unter Mit-

teilung der tagesordnung und der vollständigen Beschluss-

gegenstände in textform, spätestens drei Wochen vor dem

Versammlungstag, einzuberufen. In Fällen besonderer

Dringlichkeit, kann die Einladungsfrist auf mindestens eine

Woche verkürzt werden. Die Einladung ist an die der Gesell -

scha zuletzt in textform bekannt gegebene anschri bzw.

Korrespondenzadresse des jeweiligen Kommanditisten/

treugebers zu senden. Maßgeblich ist das absendedatum

bzw. das Datum des Poststempels. Geht die Einladung einem

Gesellschaer auf Grund von Umständen, die dieser zu ver-

treten hat, nicht zu, so kann er sich hierauf gegenüber der

Gesellscha nicht berufen. Ist der aufenthalt eines Gesell-

schafters bei der Gesellschaft unbekannt, so ruht sein

Stimmrecht. Dies gilt entsprechend, wenn Zustellungen an

diesen Gesellschaer aus anderen in seiner Person liegen-

den Gründen nicht erfolgen können. 

4. Änderungswünsche zur tagesordnung sind der Geschäs-

führung innerhalb von zehn Kalendertagen nach dem Datum

des Poststempels oder der absendung der Einladung zur

Gesellschaerversammlung anzumelden. 

5. Die treugeber sind berechtigt, an Gesellschafterver-

sammlungen persönlich teilzunehmen und das ihnen von

der treuhänderin in ansehung ihrer mittelbaren Beteiligung

überlassene Stimmrecht auszuüben. Die treugeber/Kom-

manditisten können sich in der Gesellschaerversammlung

durch einen anderen Gesellschaer, einen künigen Gesell-

schaer, der ihren anteil gekau, aber noch nicht übertragen

bekommen hat, Ehegatten, eingetragene lebenspartner,

in gerader linie Verwandte, einen testamentsvollstrecker,

eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person oder

denjenigen Vertriebsbeauragten vertreten lassen, der die

Beteiligung dem Gesellschaer vermittelt hat. Der Bevoll-

mächtigte hat sich durch eine schriftliche Vollmacht aus-

zuweisen. 

6. Soweit treugeber/Kommanditisten ihnen zustehende

Rechte, insbesondere das Stimmrecht, nicht selbst oder

durch eine andere Person wahrnehmen, die sie gemäß § 10

nr. 5 beauragt und bevollmächtigt haben, wird die treu-

händerin die Gesellschaerrechte nach Maßgabe des treu-

hand- und Servicevertrags ausüben. Die treuhänderin wird

sich jedoch der ausübung des Stimmrechts für den treu-

geber enthalten, wenn ihm keine Weisung des treugebers

vorliegt. 

7. Die Gesellschaerversammlung wird von einem Ge-

schäsführer der Komplementärin geleitet. Dieser kann

den Vorsitz auf einen Dritten übertragen. Die KVG und die

Verwahrstelle sind berechtigt, an Gesellschaerversamm-

lungen teilzunehmen und zu Beschlussthemen Stellung zu

nehmen. 

8. Über die Gesellschaerversammlung ist ein schriliches

Protokoll zu führen, das von einem Protokollführer und dem

Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Der Protokollfüh-

rer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. Ein Ergebnis -
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protokoll ist ausreichend. Eine Kopie des Protokolls ist allen

Gesellschaern zu übersenden. Es gilt als genehmigt, wenn

innerhalb von vier Wochen nach aufgabe des Protokolls zur

Post oder dem elektronischen Versand kein Widerspruch

in textform eingegangen ist. Über den Widerspruch entschei-

det die nächste Gesellschaerversammlung.

9. Die Gesellschaerversammlung hat, soweit ihr nicht durch

Gesetz, Gesellschasvertrag oder Gesellschaerbeschluss

sonstige Gegenstände zur Beschlussfassung überwiesen sind,

zu beschließen über: 

a) Entlastung der persönlich haenden Gesellschaerin 

b) Feststellung des geprüen und testierten Jahresabschlusses;

c) Wahl des abschlussprüfers, wobei die KVG ein Vorschlags-

recht hat, für 2015 wird der abschlussprüfer von der KVG

bestimmt;

d) Genehmigung des Jahresberichts;

e) Verwendung des Jahresergebnisses und auszahlungen

von liquiditätsüberschüssen; 

f) Kündigung und neuabschluss des Verwaltungsvertrages

mit einer KVG;

g) Kündigung und neuabschluss des Vertrages mit einer

Verwahrstelle;

h) Änderung der anlagebedingungen;

i) Maßnahmen, mit denen Rechte gegenüber der KVG oder

gegenüber der Verwahrstelle geltend gemacht werden;

j) Änderung des Gesellschasvertrages einschließlich der

Änderung der Rechtsform, sowie Kapitalmaßnahmen;

k) Verlängerung oder Verkürzung der laufzeit der Gesell-

scha in abweichung von der Festlaufzeit;

l) Beendigung und auflösung der Gesellscha in abweichung

von der Festlaufzeit;

m) Verkauf des Schiffes.

10. Die Gesellschaerversammlung ist nur beschlussfähig,

wenn mehr als 30 % des Gesellschaskapitals anwesend oder

vertreten sind. Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist eine

zweite Versammlung mit dreiwöchiger ladungsfrist unter

Einhaltung der im Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen

Form mit derselben tagesordnung einzuberufen. Diese zweite

Versammlung ist sodann ohne Rücksicht auf die höhe des

vertretenen Kapitals beschlussfähig. hierauf ist in der ladung

besonders hinzuweisen.

11. Vorbehaltlich der Bestimmungen gem. nr. 12 und nr. 13

fasst die Gesellscha ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehr -

heit der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen und ungültige

Stimmen werden als nicht abgegebene Stimme gewertet. 

12. Eine Änderung der anlagebedingungen, die mit den bis -

herigen anlagegrundsätzen des aIF nicht vereinbar ist oder

zu einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen anle -

gerrechte führt, ist nur mit Zustimmung einer qualifizierten

Mehrheit von anlegern, die mindestens zwei Drittel des

Zeichnungskapitals auf sich vereinigen, möglich. Im Übrigen

wird auf § 267 absatz 3 KaGB verwiesen. 

13. Beschlüsse über Änderung des Gesellschasvertrages

sowie nach nr. 9 f, g und i sowie l bis m bedürfen einer Mehr -

heit von 75 % der abgegebenen Stimmen.

14. Gesellschaerbeschlüsse/Gesellschaerversammlungen

können auch im schrilichen Verfahren durch abstimmung

in textform durchgeführt werden, wenn nicht Gesellschaer,

die mindestens 10 % des stimmberechtigten Kapitals der

Gesellscha halten, sich in textform gegen das schriliche

Verfahren aussprechen. Im Falle der schriftlichen abstim-

mung hat die Geschäsführung die Gesellschaer in text-

form unter Mitteilung des abstimmungsgegenstandes zur

abstimmung aufzufordern. Die Stimmabgabe der Gesell-

schaer muss auf dem hierfür vorgesehenen abstimmungs-

bogen erfolgen und innerhalb von drei Wochen nach dem

tag der absendung der aufforderung zur abstimmung bei

der Geschäftsführung eingegangen sein. In besonders zu

begründenden Eilfällen kann die Frist nach Satz 3 auf zehn

tage verkürzt werden. Stimmenthaltungen und verspätete

oder aus anderen Gründen ungültige Stimmen gelten als

nicht abgegeben Die Ergebnisse einer schrilichen abstim-

mung werden in einem Protokoll festgehalten und den Ge-

sellschaern durch Übersendung einer Kopie des Protokolls

in textform mitgeteilt.

15. Je EUR 1 der gezeichneten Einlagen gewährt eine Stimme.

Die treuhänderin ist berechtigt, ihr Stimmrecht je nach

Wei sung ihrer treugeber auch unterschiedlich auszuüben

(gespaltenes Stimmrecht). In der Gründungsphase bis zum

abschluss der Einwerbung von Kommanditkapital ist die

treuhänderin in höhe des zum Zeitpunkt der Gesellschaf-

terversammlung tatsächlich gezeichneten, von ihm vertre-

tenen Kapitals stimmberechtigt.

16. Die gesetzlich, vertraglich oder aufgrund der Rechts-

auffassung der aufsichtsbehörde bestehenden Befugnisse

der KVG zur Geschäsführung der Gesellscha bleiben un-

berührt. Sie kann in Wahrnehmung dieser Befugnisse auch

ohne Gesellschaerbeschluss entscheiden oder von einem

Beschluss der Gesellschaer abweichen.

§ 11  ErGEBnisvErtEilunG, 
auszahlunGEn
1. Gewinn und Verlust sowie die steuerlichen Ergebnisse

werden, soweit sich nicht aus den nachfolgenden nr. 2 bis 4

abweichungen ergeben, auf alle Kommanditisten/ treugeber
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im Verhältnis der übernommenen Pflichteinlagen zum Ende

des jeweiligen Geschäsjahres verteilt.

2. abweichend von der Regelung in nr. 1 wird das Ergebnis

des Geschäsjahrs 2015 auf alle Kommanditisten/treugeber,

die zum Schluss des Geschäftsjahres an der Gesellschaft

unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, unabhängig vom

Zeitpunkt ihres Beitritts zur Gesellscha so verteilt, dass im

Verhältnis der gezeichneten Pflichteinlagen relativer Gleich -

stand auf den Ergebnissonderkonten der Gesellschaer bis

zum 31. Dezember 2015 erreicht wird. Sollte bis zum 31. De -

zember 2015 kein relativer Gleichstand der Ergebnissonder -

konten aller Kommanditisten/treugeber erreicht werden,

ist in den Folgejahren entsprechend zu verfahren, bis der

Gleichstand erreicht ist. 

3. an den auszahlungen von liquiditätsüberschüssen sind

alle Kommanditisten/ treugeber im Verhältnis der gezeich-

neten Pflichteinlagen zu beteiligen. abweichend hiervon

haben Kommanditisten/treugeber, die der Gesellscha vor

ablieferung des Schiffes beigetreten sind, einen anspruch

auf eine Sonderauszahlung in höhe von 5 % p.a., bezogen

auf die von ihnen jeweils übernommene Pflichteinlage für

den Zeitraum vom Datum der Valutierung auf dem Konto der

Gesellschaft bis zum tag, der der ablieferung des Schiffes

vorangeht. Der Betrag nach Satz 2 wird nach ablieferung

des Schiffes geleistet. 

4. nach Gleichstellung der Ergebnissonderkonten aller Kom -

manditisten und treugeber gem. nr. 2 ist denjenigen Kom-

manditisten bzw. treugebern, die nach nr. 3 eine Sonder-

auszahlung erhalten haben, ein Betrag in höhe des insoweit

gegenüber anderen Kommanditisten/treugebern erhaltenen

Mehrbetrages als einmaliger Gewinnvorab zuzuweisen, so-

fern und soweit in dem betreffenden Geschäsjahr ein Jahres -

überschuss in entsprechender höhe vorhanden ist. Sofern

und soweit in dem betreffenden Geschäsjahr ein Jahresüber -

schuss in entsprechender höhe nicht erwirtschaet wurde,

ist der anspruch vorzutragen und Gewinnvorab aus dem Jah -

resüberschuss der folgenden Geschäsjahre zuzuweisen. 

5. Die KVG entscheidet über die auszahlung von laufenden

liquiditätsüberschüssen an die Gesellschafter nach Maß-

gabe der anlagebedingungen. auszahlungen dürfen nur dann

vorgenommen werden, soweit die entsprechenden liquiden

Mittel der Gesellscha nicht als angemessene liquiditäts-

reserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fort-

führung der Geschäe der Gesellscha bzw. zur Erfüllung

von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanzerhaltung

bei der Gesellscha benötigt wird. Die im Verkaufsprospekt

prognostizierten auszahlungen sowie die Sonderauszahlung

für Zeichner, die bereits vor ablieferung des Schiffes ihre Ein -

lage erbracht haben, können ohne Beschluss der Gesell-

schaer erfolgen. 

6. Die auszahlung von Veräußerungserlösen ist vorgesehen,

soweit sie nicht nach auffassung der KVG als angemessene

liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemä-

ßen Fortführung der Geschäe der Gesellscha bzw. zur

Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten, insbesondere den

liquidationskosten, oder zur Substanzerhaltung bei der

Gesellscha benötigt wird. Für die auszahlung und Vertei-

lung des liquidationserlöses gilt § 18 dieses Vertrags.

7. auszahlungen und Entnahmen, die handelsbilanziell eine

Rückgewähr der im handelsregister eingetragenen haft-

summe darstellen und damit eine Wiederaufleben der gesetz -

lichen Kommanditistenhaung begründen können, dürfen

nicht erfolgen. 

Sie sind abweichend von Satz 1 nur dann zulässig, wenn sie

mit Zustimmung der jeweiligen Kommanditisten erfolgen.

Sie sind ferner nur dann zulässig, wenn die Kommanditisten

vorher auf das Wiederaufleben der haung ausdrücklich

hingewiesen worden sind. Bei treugebern der treuhänderin

ist zusätzlich die Zustimmung der treuhänderin erforder-

lich, die zu erteilen ist, wenn die auszahlung in der liquida -

tion der Gesellscha erfolgt. 

8. anrechenbare Kapitalertragsteuer und der Solidaritäts-

zuschlag hierauf gelten als auszahlung und sind auf die aus -

zahlungen der Gesellscha anrechenbar. 

§ 12  JahrEsBEricht
1. Für die Gesellscha ist nach § 158 KaGB in Verbindung

mit § 135 KaGB ein Jahresbericht innerhalb von sechs Mona -

ten nach Ende des Geschäsjahres zu erstellen. 

2. Der Jahresabschluss und der lagebericht der Gesellscha

sind durch einen abschlussprüfer gemäß § 159 KaGB in

Verbindung mit § 136 KaGB zu prüfen. Der Jahresbericht

ist offenzulegen und spätestens mit der Einladung zur Ge-

sellschaerversammlung oder zur schrilichen Beschluss-

fassung den Gesellschaern zur Verfügung zu stellen.

3. Bei abweichenden Veranlagungen bzw. späteren Ände-

rungen infolge von Betriebsprüfungen ist der Jahresabschluss,

der auf die Bestandskra des Steuerbescheides folgt, unter

Berücksichtigung der finanzamtlichen Festsetzung aufzu-

stellen. 

4. Die Kommanditisten sind gegebenenfalls verpflichtet,

Sonderbetriebseinnahmen oder Sonderbetriebsausgaben

unaufgefordert bis zum 31. März des Folgejahres mit voll-
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ständigen Belegen bei der Gesellscha einzureichen. Son-

derbetriebskosten, die nach diesem termin eingereicht

werden, werden nur dann berücksichtigt, wenn der Komman -

ditist die entstehenden Mehrkosten trägt. Diese Regelung

gilt entsprechend für die treugeber der treuhänderin.

§ 13  kontEn dEr GEsEllschaFtEr
Für jeden Gesellschaer werden neben einem festen Kapi -

talkonto ein Ergebnissonderkonto sowie ein Entnahmekonto

geführt. 

1. auf dem festen Kapitalkonto (Kapitalkonto I) werden die

übernommenen Pflichteinlagen gebucht. Das Kapitalkonto

ist fest und unveränderlich. Es ist maßgebend für das Stimm-

recht in der Gesellschaerversammlung, für die Ergebnis-

verteilung sowie die Berechnung des anspruchs auf das aus -

einandersetzungsguthaben.

2. auf dem Ergebnissonderkonto (Kapitalkonto II) werden

Verlustanteile des Kommanditisten/treugebers gebucht, auch

soweit sie den Saldo seines festen Kapitalkontos übersteigen.

anteilige Gewinne werden ebenfalls auf dem Ergebnisson-

derkonto gebucht. Ein negativer Saldo des Ergebnissonder -

kontos begründet keine Forderung der Gesellschaft gegen

den Kommanditisten/treugeber.

3. Das von dem Gesellschaer geleistete agio wird auf das

individuelle Rücklagenkonto des Gesellschaers gebucht

und zum Ende des Geschäsjahres, das auf die Gleichstellung

der Ergebnissonderkonten nach § 11 nr. 2 folgt, zugunsten

des Ergebnissonderkontos aufgelöst.

4. liquiditätsauszahlungen sind auf gesonderten Entnahme -

konten der Gesellschaer zu erfassen.

5. Die Kapitalkonten werden nicht verzinst.

6. Für die treugeber der treuhänderin werden entsprechen -

de Unterkonten geführt. 

§ 14  inForMations- und 
kontrollrEchtE dEr koMManditistEn
1. Die Kommanditisten können von der persönlich haen-

den Gesellschafterin auskünfte über die angelegenheiten

der Gesellscha verlangen. Sofern diese einem begründeten

auskunsverlangen eines Kommanditisten in angemessener

Frist nicht nachkommt oder sonstige wichtige Gründe vor-

liegen, sind die Kommanditisten im gesetzlichen Umfang

des § 166 hGB berechtigt, auf eigene Kosten die Bücher

und Schrien der Gesellscha einzusehen oder durch eine

von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Person

einsehen zu lassen.

2. Die persönlich haende Gesellschaerin darf gegenüber

einem Kommanditisten die Erteilung von auskünen und

die Einsichtnahme in die Bücher und Schrien der Gesell-

schaft verweigern, wenn zu befürchten ist, dass der Kom-

manditist diese Rechte zu gesellschasfremden Zwecken

ausübt oder dadurch der Gesellscha ein nicht unerhebli-

cher nachteil droht.

3. Die Kommanditisten können in der Gesellschaerver-

sammlung die Durchführung einer Sonderprüfung in ent-

sprechender anwendung der Bestimmungen der §§ 142 ff.

des aktG beschließen. hierzu sind 75 % der abgegebenen

Stimmen erforderlich.

4. Die Rechte der Kommanditisten nach § 166 hGB bleiben

unberührt. Das Widerspruchsrecht der Kommanditisten ist

jedoch ausgeschlossen, soweit die gesetzlichen Geschäs-

führungsbefugnisse der KVG reichen.

5. Vorstehende Rechte stehen auch den treugebern zu.

6. Die persönlich haende Gesellschaerin, die Komman-

ditisten und die treugeber bewahren über die angelegen-

heiten der Gesellscha, soweit sie nicht allgemein zugäng-

lich sind oder die Gesellschaer zur Offenlegung gesetzlich

verpflichtet sind bzw. die Offenlegung zur Verwaltung und

abwicklung der Gesellscha unerlässlich ist, Dritten gegen-

über Stillschweigen.

§ 15   üBErtraGunG von antEilEn 
an dEr GEsEllschaFt
1. Jeder anleger kann seine Beteiligung im Wege der abtre -

tung übertragen, sofern die übernommene Pflichteinlage bei

der Gesellscha eingezahlt ist. teilabtretungen sind nur zu -

lässig, wenn die abgetretene Beteiligung durch 1.000 ohne

Rest teilbar ist und sowohl die Beteiligung des abtretungs-

empfängers als auch die verbleibende Beteiligung mindes-

tens der Mindestbeteiligung entspricht.

Die Übertragung der Beteiligung ist der Geschäsführung

stets durch Vorlage eines schrilichen Übertragungsvertra-

ges beziehungsweise einer öffentlich beglaubigten Kopie

desselben anzuzeigen.

2. Die Übertragung einer direkten oder mittelbaren Betei-

ligung an der Gesellscha ist nur mit Zustimmung der Kom-

plementärin, die sich hierüber mit der KVG abzustimmen hat

und nur zum Ende eines Quartals möglich. Die Zustimmung

darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden. als wich-

tiger Grund gilt insbesondere ein Verstoß des Erwerbers

gegen § 4 nr. 6, c), d) und e) dieses Gesellschasvertrages,

die beabsichtigte Übertragung an einen Dritten, der in Kon-
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kurrenz zur Gesellscha oder den Gründungskommandi-

tisten steht oder stehen könnte, bzw. an einen Beauragten

dieses Dritten, die beabsichtigte Übertragung an einen

Dritten, der infolge des Erwerbs unmittelbar oder mittelbar

mit einem anteil von 20 % oder mehr am Kommanditkapital

(Pflichteinlagen) der Gesellscha beteiligt wäre, sowie die

Übertragung an einen Dritten, von dem die Gesellschaft

nach den ihr bekannten Umständen annehmen muss, dass

er seine Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag

nicht oder nicht vollständig erfüllen wird, oder wenn der

Gesellscha gegen den betreffenden Gesellschaer fällige

ansprüche zustehen. Ein wichtiger Grund liegt ebenfalls vor,

wenn der Dritte nicht daran mitwirkt, die nach dem Geld-

wäschegesetz erforderlichen Pflichten zu erfüllen. Die Über-

tragung eines direkt gehaltenen Kommanditanteils wird

nicht wirksam, bevor der Erwerber der treuhänderin auf

eigene Kosten eine den anforderungen von § 5 nr. 3 genü-

gende handelsregistervollmacht in Bezug auf die Gesell-

scha erteilt hat.

3. anteilsübertragungen der treuhänderin an ihre treugeber

sind ohne Zustimmung der Gesellscha zulässig.

4. Ziffer 1 und 2 gelten entsprechend für die Übertragung

von treugeberanteilen. Eine handelsregistervollmacht ist

nicht erforderlich, wenn der Übertragungsempfänger treu-

geber der treuhänderin wird. Die Geschäsführung kann

die ausübung des Zustimmungsrechts auf die treuhänderin

übertragen. 

§ 16  tod EinEs koMManditistEn
1. Verstirbt ein Kommanditist, so wird die Gesellscha mit

seinen Erben als Rechtsnachfolger fortgesetzt. Rechtsnach-

folger müssen sich durch Vorlage einer ausfertigung des

Erb scheins oder einer beglaubigten abschrift des Eröff-

nungsprotokolls bei notariellem testament oder Erbvertrag

legitimieren. Ein Erbe hat der treuhänderin gegenüber die-

jenigen angaben zu machen und zu belegen, die nach dem

Geldwäschegesetz zur Identifizierung des Erben oder eines

anderen wirtschalich Berechtigten erforderlich sind.

Kommt der Erbe dieser Verpflichtung nicht innerhalb von

vier Wochen nach, ist die Geschäsführung berechtigt, den

Erben nach Setzung einer Frist von vier Wochen aus der

Gesellscha auszuschließen.

2. Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer eines Komman-

ditisten haben zur Wahrnehmung der Gesellschasrechte,

insbesondere zur ausübung des Stimmrechtes, schrilich

einen einheitlichen Vertreter zu bestimmen. Bis dahin ruht

das Stimmrecht aus der Beteiligung des verstorbenen Kom-

manditisten.

3. Im Falle einer Erbauseinandersetzung und bei der Erfül-

lung von Vermächtnissen sind die Erben an die gesellschas -

vertraglichen Regelungen gebunden. Bei der Erbauseinan-

dersetzung darf insbesondere die Mindestbeteiligung von

EUR 20.000,– nicht unterschritten werden. 

§ 17  kündiGunG, ausschEidEn EinEs 
GEsEllschaFtErs
1. Kommanditisten und anleger sind zur ordentlichen Kün-

digung der Gesellscha nicht berechtigt.

2. Ein Gesellschaer kann die Gesellscha außerordentlich

kündigen und damit aus ihr ausscheiden, wenn ein wichtiger

Grund vorliegt. Die Kündigung hat schrilich gegenüber

der KVG und wenn keine KVG bestellt ist, gegenüber der

Komplementärin zu erfolgen.

3. Durch ausscheiden eines Gesellschafters wird die Ge-

sellscha nicht aufgelöst, sondern unter den verbleibenden

Gesellschaern fortgesetzt. 

4. Ein Kommanditist scheidet aus der Gesellscha aus, wenn

a) er wirksam gekündigt hat;

b) er gemäß nr. 5 aus der Gesellscha ausgeschlossen wor-

den ist;

c) ein Gläubiger des Kommanditisten auf Grund eines nicht

nur vorläufig vollstreckbaren titels die Kommanditbeteili-

gung pfändet und die Pfändung nicht innerhalb von 30 tagen

aufgehoben wird;

d) über das Vermögen des Kommanditisten das Insolvenz-

verfahren eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens

abgelehnt wird.

5. Ein Kommanditist kann durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung aus der Gesellscha ausgeschlossen werden,

wenn

a) ein wichtiger Grund für seinen ausschluss im Sinne des

§ 6 nr. 5 besteht;

b) er nicht daran mitwirkt, die nach dem Geldwäschegesetz

erforderlichen Pflichten zu erfüllen;

c) der Kommanditist auflösungsklage erhebt; 

d) für den Kommanditisten nachträglich ein Fall des § 4

nr. 6 d) entsteht. 

Der betroffene Gesellschaer ist bei der abstimmung nicht

stimmberechtigt. Sonst in diesem Vertrag geregelte Kündi -

gungsmöglichkeiten bleiben von dieser Regelung unberührt.

6. Scheidet die persönlich haende Gesellschaerin aus, so

ist durch die Gesellschaerversammlung unverzüglich ein/e

neue/r persönlich haende/r Gesellschaer/in zu wählen.
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7. Die persönlich haende Gesellschaerin ist berechtigt,

den Kapitalanteil eines ausscheidenden Kommanditisten

innerhalb von 3 Monaten nach seinem ausscheiden weiter zu

übertragen sowie den ausscheidenden Kommanditisten nach

den Bestimmungen der folgenden nrn. 8 bis 10 abzufinden.

Wird der Kapitalanteil des ausscheidenden Kommanditisten

nicht auf einen Dritten übertragen, so wächst er den Gesell -

schaern im Verhältnis ihrer festen Kapitalbeteiligung zu.

8. Der ausscheidende Kommanditist hat anspruch auf ein

auseinandersetzungsguthaben. Das auseinandersetzungs-

guthaben ist auf Grund des nettovermögenswerts der Gesell -

schaft zum Stichtag zu ermitteln Stichtag der auseinan-

dersetzungsbilanz ist der tag des ausscheidens, soweit

dieser auf den tag des Endes des Geschäsjahres fällt, sonst

der tag, zu dem die letzte Bilanz der Gesellscha aufgestellt

wurde. Das auseinandersetzungsguthaben ist pauschal um

5 % des nettovermögenswertes des Schiffes zu vermindern,

um damit dem aufwand der Gesellscha bei Verkauf des

Schiffes und auflösung der Gesellscha Rechnung zu tragen.

Ferner sind auszahlungen, die an den ausscheidenden Kom -

manditisten nach dem letzten Bilanzstichtag erfolgt sind,

und offene Forderungen der Gesellscha gegen den ausschei -

denden Kommanditisten abzuziehen. Das auseinanderset-

zungsguthaben kann nicht negativ werden, es beträgt in

einem solchen Fall Euro 0. 

9. Das auseinandersetzungsguthaben ist in vier gleichen

halb jahresraten auszuzahlen. Die erste Rate wird zum Ende

des Kalenderjahres gezahlt, in dem das auseinanderset-

zungsguthaben festgestellt wird. Das auseinandersetzungs-

guthaben ist vom tage des ausscheidens mit 2 % p.a. über

dem Basiszins gemäß § 247 BGB zu verzinsen. Die Zinsen

sind zusammen mit den halbjahresraten zu zahlen. Die Ge-

sellscha hat jedoch das Recht, Zahlungstermine auf aus -

einander setzungsguthaben auszusetzen, wenn die jeweils

aktuelle liquiditätslage der Gesellscha derartige Zahlun-

gen nicht zulässt.

10. Der ausscheidende Kommanditist hat keinen anspruch

auf Sicherheitsleistung für sein auseinandersetzungsgut-

haben oder Befreiung von der haung für Verbindlichkeiten

der Gesellscha.

§ 18  auFlösunG dEr GEsEllschaFt
1. Wird die Gesellscha aufgelöst, so ist die Komplementärin

liquidator. Die Gesellschaer können durch Beschluss mit

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen ande -

ren liquidator bestellen. 

2. Der liquidator hat das Gesellschasvermögen bestmög-

lich zu verwerten, sämtliche Forderungen der Gesellschaft

einzuziehen und den Verwertungserlös nach Begleichung

der Verbindlichkeiten der Gesellscha an die Gesellschaer

nach Maßgabe der Kapitalkonten I zu verteilen. Sonder-

bewegungen auf den Kapitalkonten II ff sind vorab auszu-

gleichen. 

3. Können positive persönliche Kapitalkonten bei auflösung

der Gesellscha nicht bedient werden, sind sie mit Verlusten

der Gesellscha oder negativen Kapitalkonten anderer Ge-

sellschaer zu verrechnen.

4. Der liquidator ist berechtigt, einen Restbetrag aus der

liquidation, der insgesamt weniger als EUR 2.500,– beträgt,

für die Gesellschaer als Spende für gemeinnützige Zwecke

zu leisten. 

5. Der liquidator hat jährlich, sowie auf den tag der Beendi -

gung der abwicklung einen abwicklungsbericht zu erstel-

len, der den anforderungen des § 158 KaGB entspricht. 

§ 19   schlussBEstiMMunGEn
1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen

zu ihrer Wirksamkeit der Schriform oder der Protokollie-

rung eines Gesellschaerbeschlusses. Die Schriformverein -

barung kann nur durch eine Änderung des Gesellschafts-

vertrages aufgehoben werden.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk-

sam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der

Vertrag im Übrigen gleichwohl wirksam. Die unwirksame

oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine Bestim-

mung zu ersetzen, die dem rechtlichen und wirtschalichen

Zweck der unwirksamen Bestimmung gleich-, zumindest

aber nahe kommt. Dies gilt entsprechend für Vertragslücken. 

3. Soweit in diesem Vertrag die textform vorgeschrieben ist,

findet § 126 b BGB anwendung. Diese Erklärungen können

also insbesondere per Brief, Fax oder E-Mail erfolgen.

4. Die Kosten dieses Vertrages und der notwendigen Regis -

tereintragungen trägt die Gesellschaft. Bei vorzeitigem

aus scheiden aus der Gesellscha oder Veräußerung eines

anteils auf dem Zweitmarkt kann die KVG vom anleger Er-

stattung für notwendige auslagen in nachgewiesener höhe,

jedoch nicht mehr als 1 % des anteilwertes verlangen. 

5. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist hamburg. 

6. Soweit für die anleger die Zuständigkeit einer Schlich-

tungsstelle besteht, bleibt diesen die anrufung einer Schlich -

tungsstelle unbenommen.
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7. Schadensersatzansprüche der Gesellschaer und treu-

geber aus diesem Vertrag und seiner Durchführung ver-

jähren in 3 Jahren nach ihrer Entstehung, sofern nicht ge-

setzlich eine kürzere Frist besteht. Sie sind innerhalb einer

ausschlussfrist von 12 Monaten nach Kenntnis des Schadens

schrilich geltend zu machen. Satz 1 gilt nicht bei ansprü-

chen aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem handeln

oder aus der Verletzung von Pflichten, die für die Durch-

führung dieses Gesellschasvertrages wesentlich sind und

ferner nicht bei Verletzung von leben, Körper oder Gesund-

heit eines Menschen.

hamburg, den 15. Mai 2015

Verwaltung Sechste »River Cruiser« Gmbh, 

vertreten durch ihre Geschäsführer holger Ebsen 

und Kai-Michael Pappert

PCE anlegerverwaltung Gmbh, 

vertreten durch ihre Geschäsführerin Melanie luckau

als Gründungskommanditist
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Treuhandvertrag

über die mittelbare Beteiligung von anlegern an der Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. geschlossene Investment KG

Zwischen der

pcE anlegerverwaltung Gmbh,

– nachfolgend »treuhänderin« genannt –

und den

mittelbar der sechste »river cruiser« Gmbh & co. geschlossene investment kG beitretenden anlegern 

– nachstehend »anleger« genannt –

sowie der

sechste »river cruiser« Gmbh & co. geschlossene investment kG

– nachstehend »Gesellscha« genannt –

wird nachfolgender treuhand- und Verwaltungsvertrag abgeschlossen:

§ 1  zWEck und zustandEkoMMEn dEs
trEuhandvErtraGEs
1. Die anleger treten der Gesellscha mittelbar über die

treuhänderin bei. Die aufgabe der treuhänderin in der Bei-

trittsphase ist auf die formale abwicklung des Beitrittes des

anlegers beschränkt. Sie begründet insbesondere keine über

den formalen Beitritt hinausgehenden Informations- oder

aulärungspflichten gegenüber dem anleger.

2. Die treuhänderin übernimmt für die Gesellscha und die

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die Betreuung der

anleger und verschiedene Verwaltungsaufgaben.

3. Dieser treuhandvertrag wird durch Unterzeichnung einer

Beitrittserklärung durch den anleger und die annahme die-

ser Beitrittserklärung durch die treuhänderin geschlossen.

Vor annahme der Beitrittserklärung hat der anleger gesetz -

lich seine Qualifikation für die Zeichnung eines nicht risiko -

gemischten Publikums-aIF nachzuweisen. 

4. Die treuhänderin verpflichtet sich, nach annahme der Bei -

trittserklärung des anlegers und Einzahlung der Einlage ihre

Beteiligung an der Gesellscha entsprechend zu erhöhen

und die dann für den anleger gehaltene Beteiligung unei-

gennützig zu verwalten. 

§ 2  inhalt dEs trEuhandvErtraGEs
1. Die treuhänderin wird sich im eigenen namen aber für

Rechnung der anleger an der Gesellscha in höhe des in der

Beitrittserklärung angegebenen Betrages beteiligen, indem

sie die von ihr gehaltene Beteiligung erhöht.

2. Das Rechtsverhältnis zwischen der treuhänderin und

dem anleger regelt sich nach den Vorschrien dieses treu-

handvertrages sowie in entsprechender anwendung des

in der Gesellschaft bestehenden Gesellschaftsvertrages,

nachfolgend kurz Gesellschaftsvertrag genannt und zwar

auch insoweit, als ein besonderer Verweis auf die Rechte

und Pflichten des anlegers und der treuhänderin in dem

Gesellschasvertrag nicht ausdrücklich erfolgt. 

3. Die treuhänderin ist von den Beschränkungen des § 181

BGB befreit. Sie darf Untervollmachten erteilen, in diesem

Falle kann sie auch die Unterbevollmächtigten von den Be-

schränkungen des § 181 BGB befreien. 

4. Die treuhänderin ist berechtigt, gleichlautende treuhand -

verträge mit anderen anlegern abzuschließen.

5. Die anleger bilden untereinander als treugeber keine Ge -

sellscha oder Gemeinscha. 

§ 3  WirkunG dEs trEuhandvErtraGEs
1. Die treuhänderin hält die Beteiligung des anlegers zu-

sammen mit weiteren Beteiligungen anderer anleger nach

außen als einheitliche Beteiligung. Das treuhandverhältnis
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erstreckt sich nach Maßgabe des Gesellschasvertrages auf

die gesamte Beteiligung des anlegers mit allen Rechten und

Pflichten.

2. Der anleger wird im Innenverhältnis so gestellt, als sei er

selbst Kommanditist der Gesellscha geworden. Er trägt in

höhe seiner Beteiligung das anteilige wirtschaliche Risiko

wie ein im handelsregister eingetragener Kommanditist.

Entsprechend nimmt er am Gewinn und Verlust der Gesell -

scha teil. Er haet jedoch nur bis zur höhe seiner Einlage.

Eine nachschussverpflichtung ist ausgeschlossen, soweit die

Einlage geleistet worden ist. Unberührt bleibt die Verpflich-

tung des anlegers, die treuhänderin von Verbindlichkeiten

freizuhalten, die den anleger selbst treffen würden, wenn er

mit seiner Beteiligung als Kommanditist im handelsregister

eingetragen wäre. 

3. Die sich aus der Beteiligung ergebenden steuerlichen Wir -

kungen treffen ausschließlich den anleger.

§ 4  ErBrinGunG dEr EinlaGEn
1. Der anleger ist verpflichtet, seine Einlage und das agio

auf das vorgesehene treuhandkonto der Gesellscha zu den

in der Beitrittserklärung vereinbarten Bedingungen einzu-

zahlen. Das treuhandkonto der Gesellscha ist bei einem

deutschen Kreditinstitut einzurichten. Verfügungen über

dieses Konto sind nur gemeinsam durch Zeichnung der

treuhänderin, der Geschäsführung der Gesellscha und

der Verwahrstelle zulässig. Mit der Einzahlung der Einlage

und des agios erlischt die Einzahlungsverpflichtung des

anlegers. 

2. Kommt der anleger seiner Verpflichtung nicht oder nicht

fristgemäß nach, so können Verzugszinsen in höhe von 5

% p.a. über dem Basiszins nach § 247 BGB, berechnet wer-

den. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt

unberührt. Die treuhänderin ist berechtigt, ausstehende

Einlagen oder Zinsforderungen, die aus verspäteter Ein-

zahlung der Einlage beruhen, mit den auszahlungen der

Gesellscha aufzurechnen. 

3. Kommt der anleger seiner Einzahlungsverpflichtung trotz

Mahnung und nachfristsetzung nicht oder nicht in voller

höhe nach, so gilt § 6 nr. 5 des Gesellschasvertrages ent-

sprechend. 

§ 5  uMWandlunG dEs trEuhand -
vErhältnissEs
1. Der anleger ist gemäß § 5 abs. 3 des Gesellschasver-

trages berechtigt, die für ihn gehaltene Kommanditeinlage

auch im außenverhältnis zu übernehmen und sich selbst

anstelle der treuhänderin mit der auf ihn entfallenden ha-

summe im handelsregister eintragen zu lassen. Macht der

anleger von diesem Recht Gebrauch, nimmt die treuhän-

derin dessen Rechte als Verwaltungstreuhänderin wahr.

Die Rechte und Pflichten dieses Vertrages gelten in ent-

sprechender Weise fort, soweit sich aus der unmittelbaren

Beteiligung nicht zwingend etwas anderes ergibt. Der als

Kommanditist eingetragene anleger bevollmächtigt die

treuhänderin bis auf schriftlichen Widerruf, für ihn das

Stimmrecht und alle übrigen Gesellschafterrechte wahr-

zunehmen. Das Recht des anlegers, diese Rechte selbst

wahrzunehmen, bleibt unberührt. Die treuhänderin wird

sich in diesem Fall der Rechtsausübung enthalten. 

2. Eine Beteiligung eines anlegers oder seines Rechtsnach-

folgers als Direktkommanditist ohne Beauragung der treu-

händerin als Verwaltungstreuhänderin nach diesem Vertrag

ist nicht möglich.

3. Unter der aufschiebenden Bedingung des antrags des

anlegers auf Umwandlung des treuhandverhältnisses und

der Eintragung des anlegers als Kommanditist im handels-

register überträgt die treuhänderin bereits hiermit eine der

Beteiligung des anlegers entsprechende Kommanditein-

lage auf den anleger, der damit unmittelbar Kommanditist

wird, ohne dass es weiterer Rechtsakte bedarf.

4. alle im handelsregister einzutragenden Kommanditis-

ten sind verpflichtet, der treuhänderin auf eigene Kosten

eine notariell beglaubigte Registervollmacht zu erteilen,

die § 5 abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

entspricht.

5. Die treuhänderin ist berechtigt, die Erledigung einge-

hender Registervollmachten im Kosteninteresse der Gesell -

schaft zu bündeln und Eintragungsanträge monatlich für

mehrere anleger zusammengefasst zu stellen.

§ 6  rEchtE und pFlichtEn dEr 
trEuhändErin
1. Die treuhänderin hat die Beteiligung des anlegers unei-

gennützig zu verwalten.

2. Die treuhänderin darf gegenüber Dritten die Beteiligung

des anlegers nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung in

textform offen legen, es sei denn, eine solche Offenlegung

ist rechtlich vorgeschrieben, oder erfolgt im Zusammen-

hang mit der Verwaltung des Vertragsverhältnisses mit der

Gesellschaft, oder erfolgt gegenüber einer Bank der Ge-

sellscha oder die Daten sind beim Dritten bereits bekannt.

Dies gilt auch gegenüber Kommanditisten und anderen

anlegern der Gesellscha.
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3. Die treuhänderin hat alles, was sie als treuhänderin des

anlegers erlangt, an diesen herausgeben, soweit dieser Ver -

trag und der Gesellschasvertrag nichts anderes vorsehen.

4. Die treuhänderin wird den anleger nach vollzogenem

Beitritt jeweils über die Verhältnisse der Gesellscha und

der Beteiligung informieren, soweit ihr die entsprechenden

Informationen von der Gesellscha zur Verfügung gestellt

werden. 

5. Daneben hat die treuhänderin die anleger mindestens

einmal jährlich durch einen Bericht in textform und darüber

hinaus bei wichtigen Ereignissen zu unterrichten.

6. Die treuhänderin ist verpflichtet, das im Rahmen ihrer

treu handaufgaben erworbene Vermögen von ihrem eige-

nen und anderem treuhandvermögen getrennt zu halten

und zu verwalten.

7. Die treuhänderin führt für die Gesellscha ein anleger-

register, in dem die personenbezogenen Daten der anleger

in elektronischer Form als Datei erfasst werden. 

8. Die Form der Kommunikation zwischen der treuhänderin

und dem anleger in jeglichen Belangen ist gewahrt, wenn

sie mindestens in textform gemäß § 126 b BGB (also insbe-

sondere per Brief, Fax oder E-Mail) erfolgt, es sei denn, eine

Bestimmung dieses Vertrages oder des Gesellschaftsver-

trages sehen ausschließlich eine bestimmte Form vor bzw.

der anleger hat gegenüber der treuhänderin ausdrücklich

erklärt, dass er die Kommunikation in textform für einen

bestimmten Vorgang oder insgesamt nicht wünscht. Die

Erklärung über die Form der Kommunikation kann aus-

schließlich in Schriform erfolgen. 

§ 7  rEchtE und pFlichtEn 
dEs anlEGErs
1. Die nach dem Gesellschasvertrag einem Kommanditis-

ten zustehenden Rechte, insbesondere seine teilnahme-,

Rede-, antrags- und Stimmrecht auf Gesellschafterver-

sammlungen, werden von der treuhänderin vorbehaltlich

der Bestimmung des abs. 2 nach pflichtgemäßem Ermessen

und unter Wahrung der berechtigten Interessen der anle-

ger sowie unter Beachtung etwa erteilter Weisungen des

anlegers sowie der sich aus dem Gesellschasvertrag und

dem Gesetz ergebenden treuepflichten gegenüber der Ge-

sellschaft und den übrigen Gesellschaftern und anlegern

wahrgenommen.  

2. Der anleger ist von der treuhänderin ermächtigt, die ihm

als Kommanditist zustehenden Rechte, insbesondere also

seine teilnahme-, Rede-, antrags- und Stimmrecht auf Ge-

sellschaerversammlungen oder bei schrilichen Gesell-

schaerbeschlüssen in ansehung seiner Beteiligung auf ei-

gene Kosten selbst wahrzunehmen. Die ausübung dieser

Rechte darf nicht gegen die Bestimmungen des Gesell-

schasvertrages verstoßen. 

3. Der anleger ist berechtigt, der treuhänderin Weisungen

hinsichtlich der ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Der

anleger wird der treuhänderin keine Weisung erteilen,

durch deren Befolgung die treuhänderin gegen ihre gesell -

schasrechtlichen Verpflichtungen verstoßen würde. Die

treuhänderin hat die ihr von dem anleger erteilten Weisun -

gen bei der ausübung des Stimmrechts zu beachten. Erteilt

der anleger keine Weisung, wird sich die treuhänderin der

Stimme enthalten.

4. Die Informations- und Kontrollrechte nach § 14 des Ge-

sellschasvertrags nimmt der anleger im Regelfall selbst

wahr. Die treuhänderin ist nicht verpflichtet, diese Rechte

für einzelne anleger wahrzunehmen, sie bleibt jedoch be-

rechtigt, diese Rechte wahrzunehmen, soweit es ein gemein -

sames Interesse der anleger betrifft. 

5. Der anleger ist verpflichtet, die treuhänderin von allen

Verbindlichkeiten und Verpflichtungen im Zusammenhang

mit der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung an der Ge-

sellscha freizuhalten bzw., soweit die treuhänderin bereits

geleistet hat, dieser den Gegenwert der leistung auf erste

anforderung zu erstatten.

6. Der anleger ist verpflichtet der treuhänderin umgehend

alle Änderungen der in der Beitrittserklärung gemachten

angaben im hinblick auf seine Identifizierung i.S. des Geld-

wäschegesetzes anzuzeigen bzw. auf nachfrage durch die

treuhänderin zu beantworten. Dies gilt insbesondere für die

angaben über den tatsächlichen wirtschalichen Berech-

tigten, den namen, die Staatsangehörigkeit und die an-

schri. Der treuhänderin sind etwaige geänderte angaben

durch Vorlage von Originaldokumenten i.S. des Geldwäsche -

gesetzes nachzuweisen. Die treuhänderin kann weitere

angaben, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung seiner Be-

teiligung erforderlich sind, anfordern, diese sind unverzüg-

lich mitzuteilen.

§ 8  BEtrEuunG dEr anlEGEr und 
vErGütunG dEr trEuhändErin
1. Die treuhänderin hat mit einem Dritten einen gesonder-

ten Vertrag über die Betreuung der anleger geschlossen. Für

die Betreuung der anleger und die damit zusammenhängen -

den Serviceleistungen erhält sie von diesem Dritten eine

gesonderte Vergütung. Für die leistungen nach diesem Ver -

trag ist daher keine gesonderte Vergütung vereinbart.

Treuhandvertrag
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2. Die KVG ist berechtigt, der treuhänderin hinsichtlich der

von ihr übernommenen Serviceleistungen, wie der Betreu-

ung der anleger, der Korrespondenz und der Berichterstat -

tung gegenüber den anlegern Weisungen zu erteilen. Die

treuhänderin verpflichtet sich, diese Weisungen zu befolgen.

Der anleger stimmt der ausgestaltung der anlegerbetreuung

durch die KVG zu. 

§ 9  haFtunG dEr trEuhändErin
1. Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag werden von

der treuhänderin mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-

mannes wahrgenommen.

2. Die treuhänderin hat an der Erstellung des der Beteili-

gung zugrundeliegenden Verkaufsprospektes nicht mitge-

wirkt und diesen Prospekt auch keiner eigenen Prüfung

unterzogen. Sie haet daher nicht für den Inhalt des Ver-

kaufsprospektes, der die Grundlage für die Beteiligung des

anlegers bildet, insbesondere nicht für die Richtigkeit und

Vollständigkeit der angaben zu den Risiken sowie der Ren-

tabilität und den steuerlichen auswirkungen der Beteili-

gung. auch darüber hinaus haet die treuhänderin nicht

für die Werthaltigkeit und Ertragsfähigkeit der Beteiligung.

Sie übernimmt auch keine haung für die leistungsfähig-

keit und Vertragstreue der beteiligten Vertragspartner der

Gesellscha und der einzelnen anleger oder für eine

Pflichterfüllung seitens der persönlich haenden Gesell-

schaerin und  ihrer Organe. 

3. Die treuhänderin und die sie vertretenden natürlichen

Personen bzw. deren Erfüllungsgehilfen haen auch für ein

vor dem Vertragsabschluss liegendes Verhalten nur, soweit

ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur last gelegt

werden kann oder wenn eine Verletzung wesentlicher Ver-

tragspflichten (sog. Kardinalpflichten) vorliegt. Wesentliche

Vertragspflichten sind neben den vertraglichen haupt-

pflichten (der treuhänderische Erwerb und die Verwaltung

der Beteiligung) auch solche Verpflichtungen, deren Erfül-

lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-

haupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der an-

leger deshalb regelmäßig vertrauen darf. 

4. Der Umfang der haung ist beschränkt auf die vertrags-

typischen bzw. regelmäßig vorhersehbaren Schäden. Satz

1 gilt nicht, soweit die haung auf einem Schaden aus der

Verletzung des lebens, des Körpers oder der Gesundheit

beruht. 

5. ansprüche gegen die treuhänderin aus Schäden infolge

Verletzungen ihrer Sorgfaltspflicht verjähren nach zwölf

Monaten. Dies gilt nicht für grob fahrlässig oder vorsätzlich

verursachte Schäden oder Schäden, die auf der Verletzung

wesentlicher Vertragspflichten beruhen. Soweit für vorver-

tragliche Verpflichtungen kürzere Fristen bestehen, gelten

diese. Die Verjährungsfrist beginnt für alle ansprüche

grundsätzlich mit der Möglichkeit der Kenntnisnahme der

tatsächlichen Umstände, die eine haung der treuhänderin

begründen. Dem anleger obliegt die Kenntnisnahme der

ihm von der Gesellscha oder der treuhänderin übermit-

telten Berichte, Schreiben und Protokolle binnen angemes-

sener Frist von in der Regel einer Woche nach absendung

des jeweiligen Schreibens. 

6. Die ausführung von Gesellschaerbeschlüssen in der

Gesellscha stellt die treuhänderin von jeder Verantwort-

lichkeit frei, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Be-

stimmungen entgegenstehen. Das Weisungsrecht des ein-

zelnen anlegers bleibt unberührt.

7. Die treuhänderin hat anspruch darauf, vom anleger von

allen Verbindlichkeiten freigestellt zu werden, die ihr im

Zusammenhang mit dem Erwerb und der pflichtgemäßen

treuhänderischen Verwaltung der Beteiligung des anlegers

entstehen.

8. Der Freistellungsanspruch besteht gegenüber jedem an-

leger im Verhältnis seiner Einlage. Eine gesamtschuldneri-

sche haung der anleger ist ausgeschlossen.

§ 10  üBErtraGunG dEr BEtEiliGunG,
rEchtsnachFolGE
1. Jeder anleger kann seine mittelbare Beteiligung mit Zu-

stimmung der Geschäsführung der Gesellscha zum Ende

eines jeden Quartals ganz oder teilweise auf einen Dritten

übertragen. Der Erwerber tritt mit allen Rechten und Pflich-

ten an die Stelle des bisherigen anlegers. Die Einschrän-

kung des § 15 abs. 1 und abs. 2 des Gesellschasvertrages

für die Übertragung gelten entsprechend, eine Registervoll -

macht ist jedoch nur für selbst einzutragende Kommandi-

tisten erforderlich. 

2. Eine Übertragung ist nur möglich, wenn die verbleibende

und entstehende Beteiligung jeweils mindestens € 20.000

beträgt. Jede verbleibende bzw. entstehende Beteiligung

muss ohne Rest durch € 1.000 teilbar sein.

4. Die vorstehenden Vorschrien gelten entsprechend für

eine Verpfändung, eine Sicherungsübereignung oder die

Bestellung eines nießbrauches.

5. Stirbt ein anleger, so gehen alle Rechte aus diesem Ver-

trag auf seine Rechtsnachfolger über. Diese treten an seine

Stelle. Sind mehrere Rechtsnachfolger vorhanden, so haben

diese ohne aufforderung einen gemeinsamen Bevollmäch-
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tigten zu bestellen, der gegenüber der treuhänderin und

der Gesellschaft für alle Rechtsnachfolger nur einheitlich

handeln kann. Bis zur Bestellung kann die treuhänderin Zu-

stellungen an jeden Rechtsnachfolger vornehmen mit der

Wirkung für und gegen jeden anderen Rechtsnachfolger.

Die Vorschrien für eine Übertragung der Beteiligung nach

nr. 1 bis 4 finden auch bei einer Übertragung aufgrund

eines Vermächtnisses anwendung. 

6. Soweit die Voraussetzungen einer Übertragung erfüllt

sind, bedarf es für die Fortführung dieses treuhand- und

Servicevertrages, sei es im Rahmen einer Beteiligung als

treugeber oder im Rahmen einer reinen Verwaltungstreu-

hand bei einer Beteiligung als Direktkommanditist, keiner

gesonderten zustimmenden Willenserklärung durch die

treuhänderin. 

7. Für leistungen im Zusammenhang mit der Übertragung

von anteilen an der Gesellscha, seien es Direktkomman-

ditbeteiligungen oder treuhänderisch gehaltene Komman-

ditbeteiligungen, erhält die treuhänderin von der Gesell-

scha eine zusätzliche Vergütung von 1 % des anteilwerts

der übertragenen Beteiligung, maximal jedoch € 500, zu-

züglich etwaiger Umsatzsteuer.

§ 11  BEEndiGunG dEs 
trEuhandvErhältnissEs
1. Das treuhandverhältnis wird für die Dauer der Gesell-

schaft geschlossen. Eine ordentliche Kündigung kann nur

dann erfolgen, wenn auch eine Kündigung der Gesellscha

nach dem Gesellschaftsvertrag zulässig ist. Das Recht des

anlegers, das außentreuhandverhältnis zu beenden und die

Beteiligung selbst zu übernehmen, bleibt unberührt. 

2. Das treuhandverhältnis endet in entsprechender an-

wendung der §§ 17 ff. des Gesellschasvertrages, wenn ein

anleger aus der Gesellscha ausscheidet, jedoch nicht be-

vor die treuhänderisch verwaltete Beteiligung des anlegers

an der Gesellschaft voll abgewickelt ist. In den Fällen, in

denen nach §§ 17 ff. des Gesellschasvertrages das Ge-

sellschasverhältnis beendet werden kann, endet im Ver-

hältnis zu dem betreffenden anleger der treuhandvertrag

nicht mit dem Eintritt der in den §§ 17 ff. des Gesellschas-

vertrages bezeichneten Ereignisse, sondern erst nach der

vermögensmäßigen abwicklung des ausscheidens des an-

legers und/oder der beschlossenen liquidation der Gesell-

scha.

3. abweichend hiervon erklärt die treuhänderin in den fol-

genden Fällen schon jetzt die Übertragung des treuhände -

risch gehaltenen Kommanditanteils auf den anleger unter

der aufschiebenden Bedingung der Erteilung einer dem Ge -

sellschasvertrag der Gesellscha entsprechenden handels -

registervollmacht und der Eintragung des treugebers in das

handelsregister:

a) wenn über das Vermögen der treuhänderin das Insol-

venzverfahren eröffnet oder mangels Masse nicht eröffnet

oder eingestellt wird, auch wenn eine entsprechende Ge-

richtsentscheidung noch nicht rechtskräig ist;

b) wenn gegen die treuhänderin aus einem rechtskräigen

titel die Zwangsvollstreckung betrieben und nicht inner-

halb von drei Monaten aufgehoben oder eingestellt wird. 

Der anleger nimmt diese Übertragung bereits hiermit an. Die

in Verbindung mit der Übertragung entstehenden Kosten

trägt der anleger. 

4. Scheidet die treuhänderin aus der Gesellscha aus, so

wird das treuhandverhältnis mit einem durch den anleger

neu gewählten treuhänder fortgesetzt. Solange noch kein

neuer treuhänder bestellt ist, nimmt der anleger seine Ge-

sellschaerrechte unmittelbar wahr.

5. Die Kündigung aus wichtigem Grund sowie andere in

diesem Vertrag geregelten Kündigungsgründe bleiben un-

berührt.

6. Der anleger erwirbt mit dem ausscheiden aus der Ge-

sellscha einen auseinandersetzungsanspruch nach Maß-

gabe des Gesellschasvertrages.

7. Die volle abwicklung dieses Vertrages ist gegeben, wenn

die treuhänderin mit dem anteil des anlegers aus der Ge-

sellscha ausgeschieden und dem anleger das in § 17 des

Gesellschasvertrages vorgesehene abfindungs- bzw. aus-

einandersetzungsguthaben voll zugeflossen ist. Das gleiche

gilt, wenn die Gesellscha liquidiert wird und der anteilige

liquidationserlös an den anleger ausgezahlt ist.

§ 12  schlussBEstiMMunGEn
1. Sollten Bestimmungen dieses treuhandvertrages, aus

welchen Gründen auch immer, ganz oder teilweise unwirk-

sam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit

der übrigen Bestimmungen bzw. teile dieses Vertrages nicht

berührt. Die Parteien werden die unwirksame Bestimmung

bzw. den unwirksamen teil durch eine wirksame Bestim-

mung bzw. einen wirksamen teil ersetzen, die im rechtlichen

und wirtschalichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestim-

mung und dem Gesamtzweck des Vertrages entspricht. Das

gleiche gilt, wenn sich nach abschluss des Vertrages eine

ergänzungsbedürige lücke ergibt.

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus

diesem Vertrag ist der Sitz der Gesellscha.
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3. Mitteilungen der treuhänderin an die zuletzt bekannt

gegebene anschri bzw. E-Mail-adresse der treugeber gelten

nach dem gewöhnlichen Postlauf nach drei Kalendertagen

dem treugeber als zugegangen.

4. Jeder anleger ist verpflichtet, sämtliche Änderungen be-

züglich der Daten zu seiner Person (Wohnsitz, anschrift,

E-Mail-adresse, Finanzamt, Steuernummer und Bankver-

bindung für auszahlung) unverzüglich der treuhänderin

schrilich mitzuteilen. hat ein anleger seinen Wohnsitz im

ausland oder verlegt er diesen ins ausland, hat er im Inland

einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen, so dass

Erklärungen der treuhänderin dem anleger mit Empfang

durch den Bevollmächtigten zugehen.

5. Die Vertragsparteien bewahren in angelegenheiten

dieses Vertrages, soweit sie nicht allgemein zugänglich

sind oder die Vertragsparteien zur Offenlegung gesetzlich

verpflichtet sind bzw. die Offenlegung zur Durchführung

dieses Vertrages unerlässlich ist, Dritten gegenüber Still-

schweigen. 

hamburg, den 15. Mai 2015  

PCE anlegerverwaltung Gmbh, 

vertreten durch ihre Geschäsführerin Melanie luckau 

Sechste »River Cruiser« Gmbh & Co. 

geschlossene Investment KG

vertreten durch die 

Verwaltung Sechste »River Cruiser« Gmbh, 

diese vertreten durch ihre Geschäsführer holger Ebsen

und Kai-Michael Pappert

Die Gesellschaer der Sechste »River Cruiser« Gmbh &

Co. geschlossene Investment KG treten diesem Vertrag

durch Unterzeichnung einer Beitrittserklärung bei.
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